




Heimatkunde 
des Bezirkes Komotau



Zunftordnung der Komotauer Seifensieder (1628)

Zunftordnung der Gorkauer Schuhinachcr (1-460)



Heimatkunde 
des Bezirkes Komotau

Herausgegeben von: Deutschen Bezirkslehrerverein 
Komotau

2" Verbindung mit der Zweigstelle Komotau der 

//Anstalt für Sudeten deutsche Heimatforschuug" 
(Stadtarchiv und Stadtmuseum)

4.Band: Geschichte.
7. Heft: Das Zunftwesen.

t Ui ßunSrs Oft Jtuisn;

I93-+

Komotau

Druck derBuch- ».Kunstdruckerci
K. Theod. Heidrich in Brür



ül 11 c N e cd rc Vorbehalte«



Dr. Rudolf Wenisch
Skadtarchivar und Muscnmgleiter

Das Zunftwesen





Verzeichnis der Abkürzungen

Kom. — )toinotauer 

Gör. — Görkancr 

Eid. — Gidliher 

Kral. — Kralupper 

Pla. — Platzcr 

s.'ric. — Pricsner 

See. — Scesladtlcr 

Son. — Eonneiibcrger 

Ges. — Gesanilhandwcrk 

Dä. — Läcker 

Äü. — Lüllner 

Fl. — Fleischer 

Hut. — Hutmachcc 

.'tu. ~ Kupferschniiede 

Kü. — Kürschner 

Lei. — Leinweber 

Lo. — Lohgerber 

Mä. — Nrälzer 

.^ran. — Maurer 

Mü. — Müller 

Schl. — Schlosser 

Schini. -- Schmiede

Echn. — Scimeider 

Schu. — Schuster 

Seif. — Erifcnßeder 

Seil. — Seiler

Stcu. — Strunipnvirker 

Ti. — Üfrf'llT

Tv. — Töpfer 

Tu. ~ Tuci'macher 

Mag. — Wagner 

Mci. Meißgcrber

J Znn. — Zininirrlcute 

und. — undatiert

v. — vor

n. — nach

Ech. — Schock Groschen 

Gr. — Groschen 

fl. — Gulden 

Kr. — Kreuzer 

rh. — rheinisch 

in. — meißnisch

w. — weiße

Pf. — Pfund Wachs





Einleitung: Alter, Arten und Bezeichnungen 

der Gewerbe, Zünfte und Zunftordnungen.

i. Alter, Arten und Bezeichnungen der Gewerbe.

Für K o m o t a u finden sich in den Nech 

nungen der >vomotauer kommende des Deut

schen Ritterordens zu Königsberg in Preußen 

aus den fahren 1^82—1407 zablreiche Erwäb- 

nungen von Gewerben und einzelnen Vertretern 

derselben sowie ihren Waren und Betriebs 

stättcn: so ist zum Jahre 1402 die Schuld an 

die „Tuchmacher, Gcwantsncvder, Ffleischbawcr 

und Bekkcr" und zum Iabrc 140z an den 

„Smyd und Hoepfner" erwähnt: unter den 

Ausgaben kommen vor: „Melczer-, Hopffner-, 

Büttner-, Sinnt-, Encoder-, Schuster-, Kycz- 

nerlan (— Lohn), umb Leynwant zu Sekkeu, 

Serel zu bessern, umb Pelezfurer und Bacchant, 

von der Leyuwat zu bleichen, dem Snwd umb 

Erse (— Achsen) und von Pferden zu beslahen, 

umb Eliten und umb Ezununer zu bauen, dem 

Puetner, Summa der Emntte, dem Sprung 

Pckn, in den Fleischbcnkcn"; unter den Einnah

men werden genannt: „von der Brewpfanne und 

der Slcwfmolcn, von den Brotbencken, von Pro 

cop Thuchmacher, der ein Tuch vorbustet bat 

für 5 Schock 15 Groschen": als zinöpflichtig 

oder mit dein Zinse rückständig werden noch an- 

geführt: „Kristan Pck, Wolfe! Muclncr, Hen- 

rich Mentler, Hendel Hoffpek und Ulrich Hoffc- 

pek, Ffricz Muelner, der neue Mulner in der 

Noten Mnle, ^vreflin Pekkun, der Eneidcr" 

zu Komvtau sowie „Ffricz Eznmmermann und 

Goecz Mcbrer (auch OUewrer)" zu Sporitz und 

„Not Kuerüncr und Wolffel Kuersuer" zu 

Dbcrdorf; zum Jahre 1 ^84 wird das Haus 

„an der Basthuben" erwäbnl. Insgesamt fin- 

oen sich also für die Iabre ^82—i^n- fol

gende 21 verschiedene Gewerbe in 

Zvomotau belegt: Bäcker, Bader, Bleichmcister, 

Bräuer, Büttner, Fleischer, Gewandschneidcr, 

Hopfner, Kürschner, Leinweber, Mälzer, Manr- 

ler, Maurer, Müller, Sattler, Schleifer, 

Schmiede, Schneider, Schuster, Tuchmacher 

und Zimmerleute.

Im ältesten Grundbuche der Stadt Komotau 

ab 1468 im Stadtarchive zu ^omorau sowie in 

den Urbaren der Herrschaft §vomolau ab izLo 

im Landesregicrungsarchive zu Innsbruck findet 

stch dann eine große Auzabl anderer Gewerbe 

erwähnt, sodaß bereits für die Zeit vor dem 

Jahre 1V00 nicht weniger als verschie

dene Gewerbe in Aomorau überliefert 

stnd, die in der folgenden Übcrstchr in alpbabe

liscker Anordnung mir Hinzusetzung der ersten

Erwähnung angeführt seien:

Apotheker. . - - >597

Bäcker . . - - ch?"/91

Badstuber • -
Bartscherer . - - »597
Baumeister l55°^5*

Beurler . . 1479/81

Blcichmeister .

Bräuer . . 1404»

Büchsenmacher . - 'ö'Z/'-i

Bürstenbinder . . >473/75

Böttcher . . . . >404«

Eiseusetzer . . . . 1539/4'

Färber . . . . 1477/79
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Fleischer .... 1402s Tuchmacher .... i4o2<

Futterschneider . . . 1516/18 Tuchscherer .... 1499/1500

Gcwandschneider . . . 1402i Tuchwalker .... >473/75

Glaser........................... . >472/73 Wachszieher .... 1529/3 >

Goldschmiede . . . . 1522/23 Waffenschmiede . . . 1549/50

Gricsmachcr . . >518/19 Wagner.....................................1468/69

Gürtler .... . i49l/93 Weißgerbcr . . . . 1588

Hackcnschmiede . . - >563 Zäumer........................................53^33

Hopfner .... 1402» Ziegelmachcr .... 1471/73

Hutmacher . - • . 1470/71 Zimmerlcute .... 1382/91

Köche.......................... - 1523-/26 Zinngießer . . . . 1481/83

Kuchenbäcker . . . . 1468/69 HTarf' dem Jahre 1600 kommt dann noch

Kupferschmiede . . - >534/35 eine ganze Reihe weiterer Gewerbe binzu, die

Kürschner ....

Lcicrmacher . . •

. 1382/91

- ^35/36

Bildhauer, Buchbinder, Drechsler, Geigen- 

macher, Harnischmacher, Kammacher, Nagel-

Lcinwandschneidcr - 1493/95 schmiede, Perückcnmacher, Röhrcnbohrer, Ecn

Leinweber .... . 1406" scnschmiede, Spengler, Eporer, Strumpfwirker

Lobgcrber .... . 1470/71 und -strickcr, Tasckmer, Uhrmacher, Zeugmacher,

Maler........................... . 1468/69 Zeugschmiede, Zirkclschmiede, Zweckenschmiede,

Mälzer .... . 14062 sodaß die Gesamtzahl der verschiedenen

Mantelmachcr . . . ,1362/91 Gewerbe in Komotau im 17. Fahrhunderr rui!)

Mauerer .... - 1363,.. 8» betragen haben dürfte.

Messerschmiede . . .^1523/26 Was die Anzahl der Gewerbetreibenden

Müller .... . 1382/91 in Komotau zu einem bestimmten Zeit-

Pfefferküchler . "1597" Punkte anbelangt, so kommt eine derartige

Riemenschneider . . - 1588 Aufstellung zum erstenmal im Fahre 1597 und

Ringmacher . . . - 1597 den darauf folgenden Fabrcn im Steuerbekennt-

Rotgießer.... - 1597 nisbuche des Stadtarchives vor und ist auch keines

Samlschneider . . . 1566/67 wcgs vollständig, da die Bräuer, Fleischer, Mäl-

Sattler .... . 1406* zer, Müller, Sreimnetze uud Töpfer, die zum

Schleifer .... . 1404» Teile sicherlich reichlich vertreten waren, nicht

Schmelzer.... . 1566/67 berücksichtigt erscheinen; trotzdem beträgt die Zahl

Schlosser . . . . 1487/88 der Gewerbetreibenden für die Fahre 1597 und

Schmiede .... 1402 1600 218 bezw. 221 von 38 bezw. 40 verschie-

Schneider . . . . . 1382/91 denen Gewerben, wie die folgende Liste zeigt, in

Schuhflicker - 1473/75 der ain zahlreichsten die Bäcker mit 28 bcziv.

Schuhmacher . . 1406* 26, die Schuster mit 20, die Schneider mit 16

Schwarzbäcker . um 1525 bezw. 15, die Lohgerber mit 14, die Zinuncr-

Cchwarzfärbcr . . 1531/33 leutc mit 13 bezw. 12 und die Büttner mit 11

Schwertner . . . 1483/84 Mitgliedern vertreten sind:

Seifensieder . . 1468/69 1597 1690 1597 1600

Seiler .... . 1471/72 Apotheker 1 1 Meffer-

Steinmehe . . • 1513/14 Bäcker 28 26 schmiede 1 1

Tischler - - - . £470/71 Bader i 1 Pfcffcrküchler 2 2

Töpfer . 1479/81 Bartscherer — 1 Ringmacher 1 1
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1597 1600 1597 1600

Beutler 
Büchsen-

— 1 Notgießer

Sattler
1

8

1

3
schmiede 1 1 Schlosser 4 4

Büttner 11 11 Schmiede 6 6
Gewand Schneider 16 15

schneider 2 2 Schuster 20 20

Glaser 6 5 Schivarzbäcker 4 4
Goldschmiede 1 2 Schwarzfärber 1 1
Hutmacher 5 5 Schwertfeger I 1
Kannelgießer 1 2 Seifensieder 7 7
Kupferschmiede 2 2 Seiler 6 6
Kürschner 9 9 Tischler 6 6
Leinwand Tuchmacher 7 8

schneider 8 9 Tuchscherer 4 5
Leinweber 7 7 Wagner 5 5
Lohgerber 14 14 Wcißgerber 2 2

M^aler 1 2 Zäumcr 2 3
M^auercr 10 8 Zimmcrleute *3 12

Bezeich nungen für die einzelnen Gc-

werbe und ihre Sonderarten finden sich zum

Teile mehrere oder von der Schriftsprache ab- 
weichende, wie aus dem folgenden Verzeichnis 

ersichtlich gemacht werden soll:
Bäcker: Brotbäcker, Weißbäcker, Wcißbäck, 

Back.
Badstüber: Bader.

Bartscherer: Schcrer, Barbier, Balbierer.
Beutelmacher: Beutler.
Brauer: Bierbrauer, Wrißbicrbräuer.
Büchsenmacher: Büchsemneister, Büchsenschmied, 

Büchsenschiflcr, Echtster.
Böttcher: Bürrner, Binder, Faßbinder.
Drechsler: Dreher.
Fleischer: Fleisck'backer, Fleischhauer, Metzger.
Gießer: Notgießer, Schmelzer.
Hutmacher: Hüter, Hutcrer, Hntschmücker.
Koch: Garkoch.
Kuchenbäcker: Küchler.
Kupferschmied: Kesselschmied, Kesselflicker, 

Keßler.
Lebzeltner: Pfeffcrküchler.

Leinweber: Leinwandweber,Weber, Blcichmeister.
Lohgerber: Notlohgerbcr, Lohrotgcrber, Lohe

gerber, Gerber, Garber, Ledcrer.

vitaler: Bildmaler, Miniaturmaler.

Mälzer: Malzmahler, Schäuflcr.

Mäntelmacher: Mäntler.
Mauerer: Maurer, Mäucrer.
Müller: Müllner, Griesmacher.
Nöhrenbohrer: Nohrbohrer.

Niemenschneider: Niemer.

Schmied: Grob-, Huf-, Zirkel-, Sensen-, Waf
fen-, Hacken-, Zwecken-, Nagelschmied.

Schneider: Kleidermacher.

Echnhflicker: Flicker, Flickschuster, Altschuster, 
Altrefler, Nefler.

Schuhmacher: Neuschuhmaci'er, Ncuschustcr, 
Schuster.

Schwarzbäcker: Wetschelbäck, Wetschler.
Schwertner: Schwertfeger.
Seiler: Stricker, Strickmacher.
Spengler: Klempner, Blechner.
Sporenmacher: Spörner, Sparer.
Tischler: Tischcr, Schreiner.
Töpfer: Hafner.

Tuchmacher: Tüchermacher.
Tuchwalker: Walker, Walkmüller.
Wachszieher: Wachslichtziebcr, Lichlzieher,

Kcrzenmacher.
Wagner: Gestellmacher, Stellmacher, Felgen 

Hauer.
Weißgerber: Semischgerber, Knübler.
Zinngießer: Zinner, Kannler, Kannelgießer.

Für die 91c annigfalrigkcit der — 
vielfach mundartlichen — Schreibweise 
für einen und oenselbcn Ausdruck seien folgende 
Beispiele angeführt:
Bäcker: Bekker, Becker, Beckb, Beck, Pcck, 

Pekk, Pek, Back.

Büttner: Biciner, Bitlner, ^irner, Büctncr, 
Puetner, Purner, Pudtner, Bunner, Bomer. 

Glaser: Glaßer, Gloser, Gleser, Glezer.
Gürtler: Gürrhler, Gürtler, Gortler, Gürtler.
Kürschner: Kyrzocr, Kirscbner, Küerschner.

KuerSner, Kurstuer, Kürstner.
^.'eiuwandschneidcr: Leinwoth-, Leymbarb-, Lein- 

wat-, Leibetschneider.
Mauerer: Maurer, Mcwerer, Meuerer, 

Mewrer, Mebrcr.
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Müller: Miller, Möller, Möller, Mölncr, 

Molncr, Mulncr, Mnllncr, .lltuelncr, 

Mülncr, Müllner.

Seiler: Seniler, Seoler, Eonlcr,Canler,Eailer

Fn den übrigen Städtchen des Bc- 

zirkes werden die Gewerbe verwiegend erst gleich- 

;eitig mit den Zünften erwähnt; höchstens finden 

sich vereinzelte Erwähnungen in Stadtbüchern,

B. in Kralupp, wo die Zunftordnungen aus 

dem Fabre 1668 stammen, in den Gemeinde

rechnungen von 1587—1603 und in Conncn- 

bcrg, wo die Zunftordnungen aus den Fabren 

1643 und 1647 stammen, im WaisenbucKe 

zum F. 1616 (Mitteilung der Herren Hprm. 

Grund und Oberlehrer Hofmann).

2. Alter und Bezeichnungen der Zünfte.

Für K 0 m 0 lau finden sich bereits in den 

Königsbcrger Arckivalicn zum Fabre 1402 die 

Tuchmacher, Gcwandfchneider, Fleischhauer und 

Bäcker als Handwerke erwähnt. Als Zünfte 

werden aber erst im Fabre 1460 und 1466 die 

der Leinweber und Mälzer anläßlich der Ertei

lung einer Zunftordnung genannt.

Bei allen übrigen Zünften ist die älteste Zunft 

ordnung gleichzeitig die erste Erwähnung der be

treffenden Zunft, nur folgende 4 Handwerke 

kommen im ältesten Stadtbuche als Zünfte frü

her vor, als sie eine Zunftordnung erhalten: die

Nach dem Alter der ersten Zunftordnung er

gibt sich folgende Aufstellung für die Komorauer

Zünfte:

• 14,60 Leinweber, 1383 Magerer,

-^HtTv^ltälzer, 1388 Wagner,

1514 Lohgerber, 1388 Weißgerber,

1322 Tuchmackcr, 1.598 Seiler,
0. 1323 Bäcker, 1607 Hulmacher,

0. 1323 Müller, 1628 Seifensieder,

t«53:1 T'sch^ 1636 Schlosser und

rLZ- Töpfer, Schmiede,

1337 Schneider, 1636 Einzelband-

»555 Büttner, wcrkcr,

1362 Schuster, 1637 Zimmcrlemr,

1363 Kürschner, 1639 Kupferschmiede.

'565 Fleischer,

Bäcker, Schmiede, Schuster und Tuchmacher, 

für die Zunftordnungen erst aus dem Fahre: v. 

i.525, 1636, 1601 und 1522 vorhanden sind, 

wäbrend ihre Vormeistcr im Sradtbnchc bereits 

zwischen 1477 und 1479, 151 - und 1513, 

1523 und 1526, 1514 und 1516 Vorkommen.

Fast bei allen Zünften ist die als älteste be

zeichnete Zunftordnung auch erhalten; eine Aus

nahme bilden nur 3 Zünfte: die Kürschner, wo 

die Zunftordnung von 1563 nur erwähnt ist und 

die von 1631 die älteste erhaltene ist, die Müller, 

wo die Zunftordnung aus der Zeit vor 1323 

nicht überliefert ist und die älteste erhaltene Zunft 

ordnung 00m Fahre 1636 stammt, und d" 

Schuster, wo die Zunftordnung von > -g. ni< 

crbaltcn ist und die älteste Zunftordnung "C;: 

Fahre 1601 stammt.

Sonst kommen noch in G ö r k a u Zunft

ordnungen für mehrere Zünfte in älterer Zeit 

vor. Fn der folgenden Aufstellung bedeutet die 

Jahreszahl durchgehends die Erteilung der ersten 

Zunftordnung und zugleich die erste Erwähnung 

der betreffenden Zunft überhaupt:

1460 Schuster, 1378 Bäcker,

>509 Fleischer, 1602 Mälzer,

1511 Schmiede, 1670 Büttner.

1349 Leinweber,

Fn den übrigen Städtchen des Bezirkes sind 

nur spätere und vereinzelte Zunftordnungen er

kalten, so in Kralupp 3 Zunftordnungen 

durchwegs aus dem Fahre 1668, in See 

stadtl 7 Zunftordnungen erst nach 1662, in 

Play 3 Zunftordnungen nach 1680, in 

Sonnen berg 2 Zunftordnungen von 1643 

und 1647, in Priesen 2 Zunftordnungen 

von 1397 und 1717, in Eidliy 2 Zunft 

erdnungen von 1676 und >728.

Bezeichnungen für Zunft finden 

sich insgesamt folgende: Handwerk (das gesamte 

H., ein ganzes H. jung und alt), Zunft, Hand 

werkszunfr, Zunftmäßigkeit, Fnnung (Fnnige), 

Handwerksinnung, Zecke, Bruderschaft, Mittel, 

Handwerksmittel, Haudwcrker, Meister des 

Handwerks: ferner die zwei-, drei- und vier 

gliedrigen Verbindungen: Handwerk und Fn
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Nling, Handwerk und Zunft, Zunft nnd Hand 

werk, Zunft und Innung, Innung und Zunft, 

Zunft oder Zeche, Zunft und Zeche, Zeche und 

Zunft, Zeche und Innung, Znnft und Innung 

des Handwerks, Haudwerkszunft und Innung, 

das ganze Handwerk der Zunft und Zech, Hand- 

werkcr und solche Zunft, Bruderschaft und Zech, 

Bruderschaft Zunft Zeche und Innung.

Die Bezeichnungen für Zunft

ordnung sind noch viel reichlicher: Ordnung, 

Haudwerksordnimg, Zunftordnung, Zunftver- 

ordnung, Artikel (Articnl), Handwerksarrikel, 

Znuftartikel, Innungsartikel, Prioilegienartikel, 

Artikelbricfe, Punkte, (drücke, Gesetze, Satzun- 

geu, Statuten, Handwerksstatuteu, Zunft, Zeche, 

Innung, Handwcrksinnung, Majestät, Pri

vileg, Handwcrksprivilcgien, Recht, Rechte, Ge- 

rcchtigkeit, Frcibeil, Freiheiten, Befreiung, Be- 

gnadnng, Bcwilluug, Bewilligung, Verwillung, 

Verwilligung, Verehrung, Brief, BegnadungS- 

brief, Nrajestälbrief, briefliche Urkunden, Ge

brauch, Gewohnbeil, Handwerksgewobnbeiien, 

ordentlich zusanlmengefaßte Beschreibung: die 

niebrglicdrigen Verbindungen sind so zablreich, 

das; von einer Auszäbluug abgescben wird.

3. Wirten von Zünften.

a. Sannnelzünftc und Einzclzünfte.

Während sich in ^vmorau in den meisten 

Fällen von vornberein für die einzelnen Hand- 

werke Einzel- oder Sonderzünftc bildeten, gab es 

in den übrigen Städtchen des Bezirkes meistens 

zuerst Sammelzünfte für sämtliche oder wenig

stens mehrere Handwerke, aus denen sich erst all- 

inäblich Sonderzünftc entwickelten.

In E i d l i tz finden wir das Muster einer 

Sannnelzunft in der Zunftordnung vorn Jahre 

1676, laut welcher sämtliche „allda befind

lichen 17 Handwerke, nämlich die Bücken, 

Fleisch h a n e r, Büttner, Mälze r, 

G l a s e r, S ch u h m a ch er, Schneid e r, 

K ü r s ch n e r, S ch l 0 s s e r, S ch m i e d e, 

Tischler, Seiler, Wagner, Töp

fer, Lei n webe r, 91i n llcr sowie G ä r v 

11 e r und andere mehr, denen es geziemet, eine

Zunft miteinander balten sollten, daraus (" aus 

der) der Rat daselbst jährlich 4 Älteste, doch 

nit eines Handwerks, sondern wechselweis ein jeder 

Vormeister eines besonderen Handwerks, wie in 

anderen Städten gebräuchlich, ordnen, setzen und 

vereisen" sollte: von den 19 Artikeln dieser 

Zunftordnung betreffen it» alle Handwerke 

gemeinsam, „es sei unter obberührten Handwer

ken welches es wolle", und nur 3 Artikel blieben 

sich bloß auf bestimmte Handwerke, nämlich 1 

Artikel auf die Schmiede und Schlosser, der

gleichen die Mälzer, Gärtner, Wagner, Brot

bäcker, Flcischbauer, Büttner, Schuster, Schnei

der, Kürschner, Töpfer, Leinweber und Glaser, 

also 14 von den oben genannten 17 Handwerken, 

wäbrend 2 Artikel den Fleischbauern allein 

gewidmet sind.

Äic andere in Eidlitz erbaltenc Zunftordnung 

stammt 00m Jahre 1728 und ist mit 21 Artikeln 

nur für die Flcischbauer, allerdings der gesamten 

Herrschaft Rorbenbaus, bestimmt.

In Priesen finden wir, äbnlich und sogar 

früher wie in Eidlitz, eine Zunftordnung für 

sämtliche Handwerke des Städtchens, 13 an der 

Zahl, indem nach der Zunftordnung aus dem 

Iabre 1597, der Bestätigung einer Ordnung 

00m Jahre 1584, die über Ersuchen der ältesten 

Handwerksmeister erteilt wurde, „nachbenennre 

Handwerker (— Handwerke), als B r 0 t b ä k- 

k e r, F l c i s ch h a ck e r, Büttner, Mäl

zer, Schuster, Schneider, Kürsch

ner, Schlosser, Schmiede, T i s ch

lor, Wagner, Seiler und Töpfer, 

eine Zunft nnreinander balrcn sollten, daraus der 

Rat daselbst jährlich 4 älteste Meister, doch nit 

eines Handwerks, sondern umwechselnd ab

wechselnd) ein jeder Viermcister eines besonderen 

Handwerks, wie in anderen Städten gebräuchlich, 

ordnen, setzen und oereidcn" sollte: von den 18 

Artikeln betreffen 14 Artikel alle Handwerke in 

gleicher Weise und nur 4 Artikel stnd bestimmten 

Handwerken vorbebalten, nämlich 2 Artikel den 

Fleischhackern (betr. Hausschlachten und Slörer) 

1 Artikel den Mälzern, deren Lehrjungcn nur 

ein Iabr zn lernen brauchten und deren Meister-

13/7



rechwwcrber dafür 10 Taler in die Laden und 2 

Pfund Wachs in die Kirche erlegen mußten, und 

1 Artikel den Schmieden und Schlossern, des- 

glcioden Wagnern, Broibäckern, Fleischhackern, 

Büttnern, Schustern, Schneidern, Kürschnern, 

Töpfern n. a., bei denen in gleicher Weise jeder 

Lebrsung 2 ^ahre wandern mußte, aber der 

McisterrechtSwerber nur 2 Taler und 2 Pfund 

Wachs in die Lade zu erlegen hatte.

Eine zweite Zunftordnung für Priesen vom 

Zabre 1717 bestätigt die oberwähnten Privi

legien von 1584 und »597, betrifft aber nur- 

mehr 3 Handwerke, nämlich die Schuh

macher, Schneider und Tischler, 

und bezieht stch in allen »5 Artikeln in gleicher 

Weise auf alle 3 Handwerke, indem es z. 23. 

betreffs der Freisprechung beißt: „daß er das 

Schuhmacher, Schneider-, Tischlerhandwcrk 

und, was desselben ist, ausgelcrnt".

Aucl) in Seestadt! findet stch aus dem 

Zähre 1662, obzwar nur 3 verschiedene Hand

werke, nämlich die F l c i s ch h a ck e r, Z im

mer l c u l e und Schuh m a ch c r, nameur 

licb angeführt sind, eine Zunftordnung für 

sämtliche Handwerke nicht nur des 

Städtchens Sccstadtl, sondern der ganzen Herr- 

schaft Eisenberg, in deren Einleitung es heißt: 

„Gebiete meinen Untertanen und allen denen, die 

stcb auf meinem Grund und Boden befinden und 

ein ehrliches Handwerk gebrauchen wollen, daß 

sie bei Vermeidung (—Verlust) ihres Hand

werks in der (— die, also einzige) Seestadtler 

Zunft stch begeben sollen, daß stc den von mir vor

gestellten (= Vorgesetzten) ältesten Vormeistern 

im Märklein Weida, sonst Scestädtl genannt, 

stch gehorsam erzeigen und die nachfolgenden 

Artikel fest und unverbrechlich halten sollen"; 

von den »8 Artikeln beziehen stch 10 Artikel 

1—4, 8, 12—18) auf sämtliche nicht weiter 

angeführte Handwerke (betref. Zunftzivang, 

sAuscber, bunden, Strafen, Versammlungen, 

Lebrlingsaufuabmc, Gcscllcnsreisprcchung, Mei- 

stercrnennung, Wiederkehr zur Zunft, Begräb

nis), 3 Artikel (3—7) auf die Fleisckbackcr 

berr. Storer und Hausschlachtung), 2 Artikel 

(9—10) auf die Zimmerleure (betr. ArbeitS- 

wcgnahme und Äorfmcister) und 1 Artikel (11) 

auf die Schuhmacher (betr. Störer).

Zwei Zuuftorduuttgeu in Seestadt! von 1689 

und 1715 betreffen die Sammelzunft der 

Schlosser, 23 ü s e n m a ch e r, T i s ä' - 

I c r, W a g n e r und Schmiede und ein 

balrcn 30 bezw. 28 Artikl durchwegs alle 5 

Gcivcrbe in gleicher W>" betreffen und von 

denen nur der eine Artikel hinstchrlich ' Mei 

sterstücks eine Fünfteilinig aufwcist. ,7 - >,

Die weiteren q Zuuflordnungen in Seestadt! 

betreffen die Sonderzünftc der Z i in in e r 

lcutc (1707), Leinweber 

Schneider (1709) und 23 ä ck c . - < 

und enthalten 28, 23, 21 und 23 Arlii'ci.

In Play beziehen stch alle drei bisher auf

findbaren Zunftordnungen auf Sammtlzünfte; 

während aber zivei Zunftordnungen vom Zahre 

1690 für die M a u e r e r und Stein m e tz e 

einerseits und die „ganze Zunft der Z i n> m >. 

l e u t c, Manerer, Wagner und 

23üttuerhandwcrker" andererseits eine 

bloße Bestätigung der nichterhaltenen Ordnun

gen vom Iohre 1680 ohne weiteren Inhalt sind, 

enthält die Zunftordnung von 1681 für die 

„ganze Zunft des Schneid e r- und Lein

weberhandwerkes", die auch die Bestä

tigung einer früheren, nicht näher genannten und 

nicht erhaltenen Zunftordnung darstellt, 24 aus

führliche 2lrtikel, von denen nur die 3 letzten 

Artikel (betr. Krankheit, Begräbnis, gutes Bei

spiel) für beide Handwerke gemeinsam sind, wäh

rend stch die Artikel i—10 (der Zunftordnung 

der Kralupper Schneider von 1668 entnommen) 

nur auf die Schneider, die Artikel i i—21 (der 

Zunftordnung der Kralupper Leinweber von 

,668 entnommen) nur auf die Leinweber bezie

hen, welche scharfe Scheidung auch noch durch 

den Zwischensatz zwischen dem 1 o. und 11. 

Artikel verdeutlicht wird: „und dies ist, soweit es 

das Schneidcrhandwerk betrifft; was aber die 

Zuufr des Leinweberhandwerks anbelangt..."

Zn K r a l u p p finden wir (laut Mitteilung 

des H. Hptm. Grund) eine Sammelzunft der
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ch mied e, Wagner, Tischler,

ch l o s s e r und Büttner für die gesamte 

rrschaft Hagcnsdorf, in die im I. 1694 auch

ein Töpfer (Haffner) aufgenommen wurde, 

im Meisterbuch ab 1668». wahrend eine Zunft

ordnung für diese Zunft nicht erhalten ist.

Von den erhaltenen 5 Zunftordnungen in 

.VLralupp, sämtlicl -rälignngen früherer Zunft

ordnungen aus dein /Kahre rl»68, betrifft nur 

eine 2 Zünfte, 'nämlich die B ä ck e r und 

T . . . in der nur 3 von 13 Artikeln (we

gen tauglicher und gewichtiger Ware, wegen des 

Brezelbackens der Bäcker, wegen des Mahl- 

lohncS der Müller) bloß für eines der beiden

ungegliederten Handwerke. In der Zunftord

nung für die Schmiede 00m Jahre 1511 heißt 

es: „daß mich die Handwerksmeister, die 

Schmiede, angernft, ihnen über ihr Handwerk 

und Zunft eine Begnadnng zu geben auf diese 

Meinung, dieweil die Schmiede znr Zeit nicht 

stadtzünftig waren, die Ehre Gottes zu erheben, 

haben die Handwerksmeister der Schuster, bittende 

(— auf Bitten) von mir, daß die Schmiede neben 

und bei ihrer Znnnng Gottesdienst erheben, sie 

angenommen alslang, bis von diesen selber die 

Ehre Gottes statthaftiger (5 stattlicher) vollendet 

werden möchte, seind hierauf sämtlich vor mich 

gekommen und mich böchlicb gebeten, solch ihre

Handwerke berechnet sind, während die übrigen 

1 2 Artikel sich in gleicher Weise auf beide Hand

werke, „die Bücken- und Müllerzünfte, das 

Backen? und Mullerbandwcrk, diese beiden obge- 

dachten Handwerke" beziehen.

L^ie übrigen 4 Zunftordnungen in Zvralupp 

aus dum Zahre 1 G(>8 betreffen die Sonder- 

zünfte ^oer Fleischer, Leinweber, 

Schneider und S ch u h m a ch e r und 

umfassen 13, 17, 13 und 14 Artikel.

Für Sonnenberg sind insgesamt 2 

Zunftordnungen erhalten, nämlich für die 

S ch ü h m a ch e r vorn Zahre 1643 mit 21 

Artikeln und für die F l c i s ch h a ck e r vom 

Zahrc 1647 mit 40 Artikeln, mit welchen diese 

oie umfangreichste Zunftordnung im ganzen 

Bezirke ist. Ob in leytcrer die beiden Stellen 

„die Fleischhacker und so dieses Handwerks gemäß 

sein" sowie „so jemand im Fleischer- oder Gerber- 

handiverk gestorben" darauf deuten sollen, daß 

die Gerber in die Flcischerzunft mir einbezogen 

ivaren, ist nicht näher ersichtlich, während aus

drücklich erwähnt ist, h§ß es den, G a r k v ch 

sreistand, dieser Zunft anzngehören.

Zn G ö r k a u haben wir oie ausführlichsten 

.Icachrichtcn über eine Sanunelzunft vom ersten 

Ansätze (1311) bis zur Teilung in eine Einzel

zunft und eine kleinere Sammelzunft (1730), 

nämlich die der S ch „ b in a ch e r, für die eine 

Zunftordnung schon vom Zähre 1460 vvrliegt, 

und der Schmieds sowie der ihnen später 

Verwillignng nachzugebeu (- zu bewilligen), daß 

ich dann ihre Bitte um Erhebung Gottesdienst 

und Erlösung der armen Seelen hiemit in der 

Weise bewillige, daß die Schmiede allermaßen 

der Freiheiten gebrauchen sollen, als die Schuster 

unter ihnen (— sich) haben und gebrauchen, jedoch 

also, daß die Schmiede zu allen Zeiten Gottes

dienst und Erhebung der armen Seelen Erlösung 

allwege neben den Schustern sollen helfen voll 

bringen, auch allen Brüdern und Schwestern aus 

beiden Handwerken, so die versterben, gehorsam 

zu Begräbnis und Opfer folgen sollen". Und im 

gleichen Zahre (1511) erbalren die ehrsamen 

Meister des Handwerkes der Schuster und 

Schmiede, nachdem sie beide mit Briefen und 

Aufrichtung einer Zech zur Ehre Gottes und 

ihres Handwerkes begnadet feien, aber in ihren 

Briefen Urkunden, Privilegien) geteilt t.— ver

schieden) sind mit ihren Bußen, eine eigene Be- 

gnadung der Bußen halber, ohne Schaden der 

anderen Briefe, mit der Bestimmung, forthin 

solche Bußen einträchtiglicb einheitlich) zu 

halten und zu gebrauchen, und in 13 Artikeln, 

von denen sich ein einziger (berr. Strafe für 

das Zerreißen des Bockfclls) auf die Schuster 

allein bezieht, während alle anderen Artikel für 

beide Handwerke gemeinsam sind und von welchen 

13 Artikeln die einen der Zunftordnung der 

Schuster von 1460 und die arideren der Zunft 

ordnuug der Schmiede von 1311 entnommen sind. 

Nachdem die Schuster im Jahre 1312 noch eine 
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gesonderte Zunftordnung erlangt, finden wir im 

Zahrc 1651 eine „Vcrglcichung des ehrsamen 

Handwerks der S cl' u b m a ch e r urid 

S cb in i c ö e samt denen zugetanen Handwerken 

der Schlosser, Wagner, Tischle r, 

Lohgerber und B ü chsenschifte r" in 

iz Artikeln, von denen 6 Artikel alle Hand

werke in gleicher Weise und 6 Artikel nur die 

Scl'ubmacber ^beir. das Reckn des Gerbeus und 

Vcrsck'neidens von ^eder, Güte der Ware, billige 

Preise, Vorteile der Eiubeiratenden) berücksich

tigen, wäbrend ein ^lrtikel zum Inhalte Hai, daß 

alle Meister unter allen obbcmeldeten Hand

werken, wenn sie einen Lehrjung ausgelernr, ein 

ganzes Zahr innehalten und in solcher Zeit keinen 

neuen l.'ehrjuug auf- noch annehmen sollen, aus

genommen die Tischler, welck'e von alreröher den 

Brauch gehalten, das;, wenn ein Lehrjung die 

halbe Zeit ausgestanden, sie einen anderen anzu- 

nebmen befugt gewesen. O^ach dem Zahrc t60o 

richteten die Schuhmacher und Schmiede 

samt den der Zunft und Znnuug zugetanen 

Schlossern, Wagnern, Tischlern, 

^obgcrbern und Büchsenmachern 

an die Obrigkeit eine Zuschrift wegen der Be

schwerde eines Komotaucr Lohgerbers gegen die 

Schubmacher in Görkau sowie wegen Bestäti

gung ihrer Rechte, wobei sie auf die Zunftord

nungen der Schuhmacher und Schmiede aus den 

Zähren 1^60, 1511 und 1512 und darauf Hin

wiesen, daß sie, als sich die Handwerke gemehret 

und sie sich mit Zuziehung der Wagner, Schlos

ser, Tischler, Lohgerber und Büchsenmacher mit 

einander eiuträchrig vereinbart, unter einer 

Zunflmäßigkcit zu der Ehre Gottes uud dem all

gemeinen ^)7utz zu ersprießlichem Aufnehmen ihre 

Privilegien konfirmieren lagen, wag auch bereits 

vor fast ioo Zabrcn geschehen, wobei sie auch 

Abschriften der Artikel der .^onwlaucr Schlosser, 

Bücbsenschister und Tischler vorlcgteu, von denen 

die ihrigen berrühren und denen sie gleichlautend 

sind. Nachdem im Zabre 107z die Cchuh- 

macker und Schmiede gesonderte Besiätignngeu 

ibrer Zunftordnung erhalten batten, faßten im 

Zabre 17^0 die S ch u K m a ch c r und H n f- 

s ch m i e d e samt den zugetanen Schlosser n, 

Tischlern und Wagner n, so bisher in 

Gemeinschaft einer 2aden gestanden, zu Abspal

tung aller Spaltungen und Zrrnngen, so aus 

Gemeinschaft- zweier verschiedener Zünfte und 

Znnungen sich ereignen könnten, den Entschluß 

zu einer Separation (in eine Einzelzunft der 

Schuhmacher und eine kleine Eannnelzunft der 

Hufschmiede samr deu Schlossern, Tischlern und 

Wagnern) und eine Abteilung des bisber gemein 

schaftlichen Handivcrksvermögens nach dem fetzigen 

Zustand (— Stand) der 1'aden, was von einem 

Jltagisirat zugesianden und in Gegenwart einer 

von diesem bewilligten .Commission als gütliches 

Alncilungswcrk mit folgenden ausfübrlichei: 

Bestimmungen durchgcführt wurde: von dem 

Vermögen im Betrage von 42L fl. erkalten 

die Schuhmacher ^19 an der Zahl gegenüber 

z Hufschmieden) 40 fl. mehr: die Erhal

tung des Altars und die Haltung der Ouar- 

talmesien erfolgt wciterbin gemeinsam und ist 

fedeS Zahr von einem anderen Handwerk zu 

übernehmen, die Reparaturen erfolgen gemein- 

sam: die Begräbnisse werden ganz getrennt vor

genommen, dagegen bleibt das Leichcnzcug gemein

schaftlich, auch Anschaffungen bicfür sind gemein

schaftlich zu zahlen: die Handwerksfahne bleibt 

gemeinsam, ebenso der Meisterstuhl in der Kirche 

ohne Abtvechslung: die Handwerkslade über

nehmen die Schuhmacher und zablcn den 

Schmieden 2 fl. aus: den övüraß bekommen 

die Schuhmacher, das Schlachtschweri die 

Schmiede: das Mcistcrbuch sann den Privi

legien und dem Siegel bleibt den Schuhmachern, 

die jedoch schuldig sind, dasjenige, tvas die 

Schmiede angeht, aus dem Meisterbuch ertra- 

hieren zu lasien und die Hälfte der Schreibkosten 

zu tragen: die rückständigen Mcistergeldcr bat 

jedes Handwerk getrennt cinzulreiben: von der 

Forderung gegen die Gemeinde gehört jedem 

Handwerk die Hälfte: es soll aber zwischen dem 

Handwerk der S ch m i e 0 e einesteils und den 

auch weiterhin zugettilten Handwerken der 

Schlosser, Tischler, Wagner und 

welche sonsi dazugehörig sein möchten, andern-
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teils keine Irrung vorfallen; auch ist ferner abge- 

redet worden, daß die den Schmieden Ungeteilten 

.Handwerke dergestalt inseparabiliter inkorporiert 

fein wollen, daß sie an keine Separation mehr 

denken wollen, wofür selbe als wahre Mitglieder 

ausgenommen werden und stch aller Rechte der 

Schmied, zu erfreuen haben; und da gleich ein 

oder das andere zugctcilre Handwerk oder auch 

alle insgesamt eine Separation unternehmen und 

darauf -- rbarren sollten, so mag ihnen solches 

end-'ch ,ovb! gestattet werden, jedoch dieselben alle 

Freiheit und Gerechtsame, welche ihnen von 

einem ' andwerk der Schmiede zugekommen, 

verli!, .g sein und ihres Anteils und aller For- 

d. ng entsetzt sein sollen: insolang aber die zuge- 

.erlren Handwerke nicht eigene Privilegien haben, 

welche ihnen auf ibre eigenen Unkosten zu bewirken 

freisteht, so soll das Hcrrnvateramt bei denen 

Schmieden Neben und der eine und zwar der erste 

Vormeister iugleichen aus dem Handwerk der 

Schmiede, der andere Vorineister aber aus den 

zugeteilten Handwerken genommen werden; nach 

erworbenen Privilegien sollen aber die zugeteilten 

Handwerke zu dem Hcrrnvateramt einen glei- 

u>en Zutritt haben, also, daß dabei aus den

chmiedeu der erste Vorineister, aus den zugc- 

reiltrn Handwerken aber der andere genommen 

werden soll: wohingegen stch ein Handwerk der 

Schmiede gegen die zugerauen Wagner erbietet, 

daß, wann selbe (= sie selbst) über kurz oder lang 

ihre Privilegien, so ihnen auf ibre alleinigen 

Unkosten ohne Schaden der Laden freisteht, hin

wieder konfirmieren lasten sollten, dieselben mit 

einzuziehen und gegen Vergleickung eines Bei

trages wegen der dabei haben müsteuden Unkosten 

mit prioilegieren zu lasten, womit dieses Ver

gleichs- und Separationswesen in Lieb und Einig

keit gcschlosten.

M>eirero finden stch in Görkau noch für 2 

Handwerke, die B ä ck e r und Fleischer, 

drei gemeinsame Zunftordnungen. Zähre 

1509 erhielt das Handwerk der Fleischer das 

Recht zu einer Aufrichtung göttlichen Dienstes, 

geistlicher Bruderschaft, Zunft, Zechen und 

Innung, solchen aufgerichteten Gottesdienst 

ireben (= gemeinsam mit) dem tüchtigen Hand

werk der Böcken zu halten, in einer Ordnung 

von 8 Artikeln, von denen die ersten 6 allge

meinen Znbalres stnd (beir. Seelenmessen, 

Begräbniste, Versammlungen, LcKrlmgsanf 

nahmc, Mcisterrccht, Gesellenlohn), während 

die zwei letzten Artikel stch nur auf die Fleisch

hacker beziehen (bctr. untüchtiges Vieh und 

Schlägerei in den Fleischbänken). Zm Zahre 

1578 erhielten die Fleischer und Bäcker auf 

Grund der Bitten ihrer Handwerksmeister eine 

gemeinsame Ordnung von 9 Artikeln, von denen 

7 Artikel (i—3, 5, 6, 8 und 9) gemeinsam sind 

und zwei Artikel (4 und 7) nur die Bäcker 

angehen (betr. Backhaus, Brotbänke, Gebäck, 

Etörer, Alaunhütte, Zank und Schlägerei in 

den Brolbänken, Backhäusern und Mühlen), 

während die Fleischhacker überhaupt nicht eigens 

hervorgehoben stnd. Und im folgenden Zähre 

(1379) erhielten die beiden Handwerke der 

Fleischer und Bäcker von dem neuen Erbherrn 

eine neue Ordnung, in der nur 6 Artikel gemein 

sam stnd und ein einziger stch auf die Bäcker 

allein (wie oben bis auf den letzten Punkt) besteht, 

während die ganzen restlichen Artikel die Fleisch

hacker (betr. Fleischschätzen, Schlachtordnung, 

untüchtiges Vieh, nächtliches Schlackten, UneKr- 

lichkeit und Racklästigkeit der Gesellen, Stö 

rerei) betreffen und wo in einem gemeinsamen 

Artikel festgelegt wird, daß ste auf dem Fleischer

handwerk 1 Zahr, auf dem Bäckerbandwerk 2 

Zahre lernen müsten. Weiterhin finden wir für 

jedes dieser beiden Handwerke eine gesonderte 

Zunftordnung, nämlich für die Bäcker aus dem 

Zahre 1670 und für die Fleischer aus dem 

Zahre 1673.

Sonst stnd für Görkau noch für 3 Einzel

zünfte Conderznuftordnungen erhalten, nämlich 

für die Mälzer von 1602 (18 Art.) und 

1630, für die B ü l t n e r von 167» (13 Arr.) 

und für die L e i n w e b e r von 1674 (32 Arr.).

Zn 0 m 0 tau finden wir eine Zusammen 

fastung der "Einzelhandwerker oder 

„unterschiedlichen Handwerker, welcke einstich 

und unter starken Zünfren nickt begriffen" 
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zusammen mit andern Bürgern zu einer zunft- 

ähnlicken Bruderschaft und Vereinigung, die, 

hauptsäcklick zur Sickernng einer menscken- 

würdigen Beerdigung, nack der Pest im Jahre 

1623 errichtet wnrde und im Jahre 1656 00m 

Sradtrare „Verneuerte Articul" erhielt.

Die einzige Zunft in .^omotau, welcke eine 

größere Anzahl von ganzen Handwerken ver

einigte, war die der Baugewerbe und der diesen 

verwandten Gewerbe, die nach der Zunftordnung 

von 1636 die Schmiede, Waffe n- 

s ck m i c d e, S ck l 0 s s e r, § e i e r m a ch c r, 

Sporer, Büchsenmacher und Wagner 

umfaßte und von deren 38 Artikeln, mir denen 

diese Zunftordnung die umfangreichste Komo- 

raucr Zunftordnung ist, sich die meisten auf alle 

Handwerke beziehen und nur ganz wenige auf 

eines dieser Handwerke allein (Wngnerholz auf 

dem Markte, eigene Wagnerarbeit, Sonntags

ruhe für Schmiede, Erbschmicden auf den Dör

fern): aber auch in den gemeinsamen Artikeln 

sind die Meisterstücke der einzelnen Handwerke 

getrennt vorgeschrieben und die Vorschriften für 

Meistersöhne und Erheiratende verschieden; 

betresfö Bestrafung heißt es z. B.: „da auch ein 

Meister unter diesen Handwerkern in solcher 

Zunft, es sei aus welchem Handwerk es wolle, 

sträflich würde, so soll der- oder dieselbigen in 

Beisein der ganzen Bruderschaft oder der 4 

Ältesten gestraft werden".

Sonst waren in Aomotau immer nur 2 Hand

werke in einer Zunft vereinigt oder, besser gesagt, 

es war ein Handwerk einem anderen angeglicdert.

Die Lohgerber und W eißgerber 

erhielten, nachdem sich zwischen ihnen Irrung 

(— Streit) zugelragen, von ihrem Erbhcrrn im 

Jahre 1388 „zu Aufnehmung und Beförderung 

beiderseits ihres Handwerks" eine gemeinsame 

Drdnung von 19 Artikeln, von denen sich nur 

ein einziger Artikel (betr. den Dörflich des Kalb

fells) auf die Weißgerber allein bezieht, während 

alle übrigen l8 Artikel für die Loh- und Weiß

gerber gemeinsam sind.

Der Zunft der Mälzer m Komotau 

gehörten nach der Zunftordnung von 1563 die 

Bierbrauer (Bierprener) an, die „von 

altersber je und allwcge mit dem Handiverk der 

Mälzer Zunft und Innung gehalten und ganz 

nnd gar dahin verpflickrcr gewesen sind" und auf 

die sich in der genannten Drdnung von 20 

Artikeln die drei letzten Artikel inir folgendem 

Inhalte beziehen: i.) sie sollten sich aller Gebühr 

nach geducktem Handwerk wie vor alrcrS ver

halten: 2.) es sollte hinfort kein Meister der 

Brauer (Prener) keinen Helfer annehmen, der 

nickt zuvor ein Mälzer gewesen, auS diesen beweg 

licken Ursachen, daß derjenige Helfer, so das 

Mälzerwerk gelernet, der Malze, gurer und 

böser, bester bericktet (— unterrichtet, bewandert) 

ist dann ein anderer; 3.) es sollte auch der 

Meister und Helfer der Bräuer gut achtgebeu 

auf die Malze, so inö Bräuhaus kvnn'.ni, ob sie 

tauglich seien oder nicht, und diejenigen, so 

untauglick oder an denen ein Mangel gespürt 

würde, dem Bräuherrn anzeigen.

Die Zunftordnung der Seifensieder vorn 

Jahre 1628 erwähnt zwar neben dem Seifen 

sicden auch das Kerzenziehen, aber nickt die Lickl- 

zieher als eigenes Handwerk. Dagegen wird die 

von Prag überreichte Zunftordnung vom Jahre 

1633 auf Ersuchen des Handwerks der Seifeu- 

lieber und Lichtzichcr verliehen, es" werden 

die Meisterstücke für diese zlvei Handwerke 

getrennt vorgeschrieben, es werden neben der Seife 

und den Jnseltlichteru auch Wackskerzen oder 

Lichter von Wachsenwcrk, ferner Preise des 

Jnselrs und Wachses sowie Werkzeuge zum 

Eeifensicdeu und Wachsmackeu erwähnt, das 

Presten des „Honigruests" wird den Wachs- 

lichtzichcrn ebenso wie den Seifensiedern Vorbe

halten, kurz, die Licktzieher erscheinen neben den 

Seifensiedern als selbständiges, gleichberechtigtes 

Handwerk, auf das sich sämtlicke Bestimmungen 

mitbczieheu. Dagegen bringt nack dein Nats- 

protokollbuch das Handwerk der Seifensieder am 

i t. Mai 1723 beim Rate vor, daß einer ihrer 

Meister keine Gesellen mehr halten wolle und 

sich von dem Handwerk ab und zur Wacksziehcr- 

hauptladen (in Prag) zu wenden bedacht sei, und 

sie bitten, weil er ein Vormcister bei ihrer Laden
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gewesen, das; er den Schlüssel niederlcgen inöchte, 

worauf der Rat dem Handwerk mitteilt: „weil 

dieser Meister einen beglaubigten Extrakt aus 

den Wachözicherprioilegien dozieret, daß die 

Wachszieher mit den Seifensiedern es nicht mehr 

halten dürfen, als hat ein Rat ihm die Cepara- 

rion nicht hindern können, ihm jedoch auferlegt, 

den Schlägel zur Eeifenfiederladen niederzu

legen, welchem er auch sogleich Folge geleistet."

Ulrich die Zunftordnungen der M a u e r er 

von i 383 und 1661 bezi.beu sich nur auf dieses 

eine Handwerk, ohne jede Erwähnung der Stein- 

metze, während im Raisprotokoll zum Zahre 

171k! die Anfrage des Handwerks der Maucrcr 

enthalten ist, ob sie den hiesigen Steinmetzen 

>! ihre Zunft einnehmen können, worauf der 

Stadrrat entscheidet, daß, weil auch in den Prä

ger Städten die Steinmetzen sich in der Mauerer- 

znnfr befinden, ein Gleicbes zu observieren sei.

Während die Komotauer Bäcker von der 

Zeit Sebastians von Weinnübl (v. 1525) her

auf nur für ihr Handwerk allein eine Reibe von 

Zunftordnungen erbielten, findet sick aus dem 

Zahre 1733 eine „Bcrneucrung der Artikel 

eines Handwerks der W e i ß b ä ck e r und 

Vv ü ch l e r" mir den einleitenden Worten: „bar 

ein Handwerk der Weißbäckcr sicb mit denen 

auch ehrsamen "Meistern des >v.ücblcrbandwerks 

vereinbart und erwogen, was an den Artikeln zu 

verbessern wäre", jcdocb ohne jede weitere Er

wähnung der Küchler in diesen 24 gemeinsamen 

Artikeln.

Die "Wendung „Handwerk der Schreiner 

und Tisch lermei st e r" in der Zunftord

nung von 1726 soll wohl nur die Doppelbezeicb- 

nung eines einzigen Handwerks und keine Zu

sammenfassung zweier Handwerke in einer Zunft 

bedeuten.

So spärlich also die Zunftordnungen für 

Sammelzünfte in Komolau sind, so statrlick ist 

die Reihe der Einzelordnungen für Sonderzünfre, 

nämlich für die Bäcker aus der Zeit vor 1323 

(25 Artikel), für die Büttner von 1580 

(28), für die F l e i s ch e r von 1565 (11) und 

1652 (6), für die H u t m a ch e r von 1607 

(17), für die Kupfer s ch m i e 0 e von 1639 

(31), für die K ü r sch n e r von 1631 (20), für 

die Leinweber von 1460 (27) und -576 

(28), für die Mälzer von 1320 (8) und 

1680 (28), für die Manerer von 1383 (8) 

und 1661 (9), für die Müller von 1636 

(19), für die S ch n c i 0 e r von 1337 (24), für 

die Schuhmacher von 1601 (14) und 

1673 (6), für die Seifensieder von 

1628 (13), für die Seiler von 1398 (13), 

für die Strumpf st ricker von 1749 (22), 

für die Tischler von 1331 (26) und 1613 

(28), für"dic'T o p fe r von 1332 (14) und 

1630 (4), für die T u cb m a ch e r von 1363 

(3) und 1669 (12), für die Weißgerber 

von 1619 (24) und für die Zimmerleute 

von 1637 (27) und sonstige Sonderordnungcn, 

die noch eigens bebandelt werden.

b. Stadt-, Landscbafts- und Landeszünfte.

Eine Reihe von Handwerken, die in der betref

fenden Stadt nur schwach vertreten waren, hatte 

keine eigene städtische Zunfr, sondern ihre Mei

ster gehörten einer bald kleineren, bald größeren 

l.'andschaftszunft in einer .Icachbarstadt oder einer 

l.'andcsznnft in Prag an.

Äie Zimmerleure und Ma uerer in 

Kralupp waren bis zum Zähre 174", wo 

sie selbständig wurden, nach Seestadt!, 

Eidlitz und Platz cingezünftet, wie aus 

dem folgenden Ansuchen zweier Zimmermeister 

und zweier Manerer zu §vralupp an ibre Obrig

keit ersichtlich ist: „nachdem sie sich vor etlichen 

Zähren in fremden Städtcln, als zu Seestadt!, 

Eidlitz und Platz, cingezünftet, da in Kralupp keine 

Handwerkslade von diesem Handwerk aufgericbtet 

gewesen, also ihr Geld in fremde Orte getragen, 

dagegen hierorts bei den erworbenen Handwerks

artikeln nicht geschützt worden, folglich die Menge 

der Handwerköstörcr zu ihrem Schaden dulden 

müssen, die ihnen die Arbeit bei den Untertanen 

wegnehmen und mehr verdienen als sie, die sie auf 

gnädiger Herrschaft Arbeit begriffen, bei der 

gnädigen Obrigkeit haben, sie auch die Einzünf 

tigung Geld gekostet, den Störern aber nichts,
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weil pc nun diese UnbiHigWf nidn in die £111130 

(— auf die Dauer) ertragen können und, dieser 

Verdrießlichkeit abzubelfen, die neu herausgegcbe- 

ucn Gencralbandwerksartikel au die Hand geben, 

das; mir Erlaubnis der Obrigkeit eine neue Zunft

lade aufgerickter werden kann, so bitten die unler- 

zeidmelen Handwerker, da auf der Hcrrsdiafr 

zünftig gclernetc Gesellen wie auch Ctörcr von 

beiden HaudwerkSgcnosten in genügsamer Anzahl 

sieb befinden, welche sich zweifelsohne mir ein 

zünftcn möchten, ste mir zwei neu aufzurichtcndcn 

Zunfrladcn zu begnaden und in gnädigen Schutz 

zu ncluncn, umsomchr, als ja die Obrigkeit hie

ven selbst den Nutzen des Konsums babe"; und 

als (Erledigung finden wir auf der Rückseite der 

Eingabe die Zustimmung der Obrigkeit vorn glei- 

chen Jabrc unter der Voraussetzung, daß sie |idi 

den neu crgangenen Haudwerksariikeln gemäß 

verhalten.

Die Leinweber in Eidlitz gehörten 

durä' lange Zeit, wenn nicht dauernd, zur Zunft 

in G ö r k a u, wie folgende Stelle in der Zunft

ordnung der Görkaner Leinweber vom Jahre 

1674 beweist: „es soll auch kein Weber im 

Städte! Eidlitz wohnen, der nicht bei unserer Lade 

Meister worden ist, wo stch aber einer oder mehr 

da vermerken ließen, sollen ste einmal gewarnt 

werden und, wo ste solches nicht unterlassen woll

ten, soll ibncn mit gerichtlicher Hilfe Handwerks- 

gezeug und Garn wcggcnonnncn und der Gezeug 

dem Handwerk und das Garn in das Hospital 

zu Eidlitz gegeben werden".

Bei der Errichtung einer Zunft der Flei

scher in Eidlitz im Jahre l 728 wird als 

Begründung mitangcgcben, „damit die alldastgen 

Fleischhackermcister mir vielen Ungclegcnheiten in 

fremden Orten außer der Herrschaft stch 

cinzukaufen nicht nötig haben".

Die Bader in Ä 0 in 0 t a 11 erscheinen in 

den Jahren 1736 nnd 1738 als der Zunft der 

Bader in Zv a a d e n angehörig, wie aus einem 

Streite der övomotaucr Bader und Barbiere cr- 

stchtlich ist, in welchem laut RatSprolokoll aus 

diesen Jahren „das ehrsame Mittel der Bader 

in Aaadcn im Gramen seiner 2 Mittelskonsorten 

in Komotau" zweimal, nn Jabre 1736 und 

1738, eine Eingabe an den Rar zu >vomotan 

mack'te, worauf anderweitig ausfübrlick' die 

Rede kommt.

Die Zeug macher in K 0 m or a u waren 

bis zum Jahre 1713 wie die Meister in vielen 

anderen Orten der Zunft in B r ü r inkorporiert, 

wie aus folgendem Ansuchen zweier §vomoraner 

„Zeickimacker" beim Zvomotauer Rate von: 

2. IV, 1713 im Rarsprorokoll zu ersehen ist: 

„ demnach) die >vomotaucr wie and' aus anderen, 

erlid'c Meilen entfernten Örtern Zcichmad'er 

meistere, so zu dato noch nach Brür in die dastm 

Zunft und Zech meisterlid' inkorporiert sich enr 

Kalten, ste nun aber einbellig beratschlagt und 

wegen vieler Versäumnis und badender Unkosten 

stch von der Brürer Innung abzuwenden und b. 

der Etadr V^omotau eine neue Zunft und Zech) 

deö Zcichmacherbandwerks aufzuricbten vermeinet 

(— gesonnen) stnd, aber ohne eines Magi'.US 

Vorwisten und erholte (— eiugeholre) Belei 

solch gedenkend (— bcabstduigies) Vornehmen v. 

standzusetzcn stch unwistcnd erfinden", bitten ste 

den Magistrat, er wolle ihnen „einig Belchrnng 

und Erläuterung erteilen und ergehen lasten, ob 

er ihnen die Konfirmation der Privilegien prä

mieren und ste in Schutz nelmicn wolle".

Die Z i r k e l s ch m i e d e in Ä c m 0 tau 

gehörten der Zunft in B. L e i p a an, wie fol

gende zwei Eintragungen aus dem RatSprotokoll 

darrun: Am 20. VIII. 1713 wird eine Be

schwerde vom Handwerk der Zirkelschmiede in 

Leipa verlesen, daß Baltasar Sommer und sein 

Sobn nicht nur wegen der Auflagegelder keine 

Richtigkeit pflegen, sondern auch) die Freisprc- 

chungögcbühr nicht erlegen und der Sohn einen 

Mitmeister mit Ehrenrübrungen angreifen täte 

und die Derbictung des Grußes nichts erwirken 

wolle, worauf der Rat dem Vater die Zahlung 

auferlcgt und den Sohn mit Arrest straft; und 

am 23. VII. 1716 beschwert stch das Handwerk 

der Zirkelschmicdc in Leipa, daß Ballasar Som

mer nicht nur niemals beim Handwerk erscheine, 

sondern and) die Richtigkeit wegen der Oartal- 

geldcr nicht pflegen tue, worauf ihnen geantwor-
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tct wird, das; man ihm die Komparilion anfgetra- 

gen habe und, falls er nicht erscheinen sollte, 

sie mit ihm nach Handwerksbranch verfahren 

sollten.

Für bic iß e i ß g e r b e r in Komotau, die in 

mehreren Fällen durch zwei Meister vertreten 

sind, finden wir eine weitverzweigte LaudschaftS- 

^nnft mir dem Sitze in E l b o g e n. Am i8. 

Mai i ti i ll bestätigt Kaiser Matthias den älte

sten geschworenen Vormeistcrn und einer ganzen 

Eomiitun der Veißgerbcr im Egcrischcn und 

Elbogischeu Kreis, auch zu Brür, Kaaden, Ko- 

morau und anderen ihnen inkorporierten Hand- 

werl'snicistern des Königreichs Böbeimb auf ihre 

Bitnu den ihnen von Kaiser Ferdinand l. nach

;:i Streite mit den Lohgerbern im Zahrc 

erteilten Rezeß und erweitert dieses Pri

vileg dahin, das; kein Lohrotgcrbcr im Königreich 

Böheimb fiel' des Veißgcrbcns gebrauche», son

dern des Aothlobgerbeus als eines absonderlichen 

Handwerks ausivarren sollen, bei einer Strafe 

von l o Mark lorigcn Goldes, ferner, daß außer 

den bereits ansässigen Knüblern, die in die Zunft 

anfgeuommen ivcrdeu sollen, weiterhin keine 

Knüblcr in den königlichen Städten in Böhmen 

angenommen werden sollen, lind am 21. Febcr 

161 >> legt das Handwerk der Veißgerber im 

Ggerischen, Elbögncr und Brürer Kreise neben 

den anderen zugehörigen Städten und Märkten 

des Königreiches Bobcimb ein „Verzeichnis und 

Beschreibung der Ordnung und Gewohnheit" in 

2^ Artikeln nieder, die von je einem Meister aus 

Glbogen, Schlaggeuwald, Schlackcnwerth und 

Kaaden unterfertigt stnd und welche mit dem 

kaiserlichen Privileg in der Handwerks- 

laden in der Kreishauptstadl zum 

Stein - E l b o g e n verwakrlichen (— woblver- 

ivahrt) hinterlegt wurden.

Die K u p f e r f ch mied e in Komorau, mit 

dem Oberdörfer Meister zusammen meist 3 an 

der Zahl, erhielten die Zunftordnung, die die 

V a ndcö z u n f t (die Präger und anderen 

B.teister) mir dem Sitze in Prag festgesetzt 

hatte und die von Kaiser Leopold I. im Zahre 

1659 genehmigt wurde, im Jahre 1662 zuge

stellt: die Genehmigung enthält auch die Ertei

lung eines ZunftwappenS: die Didimierung und 

Überreichung an die Meister auf dem Lande 

erfolgte über Bitte der ältesten Meister von der 

Hanptlade im Namen des ganzen Kupferschmied

handwerks durch Bürgermeister und Rat der 

Neustadt Prag, da etlicher glaubwürdiger Didi- 

inos für die Zünfte auf dem Lande nötig wäre.

Die Strumpfwirker in Komotau erhiel

ten die aus dem Zahre 1749 bzw. von Fer

dinand H. stammende Zunftordnung der ton- 

deszunft mit dem Sitze in P r a g im Zabrc 

1738 vom kgl. Nichteramt der Altstadt Prag 

vidimiert und überreicht: unter den 22 ausführ

lichen Artikeln beziehen sich neben solchen, die die 

nnterordneten Zünfte auf dem Lande betreffen, 

auch solche auf die einzelnen Meister aus dem 

Lande.

Die W a ch S z i e h e r, die bis zum Zähre 

172z zur Zunft der Komolauer Seifensieder 

gehört hatten, waren von diesem Zabre an der 

Hanptlade der Wachszieher in Prag zugcteilt, 

wie eine Stelle aus dein AatSprotokollbucb 

bezeugt; das Handwerk der Komolauer Ceifea- 

steder bringt am 11. Mai 1723 beim Rare die 

Klage vor, daß einer ihrer Meister sich von dem 

Handwerk ab und zur Wachszieherhauptladen in 

Prag zu wenden bedacht |ci, worauf der Aal 

dem Handwerk mitteilt: „weil dieser Meister 

einen beglaubigten Erlracr aus den Bdachszieher- 

privilcgien doziere, daß die Bdachszieber mir den 

Seifensiedern es nicht mehr halten dürfen, als 

hat ein Rar ihm die Separation nicht bindern 

können."

Das Hauptmittcl (= die Laudcszunft) der 

Chirurgen der 3 Präger Städte nimmt 

laut Proiokollbuch zum Jahre 1738 zu einer 

Anfrage ihres incorporicrten Mitchirnrgus zu 

Komotau Stellung.

Laut Narsprotokoll vom >9. II. 1713 wird 

betreffs Beherbergung der Gesellen eine Zuschrift 

der Zunft der Buchbinder in P rag ver

lesen und mit Einwilligung der 3 Komolauer 

Buchbinder ein diesbezüglicher Beschluß gefaßt.
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c. Entlehnung von Zunsiordnungen.

Für omotau finden wir die i. Entlehnung 

einer Zunftordnung bei den Leinwebern, 

die im Jahres 14<>>* ihre Zunftordnung nack den« 

bleuster der Leinweber in E h e m n i tz in Ea. 

errichteten, wie dies in der Einleitung zu dieser 

Zunftordnung ausdrücklich nn'r den Worten ver

merkt ist: „daß wir bienach geschriebene Meister 

und Gesellen des Handwerks der Leinweber allhic 

zu Komotau eine redlicke und ehrbarliche Zech 

und Innung oder Ordnung angefangen und 

redlich anfgerichter haben, nachdem wir eö mit 

allem Fleiß weit und breit in vielen Städten, da 

man redliche Zechen und Innungen innenhält 

und braucht, erforscht und erlernt haben, eö sei 

in Böhmen oder in Deutschen Landen, und 

sonderlich uns gerichtet nach der redlichen Zech 

und Innung, welche man in der fürstlichen Stadt 

zu Keinen; in Meißen auf unserm Handwerk 

gar redlich hält und braucht mitsamt allen 

Städten, die es mit Kemmetzer Zech halten las

sen, dahin wir denn unsere Knappschaft freien 

und sie auch die ihren wieder her gegen Komotau 

zu uns und in alle Städte, welche von unserer 

Zeche halten und wir auch von ihrer, und also 

haben wir diese redlicke Zech und Innung allhie 

zu Komotau angcfangt und anfgericht in dem 

Namen des allmächtigen Gottes mir aller guten 

Gcrecbtigkeil und Freiheit und mit aller guten 

Gewohnheit, Sitte und Ordnung, wie man es 

pflegt zu Kcmcnz in Meißen auf unserem Hand

werk in ihrer Zecke und Ordnung zu halten."

Entlehnungen von Zunftordnungen für Komo

tau aus Prag kommen dreimal vor: in 2 Fällen 

ist damit zugleich eine Unterordnung unter die 

betreffende Präger Zunft verbunden.

Im Jahre i466.^wurden die Zechmeister und 

Ältesten des JlFa lzerhan d rve r k s in der 

Altstadt Prag von dem Mälzerhandwerk 

der Stadt Komotau, das zwei Ralsvcrwandlc 

und drei Handwerksältcstc zu ihnen abgcferligt 

balle, ersucht, als (— da) sie eines Handwerks 

feien und dasselbe (= das gleiche) treiben, daß sie 

ihnen auch das Recht und die Ordnung ver

günstigen und zu gebrauchen erlauben möchten, 

wie sie sie genießen, absonderlich aber ihnen zu 

bewilligen, das Bild des hl. Wenzel mit 4 

Schaufeln und der goldenen Krone in ihrem Pet

schaft und Handiverkssckild zu führen: und diese, 

trachtend, daß ihres Handwerks Lob und Ebr 

nickt allein in ihrer Stadt, sondern auch in 

anderen Städten wachsen und zunehmen möchte 

nnd gnrc Ordnung und Einigkeit in diesem 

Handwerk beständiger erhalten werde, erklärten 

sich nach Umfrage und mit Einwilligung von 

Bürgermeister und Rat der Altstadt Prag als 

ihren Herren bereit, die Bitte der Komoianer 

Handwerksgenofsen, welche es wobl wert sind, zu 

erfüllen und ihnen zu vergünstigen, daß das jetzige 

und künftige Handwerk der Mälzer in der 

Stadt Komotau Freiheit und Gewalt haben soll, 

das erbetene Wappen auf Petschaft und Sckild 

ihres Handwerks zu führen, auch die Zechmeistcr 

nnd Ältesten zu wählen und die, die sick wider

wärtig erzeigen würden, nack dem Verbrecken zu 

strafen, daß (— aufdaß) stets gute Ordnung :id 

Einigkeit in Handwerks- und anderen Sachci: 

unter ihnen erhalten werden möchte, jedoch mit 

dem Vorbehalt, daß, so sich bei diesem Handwerk 

zu Komorau etwas Schweres ereignen würde, das 

ihre Zechmeistcr und Ältesten unter einander, als 

wie sich gehörte, nicht vergleichen könnten, sie es 

an das Handwerk der Mälzer der Altstadt Prag 

gelangen lassen und hernach demselben, was von 

diesem anbefohlen würde, unfehlbar Nachkommen 

sollten, weitcrS mit dem Zusatz, daß das Hand 

werk zu Komotau das ihnen gegebene Wappen 

keinem Handwerk in einer anderen Stadt 

ohne Wissen und Willen des Präger Handwerks 

und Rates geben sollte. Weiterhin fin

den wir eigene obrigkeitliche und landesfürstlichc 

Zunftordnungen dieses Handwerks, nämlich aus 

den Jahren 1520, 1563, 1601, 1615 und 

1627, sowie die Zusammenfassung einer Ord

nung von 44 Artikeln durch das Handwerk im 

Jahre 1080, ohne daß irgendeine Erwähnung von 

Beziehungen zu Prag weiter verkommen würde.

Den umgekehrten Weg der Entwicklung 

finden wir bei den Seifensiedern in 

Komotau, die im Jahre 1628 eine selbständige 
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Zunftordnung von >4 Artikeln erhielten, wäh- 

rend ihnen und den Lichtziehern auf ihr instän- 

d'ges Ansuchen und die Verspräche zweier Mei

ster im Jahre 1654 von den Seifenstcdern und 

Lichtziehern der drei Präger Städte die 

diesen im Vorfahre von Kaiser Ferdinand III. 

ev.rilre Zunftordnung von 17 Artikeln.mitgeteilt 

wurde, nach welcher ste sich richten und leben 

wollten, in welcher Ordnung au den entsprechen

den Stellen statt des Wortes „Prag" sogar 

Komoiau" eingesetzt ist, jedoch als letzter Absatz 

!. lgende Stelle anfgenomrnen ist, die die Abhän

gigkeit d.r Komotauer von der Präger Zunft 

ocn I ' nigr: „wir wollen auch und verordnen, 

i'J Meister Dieses ebrsamen Handwerks 

der Seifensieder und Lichrzieber im Königreich 

Bökeim, so stch itzo und inskünftig befinden, mir 

den Präger Zunftmeistern stch r i cb t e n und 

regulieren sollen".

Die den Tuchmachern in Prag und 

■2 cii ihnen cinverleibtcn Tuchmachern anderer 

Städte von Kaiser Leopold I. im Jahre 1669 

erteilte Zunftordnung wurde auch den Komo- 

nier Tuchmachern, die seit 1522 eigene Zunft

ordnungen hatten, übermittelt und ins Privi- 

legienbnch eingetragen, ohne daß jedoch irgendeine 

^lbhängigkeit der Komotauer von der Präger 

Zunft erstchtlick wäre.

Im Ratsprotokoll zum Jahre 1716 ist die 

Anfrage des Handwerks der Rkauerer in 

Komorau enthalten, ob ste den biestgen Stein- 

nr c n e n in ihre Zunft einnehmen können, wor

auf der Stadrrat entscheidet, daß, weil auch in 

den P r a g e r S t ä d t e n die Steinmetzen stch 

in der NIaucrerzunft befinden, ein Gleiches zu 

observieren sei.

Aber auch einige Entlehnungen von Zunft

ordnungen oder einzelnen Artikeln aus anderen 

Städten bezw. nach anderen Städten als Prag 

find für Komorau nachweisbar.

Mach der Zunftordnung der Komotauer 

S ch n e i d e r vom Jahre i.'>-;7 sollte ein jeder 

Meister, wie zu Prag und S a a z gebräuch

lich von altershcr, einem jeden, der es begehrte, 

Rauchwerk unterfüttern.

Die Gefellenordnung der Komotauer Kürsch

ner vom Jahre 16.51 wurde nach dem Exempel 

anderer Städte und sonderlich der Gesellenartikel 

der K u r s ch n e r der Stadt B r ü r vom 

Jahre 1600 abgefaßt.

Die Schuhmacher in K a a d c u über

reichten im Jahre 16^4 über Verlangen der 

Komotauer Meister diesen einen ausführlichen 

Bericht, wie die Warenschau auf den Jahr

märkten zu halten sei.

Umgekehrt übersendet im Jabre 1.597 der Rat 

zu Komotau dem Rate zu Kaaden auf dessen 

Jntercessionsschreibcn die gewünschte Abschrift 

des JnnungsbriefeS der Seifensieder zu 

Komotau, diesen den Handwerksmeistern zu 

K a a d c n zu communicieren, und gibt der Hoff

nung Ausdruck, daß seine JnnungSmeister im 

Gegenfall der gleichen Förderung genießen.

Jn,G ö r k a u finden wir bei 4 Zünften eine 

Zunftordnung aus Brür entlehnt. Die Flei

scher erhielten (1509) Zeche und Innung, 

„allenthalben wie in königlichen Städten, nämlich 

zu Brüx, das (— wo) ste stch zur Aufrichtung 

ihrer Zechen mit den achtbaren und wobltuchtigen 

ältesten Zechmeistern und dem ganzen Handwerk 

befraget", die auch die Zunftordnung zur Bekräf

tigung mitstegeln. Den S cb m i e d e n wurde 

U511) eineBegnadung gegeben „nachdem in 

der Weise wie) das Handwerk der Schmiede der 

Stadt Brür begnadet ist, daß ste alle Freiheit 

brauchen sollen, so da ehrsame Handwerk der 

Schmiede der Stadt Brür gebraucht," und welch 

letztere diese Urkunde mitstegeln. Die Schuster 

erhielten ( 1.512) „eine Begnadung über die Zechen 

und Zunft mit sonderlicher Erhebung ihres 

Handwerks meisterlicher Beweisung, als dann 

die königliche Stadt Brür des ehrsamen Hand

werks der Schuster daselbst üben und gebrauchen". 

Den Mälzern wurde (1602) von Kaiser 

Matthias die Zunft und Ordnung, „wie es bei 

unserer Stadt Brür üblich und gebräuchlich", 

konfirmiert.

Die Entlehnung einer Ordnung für Görkau 

aus Komotau ist in zwei Fällen ersichtlich, 
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nämlich aus einer undatierten Eingabe der 

Schuhmacher und Schmiede sowie der ihnen ver

wandten Handwerker ;u Görkau an Johann 

Adani Hersan, in ivelcl'er diese auf ihre von der 

Stadl Komoran bcrrübrcnden und mir den 

Handwerken dieser Stadt gleichlautenden Arti- 

kclsbriefe Hinweisen, welcher sie auch Abschriften 

der Arlikelsbricfc der E ch l os s e r, Büchsen- 

sct'ifrcr und Tischler-inKomoiau bcilegcn, 

sowie aus folgender Eintragung im Handwerks- 

bnche der Leinweber zu Komotau vom Jahre 

i.",39: ^nachdem die Görkauer Viermeister herein 

rmch Komotau gekommen und uns um ihre Zech 

und Innung gebeten, haben wir ihnen die ganze 

Ordnung unseres Handwerks zugesagt und über- 

scbrciben (— abschreiben) lassen".

Eine Anlehnung von Gorkancr Zünften an 

mehrere Nachbar st ädte, so an Brür 

und Komotau, aber auch an .^aaden und Aussig 

sowie ungenannte Städte, kommt öfters vor. Für 

die B ä ck c r und Fleischer erfolgte (1078) die 

Verneuerung der Zunftordnung, wie in anderen 

umliegenden königlichen Städten 

üblich und gebräuchlich, solche Privilegien nicht 

weniger wie in anderen Städten zu ihrem Nutz 

zu gebrauchen, unter Mitstegelung des Hand

werks der Bäcker und Fleischer zu B r ü r. Die 

Bäcker erhielten (1670) eine Bestätigung ihrer 

Rechte, wie in anderen Städten, als A u s s i g, 

B r üx, Kaadcn und K 0 m 0 r a u, bei 

ihrem Handwerk gebräuchlich. In der Bestäti

gung der Privilegien der Fleischer (167z) 

finden stch folgende Stellen: „es soll ihnen auch 

allwcgc das Fleisch durch die dazu Verordneten 

wie zu B r ü 5 und 5v 0 m 0 lau geschätzt wer

den: es soll die bei den anderen benachbar

ten Städten gebräuchliche Handwerks

ordnung gehalten werden: demnach auch in 

umliegenden Städten dieser Krön 

Böhemb bräuchlich, das; alle Garköch und Gar- 

köchincn Schiveinc zu schlachten berechtiget, soll 

es des Orts gleicher Gestalt gehalten werden: ob 

stc auch im Handwerk, wie in anderen 

Orten bräuchlich, eine Anzahl Schöpsen ein

kaufen würden". .Bei der Bestätigung der Zunft 

ordnung der Mälzer (1602) beißt es: „wie bei 

den benachbarten Städten üblichen 

und gebräuchlichen". Und in einer Eingabe an die 

Obrigkeit (nach 1660) bitten die Schuster 

nnd Schmiede in Görkau, ihnen die Privi

legien und alles das zu bestätigen, dessen andere 

b e n a ch.b arte Städte und Orre 

gcnicßlichen zu gebrauchen haben, und weisen 

darauf hin, daß den Schustern hinsichtlich des 

alten Rechtes des LederschniltS und -fcilbabenS 

keine benachbarten Orte einige Vermehrung tun 

konnten und auch nicht getan haben.

Beziehungen Görkaus zu Sachsen finden 

stch bei zwei Zünften. Die Leinweber 

wurden (1674) mit aller Begnadung begnadet, 

damit (— mit welcher) das ehrsame Handwerk 

zu Sacbsen, Dresden und E h c m n i tz, 

begnadet ist, damit ste zu ihrer Knappschaft die

selben freien und gönnen, auch stc ihnen wiederum. 

Und die Bäcker sollten stch nach den Zunfr 

ordnungen von 1578 und 1579 mit dem Backen 

nach Magdeburg!scher Art und Ge>.

beit bezw. nach Magdeburgisch Recht 

und Gewohnheit halten.

In Sonnenberg stnd die zwei Zunft

ordnungen aus Preßnitz bezhw. Joachimsthal 

entlehnt. Den Sonnenberger Fleischern 

bestätigen und ergänzen im Jahre 1647 Bür

germeister, Richter und Rar zu P r e ß n i tz die 

im Jahre 1579 erteilte Ordnung, inmaßcn 

anderer Orte bräuchlichen, und den Connen- 

bergcr Schustern überreichen im Jahre 

1643 Bürgermeister, Richter und Rat zu 

Preßnitz die den Preßnitzer Schuhmachern 

im Jahre 1614 nach dem Muster von 

Joachim sthal erteilte Zunftordnung.

In K r a l u p p erhielten die S ch u h m a ch e r 

im Jahre 1668 von den Schuhmachern in Klo

ster l e auf ihre Bitte um die Gebühr die mir dem 

Zunftstegel versehenen „Schau und llmfrags- 

punkte" als Grundlage für ihre Zunftordnung 

aus diesem Jahre. Bei den Leinwebern 

sollte (1668) ein jeder Lehrmeister feinem Lehr

ling nach Landesbrauch unterweisen und 
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sie M ii I l e r sollten (1668) von einem Strich 

zcrmablren Getrcids Präger Maßes nicht

U-r nehmen, als wie vor altcrs gewesen.

Für Eidlitz finden wir für das Fahr 1676 

für die g es a m t e n H a n d w e r k e die Ertei

ln 7'.v Zunftordnung, wie in anderen 

' . . r e n st ä d t e n üblich und gebräuchlich, 

und i. der Zunftordnung der Eidlitzer F l e i- 

s ch e r von 1728 folgende zwei Stellen: „wird, 

gleich in anderen S t ä 0 r e n gebräuchlich, 

bestätigt, daß kein Garkoch kein Vieh (außer 

' hweinen) schlachten noch verkaufen darf: sollen 

«Jricb nie in anderen umliegenden 

< 7 ■ ? f c n nach Erwägung des Verbrechens

:ft werden".

In P r i e s e n sollte nach ocr Zunftordnung 

für die gesamten H a n d w c r k e 00m 

D'h" 1597 von den vier Vormeistern ein jeder 

eines anderen Handwerks sein wie in anderen 

t ü 0 t e n gebräuchlich, und der Lehrling sollte 

.-ach der Freisprechung vollkommene Macht 

haben, in königlichen und anderen Städten, 

Flecken und ^Märkten, als wenn er in derselben 

einer gelerner, zu arbeiten und sich niederzusetzen.

Aber auch in anderen Fällen, wo von einer 

Entlehnung oder Überreichung einer Zunftord

nung nicht ausdrücklich die Rede ist, ist eine solche 

aus der inneren Verwandtschaft der 

Zunftordnungen verschiedener Städtchen für das 

gleiche Gewerbe ersichtlich, was au zwei besonders 

deutlichen Beispielen gezeigt werden soll.

Die 24 Artikel der gemeinsamen Zunft

ordnung der Leinweber und Schneider 

in P l a tz von Zaroslaw Bernhard Marrinitz 

voin Jahre 1681, die auf Marimilian Valen

tin Iüartinitz zurückgehr, sind wörtlich den 

getrennten Zunftordnungen der Leinweber und 

Schneider in ralupp von Marimilan 

Valentin Marrinitz aus dem Fahre 1668 

entnommen.

Von den Gesamtzunftordnungen 

in Priesen (1597) und Eidlitz (1676) 

stimmen i 6 von 17 Artikeln nahezu wörtlich mir 

einander überein, obzwar erstere auf Fvhann 

Waldemar von Lobkowitz zurückgeht und letztere 

von Johann Adam Hersan erteilt wurde, also in 

diesem Falle nicht der gleiche Besttzcr die Ursache 

der Übereinstimmung ist.

Die Verwandtschaft der Zunftordnungen 

innerhalb eines Städtchens, besonders unter 

dem gleichen Besitzer, ist ja selbstverständlich und 

es kann da am besten auf die 5 §vralnpper Zunft 

ordnungen aus dem Fahre il>08 und die 2 Sec- 

stadtler Zunftordnungen aus dem Fahre 1709 

hingewieseu werben, die in manchen Artikeln den 

völlig gleichen Wortlaut aufweisen.

4. Arten von Zunftordnungen.

Die Zunftordnungen lassen sich vor allem in 

erstmalige Verleihungen, Bestätigungen und 

Änderungen, letztere wieder in Erweiterungen, 

teilweise Abänderungen und völlige Ncuertci 

lungcn einreilen.

Bei erstmaligen Verleihungen 

von Zunftordnungen werden verschiedene Gründe 

für die Ausstellung, das Futereste der Zunft, der 

Öffentlichkeit wie göttlichen Dienstes, angeführt, 

z. B.: „ihre Beschwerung, damit ste bedrängt 

werden, abzuwenden" (.^.om. Mäl. 1520), „um 

Abschaffung solches ungebührlichen Eingriffs der 

Pfuscher und Störer" (Koni. Wag. 1588), 

„weil ste nicht allein wegen viel und übermäuoig 

der Meister, sondern auch von Fremden bedrängt 

werden" (Kom. Seil. >098), „aufdaß Einig

keit unter ibnen erhalten werde" (Kom. Ä. 

1,531. Svora. Tö. 1532), „zu Aufnchmung 

ibrcs Handwerks Gedeih und Woblfabrt ihrer 

Nahrung" (Kom. Ger. 1.588), „;u Auferbau

ung guter Ordnung und Gewohnheit wie auch 

dem gemeinen Nutz zum besten" (Koni. Wag. 

1636), „zu Nutz und Aufnehmen des Städte! 

und ihrer bcstercn Nahrung" (Eid. Ges. »60V), 

„datnit dadurch viele dem dono publico zuwider

laufende Fncouoenienricn vermieden werden und 

die alldastgeu Meister mit vieler Ungelegeubeit in 

fremden Orten außer der Herrschaft stch einzu- 

kaufen nicht nötig haben" (Eid. Fl. 1728), „zu 

einer Aufrichtung göttlichen Dienstes, Altars

messen und geistlicher Bruderschaft, Zunsl 

Zechen und redlicher Funung" (Gör. Fl. 1,509), 
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„Wett dem Allmächtigen zu Ebr und Lob seiner 

gebcneidctcn OUutter Maria" (Gör. Bü. 1670), 

„um Erbcbung Gottesdienst und Erlösung der 

armen Seelen, auch zu Begräbnis und Opfer 

aachzufolgcn" (Gör. Schmi. 17,11).

Für die B c sl ä k i g u n g von Zunftordmm 

gcu waren ganz andere Gründe maßgebend, so 

vor allem dasAbbandenkvmmen älterer Zunftord- 

nungen durch Brand undKriegsplündernng oder 

sonstige Schicksalsschläge sowie der Wechsel der 

Obrigkeit, besonders der Übergang derselben an 

den Sradiral zu Komolan nach dem Frcikaufe 

im Iabrc 1603: „nachdem sich ein Gebrunst zn- 

getragen" (Kom. Fl. 17,67,), „weil ibre Pri

vilegien und Ordnung durch Fcucrsbrunst ver

dorben" (Kom. Säm. 1373), „weil ein Hand

werk in diesen beschwerlichen Kriegswesen um ihre 

Handwerksordnung gebracht nnd mit in Rauch 

aufgangcn" (Son. Schu. 164z), „weil das 

Original in den jüngst verwicbenen Kricgsunzei- 

ren und Plünderungen verloren gegangen" (Koin. 

Mau. 1661) „weil ibrc B.gnadnngcn und Frei- 

bcitcn unverscbcmlicher Weise verwendet (= em 

wendet) roorden" (Kom. Mä. 1636), „wegen 

Boncinandertcilen der Herrschaft Hagensdorf- 

Brunnersdorf" (Pla. Lei. Schu. 1681), „das; 

wir diese gleichfalls gttädiglicb bestätigen und 

konfirmieren wollten" (Kom. Mä. >6«>z), „die

weil wir durch Frcicrkaufung unsere Freiheit er

langt baben" (Kom. Kür. 1631): es beißt aber 

auch allgemeiner: „dem allmächtigen Gott zu 

Lob und Ebre, auch Fried, Einigkeit nnd gute 

Polizei zu erhalten" (Kom. Schn. 1332): „daß 

biebei das Handwerk zu Einigkeit und Woblstand 

geleitet werde" (Kom. Ti. 1613). Oie Bestäti

gung ist entweder eine volle Wiedergabe des ge

samten Wortlautes der zu bestätigenden Zunft

ordnung bezw. Zunftordnungen (Kom. Bä. 

1331, Kom. Fl. 1363, Kom. Schn. 1363, 

Gör. Schu. 1673) oder wenigstens eine volle 

Wiedergabe der eigentlichen Handiverksartikel 

(Gör. Lei. 1674, Pries. Gcs. 1717, sämts. 5 

Kraluppcr Zunslordnungen) oder nur eine kurze 

Bestätigung mir kurzer Inhaltsangabe der zu be

stätigenden Ordnung (Kom. Säm. 1601, Gör.

Schmi. 1673, Pla. Gcs. 1690), wobei in einem 

Falle, in der Bestätigung der Ordnung der Ko- 

molaner Mälzer 00m Jahre 1627, von 4 be 

stärigreu Ordnungen 2 in vollcin Wortlaute au 

gefübrt und 2 nur dein Inhalte nach angegeben 

sind.
Für die Änderung von Zunftordnungen, 

es seien Erweiterungen oder teilweise Abänderun

gen oder vollständige N'euerteilungen, werden als 

Begründung die Sorge um das Fortkommen des 

Handwerks ,vie die Erhaltung guter Ordnung 

angegeben: „weil die vorgestelltcn Artikel dieser 

Welt nach etwas einfältig, auch der mehre 

(— meiste) Teil, daran ihnen am meisten gelegen, 

Übergängen und ausgelasien" (Gör. Bä. Fl. 

1378), „weil ihnen die Begnadungen auf andere 

Meinung können gedeutet und gezogen iverden, 

dann es von gedachter Obrigkeit selbst gemeint 

nnd gedeutet möchte sein" (Gör. Bä. Fl. 1379), 

„damit nicht die ncueinwerbenden Handwcrks- 

lcure durch kostbare und unverkäufliche Meiü.r- 

stückc gleich anfangs verderbet würden" (Kom. 

Ti. 1726), „damit sie sich gegen die von der 

Obrigkeit eingesetzten Haudwerksvater, Älteste 

und Vormeister geborsamlicher als bisbero er 

zeigen und um besierer Ordnung willen" (sämrl. 

Eccstadtlcr Zunftordnungen), „weil allerlei 

Widerwärtigkeiten und Ungehorsam cinreißcn 

wollen" (Kom. Zim. 1637).

Oie Erweiterung von Zunftordnungen 

bestand entweder in der Anbäugung neuer Artikel, 

so bei den Komotauer Mälzern (1363) von 2» 

Artikeln, bei den Komotauer Fleischern (1632) 

von 6 Artikeln, bei den Komotauer Schneidern 

(1373) von 4 Artikeln, bei den Komotauer 

OUauercrn (1661) und Komotauer Schneidern 

(1332) von je 1 Artikel oder in der Ergän

zung bestcheuder Artikel, so bei den Komotauer 

Tuchmachern (1610) in einer „additiv" in allen 

sünf Artikeln und bei den Görkaner Bäckern und 

Fleischern (1378) in einer „additio nova 

ct limitata“ in einem einzigen (2.) Artikel 

oder in einer Erweiterung der gesamten Zunft

ordnung (Kom. Lei. 1376, Kom. Schu. 1601, 

Son. Fl. 1647).
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Die teilweise Änderung einer Zunft

ordnung bezieht sich entweder auf einen einzigen 

Artikel (Kom. Bä. 1603 und 1617, Kom. Ti. 

1726) oder auf 3 Artikel (Kom. Mal. 1601) 

oder auf Artikel (Kom. Mal. 161^, Kom. 

Zö. 1630).

Eine völlige Änderung oder Neu- 

. rteilnng einer Zunftordnung finden wir entweder 

hinsichtlich einzelner Punkte, so betreffs des Mei- 

stersiücko (Kom. Ti. 1726, Kom. Kü. 17-41) 

oder des Meisterstücks und Meistermahls (Kom. 

Schu. 1O73) oder der Wanderjabre (Kom. Bä.

oder der gesamten vorberigen Zunfr- 

ing (Kom. Mal. i liöo, Kom. Tu. 1669).

Hinsichtlich der Aussteller können wir 

obrigkeitliche, laudcöfürstliche, städtische und von 

den Zünften selbst festgesetzte Zunftordnungen 

unterscheiden.

Obrigkeitliche Zunftordnungen stnd die 

lveitauö zahlreichsten. Für Komotan finden wir 

solche von den Herren von der Wcitmühl für die 

Nralzer von 1320, für die Tuchmacher von 

'7,22, für die Bäcker vor 1323, für die Lcin- 

»eber von 1331, für die Tischler von 1331, für 

ie Töpfer von 1332, für die Schneider von 

1337, für die Bäcker von 1331, für die Schnei

der von 1332 und für die Bäcker von 1355, von 
Erzherzog Ferdinand für die Schuster von 1362, 

für die Kürschner von 1563, für die Mälzer von 

151,3, für die Schneider von 1363, für die Tuch

macher von 136z und für die Fleischer von 1565, 

von den Herren von Lobkowitz für die Schneider 

373, für die Leinweber von 1376, für die 

Büttner von 1385, für die Lauerer von 1585,/ 

für die Gerber von 1588 und für die Wagner 

von 1388. Die Zunftordnungen der übrigen 

Städtchen sind bis auf vier Ausnahmen durch- 

wegs obrigkeitliche. In Görkau haben obrigkeit

liche Zunftordnungen: von Albrecht von Koni

pas die Schuster von 1460, von Lorenz Glatz 

von Althof die Fleischer von 1309, die Schuster 

von 1312 und die Schmiede von 1311, von 

Sebastian von 2Deitmübl die Leinweber (un

datiert), von August von Gerödorf die vereinig

ten Bäcker und Fleischer von 1378, von Bo 

huslauS Felir von Lobkowitz die Bäcker und Flei 

scher von 1379, von Johann Adam Hersan die 

Bäcker von 1670, die Büttner von 167«, die 

Fleischer von 1673, die Schmiede von 1673, °’c 

Schuster von 1673 und die Leinweber von 167^. 

In Kralnpp stammen alle 3 Zunftordnungen aus 

dem Jahre 1668 von Marimilian Valentin 

Martinitz, in Platz die der Leinweber von 168» 

von Iaroslaw Bernhard Martinitz, die der 

Mauerer und Stemmetzc von 1690 sowie die 

der Zimmerleute, Wagner und Büttner von 

1690 von Georg Adam Martinitz, in Priesen 

die Gesamtzunftordnung von 1717 von Adolf 

Bcrnbard Martinitz, in Eidlitz die Gesamtzunft- 

ordnung von 1676 von Iobann Adam Hersan 

und die Ordnung der Fleischer von 1728 von 

Heinrich Fürst Auersperg, in Seestadtl die Ge- 

samtzunfrordnung von 1662 von Franz Wil- 

belm Popel von Lobkowitz, die der Schloster, 

Wagner etc. von 1698 und die der Zimmer

leute von 1707 von Ferdinand Wilbelm Popel 

von Lobkowitz, die der Leimveber von 1709, der 

Schneider von 1709, der Bäcker von 1713 und 

der Schlosser etc. von 1713 von Ulrich Felir 

Popel von Lobkowitz.

Landesfürstliche Zunftordnungen 

finden wir nur in Kvmotau reichlicher, nämlich 

von Rudolf II. für die Bäcker von 1603, für 

die Mälzer von t6oc, für die Schneider von 

1601, für die Schuster von >6ai und für die 

Seiler oou 1398, von Matthias für die Bäk 

kcr von 1617 und für die Mälzer von 1613, 

von Ferdinand II. für die Mälzer von 1627 und 

für die Seifensieder von 1628, von Ferdinand III. 

für die Fleischer von 1632. In den anderen 

Städtchen sind insgesamt nur folgende 3 landes

fürstliche Zunftordnungen crbalten: in Görkau 

von Rudolf II. für die Mälzer von 1 602 und 

von Ferdinand II. für die Mälzer von 1630, in 

Priesen von Rudolf II. die Gesamtzunftordnung 

von 1597.

Städtische Zunftordnungen finden wir 

nur in Kvmotau und da erst nach dem Freikaufe 

von 1603, wo der Rat gleichzeitig Obrigkeit 
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war, dafür aber reichliche: 1607 für dir Hut- 

macher, 1610 für die Tuchmacher, 1613 für 

die Tischler, 1620 für die Lohgerber, 1630 für 

die Töpfer, 1631 für die Kürschner, »636 für 

vic Wagner etc., 1636 und 1639 für die Mül- 

lcr, 1631 für die Kürschner, 1632 für die Völ

ker, 1656 für die Einzelhandwerker, 1637 für 

die Zimmcrleutc, 1661 für die Maucrcr, 1669 

für die Tuchmacher, 1674 für die Töpfer, 1673 

für die Schuster. Aus der Zeit vor dem Frei

kaufe stammt vom Stadtrare in Komotau nur 

die Genehmigung der Ordnung für die Lohmühle 

vom Jahre 1314-

Von den Zünften festgesetzte Ordnungen 

finden wir nur in Komotau in einer Reibe von 

Fällen. Schon die Zunftordnung der Leinweber 

von 1460, die älteste Zunftordnung Komotauö 

überhaupt, beginnt mit den Worten: „daß wir 

bienachgeschriebcnc Meister und Gesellen mit 

Wissen und Willen unseres gnädigen Erbhecrn 

und auch mir Wissen und Willen eines ehrsamen 

und weifen Rates und der ganzen Gemein eine 

redliche chrbarliche Zech und Innung oder Ord

nung angefangen und aufgerichtct haben". Die 

Gcsellenordmmg der Leinweber von 1492 beginnt 

folgendermaßen: „hienach folgt die Ordnung der 

Kuappschaft, dazu haben vcrwilliget Meister und 

Gesellen und das ganze Handwerk". Von den 

Zünften selbst erlassen stnd auch die Gesellen

ordnung der Büttner von 1333, die Echnittvor- 

schriflen für die Schneider von 1604 und 1617, 

die umfangreiche Zunftordnung der Mälzer von 

1680, die Gcsellenordmmg der Seiler von 1700, 

die Ordnung der Bäcker und Küchler von 1733 

sowie eine ganze Reihe einzelner Artikel für ver

schiedene Zünfte. Außerhalb Komotaus findet 

sich nur in Görkau eine einzige von einer Zunft 

verfaßte Zunftordnung, nämlich die der Schuster 

und Schmiede von 1631 in 13 Artikeln.

Htach dem Inhalte lasten stch die Zunft

ordnungen in allgemeine und Sonder- 

ordnungen einteilen.

Die weitaus überwiegende Mehrzahl der 

Zunftordnungen ist allgemeinen Inhalts und ent

hält die verschiedensten Vorschriften hinsichtlich 

des Erwerbs der Gewerbeberechtigung (Auf

nahme zum Lehrling, Lehrzeit, Freisprechung zum 

Gesellen, Gesellenzeit, Ernennung zum Meister, 

Aufnahme fremder Meister, Wiederaufnahme 

eines Meisters, Begünstigung der Meistersöhne 

und der Einhciratcnden, Einheimische und 

Fremde, Stadt und Dorf, Stellung der 

Frau), des Inhaltes der Gewerbeberechtigung 

(Zünfte und Nachbarzüuftc, Zünfte und Oud't 

zünftige, Zünfte und Kunden, Gewerbe unter 

einander, Meister unter einander, Meister und 

Gesinde, Stellung der Dorfmeister, Stellung 

der Meisterswitwen, Stellung der Juden, Wo 

chen- und Jahrmärkte, Art und Güte der Arbeit 

und Ware, Arbeiis- und Vcrkaufsstättcu, 

ArbeilS- und Verkaufspreise, ArbeitS- und Ver

kaufszeit), der Znnftverlvaltuug (Zünfte und 

Oberzünfle, Zünfte und Obrigkeit, Zünfte und 

Rar, das Gesamthandwerk, die Dormeister, die 

einzelnen Meister, das Inngmeistcramr, die '.'.lr- 

gefcllen, Zunftbote und Zunftschrciber, 

sammlungen, Strafen, Zunftvermögen, Zunst 

Herberge, Zunftlade, Zunftbüchcr und Zunft 

zeugniste, Zunftwappen und Zunftsiegel) und in 

sittlich-religiöser Hinsicht (Kirchlichkeir und 

Frömmigkeit, Ehelichkeit und Sittlichkeit, Ehr 

barkeil und Ehrlichkeit, Verträglichkeit und 

Gehorsam, Geselligkeit und Hilfsbereitschaft, 

Arbeitsfreude und ArbcilSachrung).

Daneben finden sich, vorwiegend in Ko 

molau, auch eine größere Anzahl von Souder- 

ordnungen, so Gesellen ordnuugen für die 

Büttner von 1335, für die Kürschner von >631, 

für die Leinweber von 1492 und für die Seiler 

von 1700, ferner eine B r 0 l b a n k ordnung 

von 1355, eine Schlachtbank ordnung von 

1637, eine Ordnung für die T u ch w a l k e 

von >522, 2 Ordnungen für die Lohmühle 

von 1514 und 1620, eine Preis ordnung und 

eine Wareuschau ordnung für die Schu

ster von 1017 und 1634, eine Ordnung wegen 

deö Eisens für die Müller von 1636, 

Schnitt Vorschriften für die Schneider von 

1604 und 1617, schließlich besondere Artikel 
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wegen des Meisterstücks, des Meistermahls, der 

Wanderzeit usw. bei mehreren Zünften. Außer

halb Komotaus finden wir vier Sonderordnun- 

gen: im )abre 1511 erhielt die vereinigte Zunft 

der Schuster und Schmiede in Görkau, weil 

'■'es Handwerk bisber eigene Strafen festgesetzt 

.arte, eine einbcitliche Straf ordnung in 13 

Artikeln: für die Kraluppcr Schuhmacher fin

den wir eine undatierte Straf ordnung in 36 

Artikeln: im Jahre «668 überreichten dieSchuh- 

macher in Klösterle den Schuhmachern in Kra- 

lnpp auf deren Bitte um die Gebühr die mit den

- üs'.sncgeln versehenen Schau- und Ilmfrags- 

./a, bestehend aus den 2 Teilen „Scha u- 

puncta der Schuhmacher im Städtle Klösterle, 

welcher ste stch an den befreiten Zahr- und Wo- 

chenmärkten rechtmäßig gebrauchen sollen" in 

ii Artikeln und oer „Um frag bei einem 

ehrsamen versammelten Handwerk" in 16 Punk

ten, die beide in der Kralupper Zunftordnung 

des gleichen Zahrcs ausgiebig Verwendung fan

den: und in Seestadt! finden wir als Ergänzung 

zur Gesamtzunftordnung von 1662 eigene Ord

nungen „Bei dem Aufnehmen der Lehrjun 

gcn" und „Bei der Freisprechung der 

ausgelernten Lehrjungen" 00m Jahre 1703 mit 

je 14 Artikeln für sämtliche Gewerbe der ein

zigen Cammelzunft.

I. Teil: Erwerb der Gewerbeberechtigung.

l. Ausnahme als Lehrling.

BTic stcb uns die Zünfte im allgemeinen als 

TLahrer gurcr Arbeit und reiner Sitte zeigen, 

so begann naturgemäß die Sorge für die Tüch

tigkeit der Zunftmirglicdcr und die Wahrung 

der Handwerksehre gleich bei der Aufnahme des 

Lehrlings und die Zahl der Forderungen war 

dementsprechend gleich hier ganz beträchtlich, 

wenn auch keineswegs alle hier aufgezählten For

derungen bei allen Zünften gestellt wurden.

1. Probezeit.

Die erste Forderung, die bei den meisten Zünf

ten an einen aufzunehmenden Lehrling gestellt 

wurde, war eine Probezeit bei dem in Aussicht 

genommenen Lehrmeister, während welcher sich 

Nceister und Lehrling kennen lernen sollten und 

nach deren Ablauf beiden Teilen der Rücktritt 

freigestellt war.

Die Bezeichnungen, die für diese Probezeit in 

unseren Zunftordnungen vorkommen, sind: das 

Handwerk bei dem Meister versuchen (Kom. Ger. 

1618), mag es der Lehrjung 14 Tage ver

suchen (Kom. Schn. 1537), zuvor 14 Tage 

versuchen (Kom. Ger. 1388), soll er vom Mei

ster versucht werden (Kom. Bä. v. 1323), soll 

der Meister es mit ihm versuchen (Kom. Bü. 

1383, Kom. Mä. 1680, Kom. Zim. 1637), 

soll der Meister ihn (den Lehrjung) versuchen 

(Kom.Ti. 1331, Gör. Schn. 1312, Kral. Schü.' 

1668, See. Zim. 1707), «4 Tage halten (Kom. 

Wag. 1636, Gör. Schmi. 1311), in der Probe 

aufhaltcn (Kom. Ku. 1639), 14 Tage fördern 

(Kom. Wag. 1636).

Die Länge dieser Probezeit betrug in einem 

einzigen Falle, nämlich bei den Komolauer 

Kupferschmieden (1639), die der Landeszunft an 

gehörten, 4 Wochen, sonst in allen Städtchen 

des Bezirkes für alle Zünfte in gleicher Weise 

14 Tage.



War diese Probezeit überall mmachläßlich 

vorgeschrieben, so war anderseits eine Überschrei

tung derselben verboten. Zn den meisten Zunft

ordnungen beißt es nur kurz: „soll ihn über 14 

Tage nicht ballen" (Kom. Wag. 1636), „soll 

er den nach 14 Tagen nicht halten" (Gör. 

Echmi. 1511), „soll er ihn nicht länger dann 

-länger nicht als) 14 Tage versuchen" (Kom. 

Ti. 1531, See. Lei. 1709), auch mit dem Zu- 

sane „alsdann ihn aufnehmen oder abscbaffen" 

^Kral. Schu. 166<>). Oder es lautet etwas aus

führlicher: „soll weiter (als 14 Tage) kein Mei

ster keinen Knaben halten oder haben" (Gör. 

Schmi. izn); „ist der Lehrjung nicht befugt, 

einigen Tag länger (als 14 Tage) bei dem Mei

ster zu verbleiben" (Kom. Ger. 1618); „wird 

nicht zügelnsten, einen Lebrjungen, wenn er nicht 

ordentlich aufgenommen, über 4 Wochen in der 

Probe aufzuhalten" (Kom. Ku. 1659). Oder 

es ist gleich die Strafe für die Übertretung mit 

angeführt, wie bei den Komolauer Schneidern 

(>537), wo der Meister, wenn er einen Lehrjun- 

gen ohne Vorwisten darüber (über 14 Tage) 

hielt, dem Handwerk 2 Pfund Wachs verfallen 

war und den Lebrjungen „alsbald von ihme schik- 

ken" mußte, und bei den Komotauer Wagnern 

1636, wo die Strafe einen rheinischen Gulden 

betrug.

Erklärte sich der Junge nach Ablauf der 

Probezeit zum Einrritte bereit und war auch der 

Meister mit ihm zufrieden, so war zwar die An

gelegenheit zwischen Lehrling und Lehrmeister er

ledigt, aber es konnte noch keineswegs mit der 

Lehre begonnen werden, sondern es mußte vor

erst eine ganze Reibe von Forderungen dem 

Handwerk, der Stadt, der Obrigkeit und der 

Kirche gegenüber erfüllt fein.

2. M a k e l l 0 s e Abstammung.

Eine Forderung, der wir wohl bei allen Zünf

ten begegnen, war die makellose Abstammung, 

die durch einen Geburtsbrief nachgewiesen wer

den mußte. Vor allem wurde die eheliche Geburt 

verlangt: unehelichen Mindern machte man die 

Unsicherheit ihrer Herkunft zum Vorwurf und 

ste waren als unehrlich von Geburt vom Eintritt 

in die Zunft ausgeschlosten. Daneben wurde aber 

auch die ehrliche Abstammung verlangt. Ans- 

geschlosten waren daher auch die von Ehrlosen 

oder unehrlichen Leuten Abstammenden, nämlich 

die Abkömmlinge von solchen Vätern, die ent

weder persönlich als ehrlos galten, z. B. wegen 

irgendeiner Übertretung hatten die Zunft oerlasten 

müsten, oder die ein unehrliches Handwerk trü

ben (Abdecker, Spielleute), wobei der Makel de: 

Ilnehrlichkeir am Berufe und nicht an der Per

son haftete. Die Bezeichnungen für diese Förde 

rung in den Zunftordnungen find sehr mannig

faltig: er sei dann aus einem rechten Ehebett ge

boren (Kom. Kü. 1631): seinen ehelichen Ge- 

burlsbrief vorbringen und anfweisen (Kom. Bü. 

1383): mir seiner ehelichen Geburt gnugsamen 

Zeugnis Vorkommen (Gör. Mä. 1602); der 

nicht ehrlich geboren (Kom. Schn. 1337): wel

cher nicht ehrlich auf die Welt geboren (Kra. 

Bä. 1668, Kra. Sck'n. 1668): die ehrliche Ge

burt vermittels eines gewöhnlichen Geburtsbriefs 

aufweisen (Kom. Ku. 1639): seiner ehrlichen 

Geburt und redlichen Ankunft briefliche Urkund 

vorlegen (Kra. Lei. 1668); seiner Geburt und 

Herkommens schriftlichen Schein und llrtund 

vorbringen (Gör. Bä. Fl. 1378); einen Ge 

burtsbrief vorzeigen, daß er von ehrlichen wolst 

oerhaltenen Eltern und Freunden herkonnnt 

(Kom. Seif. 1633): mit einem beständigen 

Geburtsbrief versehen, daß er von nnverleum 

deten Personen herkommt (Kom. Ti. 1531); 

mit einem redlichen Gezeugnis seiner Geburt er

fahren, ob derselbe redlicher Geburt sei (Kom. 

Lei. 1460); seinen ehrlichen Geburtsbrief in die 

Handwerksladen einlegen, in die Lade niederlegen, 

nieder und in die Laden einlegen (See. Bä. 

1713, Kom. Mü. 1636, Kom. Seif. 1628): 

seinen ehrlichen Geburtsbrief erweisen (See. Bä. 

1709, See. Schn. 1709, See. Zim. 1707); 

einen tüchtigen Geburtsbrief haben (Kom. Ger.

1 si 18): einen gänzlichen Geburtsbrief bringen 

(Gör. Schu. 1512); feinen richtigen Geburts

brief niederlegen (Son. Schu. 1643); seinen 

Geburtsbrief vor den Meistern auflegen, dem 
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Zimflordnulii, der Komotauer Töpfer (Jst;.p.

Handwerk fürlegen, vorweisen (Kom. 

Schu. 1601, Son. Fl. 1647, Kra. 

Schu. 1668): seine Geburt auflegen 

(Gör. Schm. 13,1).

ss^ur in 2 Fällen bezieht sich diese 

Forderung blos; aus fremde Lehrjungen. 

So mußte bei den Komotauer Schneidern 

*537 „ein auslendischer Knabe, der nicht 

bei dieser gemeinen Stadt geboren", seinen 

ehrlichen Gcburtsbrics ausweisen. And bei 

den Komotauer Hutmachern mußte 1607 

ein „fremder" Lehrjung seinen ehrlichen 

Gcburtsbrics habe«.

Daß der Gebririsbrief den Anforderuu- 

il entsprach, ist mit den Worten ans- 

gedrückt: „da nach Besündtung die ge

dachten -Briefs Süchtig" (Kein. Bä. 0. 

1525); „so die Kundtschafst lobdüchtig 

vermercket wierdt" (Koni. Mä. 1320): „so 

derselbe vor guth dichtig undt rüchtig crkanndl 

ivirdt" (Kom. Mä. m>8o).

3. Eigene M akellosigkei t.

Außer der Makellosigkeit der Abstammung 

mußte auch Sie eigene Makellosigkeit, der un

bescholtene Lebenswandel, durch ein schriftliches 

Zeugnis, Kundschaft oder WohlverbaltungS- 

brief genannt, nachgewiesen iverden. Co mußte 

bei den Komotauer Schneidern (1537) jeder seine 

gebührliche Kundschaft aufiveisen, bei den Komo

tauer Seifensiedern (1633) jeder einen Geburrö- 

brief vorzeigen, daß er sich wobl verhalten, bei 

den KomotauerMälzern (1520) jeder „die Kund

schaft seiner Geburt und Vorhaltung mit guten 

und genüglichen Briefen fürbringen und bewei

sen", bei den Komotauer Bäckern (v. 1525) 

jeder „seinen gebührlichen Geburtö- und Verhal- 

lensbrief oorlegen" und es durfte ohne das keiner 

von einem Meister „über bracht behauset noch 

gehalten werden". Die Kralnpper Schneider 

sollten (>tiO8) keinen Lehrjungen, der etwas 

übles begangen, annehmen oder lernen, die Ko- 

motauer Seifensieder (1628) „keinen Tadel- 

haftigen und Berüchtigten bösen I^ameng, so in 

ehrlichen Zechen und Zünften nicht zu dulden,

anfnebmcn noch lernen", die Görkaner Fleischer 

(1309) „keinen leichtfertigen Lehrjnng auf das 

Handwerk nehmen". Bei den Kralnpper Bäk- 

kern (1668) sollte „keiner, welcher etwas Übles 

begangen, vor einen Lehrjungen angenommen wer

den", bei den Kraluppcr Fleischern (1668) sollte 

„in Obacht genommen werden, was bei Anuch- 

mnng der jungen Meister von gutem Verhalten 

gemeldet ist".

4. Altersgrenze.

Eine bestimmte Vorschrift binstchtlich des 

Mindestalrers eines Lehrlings findet stck in den 

ganzen sonstigen Zunftordnungen nicht, nur bei 

den Komotauer Weißgerbern (1618) mußte der 

GeburlSbrief auch begreifen: „daß er guter 

Fahre fei".

3. Lediger Stand.

Die Forderung, daß der anfmuchmende Lehr 

jung ledig und kinderlos sein müsse, finden wir, 

da sie sonst wohl als selbstverständlich voraus 

gesetzt und nicht erst eigens erwähnt wurde, nur 

bei den Komotauer Seifensiedern (1628), wo 

es beißt: „wer auch solch Handwerk lernen will, 

soll nicht betreibet sein noch Kinder haben". 

Sonst findet sich diesbezüglich nur noch bei den 
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Ntomotauer Tuchmachern (1669) die Stelle, daß 

jedweder Lehrjung, er sei verheiratet oder nicht, 

Z )ahrc lernen müsse.

6. Freiheit von Leibeigenschaft.

Zn mehreren Fällen wurde die Freiheit von 

Leibeigenschaft als Bedingung gestellt. Bei den 

Komotauer Weißgerbern (1618) mußte der 

Gebnrtsbrief des Bewerbers auch enthalten, daß 

er niemand mit Leibeigenschaft unterworfen sei; 

bei den Komomuer Seifensiedern (»628) sollte er 

eine freie, ledige Person sein; bei den Komotauer 

Tuchmachern (1669) sollte er frei und ledig und 

mit keiner Leibeigenschaft oder Untertänigkeit 

verbunden sein: bei den Komorauer Mälzern 

<iü8o) mußte der Lehrjung neben dem Lehrbrief 

auch den Weglaßbricf vor offener Laden auf- 

ivcisen.

7. Zustimmung der Obrigkeit.

Bei allen Sccstadtler Zünften, von denen 

Zunftordnungen erhalten stnd, war die Zustim

mung der Obrigkeit zur Aufnahme des Lehr- 

jungen in die Zunft oocgeschriebcn. Überall heißt 

cS in gleicher Weise: „sofern einer von meinen 

Untertanen dieses Handwerk zu erlernen Vor

habens, soll kein Meister ehnker keinen nicht, als 

bis er stch gebührend in meinem Amt angcmeldet 

und elwan aus Gnaden einen Nonsens nebcst dem 

gewöhnlichen Geburlsbricf erbalren habe, an- und 

aufnehmcn". Die Strafe der Übertretung betrug 

bei den Bäckern (1715) 10 Reichstaler, bei den 

Leinwebern (1709), Schneidern (1709) und 

Zimmerlcutcn (1707) 10 Scbock meißnisch.

8. Zugehörigkeit zum Katholizismus.

Eine Forderung, die nach durchgeführter 

Gegenreformation bei den Zünften ganz allge

mein gestellt wurde, aber mehr bei anderen 

Gelegenheiten als bei der Aufnahme zum Lehr

ling zum Ausdruck kam, war die Zugehörigkeit 

zur katbolifchen Religion. So heißt es bei den 

Komolauer Mauerern (lt>6r): „mag er einen 

Lebrjungcn katholischer Religion aufnehmen"; 

bei den Komoraucr Seifensiedern (1628): „es 

soll auch ein jeder Lehrjung, der aufgedingt, 

katholisch sein"; bei den Kralupper Bäckern 

(1668): „keiner aber, welcher nicht catbolisch 

wäre, soll vor einen Lebrjungcn angenommen 

werden": bei den Kralupper Schustern (1668): 

„keiner, als welcher der alleinseligmacl'endeu 

römisch catholischen Religion zugetan, soll in ihre 

Zunft angenommen und, wann etwa einiger sich 

unter ihnen befinden täte, derselbe, unter waßerlei 

Gestalt und Vorwand es sein möchte, keineswegs 

gelitten werden": bei den Kraluppcr Fleischern 

(1668): „benebenst auch soll in Obacht genom

men werden, was bei AnncKmung der jungen 

Meister von der Religion gemeldet ist".

9. Deutsche A b st a in in u n g.

Der Forderung nach deutscher Abstammung 

des Bewerbers begegnen ivir ein cinzigesmal, 

nämlich bei den Komotauer Wcißgerbern, wo 

nach der für Nordwestböbmen berechneten Zunft

ordnung von 1618 der Gebnrtsbrief auch ent

halten mußte, daß der Bewerber „teutzfch« 

Ovation" sei.

10. Aufnahmsformalitäten.

Die Aufnahme zum Lehrling fand bei den 

verschiedenen Zünften in ganz verschiedener 

Weise statt: zum Teil erfolgte ste ganz einfach 

durch den Meister in Gcgemvarl eines oder 

mehrerer Dormeister oder auch anderer Meister, 

zum Teil mußte sie in feierlicher Weise in der 

Versammlung des ganzen Handwerks, bisweilen 

sogar nur an bestimmten Tagen, durch die Vor- 

meister bei offener Zunftlade vorgenommcn 

werden. So mußte der Meister, der einen LeKr- 

jungen aufnehmen 'wollte, bei den Komolauer 

Büttnern (1585) dies dem ältesten Vormcister 

anzeigen, bei den Komotauer Gerbern (1588) es 

dem ältesten Meister ansagen, bei den Komolauer 

Wagnern (1636) dies den Viermeistern ansagen, 

bei den Komotauer Tischlern (1531) den Lcbr- 

jungen vor die ältesten Meister bringen und auf

nehmen, bei den Kraluppcr Bäckern (1668) den 

Lehrjungen vor den ältesten Zcchmeistern dingen, 

bei den Komotauer Bäckern (v. > 525) solches den 
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Viermeistern u. ;w., wenn nicht alle auf einmal 

zusammengebracht werden könnten, einem oder 

zweien ankündigcn, bei denKralupper Flcisch.rn 

(»668) entweder in Beisein der ältesten Zech- 

meister oder zweier anderer Meister, die er zu stch 

berufen, öen Lehrjungen aufdingen: bei den Kra- 

lupper Schneidern (1668) mußte ein jeder Mei

ster, im Stadtel oder im Äorf, 2 Meister zu sich 

berufen und in ihrem Beisein mit dem Lebr- 

jungen das Geding machen: bei den Seestadtler 

Leinwebern (170g) und den Seestadtler Schnei

dern (1709) mußte der Meister den Lehrjungen,

>'i die Aufnahme außer dem Quartal gesche- 

llte, vor die ältesten Vormeister bringen.

icgen durfte der Meister bei den Komotauer 

,unnicrleuten <.1657) den Lehrjungen nur mit 

Wissen der Ältesten vor offener Lade aufnehmen, 

bei den Komotauer Schustern (1601) nur mit 

t anderen Meister Wissen und Willen einen 

x.evrlnccht aufnehmen, bei den Komotauer Lein- 

.. obern (1460) den Lehrjungen nur vor einem 

ganzen Handwerk redlich aufnehmen, bei den 

Sonnenbcrger Schustern (1643) nur dann einen 

Lebrjnngen aufnehmen, nachdem er ihn dem 

Handwerk vorgestellt: bei oen Seestadtler Zim- 

n-erleuten (1707) mußte der Meister den Lehr- 

jnngcn vor die ältesten Meister, dock zu keiner 

anderen Zeit als an gehaltenen Quartalen, brin

gen, bei den Seestadtler Bäckern (171z) mußte 

dies bei einen» ganzen Handwerke geschehen und 

angebracht werden: bei den Komotauer Schnei

dern (1537) erfolgte die Aufnahme vor den 

Meistern, die znr Aufnehmung des Lehrjungen 

erfordert waren, bei den Komotauer Müllern 

(1636) inußte die Aufnahme in Gegenwart des 

Handwerks geschehen: bei den Görkauer Schu

stern (1312) war der Lebrjnnge ausgenommen, 

wenn der Gebnrtsbrief den Meistern „gnnglich" 

erschien; bei den Komotauer Seifensiedern (»628) 

durfte der -Lebrjung seinen Geburtsbrief nicht eher 

als an einem öffentlichen Ämartal uiederlegen; 

bei den Komotauer Mälzern (1680) muhte 

jeder Meister seinem Lebrjungen 14 Tage vor 

dem Hauptguarml ansagen und dieser daselbst 

seine Zeugnisse vor offener Lade den Vormeistern 

aufweisen: bei den Görkauer Mälzern (1602) 

mußte jeder Bewerber sich zum Ämartal Trini- 

latis bei den Vormeistern angeben und sich daselbst 

unter Vorweisung seines Geburtsbriefes auf

nehmen lasten: bei den Sonnenbcrger fleischern 

(1647) durfte die Aufnahme eines Lehrjungen zu 

keiner anderen Zeit als zu Mitfasten erfolgen, 

wo derselbe dem Handwerk seinen Geburtsbrief 

verlegen mußte: bei den Komotauer Seifensiedern 

(1633) mußte sich der Bewerber bei den Vor

meistern in der Äuatemberzeir anmelden, da zu 

einer anderen Zeit als den Quatcmbertagen ein 

Lehrjung weder aufgenommen noch losgegeben 

werden durfte. Betreffs der Meistersöhne finden 

wir in den 2 Sonnenbcrger Zunftordnungen ganz 

entgegengesetzte Vorschriften: bei den Schu

stern (r64z) lautet diese: „welcher Meister 

Kinder hat und sie dies Handwerk lernen will, der 

soll sie vor einem ganzen Handwerk aufznncbmen 

schuldig sein": dagegen beißt es bei den fleischern 

(1647): „was aber die Mcistcrsöhne und ihr 

Lernen belanget, soll kein Meister seinen Sobn 

vor dem Handwerk auszunehmen nicht schuldig 

sein".

Für das „Aufnehmen" des Lehrlings kommen 

folgende verschiedene Ausdrücke vor: annehmen 

(Son. Fl. 1647), an oder aufnehmen (Kom. 

Bä. 1325), auf- oder annehmen (Son. Schu. 

1643), auf- und annehmen (Kom. Ku. 1639, 

Gör. Bä. Fl. 1378), redlich aufnehmen (Kom. 

Lei. 1460), annehmen oder lernen (Kral. Echu. 

1668), lernen und aufnehmen (See. Bä. 1713), 

zum Lernen annehmen (Kral. fl. 1668), zu 

lernen aufnehmen (Kral. Bä. 1668, Kral. 

Schn. 1668), auf das Handwerk nehmen (Gör. 

Fl- 1509, Kral. Lei. 1668), das Handwerk zu 

lehren auf- und aunehmen (Kom. Mü. 1636), 

dingen (Kral. Bä. 1668), aufdingen (Kom. 

Seif. 1628, Kral. Fl. »668), ordentlich auf

dingen (Kral. Lei. »668), das Geding machen 

(Kral. Schn. 1668).

Bei den Kralupper Schustern (1668) ist 

erwähnt, daß der aufgenommene Lehrling in des 

Handwerks Register eingeschrieben wurde: bei den 

Komotauer Mälzern (»68») beißt es: „soll er 
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vor einen Lehrjnngen eingeschrieben werden". Bei 

den Komorauer Seifensiedern (r6Zz) sollte in 

das Handwerksregister verzeichnet werden: „wer 

er sei, wessen, von wannen, ob frei ledig los 

oder untertänig, ob er das mit Willen seines 

Herrn tue, wann er eintreten wolle".

ii. Entrichtung von Gebübren.

Anläßlich der Ausnahme in die Zunft baue 

der Lehrling die Anfnahmsgebühr sowie öfters 

auch ttvch verschiedene andere Gebübren zu ent

richten.

Die Anfnahmsgebühr an die Zunft, 

die allgemein vorgesehen war, bestand in Geld 

oder Wachs oder beidem und betrug: tu m. Gr. 

(Äom. Hut. 1607), Ech. Gr. (Kom. Seil. 

1598, Gör. Fl. 1309), t Sch. Gr. (Kom. Bä. 

V- >5-6' ^om. Seif. 1(128, Son. Echu. 1643, 

Gör. Bä. Fl. 1579), 30 Kreuzer (Kral. Lei. 

1668), t rb. Gulden (Kom. Ti. 1613, Sott. Fl. 

1647), t Reichstaler (Kotn. Zim. 1637), 2 

Taler (Kom. Ger. 1618), t Pfund Wachs 

(Gör. Echu. 1460, Pries. Ges. 1597, See. 

Zim. 1707), 2 Pfund Wachs (Kom. Schn. 

>537- Kom. Mal. 1680, Kom. Lei. 1460, 

Kral. Bä. t668, Gör. Schm. 151t, Gör. 

Schn. 1512), V4 Sch. u. 1 Pf. (See. Ges. 

1662), % Sch. und 1 Pf. (Pries. Ges. 1717), 

t Sch. und 1 Pf. (See. Lei. 1709), t Sch. 

und 2 Pf. (Kral. Echu. t6ü8, Gör. Bä. Fl. 

>5/8), 3 Ech. und 1 Pf. (Kom. Kup. 1659), 

Z Sch. und 2 Pf. (Kom. Ger. 1588). Bei den 

Komotauer Hutmachern (1V07) zahlten aus

drücklich fremde wie Stadruntertanen 10 m. 

©r., dagegen bei den Kralupper fleischern 

(1668) die Einheimischen 2 Pf. und die Fremden

3 Pf. Wachs, bei den Kralupper Schneidern 

(1668) die Einheimischen 2 Pf. und die Fremden

4 Pf- Wachs. Bei einigen Zünften genossen 

Meisterföhne eine Erutäßiguug oder gar 

Befreiung: bei den Komotauer Büttnern 

(>585) zahlten die übrigen 1 Cchwertschock, 

Meistersöhne 15 weiße ©r., bei den Seestadtler 

Leinwebern sowie auch Echneidern (1709) die 

übrigen i Schock und i Pf. Wachs, von welch 

letzterem Meistersöhue befreit waren, während eö 

bei den Ceestaötler Zimmerlenten (1707) wieder 

ausdrücklich heißt, daß von dieser Schuldigkeit 

Meistersöbne nicht ansztmehmeu seien. Bei den 

Komotauer Zimmerlenten (1657) war die 

Hälfte der Gebühr, die einen ReichStaler betrug, 

bei der Aufnahme, die Hälfte nach dem Aus

lernen zu entrichten, wohl bei allen anderen Zünf

ten zur Gänze bei der Aufnahme. Bei der See 

stadtler Gefamtzunft (1662) hatte auch der 

Lehrmeister 10 böhm. Gr. zu entrichten. Wäh

rend die Gebühr in allen anderen Fällen genau 

festgesetzt ist, finden wir einen einzigen AuSnahms 

fall in der von Prag entlehnten Ztmftordtmng 

der Komotauer Seifensieder von 1653 "* Öcr 

Bestimmung, daß zur gemeinen Notdurft der 

Zunft ein jeder nach feinem Vermögen, der 

Reiche mehr und der Arme iveniger, die gebüh

renden Unkosten erlegen und der Reiche dem 

Armen Hilfe tun solle. Bei den Görkaucr Mäl

zern (1602) heißt es kurz: „die Gebühr nach des 

Handwerks Gewohnheit".

Eine Gebühr an die M e i st c r wie. 

nur zweimal erwähnt, nämlich bei den Kom-, 

taner Schneidern (1537) von 4 böhm. Groschen 

an die Meister „so zur Anfnehmung des Lehr- 

jungen erfordert sein" und bei den Komom».r 

Wagnern (1636), bei denen der Bewerber den 

Meistern Taler auflegen mußte.

Ein Beitrag zueinemTrnnke oder 

ein Trunk selbst, wie er bei der Freisprechung 

(Lehrlingsmahl) häufiger und bei der Meister 

werdnng (Meistermahl) fast allgemein ist, wird 

auch nur zweimal erwähnt: bei den Äomofauer 

Mauerern (1661), wo der Lehrjnnge 13 Gr. 

und der Lehrmeister go Gr. „zum Kellbier" 

ordentlicher Weise auflegen mußte, und bei den 

Seestadtler Zimmerlenten 1,1707), wo eine Auf 

uahmsgebühr nebst i Eimer Bier oorgeschrieöcn 

war.

Eine Schreibgebühr für das Eiri- 

schreiben in das Handwerksregister mußte der 

ueuaufgeuommene Lehrjnnge bei folgenden 4 

Zünften entrichten: bei den Komotauer Seifen

siedern (1628) 7 Kreuzer dem Schreiber, bei der



Priesncr Gesamtzunft (1597) - böhmische Gro 

scheu zum Cinsck>reiben und bei den Seestadtler 

Zimmcrleuten (1707) sowie Leinwebern (1709) 

je 6 Kreuzer Schreibgcbühr.

Eine G e b ü h r a 11 dicKirchc findet sich 

häufiger und in verschiedenen Städten, so bei den 

Komotauer Seisensiedern (1628) von 2 Pfund 

Wachs an die katholische Kirche, bei den Komo- 

tancr sauerern (1661) sowie Zimmerleuten 

(1657) von 1 bzw. 2 Pfund Wachs in die 

Hospitalkirchc zum hl. Geist, bei den Görkauer 

Bäckern und fleischern (1579) sowie Mälzern 

(1602) von 1 bzhw. 2 Pfund Wachs zur 

.Kirchen und bei den Kraluppcr Leinwebern 

(1668) von 2 Pfund Wachs an die Kirche für 

Begräbnisse aus den Neiden des Handwerks.

Eine Gebühr an den Stadtrat 

findet sich nur ein einzigesmal, nämlich bei den 

Sonnenberger Fleischern, wo nach der Zunft- 

.rdnung von 1647 jcöer ncuaufgcnommene Lehr, 

^mgc einem ehrbaren Nate „zwcn Gülden" geben 

mußte.

Das L c hrgel 0 an den Lehrmeister war 

entweder (wenn nichts Gegenteiliges bemerkt 

wird) bei der Aufnahme zur Gänze zu entrichten 

.der zum Teile (meist zur Hälfte) bei der Auf

nahme und zum Teile bei der Freisprechung: bei 

den Komotauer Schneidern (1,537) findet sich 

die ausdrückliche Bestimmung, daß der Lehrling 

nur den halben Teil des Lehrgeldes „im Anfang" 

bar auslegen mußte: bei anderen fünften ist es 

daraus ersichtlich, daß unter den Bürgen aus

drücklich solche für das restliche Lehrgeld vor

kommen, wovon — ebenso wie vvm Lehrgeld — 

noch ausführlicher die Ncdc ist. Eine son

stige Teilzahlung findet sich nur bei den Gör

kauer Fleischern (1509), wo es beißt, daß kein 

Meister weniger als 6 Schock nehmen soll, aber 

„ein Jahr um das andere".

der Aufnahme Nachkommen mußte, war die 

Stellung von Bürgen. So mußte er bei den

Komotauer Bäckern (0. 1.52.5) „stck' mit gejes- 

senm oder sonst glaubwürdigen' Männern ver

bürgen", bei den Komotauer Maucrern (1661) 

„sich mit 2 angesessenen Bürgen verbürgen", bei 

den Scestadtler Bäckern (171,5) „2 ehrliche und 

taugliche Bürgen haben", bei den Komotauer 

Müllern (1636), „2 Bürgen haben", bei den 

Komotaner Hutmachern (1607) „zwene Bürgen 

furstellen", bei den Komotaner Weißgerberu 

(1618) „zwene Burgen seyen", bei den Komo- 

rauer Sckmeidern (1.537) „Burgen furbringen", 

bei den Kraluppcr Schneidern (1618) „Bürgen 

stellen", bei den Kraluppcr Bäckern (1668) 

„Bürgen seyen", bei den Komotauer Tischlern 

(iZZi) „gnugsamen Vorstand furstellen", bei 

den Komotauer Seilern (1598) „verbürgt sein".

Bei den Komotauer Schneidern (1537) bezog 

stch die Forderung nach Bürgen bloß auf aus

ländische (— auswärtige) Knaben, bei den Komo 

lauer Hutmacbern (1607) betraf sie Fremde wie 

eines Narcs Untertanen in gleicher Weise.

Für welche Fälle, in welchem Maße und wem 

gegenüber die Bürgen zu basten hauen, wird 

uns bei dem nächsten Absckmilte, der Lehrzeit, 

noch ausführlich beschäftigen.

H. Lehrzeit.

i. Anzahl der Lehrlinge.

Bei einer Neibe von fünften durfte ein 

Meister — bei sonstiger Strafe — nur einen 

einzigen Lehrling (Lehrkneckr, Lebrjung, )ung) 

in der Lehre haben (lernen, haben, halten, för

dern, befördern): „soll kein Meister mehr als 2 

Gesellen und 1 jungen halten, bei der Büß 4 

Pfund Wachs zu der Bruderschaft" (Kom. 

Schu. t6oi): „soll kein freister nickn mehr 

dann 1 Eck'uhkncchl und Lebrjimgen befördern, 

haltet er aber mebr, so soll er 30 Kreuzer Straf 

zu geben schuldig sei»" (Kral. Sck>u. l06l>): 

„eö soll kein Meister nickn mehr dann 1 Lehr 

jungen auf 1 Jahr aufnchmcu und lernen" 

„es soll auch ein jeder

Meister nicht mehr als i Gesellen und i Lebr 

jungen fördern" (Kom. Seif. 1628); „es soll ein

t 2. S l e l l u n g von Bürge n.

Die letzte Forderung, der der aufzunchmendc 

Lehrling in der Mehrzahl der Fälle gelegentlich (Kom. Mäl. 1563):
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sTRciftcr nicht mehrers als i LeHrsungen in der 

Lehr haben, weniger ihrer 2 oder mehr samt und 

zugleich lernen" (Kom. Kup. 1639): „es soll 

auch kein Meister mehr dann 2 Gesellen und 1 

Lehrjungeu fördern ohne .Bewußt der Vier

meister, die Straf t Schtvertschock" (Kom. Bü. 

1585). In einem einzigen Falle waren 2 Lehr

linge gleichzeitig bei einem Meister erlaubt: „eö 

soll kein 9Itci|ter mehr dann zweite LeHrsungen 

haben" (Kom. Ti. 1613). In einem anderen 

Falle sollte die Zahl der Jungen und Gesellen die 

Drei nicht überschreiten: „kein Meister soll nicht 

in der Stadt (mehr) dann 3 Gesinde fordern, eö 

seien Jungen oder Gesellen". (Kom. Schn. 

1537)-
Bei anderen Zünften war die Vorschrift noch 

schärfer, indem ein Meiner nach Freisprechung 

eines LeHrsungen t oder 2 Jahre — bet sonstiger 

Strafe — keinen neuen Lehrling aufuehmen 

durfte (warten, verharren, innestehen, innehalten, 

stillestehen, Stillstand halten mußte): „und nach 

Verfließung solcher 2 Jahre soll sein Meister 

1 Jahr lang Stillstand halten" (Avant. Seif. 

1628): „wann aber ein Meister einen Lehrjung 

lossaget und ausgelernet geben, der soll 1 Jahr 

innestehen und unter demselben keinen anfzu- 

ttehmen befugt sein bet Strafe 2 Pfund Wachs" 

t.Gör. Bü. 1670): „wann ein Meister hat einen 

Lehrknecht ausgelernet geben, soll er Jahr und 

Tag ohne Lehrknecht sein oder den Meistern l 

Schock in die Laden schuldig sein" (Kom. Lei. 

1698); „mithin solle kein Meister unter t Jahr 

einen andern Jungen wieder in die Lehr auf

nehmen" (Eid. Fl. 1728): „es soll auch kein 

Meister, so einen LeHrsungen ausgelernet, unter 

t Jahr keinen andern zu lernen nicht annehmen" 

(Son. Schu. 1643): „wann einem Meister 

zugelassen wird, einen LeHrsungen aufzunebmen, 

wird er nach desselben Freisprechung unter i 

Jahr und Tag keinen andern bei Straf wieder 

aufzunebmen verfugt sein" (See. Lei. 1709, See. 

Schn. 1709); „soll er alsdann nach der AnS- 

lernung 2 Jahr lang warten, ehe er einen anderen 

LeHrsungen anzunehmen befugt" (Kom. Weiß. 

1619): „soll auch derselbe Meister, bei dem er 

gelernet, 2 Jahr verharren, ehe dann er einen 

anderen LeHrsungen wieder ausnimmt" (Kom. 

Ger. 1388). Bei den Kotnotauer Seifenstedern 

(1628) hatte ein Meister für den Fall, daß ein 

Lehrling 3 statt 2 Jahre lerne, „Macht, gleich 

wiederum einen andern anzunehmen auf 3 Jahr 

lang". In einem einzigen Falle, bei den Kotno- 

tauer Tischlern (1613), durfte ein Meister gleich 

nach Freisprechung eines der 2 zngestandenen 

Lehrlinge einen neuen aufnehmen: „und soll nicht 

ehe einen andern aufnehmen, er Habe dann einen 

zuvor losgesagt, und soll inzwischen keinen andern 

versuchen oder aufnehmen".

2. Dauer der Lehrzeit.

Die Dauer der Lehrzeit war keineswegs bei 

allen Zünften gleich, schwankte vielmehr zwischen 

t Jahre und 3 Jahren, wobei ant häufigsten 2 

n. 3 Jahre vorgeschrieben waren. So finden wir: 

1 Jahr (Kom. Mal. >320 und 1363, Kom. 

Lei 1460, Gör. Mäl. iXio2), 2 Jahre (Kom. 

Fl. 1632, Kom. Ger. 1388, Kom. Seif. 162- 

Kom. Schn. 1337, Kom. Ti. 133t, Kom. Tu. 

1363, Kom. Zim. 1637, Gör. Fl. Bä. 1378, 

Pries. Ges. 1597), 3 Jahre (Kom. Hut. 1607, 

Kom. Seil. 1398 und 1689, Kom. Ti. 1 <» 13, 

Kom. Stru. 1749, Kral. Lei. i(it»8, Gör. 

Schu. Schm. 1631, Gör. Lei. 1674, Eid. Ges. 

1676, Eid. Fl. 1728, Son. Schu. 1O43, See. 

Bä. 1715), 3 Jahre (Kom. Weiß. 1619). 

Bei anderen Zünften Heißt es weniger genau: 2 

oder 3 Jahre (Kral. Schu. 1668), 3 Jahre 

oder Höher, es sei 4 oder mehr Jahre (Kom. Ti. 

1613), 4, 3 oder zum wenigsten 2 Jahre (Kom. 

Seif. 1633), aufs wenigste 3 Jahre (Kom. 

Mü. 1636), weniger 3 Jahre nicht (Kom. Kup. 

1639), 3—4 statt 2 Jahre, jedoch sollte keiner 

dazu gezwungen werden (Kom. Tu. tOto). 

Über die Sonderstellung der Meistersöhne ist 

anderweitig die Rede. Eine Bevorzugung findet 

stch nur noch bei den Komotauer Mälzern, bei 

denen 1613 BürgersöHne nur l Jahr, dagegen 

die, „so von Bauersleuten und anderen Orten 

her der Herkunft", 2 Jahre, tü8o Meistersöhne 

i Jahr, die anderen Lehrknechte 2 Jahre lernen 
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mußten; dagegen mußten bei den Komotauer 

Hutmachern (1607) Stadtuntertanen wie 

Fremde 3 ^ahre, bei den Komotauer Kupfer

schmieden (1659) Meistersöhne wie andere 3 

Jahre, bei den Komotauer Tuchmachern (1669) 

alle, ob verheiratet oder nicht, 3 Jahre lernen. 

Ä Möglichkeit, etwas von der Lehrzeit abzu- 

kaufen, finden wir in einem einzigen Falle, 

nämlich bei den Komotauer Tuchmachern (1669), 

in der Stelle: „so aber irgendeiner dazu die 

Mittel und Belieben hätte, daß er sich des z. 

Wahres halber mit seinem Lehrmeister bereden 

und stch davon auskaufcn wollte, selbes wird jed- 

weder, jedoch mit Vorwissen eines ganzen Hand- 

werks, nur können", Zn allen anderen Fällen 

aber mußte der Lehrling, wie es mannigfach aus- 

gedrückt erscheint: „die gebührliche Lehrzeit über- 

stchen, die Lehrjahre ausstehen, in der Lehr aus- 

stehen, völlig ausstehen, ehrlich lernen und auS- 

stehen, ehrlich auslernen, redlich auslernen, redlich 

lernen und auslerncn, das Handwerk redlich und 

ehrlich erlernen".

3. Lehrgeld.

Der Lehrling war eine unbesoldete Hilfskraft, 

mußte vielmehr dem Lehrmeister für das Lehren 

des Handwerks das Lehrgeld zahlen, bekam aber 

dafür von demselben Kost und Wohnung. Bei 

den Kralupper Leinwebern ^1668) mußte er dem 

Lehrmeister, falls er nicht ausstehen würde, die 

Kost bezahlen, während ihn der Meister sonst mit 

.l c otdnrfr an Esten und Trinken versorgen mußte.

Das Lehrgeld an den Lehrmeister tvar, wie 

schon bei der Aufnahme zürn Lehrling ausführ

licher behandelt, enliocder bei der Aufnahme zu 

entrichten oder zum Teile (meist zur Hälfte) bei 

der Aufnahme und zum Teile bei der Frei

sprechung. Eine Austeilung aus 2 Lehrjahre, 

„ein Jahr um das andere", finden wir bei den 

Görkaner Fleischern (»509).

Die Höhe des Lehrgeldes war bei einigen 

Zünften genau festgesetzt und betrug in ganz ver- 

schicdener Weise: bei der Eidlitzer Gesamtzunfr 

(1662) je jü böhm. Gr. bei der Aufnahme und 

zur Auölehr, bei den Komotauer Leinwebern 

(l^6o) 2 Schock, bei den Komotauer Hur- 

machern (1607) 3 Schock, bei den Görkaner 

Leinwebern (1674) 4 Schock, bei den Komotauer 

Bäckern (vor 1525) sowie bei den Görkauer 

Bäckern und Fleischern (1579) 6 Schock, bei 

den Sonncnbcrger Schustern (1643) 12 Schock, 

bei letzteren mit der gleichzeitigen Bestimmung, 

daß ein Meister, welcher weniger nehmen würde, 

das halbe Lehrgeld in die Lade verfallen haben 

soll. Einen Höchstbelrag finden wir nur bei den 

Kralupper Fleischern (t66ö) festgesetzt, wo kein 

^Iceister vom Auslernen eines Lehrjuogen, wenn 

er einheimisch war, über 6 Schock, wenn er 

fremd war, über 9 Schock begehren und nehmen 

sollte. Eine Mindestgrenze finden wir bei 

mehreren Zünften angegeben: bei den Kralupper 

Bäcker» (1668) sollte kein Meister einen Lehr 

jungen unter 4 Schock meiß. lernen, bei den Kra 

lnpper Schneidern (1668) sowie Schustern 

(>668) nicht wohlfeiler als um 6 Cch. m. ler

nen, bei den Görkauer Fleischern (>378) der 

Lehrjung für 3 Lehrjahre nicht weniger als 13 

Schock Lehrgeld geben. Die Festsetzung von 2 

Grenzbeträgen finden wir in einem cinstgen Falle, 

nämlich bei den Komotauer (Präger) Strumpf 

lvirkern (17^9): „dem Meister, allwo er lerne» 

wird, soll er für die Lehr 13 oder 20 fl. geben." 

Bei arideren Zünften rvar die Höhe des Lehr

geldes ganz der Verabredung zwischen Lehrling 

und Lehrmeister überlasten: so heißt es bei den 

Komotauer Büttueru (1583): „und vertrage stch 

um das Lehrgeld mit dem Lehrmeister aufs beste 

als er kann"; bei den Komotauer Tischlern 

(1613): „gibt dem Meister Geld, wie er mit 

ihm kaun schlüstig werden": bei den Komotauer 

Schneidern (1537): „4 Schock oder wie sie mit 

einander eins werden"; bei den Görkaner Bütt

nern (1670): „soll stch mit dem Lehrmeister ver

tragen, wie er weiß": bei den Eidlitzer Fleischern 

. 1728): „soll stch mit demjenigen Meister wegen 

des Lehrgeldes vergleichen": bei den Komotauer 

Seifenstedern (1628): „soll stcb mir seinem 

Meister um das Lehrgeld gebührlichen abfinden 

und vertragen — soll stch um ciu Leidliches ver

gleichen und von, Meister nickn Übersetzer werden".
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^>n 3 Fällen entfiel das Lehrgeld, wenn ein 

Lehrling länger lernte, als unbedingt oorge- 

fchrieben war; so heißt es bei den Komotauer 

Seifensiedern (1628): „wenn einer 3 (statt 2) 

Jahre lernt, darf (-- braucht) er kein Geld 

geben"; bei den Komotauer Tuchmachern (1610) 

sollte der, der 4 (stau 3) Iabrc lernte, kein Lehr

geld zu geben schuldig sein: und bei den Komotauer 

Strumpfwirkern (174g) lautet die betreffende 

Stelle: „welcher aber als ein armer Waise oder 

von armen bedürftigen Eltern wäre und könnte 

stch mir derlei Barschaft nicht belfen, dieser soll 

noch i Jahr und also 4 Jahre in der Lehre stehen 

und dergestalt das Besagte abdicnen". In einem 

einzigen Falle war dagegen ein Lehrgeld nur bei 

längerer als vorgeschriebencr Lehrzeit zu zahlen, 

nämlich bei den Komotauer Tischlern (1613), 

wo es heißt: „aber daß er dem Meister für die 

übrige Zeit, was über 3 Jahre ist, Geld gibt, 

wie er mit ihm kann schlüssig werden".

Don einer Entlohnung des Lebrlings ist nur 

in einem einzigen Falle die Nede, nämlich bei den 

Komotauer Töpfern (1532), wo es beißt: „Es 

soll auch keinen Lehrjungen Arbeit auf Pfennig

werk gestattet werden, sondern nacb der Wochen".

4. M c i st e r w e ch s e l.

Im allgemeinen mußte ein Lehrling bei einem 

einzigen Meister anslerncn, wie es bei den Komo- 

taucr Tuchmachern (16G9) ausdrücklich heißt: 

„jedweder Lchrjung wirb bei seinem Lehrmeister 

stetig zu verbleiben verpflichtet sein". Auch bei 

allen anderen Zünften war ein unbegrunveter 

Meisterwechscl für den Lcbrling verboten. Bei 

den Komotauer Strumpfwirkern (1749) sollten, 

falls ein Lebrling bei einem Meister nicht bleiben 

wollte, die ältesten Meister „die Ursache des Der- 

laufs umständiglich erwägen und erforschen, ob 

er stch bei diesem vorherigen oder anderen Meister 

auslerncn könne" (— solle). Bei den Komotauer 

Schneidern (1537) sollte ein Lehrling, der von 

seinem Meister aufstebcn wollte, es diesem 14 

Tage (ein Gesell 8 Tage) zuvor angczcigt haben. 

Bei den Komotauer Mälzern sollte (1320) „ein 

Lcbrling wie ein Gesell, der obne genügsame 

Ursachen von Meister oder Meisterin aus dem 

Dienste treten >md sich destcn eigenwillig unter

stehen würde, durch die ältesten Meister nach 

Gestalt der Sachen nnd deö Verbrechens gestraft 

werden" und (1680) überdies „seines GeburtS 

und Weglaßbriefs verlnstiget sein". Außerdem 

hafteten ja die Bürgen für den Fall, daß der 

Lehrjunge, wie es die Zunftordnungen mannig

fach ausdrücken: „inmittels der Lebrzeir vom 

Handwerk entlauft" (Kom. Seil. 1598), „ohne 

gnugsame Ursach aus den Lchrjabren entliefe oder 

sunstcn nicht ehrlich anslernen würde" (Kom. 

Schn. 1337), „aus feinen Lehrjahren nun 

williger Weise cntgeben wurde" (Kom. Mau. 

1661), „nicht auslerncn und die 3 Jahre nicht 

ausstebcn würde" (Kom. Mül. 1636), „ans 

'Mutwillen oder sonst oorsetzlich nicht anölerner" 

(Kom. Bä. v. 1323), „seine 3 Jähre nicht aus

lernen würde" (Kom. Ger. 1618), „mutwilliger 

Weise nicht auslerncn wollte" (Kral. Cchu. 

1668), „ohne gnugsame Ursach nicht aosstände 

und entlaufen möchte" (See. Bä. 1713), „obne 

binlängliche Ursach von seinem Meister hinweg- 

ginge" (Kom. Stru. 1749), «ohne redliche 

Ursachen hinweglief und seine Bürgen ihn binnen 

4 Wochen nicht wieder stelleten" (Kom. Ti. 

'53'), bei der letzten Znnft auch für alle 

Unrichtigkeit seiner Person. Der Betrag, den die 

Bürgen für einen solchen Lebrjungen erlegen 

mußten, war verschieden hoch nnd fiel teils an den 

Lehrmeister, teils an das Handwerk, in je einem 

Falle an den Stadtrat oder die Grnndobrigkeit: 

so sollten die Bürgen bei ben Komotauer Schnei

dern (1337) dem Lehrmeister daö hinterstellige 

Lehrgeld ohne alle Ausrede und gerichtliche Hilfe 

erlegen, bei den Komotauer Hutmachern (1607) 

das Lehrgeld von 6 Schock erlegen, bei den Kra- 

luppcr Schustern (1668) stch mit dem Lehr

meister abzufinden schuldig sein, bei den Komo- 

tauer Bäckern (0. 1523) dem Meister 7 Schock 

Lehrgeld und dem Handwerk i Schock verreichen 

und geben, bei ven Kralupper Bäckern (i<>t>8) 

sowie Schneidern (1668) 3 bzbw. 10 Schock in 

oie Zech niederlegen und den Meister vermög der 

Abrede bezahlen, bei den Komotauer Tischlern
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(J531) ’° schock erlegen, betreffs derer das 

Handwerk entschied, wieviel dem Lehrmeister für 

seine Mühe und wieviel in die Lade verrichtet 

werden solle, bei den Komotaner Seilern (1596) 

dem Handwerk 4 Sch. in die Lade verfallen sein, 

bei den >vomotancr Weißgerbern (1618) dem 

Handwerk 20 Schock bcncben den Schäden und 

Unkosten auflegen und auszahlen, bei den Komo- 

lauer .iUnllern (1636) 10 Schock erlegen, halb 

einem ebrbaren Rate und balb einem Handwerk 

in die Lade, bei den Scestadtler Bäckern (1715) 

!> Schock der Grnndobrigkeil und 4 Schock dem 

Handwerk zahlen. Verboten war es auch bei den

inner Zimmerleutcn (16^7), das, ein 

.Meister einen jungen, der von einem anderen 

Meister obnc wichtige Ursache entwichen, ohne 

Wissen dieses Meisters zu lernen aufnehme, bei 

Strafe von 1 Sch. m. in die Lade: ähnlich sollte 

bei den Sonucnberger Fleischern (1647) kein 

Unecht oder Lebrjung, der seinem Meister nicht 

:usdicuet, dasselbe 3°^ bei keinem Meister anf- 

gehalten noch gefördert werden, bei Strafe von 

i fl. dem Nalc und 2 fl. dem Handwerk. Bei 

den >vomolauer Töpfern (1.532) findet sich auch 

noch die Bestimmung, daß kein Meister einem 

Gesellen oder Jungen Arbeit geben und ibn för- 

dcrn dürse, der einem andern Meister oder sonst 

jemanden etwas schuldig geblieben, bis er diese 

Schuld zur Gänze bezahlt habe.

Starb ein Meister, so sollte der Lebrling cm- 

iveder bei der Witwe bleiben oder bei einem 

anderen Meister auslernen. So sollte bei den 

^omotaner Kupferschmieden (1639), „wenn der 

entleibte Meister bei seinen Lebzeiten einen sehr

jungen anfgcdingcl, die Wittib denselben aus

lernen oder einem anderen Meister folgen lassen". 

Bei den Kraluppcr Bäckern und Müllern 

(1668) sollte eine Witwe „einen Lehrjungen, 

der bei ihrem Mann das Handwerk zu lernen 

augefangen, bei stch baben und durch Gesellen 

auslernen lasten oder ihn einem anderen Meister 

befeblen" einpfeblen, übergeben). B.i den 

>vomoraner Strumpfwirkern (1749) sollten die 

al'esten Meister, „wenn einem Lebrling sein 

Meister vor Auölccnung stürbe und die vcrwitibte

Meisterin ihn nicht bei stch behalten wollte, mit 

einem anderen Meister, der ihn auslernen würde, 

versorgen".

III. Freisprechung zum Gesellen.

Die Freisprechung zum Gesellen ging in viel 

einfacherer Weise vor sich als die Aufnahme als 

Lebrling oder gar die Ernennung zum Meister 

und es handelte stch im allgemeinen nur um 4 

Vorschriften, die Formalitäten der Freisprechung 

selbst, die Ausstellung eines Lehrbriefes, die Ent

richtung der verschiedenen Gebühren und die Ab

haltung eines Lehrlingsmahlcs, und sonst nur 

noch in je einem Falle um eine Probe der fach

lichen Eignung und das Gebot, stch zu verehe

lichen; auch beschäftigen stch mit der Freispre

chung viel weniger Zunftordnungen als mit der 

Lehrlingsaufnahme oder Meistcrernennnng.

i. Prüfung der fachlichen 

Eignung.

Eine eigene Prüfung der fachlichen Eignung 

durch die anderen Meister nach bestandenen Lehr

jahren, für Fremde wie für Meistcrsöhne, finden 

wir unter sämtlichen Zünften des Bestrkcs nur 

ein einzigesmal, nämlich bei den ^omotauer 

Mälzern (1680), wo es ausdrücklich beißt: 

„Wann ein Meister das Handwerk eines Mei

sters Sohn i Jahr und feinem Lebrknecht 

2 Zabre gelernct, auch derselbe bernach bei 

anderen Meistern mir dem Handwerk bestcbea 

mag". In allen übrigen Fällen genügte es, daß 

der Bewerber nach seines Lehrmeisters Aussage 

seine Lehrzeit anstandslos beendet, wofür stcb fol

gende verschiedene Ausdrücke vorfinden-, wann er 

(richtig, redlich, ehrlich) ausgclernet hat, so er 

beständig und redlich ausgelernet, wann er seine 

Lehrjahr ehrlich ausgelernet und vollendet, wel

cher ehrlich ausgelernet und seine Zeit auögcstan- 

den, so er das Handwerk ehrlich gelernct und aus 

gestanden, so er seine Lehrjahre ausgestanden hat, 

der seine gebräuchlichen Lebrjabre ausgestanden, 

wenn ein Lehrjung seine Lehrjabr völlig auS- 

gcstanden, wenn die Lcbrjungeu ibre Zahr und 

Zeit ausgestanden, nach ausgestandcner Lehrzeit,

39/7



nach vollendeter Lehr, so die Zeit seiner Lehrsahr 

versckienen, wenn dem Lehrjnng die ausgemachten 

Lebrjahr auSgehen.

2. F r e i s p r c ck u n g s f o r m a l i l ä t e n.

Betreffs der Formalitäten bei der Freispre- 

chung zum Gesellen finden sich ziemlich ähnliche, 

nur mehr oder weniger ausführliche Vorschriften. 

Bei den Komolauer Eclmcidern (1537) erfolgte 

dieselbe „vor den Meistern, so zum Bekenntnis 

der Auslernung erfordert worden", und er wurde 

„nach des Handwerks Gewohnheit eingezeichnet", 

bei den Komotaucr Kupferschmieden (1659) sollte 

der Bewerber von seinem Lehrmeister „vor offener 

Laden losgezählct und gcböriger Orten in das 

Rcgisterbuch eingeschrieben werden", bei den Ko- 

motauer Mälzern (1680) sollte ihm sein Mei

ster „vor der Laden und den Vormeistern aus- 

gelernet geben" und er sollte „in das Gesellen

register cinverlcibet und verschrieben werden", bei 

den Komotaucr Tischlern (.1613) sollte ihm der 

Lehrmeister „das Handwerk vor den ältesten 

Meistern bekennen" und er sollte „vor Meistern 

und Gesellen loSgesagr werden", bei den Komo- 

tauer Strumpfwirkern (1749) sollte er „von den 

ältesten Zunftmeistern für einen Gesellen erkennet 

und in das gewöhnliche Register eingeschrieben 

werden", bei den Eidlincr Fleischern (1728) 

sollte „zur Zeit der Freisprechung die völlige 

Zunft dabei erscheinen

Fleischern (1647) sollte der Bewerber einem 

Handwerk „von den Vormeistcrn Zeugnis brin

gen und um den Lebrbrief bitten": bei der Ge- 

samtzunft in Priesen und Eidlitz (1597 und 

1676) sollten ihm „die Meister desselben Hand

werks vor der ganzen Zunft auSgelernet geben 

und ausfagen, daß er fein gelerntes Handwerk 

und, was desselben ist, ehrlich auSgelernet und 

stch in seinen Lehrjahren ehrlich und wohl verhal

ten, und darauf die ganze Zunft bitten, daß sie 

dem Lchrjuugcn nach seines Meisters Aussage 

einen Lehrbrief erteilen": bei den Sonncnberger 

Schustern (1643) sollte der Lehrmeister den Be

werber einem Handwerk wieder vorstellen, „daß 

er sich bei demselben ehrlich, fromm und wohl ver

halten", und es sollte ein 91Tei|ter auch seine 

eigenen Kinder „vor einem ganzen Handwerk vor- 

zustellen und auSgelernet zu geben schuldig sein", 

-dagegen heißt es bei einigen Zünften nur ganz 

kurz: „wann ein Meister einen Lehrkneckr (— einen 

Lehrling) auSgelernet gibt" (Gör. Lei. 1674, 

Kom. Lei. 1460), „wann ein Meister einen 

Lehrknechr loSgesaget" (Gör. Bü. 1673), „soll 

der Meister dem Lehrjungen die Auslernung 

geben" (Kral. Bä. Mü. 1668), „so er frei 

gesprochen" (Kom. Bä. v. 1525), „wann er in 

das Handwerksregister eingeschrieben wird" 

(Kral. Schu. 1668), „vor Einschreibung in die 

Zech und Gedenkregister" (Kral. Bä. Mü. 

1668). Ausdrücke für „freisprechcn, freigespro- 

cken werden, Freisprechung" finden sich folgende: 

freisprechen, lossageu, (reckt und redlich) aus 

gclernct geben, die Auslernung geben, das Hand

werk bekennen (— zuerkenncn), für einen Ge

sellen erkennet werden, freigesprocken werden, 

freigcsagt werden, losgesagt werden, loSgc;ählei 

werden, Freisprechung, Auslernung, Auslehr.

3. Erteilung eines Lehrbriefes.

Für den freigesprockcnen Gesellen war der 

^ackwcis seiner vollbrachten Lehrzeit und der er

folgten Freisprechung der Lehrbrief, der anläßlich 

der Freisprechung, bisweilen in Verbindung mit 

einem Wohloerhaltungszeugnis, ausgefertigt 

Bei den meisten Zünften war die Aus

stellung eines Lehrbriefes — allerdings gegen Er 

lag einer noch zu besprechenden Gebühr — Pflicht

sache. Bei zwei Zünften war es eine Verpflich 

tung des Lehrmeisters: „und der Meister, bei wcl- 

ckem er gelernet, soll ihm eine Kundschaft seiner 

Lehr halber erteilen" (Kom. Zim. »637): „soll 

ihm der Meister seiner Lehr und Verhaltens ein 

Zeugnis und Lehrbrief zu geben schuldig sein" 

(Gör. Bä. Fl. 1578). Bei den meisten Zünften 

war jedoch die Ausstellung des Lehrbriefs Sache 

des Handwerks: „sollen ihm die Meister seiner 

Lehr eine gute Kundschaft mir ihren Petschaft 

geben" (Kom. Ti. 1613), „soll ihm ein Hand

werk einen Lehrbrief unter ihrem Znsiegel geben" 

(Sou. Fl. 16.47), „soll ihm laut des Hand

, bei den Sonnenbcrgcr lvurde.
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Werks Ordnung ein Lehrbrief unter deö Hand- 

ivcrks gewöhnlichen Siegel erteilt und gegeben 

werden" (Son. Schu. 1643), „daß sie dem 

Lebrjungen einen gewöhnlichen Lehrbrief mitteilen 

nno mit der ganzen Zunft Insiegel zum Ge- 

zengnis bekräftigen, welches dann also von 

der ganzen Zunft unweigerlich beschehen solle" 

. pries. Ges. 1597, Eidl. Ges. 1676), „da- 

mit vor völliger Zunft oer notwendige Lehr

brief auSgefcrtigt und zu seinen Kräften ge

bracht werde" (Eidl. Fl. 1728), „soll ihm 

eine Attestation seines WohlvcrhaltenS unter 

0eS Handwerks Sekret ausgefolgt werden" (Kom. 

Kup. 1639). Auch heißt es allgemein: „soll er 

mit dem Lehrbrief versehen werden" (Kom. 

Stru. 1749), „soll er laut seines Verhaltens 

eines ordentlichen Lehrbriefs gewärtig fein" (Gör. 

sMäl. 1002). Nur in 2 Fällen bekam der Frei- 

gesprochene den Lehrbrief erst auf eigenes Ver

langen: „so ein Lchrjung wollte seiner Ausler- 

nung eine ehrliche Kundschaft haben" (Kom. 

Sch». 1337): „wann er seinen Lehrbrief for

dert" (Kom. Seil. 1598). Eine vereinzelte Be

stimmung finden wir noch in der von Prag ent

lehnten Zunftordnung für die Komotauer 

Strumpfwirker von 1749 in folgender Stelle: 

„und obwohl ein Vater (— Meister) seinem 

Sohn zu allen Zeiten den Lehrbrief geben kann, 

nichtsdestolvenigcr, wann der Vater vorher 

stürbe, als sollen dieses die ältesten Meister ver- 

mög des Verdienstes und der Person Fähigkeit 

veranstalten, sofcrne er aber bei einem andern 

Nleister auggclernet, so solle einem solchen Mei 

stersohn von diesem Meister der Lehrbrief gegeben 

werden".

4. Entrichtung von Gebühren.

Die Gebühren anläßlich der Freisprechung 

waren recht mannigfach, wenn sie auch zum 

Teile nur vereinzelt Vorkommen.

Die eigentliche F r e i sp r e ch u n g S g c b ü h r 

in die Zunftlade war ganz verschieden bemessen 

und betrug: 6 Sch. und 2 Pf. zur Zunftlade 

(Kom. Stru. 1749), in die Lade 3 Sch. 1 Pf. 

(Kom. Kup. 1659), i Sch. i Pf., auch für 

Mcistcrsöhne (See. Lei. 1709), 2 Pf. in die 

Zech (Kom. Lei. 1460), 2 Pf. (Kom. Bä. 0. 

1525), t Pf., auch für Meistersöhnc (See. 

Zim. 1707), in die Lade 1 Sch. (Kom. Tuch. 

1669), 30 Gr. in die Lade (Kom. Seil. 1398, 

Pries. Ges. 1597, Eid. Ges. 167«), 10 Gr. 

(See. Ges. 1662), 2 Wochenlohn in die Lade 

(Kom. Hut. 1607). Bei den Komotauer Lein

webern (1460) hatte ein Meistersohn statt 2 Pf. 

nur i Pf. zu erlegen, bei der Seestadtler Gc- 

samtzunft (1662) auch der Lehrmeister wie der 

Bewerber 10 böhm. Gr. zu erlegen.

Für die Ausstellung des Lehr

briefes war bei einigen Zünften eine beson

dere Gebühr an die Zunft zu entrichten 0. ;w. 

bei den Sonnenberger Schustern (»643) i Sch., 

bei den Komotauer Schneidern (1337) 1 Gulden 

Gr., bei den Komotauer Wagnern (1636) 

l Taler, bei den Komotauer Seilern (1398) 

30 Gr. Bei den Komotauer Strumpfwirkern 

(1749) heißt es: „gegen Bezahlung", bei den 

Görkauer Bäckern und Fleischern (1578) so

wie den Sonnenberger Fleischern (1647): „um 

die Gebühr", bei den Komotauer Kupferschmie

den (1659): „gegen leidliche Gebühr".

Eine eigene Gebühr an die M c i st e r 

für die Teilnahme an der Freisprechung findet 

sich nur einmal u. zw. bei den Komotauer 

Schneidern (1537), wo den Meistern, die zum 

Bekenntnis der Auslcrnnng erfordert worden, 

4 böhm. Gr. gebührten.

Das Knappenrecht als besondere Ge

bühr an die Knappschaft (Gesellen und Lehr

linge) kommt dreimal vor, nämlich bei den Ko

motauer Tuchmachern (1669) in der Höbe von 

i Sch. mciß., bei den Komoraucr Leinwebern 

(1460) in der Höhe von 3 Gr. und bei den Gör

kauer Leinwebern (1674) in der Höbe von 

3 Gr., auch für Meistersöhnc.

Eine Schreibgebühr an den Schrei

ber für daö Einschrciben inö Register sowie die 

Ausstellung des Lehrbriefes findet sich des öfteren 

und war teils in einer bestimmten Höbe vor

geschrieben, teils der Vereinbarung überlassen: 

so heißt es: „dem Zunflschreibcr 33 Kr." (Kom. 
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(s5tru. 1749), »6 Är. Schreibgebübr, auch für 

ONeistersobne" (See. Zim. 1707, See. Lei. 

1709), »dem Schreiber 3 weiße Gr." (Kom. 

Schn. 1537), in Kralupp aber, wo keine wei

tere Frcisprechungsgebühr erwähnt wird, bei den 

.Bäckern und Müllern (1668): „vor Einschrei

bung 2 Pf. und 10 Gr. m.", bei den Schub- 

inachern (1668): „1 Sch. und 2 Pf., wann 

er eingeschrieben wird": dagegen: „dem Stadt

schreiber seine Gebühr" (Son. Schu. 164z), 

„daß er sich mit dem Schreiber abfinde" (Kom. 

Ti. 1613), „soll sich mit dem Schreiber darum 

vertragen" (Kom. Schn. 1537), „soll er sich 

mit dem Schreiber sundcrbar vergleichen" (Kom. 

Seil. 1598), „soll er um die Gebühr in daü 

Geselleuregistcr cinverlcibet und verschrieben wer

den" (Kom. Mal. 1680).

Eine Gebühr a n den Zechboreu 

für die Beschickung findet sich nur in der von 

Prag entlehnten Zunftordnung der Komotauer 

Strumpfwirker von 1749 in der Höhe von 

15 Kr.

Eine Gebühr au die Herrschaft 

kommt nur einmal vor u. zw. bei der Eidliyer 

Gesamtzunft (1676), wo der „gnädigen Obrig

keit ins Amt Z0 w. Gr. zu zahlen" waren.

Eine Gebühr an die Kirche findet fich 

ebenfalls nur einmal, nämlich bei den Komo

tauer Tischlern (1(113), ,vo 1 Ps- V>achs an 

die katholische Kirche fiel.

Der Nest der AufuahmSgebühr 

war in einem einzigen Falle bei dieser Gelegen- 

beit zu entrichten, nämlich bei den Komotauer 

Zimmerlcuteu (1657), wo von dem vorgcschrie- 

bencn Neichstaler Aufnahmsgebühr die Hälfte 

bei der Aufnahme, die Hälfte bei der Frei

sprechung zu entrichten war.

3. Abhaltung des Lehrlings- 

mahles.

Betreffs Abhaltung eines Lehrlingsmahles 

(Lehrbraten, Mahlzeit) fiuo.n sich einige Bor

schriften, wenn auch bei viel weniger Zünften als 

betreffs des MeistermahleS. Bei einigen Zünf

ten heißt es ganz allgemein: „so gibt er, wie 

bräuchlich, Meistern und Gesellen einen Lchr- 

brateu" (Kom. Ti. 1531), „soll er den Mei

stern und Gesellen ein Mahl geben" (Kom. Hut. 

1(107), „soll er den Meistern geben einen Lehr

braten" (Kom. Ti. 1613). Bei anderen Zünf

ten ist der Betrag, der für das Mahl angewcn 

det werden sollte oder durch den dasselbe abgelöst 

werden konnte, angegeben: so beißt es: „gebührt 

sämtlichen Handwerksmeistern zur Ergöylichkeit 

ein Lehrbraten, welcher böchsteus 3 Fl. 3 Kr. 

gekostet" (Eid. Fl. 1728), „soll er Meistern 

und Gesellen eine Mahlzeit nach seinem Ver 

mögen nebst V2 Viertel Bier zu geben schuldig 

sein oder anstatt Mahlzeit und Bier 7 Sck. 

meiß." (See. Lei. 1709). Bei den Komo

tauer Tuchmachern (1669) sollte „die übliche 

.Mahlzeit gänzlich abgcschaffr sein". Bei den 

Sonnenberger Fleischern (1647) sollte der Be

werber „einem Handwerk % Viertel Bier oder, 

wenn er arm und unvermögend, jedem Meister 

eine Zrten Bier zu geben schuldig sein", bei den 

Scestadrler Zimmerleuten (1707) „einen Eimer 

Bier". Nach der undatierten Zunftordnung der 

Kralupper Schuhmacher war „der junge Gesell 

l v Kr. für Bier und sein Lehrmeister 1 Kann? 

Bier zu geben schuldig". Bei 2 anderen Zünf 

ten wurde der Frcigesprochcne freigehalten-, bei 

den Komotauer Leinwebern (1460) sollte er 

„denselben Tag Trinkens halben freigehalten 

werden, aber Essens halben nickt" und bei den 

Görkaner Leinwebern (1674) sollte er „frei sein, 

dieweil dieses Geld (das von ihm erlegte Knap

penrecht von 3 Gr.) währt".

C». V e r e h e l i ch u n g.

Die Forderung der Verehelichung anläßlich 

der Freisprechung findet stck nur in einem ein

zigen Falle, nämlich bei den Komotauer Hut

machern (1607), wo es heißt: „so er freigesagt 

wird, soll er seinen Namen alsbald allhier ver 

schenken". Häufiger trar diese Forderung, wie 

ivir noch sehen werden, im Lause der Gesellen

zeit an den angehenden Meister heran.



IV. Die Gesellenzeit.

i. Dauer. Das Wandern.

Den» frcigesprochcncn Lehrling stand es wohl 

bei allen Zünften frei, gleich zu wandern oder 

zunächst eine Zeit lang bei seinem Meister zu ver

bleiben' in 2 Fällen ist dies ausdrücklich er- 

wä'lmt: „wenn ein Lehrjung seine Lehrsahre er- 

standen und bei seinem OUeister in der Arbeit 

bleiben wollte, soll es ihm auch zugelassen wer

den" (Kom.Mül. 1639); „ein jeder Ausgelernte 

oder Gesell, welcher nach seinem ordentlichen 

Auslernen durch einige Zeit verbleiben wollte, 

dieses soll ihm vergünstigt werden" (Kom. Strn. 

(17^9). Die Vorschrift, in der Stadt 

der Lehre als Geselle zu dienen, 

sowie eine bestimmte Zeit bicfür finden wir nur 

in einem einzigen Falle, nämlich bei den Komo- 

taucr Mälzern (1615), wo ein jeder „nach der 

Lehrzeit 3 Jahre, ehe er zur Meisterschaft kom- 

rnen konme, in Komolau als Mälzerknecht die

nen" mußte. In 3 anderen Fällen beißt es be

treffs der Gesamtdauer der Gesel

lenzeit: „daß er 2 Jahre in ehrlichen Zünf- 

:en gedienet" (Son. Fl. >0^7): „darnacb soll er 

2 Jahre dienen, so er Meister werden will" 

(Korn. Mäl. 1320); „er habe dann zuvor 

2 Jahre gedienet (Pries. Mäl. 1397). Da

gegen war das W andern wohl bei allen 

Zünften Bedingung und die Dauer desselben 

genau oorgeschrieben.

Der Zweck des W a n d e r n s in der 

Fremde, die Vertiefung der fachlichen Kennt

nisse durch Kennenlernen verschiedener Hand

werksbetriebe und das Auffrischen des gesamten 

Zunftwesens durch Berührung mit verschiedenen 

Ländern und Volksstämmen, ist in verschiedenen 

Zunftordnungen mehr oder weniger ausführlich 

ausgedrückt: „solle« fremde Länder durchwan

dern, damit ste zwischen verschiedenen Örtern und 

Meistern etivas noch vollkommentlich erlernen und 

künftig einen jeden mit der Profession ohne Scha

den nach Verlangen vergnügen können" (Kom. 

Stru. 1749); „soll seine Wanderschaft in 

fremden Landen und außerhalb des Königreiches 

Böheim zubringen" (Gör. Bä. Fl. 1378): „soll 

in der Fremde dem Handwerk fleißig nach

gewandert und darauf wirklich gedienet haben" 

(Kom. Fl. 1632): „soll gewandert und stch was 

versucht und gelernet haben" (Kom. Kur. 1631): 

„aufdaß er in diesem Handwerk stch etwas ge

bührlich versuchen möchte" (Kom. Seif. 1633). 

Häufiger heißt es nur allgemein: „er habe seinem 

Handwerk nach gezogen und gewandert" (Kom. 

Bü. 1383); „er habe 2 Jahre gewandert und 

die vor voll gedienet" (Gör. Fl. 1673): „vor 

einen Gesellen gewandert" (Gör. Bü. 1673); 

„auf dem Handwerk gewandert" (Kom. Mau. 

i66t); „ausstehen und wandern" (Kom. Ger. 

1388): „nacb einander (— ohne Unterbrechung) 

gewandert" (Kom. Tu. 1669, Gör. Schu. 

Schm. 1631).

Die Dauer der Wanderschaft 

schwankte zwischen i—4 Zähren. Sie betrug: 

4 Jahre (Son. Schu. 1643), 3 Jabre (Kom. 

Ger. 1619, Kom. Kup. 1639, Kom. Kur. 

1631, Kom. Seif. 1628, Kom. Stru. 1749, 

Gör. Schu. Schm. 1631) oder 3 Sommer 

(Kom. Mau. 1661); 2 Jabre (Kom. Fl. 

1633, Kom. Ger. 1588, Kom. Seif. 1628, 

Kom. Seil. 1689, Kom. Tu. 1669, Gör. Bä. 

1378, Gör. Fl. 1673, Gör. Bu. 1673, Kral. 

Schu. 1668, Pries. Ges. 1397): > Jahr (Kom. 

Mül. 1639, Kral. Lei. 1668): 2 oder wenig

stens 1 Jahr (Eid. Ges. 1676): 2 oder 3 Jahre 

nach Erkenntnis des Handwerks (See. Bä. 

*7*5)'
Eine Verkürzung der Wander- 

pflicht für Meistersöbne findet stch öfters 

u. zw.: von 4 Jahreu auf 2 Jahre (Son. 

Schu. 1643, auch für Bürgersöhne): von 3 Jab

ren auf 2 Jahre (Kom. Seif. 1633, Gör. 

Schu. Schm. 1631): von 3 Jahren auf 1 Jahr 

(Kom. Kür. 1631); von 2 Jahren auf 1 Jahr 

(Kom. Fl. 1633, Kom. Seif. 1628, Gör. Bä. 

Fl. 1378, Gör. Bü, 1673). Dagegen heißt es 

in 2 anderen Fällen: „ein Meister- oder anderer 

Sohn obnc Unterschied" (Kom. Stru. 1749): 

„es sei ein Meistersvbn oder ein Fremder" (Kom. 

Seil. 1689).
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(*inc teilweise oder völlige AbIö s ung der 

W anderpflichr durch einen Geldbetrag 

finden wir in mehreren Fällen: Bei den Komo 

laucr Tuchmachern (itilig) sollte ein Fremder, 

der nicht voll gewandert, 12 Schock meiß., eines 

Meisters Sohn 6 Ech. m. in die Lade zu geben 

schuldig sein. Bei den Komotauer Maurern 

(,66i) sollte „einer, welcher Meister würde, 

ebc er z Sommer auf dem Handwerk gewan

dert, in der Meister Strafe sein um 2 Schock". 

Bei den Seestadtler Bäckern (1715) sollte „ein 

jeder, so aus dem Markt oder von der Herrschaft 

mit Bewilligung der gnädigen Obrigkeit ohne 

seine gebührenden Wanderjahrc zum Meister

recht gelangen wollte, dem Handwerk für die 

Wanderfahrt 3/j Viertel guten Biers zum 

Besten geben". Bei den Seestadtler Lein

webern (1709) sowie Schneidern (1709) sollte 

„jeder, welchem zu wandern von der Obrigkeit 

erlaubt iväre, der solches aber nicht täte, dem 

Handwerk hiefür 3 Schock meiß. zu erlegen 

schuldig sein".

Eine ;7t a cb \ i d) 1 der W anderzeit 

ohne geldliche Ablöse kommt im ganzen nur drei

mal vor. Bei der Eidlitzer Gesamtznnft (1676) 

sollte „einem Fremden oder vorn Land auf erlang

ten Konsens von der gnädigen Obrigkeit die 

Wanderung nachgesehen werden". Bei den 

Seestadtler Leinwebern (1709) sowie Schnei

dern (1709) sollte „einer, dem zu wandern von 

der Obrigkeit nicht zugelassen würde, besten be

freit sein".

Die Bewilligung zum Wandern 

von feiten der Obrigkeit war wohl allgemein ein 

zuholen, jedoch findet sie stch nur bei wenigen 

Zünften eigens gefordert: „wann einer nach den 

Lehrjahren zu wandern Lust hätte, wird er vor 

allelu einen Amtskonscus auszuwirkcn schuldig 

und verbunden sein" (See. Zim. 1707, See. 

Bä. 1715); „wann ein Lehrjung seine Lehrjahre 

ausgestanden und zu waudern Lust hätte, wird 

er vor allem einen Amtskonsens auszuwirkcn 

schuldig und verbunden sein und ohne dessen nicht 

wandern" (See. Lei. 1709, See. Schn. 1709); 

„ein Untertan wird schuldig sein, zu solcher 

Wanderschaft die obrigkeitliche Erlaubnis vor 

zuzeigen" (Kom. Stru. 1749).

Sonst findet sich noch folgende vereinzelte Be

stimmung bei den Komotauer Töpfern (1532): 

„wo ein Gesell beweibet iväre und wollte Ivan 

der» und anderswo bei einem Meister auf dem 

Handwerk arbeiten, der soll von dem Handwerk 

sein Zeugnis haben, daß es seines Wei

be s W i l l e gewesen sei, anderswo zu arbeiten".

2. Zuwanderung.

Äaö Erste, wenn ein Gesell gewandert kam, 

war das ll m s ch a u e n (Schauen nach Arbeit, 

Forschen nach Arbeit, Warten um Arbeit) 

durch den Iungmeister oder die Altgesellen oder 

l Meister und 1 Gesellen oder bestimmte Füb 

rer (Umschalter), meist verbunden mit einer 

Verehrung in Geld oder einem G c - 

s ch ä n k e (Freibier) sowie Verköstigung 

und Beherbergung, bisweilen allerdings 

auch mit einer Leistung des Gesellen (Ge

bühr, Freibier). So heißt es bei den Komotauer 

Tischlern (1531): „wann ein fremder Gesell 

hierher kommt und Arbeit begehrt, dem sollen 

die Ortengescllen nach Arbeit forschen und 

Hanowerksgewobnheit erzeigen mit i Schwert 

groschcn, er habe Arbeit oder nicht: es soll auw 

kein Gesell über zwo Stunden zuschicken (— um 

schicken) bei der Pön von 1 weißen Groschen": 

bei den Komotauer Hurmachern (1607): „wann 

ein Gesell im Winter gewandert kommt, sollen 

ihn die zwene Führer um 4 Uhr, kommt er aber 

iln Sommer, um 6 Uhr zur Schenke führen und 

ihm für 3 Groschen Bier schenken, es soll aber 

nicht in der Wochen ausgeschenkt werden bei der 

Strafe eines Wochenlohnes, und da es sich 

begäbe, daß gar kein Gesell allhier wäre, and' 

kein Knecht im letzten Jahr arbeitete oder lernete, 

und ein Gesell, der des Handwerks redlich, 

gewandert käme und allhier arbeiten wollte, dem

selben soll der jüngste Meister um Arbeit 

warten": bei den Komotauer Leinwebern 

(1492): „welcher Geselle gewandert kommt auf 

unsere Herberge, der soll sein Bündel und sein 

Gewehr dem Vater aufzuheben geben und soll
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Zuofklate Jcr Somotana Linder im Ciatrmusemn

den Vater bitten, daß er ihm 

einen Voten verleihe, nach dem 

ältesten Gesellen zu schicken, dem 

soll er i Pfennig zn Lohn geben": 

bei den Komotauer Kürschnern 

itt-i): „so ein Gesell auf der 

Herberge läge und begehrere zu 

arbeiten, so soll man demselbigen 

umschauen bei einem jeglichen 

Meister, er sei arm oder reich, 

und wo einer das nicht täte und 

Klage käme, der soll nach oer 

Meister Erkenntnis gestraft wer

den, und wann einer in eine 

Werkstatt hineinschauen begehren 

würde und der Umschaner solches nicht tun 

wollte, der soll in die Strafe eines Wochenlobns 

verurteilt werden"; bei den Komotauer Seifen

siedern (1628): „wann aucl> ungefähr ein gewan

derter Geselle zn einem Meister einkchrete, dieser 

soll schuldig sein, nach dem jungen Meister zu 

schicken und, an welchem T'rr die Herberge, ihn 

Hinweisen und mitgehen, derselbe ist diesem schul

dig, was das Haus vermag, Herberge, Esten und 

Trinken zu geben, wie seinem Gesinde: so aber 

einer oder der andere einen solchen gewanderten 

Gesellen von sich und zu einem andern weisen 

würde und das auf ibu erwiesen, soll ohne alle 

Gnade 15 kl. Groschen, halb zur Kirche und 

balb in die Lade, zur Strafe verfallen sein": bei 

den Komotauer Seilern (1700): „so ein fremder 

Gesell sich lasier umschauen, bekommt Arbeit und 

arbeitet alsdann 14 Tage für voll, soll er das 

bochlöbliche Eingeschänk vorn Alkgesellen den Tag 

zuvor begehren": bei den Komotauer Tischlern 

(1613): „da ein fremder Gesell anberkommt 

und allbier arbeiten will, dem soll 1 Meister 

und Gesell um Arbeit schauen und mit ihm ein 

jeder einen Groschen vertrinken: wollen sie dar

über ein mehrerS tun, das stcbl ihnen frei, doch 

daß sie über 2 Stunden nicht umschauen, bei 

Strafe von 2 weißen Groschen: und so er Arbeit 

bekommt, soll er 3 kleine Groschen auflegen, 

davon 2 Groschen in oie Lade kommen nnd der 

dritte vertrunken werden soll: nnd soll ein solches

Umschauen alle 4 Wochen von einem Meister 

auf den andern kommen: und soll gleichwohl bei 

den ältesten Vormeistern allem löblichen Hand- 

wcrksgebrauch nach Umfrage alle 4 Väschen 

geschoben und gehalten werden: eö sollen auch 

keine Meister ins Wirtsbaus zu fremden 

Gesellen, wann die berkommen, geben, dann 

diejenigen, so dazu verordnet sind, bei Buße von 

3 weißen Groschen; ein fremder Gesell mag auch 

ivvhl zwei- oder dreimal nmschicken, sonderlich, 

wann man etliche Meister nicht anheim findet: 

und so mehr Gesellen kommen, so sollen die Mei

ster und Gesellen, wie obbemeldet, an welchem 

es nun sein wird, in alle Werkstätten berum- 

gcbcn: und wann fremde Gesellen anher kommen 

und keine Arbeit oder s)örverung bätten, die

selben sollen von den Meistern auf der Reihe 

herum beherbergt werden": bei den Komotauer 

(Präger) Kupferschmieden (1659): „welche 

Gesellen sich in wirklicher Arbeit befinden, die

selben sollen einen WanderSgesellen bis in vie 4 

Wochen beehren und verschenken; würde aber 

dergleichen Geselle vor Ausgang der 4 Wochen 

wandern oder aber der Meister ihn mit Abschied 

licenzieren, so sind die Gesellen demselben das 

Geschänke darzureichen .nicht schuldig; herent- 

gegen der Geselle, der den andern schenken sollen, 

wann er vor AuSgang der 4 Wochen wandern 

wollte, soviel Geld, als zum Geschenk gehörig, 

in der Werksstelle zu biurcrlasien schuldig ist";
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und bei den Komotauer Leinwebern (1492): 

„wenn ein Geselle gelvanderr komm! und Knap

penrecht nicht gegeben bar in den Städten, auf 

welche wir halten, der soll geben 5 Groschen 

Knappenrecht, 1 Gr. in die Laden und 4 den 

Meistern, sollen Meister und Gesellen mit 

einander vertrinken: wenn ein Geselle gewandert 

kommt und Knappenrecht gegeben bat in den 

Städten, auf welche wir Halten und ste wieder 

auf uns, und will bei uns arbeiten, der soll den 

ältesten Gesellen , Schwertgroschen geben, den 

sollen die Altkncck'te in die Laden legen".

Für die Aufnahme war aber eine gleich- 

mäßige Berücksichtigung der Meister 

in strenger Reihenfolge vorgeschrieben 

und es kam zuerst der Meister daran, welcher 

einen Gesellen früher anforderte oder selbst 

ansprach bzhw. am längsten keinen gehabt hatte, 

wobei nur der Herberggmcister oder älteste 

Meister bisweilen einen Vorzug genoß: „so ein 

Meister einen Gesellen bedarf, der soll bei dem, 

da die Herberge ist, Ansuchung tun, und wie ste 

nach einander geworben, also sollen die Gesellen 

den Meistern zukommen" (Gör. Lei. 1674): 

„der Vater soll nickt nach Gunst oder Freund- 

sckaft, sondern allein, wie die Meister ihre Wer

bung auf die Herberge tun, die Gesellen ein

bringen, wann aber der Vater, bei dem die Her

berge ist, selbst keinen Gesellen hat, der mag vor 

andern Meistern ihm (— sich) einen Gesellen 

seuen" (Son. Schu. 1643): „und soll auch kein 

Meister in der Stadt kein Gesinde setzen oder 

ansprechen um Arbeit, dann allein auf der Her

berge, und von welchem Meister ein Gesinde zum 

ersten angesprochen, da sonst zuvorbin keiner auf 

die Herberge bestellt, dem soll er werden oder 

arbeiten, die Bug 1 Pfund Wachs" (Kom. 

Schn. 1537); „wann ein Gesell gewandert 

kommt, der erste, der ihm zuspricht, dem soll er 

arbeiten, — und so ein Gesell am Sonntag 

wanderte, soll er dem ältesten Meister oder dem, 

der ihm zuspricht, arbeiten" (Kom. Schm. Wag. 

it'Zv); „so ein Gesell hieher kommt und Arbeil 

begehrt, dem soll der Irtenmcister nach Arbeit 

forsckeu bei denen, so am längsten keinen Gesellen 

gehabt, und sollen nach Werkstätten zugesckickt 

werden, wo am längsten keine gewesen sind" 

(Kom. Ti. v. 1613): „wann ein Gesell gewan

dert kommt und kehrt ein bei einem Meister, der 

vorhin (— zuvor) einen Gesellen hatte, so soll 

derselbe Meister solchem Gesellen nit alsbald 

Arbeit geben, sondern soll zuvor um Arbeit lassen 

umschatten, ist dann keine andere Arbeit allhier, 

so mag ihn derselbe Meister fördern" (Kom. Hut. 

1607); „hiebe! haben die Gesellen zu merken 

daß sie von einem Meister zum andern der Ord

nung zuwider promiseue oder ihrem Belieben 

nach, einen Meister zurücksetzende, nicht ein 

wandern sollen (— dürfen), damit dergestalt 

unter den Meistern und Gesellen gute Ordnung 

erhalten würde" (Kom. Kup. 1639). Bei den 

Komotauer Kürschnern (1631) heißt es: „soll 

man umschauen bei einem jeglichen Meister, er 

sei arm und reich". Zwei Bestimmungen finden 

wir für den Fall, daß ein Geselle bei einem 

Meister, der ihn aufzunehmen bereit war, nicht 

eintreten wollte: „wann ein Meister nach einem 

Gesellen wegen seiner Arbeit schickte und dieser 

verächtlich ausblicb, der soll in der Vormcister 

Strafe sein" (Kom. Mäl. 1563): „sofern ein 

Wandergesell ankommetc und ihm eine Arbeit 

angesagt würde und er solche wider die sonstige 

Schuldigkeit anzunehmen sich weigerte, derhalben 

solle ein solcher mit nichte» gefördert weder ihm 

das Geschänk gegeben, sondern derselbe hinweg 

abgefcrtiget und auf andere Ort angeioiesen 

werden". In einem einzigen Falle, bei den Komo- 

tauer Tischlern (1613), heißt es folgendermaßen: 

„so etwa einem Meister entweder bei der Obrig

keit oder sonst auf dein Lande nötige und ver

dingte Arbeit verfiel und er Mangel am Gesellen 

hätte, derselbe Meister hat Macht, sofern keine 

übrigen Gesellen allhier wären, mit Bewußtsein 

und Nachlaß der geschworenen Meister nach 

fremden Gesellen auszuschreiben und anszuschik- 

ken und dieselben zu fördern, soviel er ihrer 

bedarf, nämlich auf dem Land oder daheim für 

der Obrigkeit Arbeit."

Eine allgemeine Forderung war, daß der 

Zugewanderte eine Kundsckaft oder ein 
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Wohlverhaltungüzeugniü von der Zunft seines 

letzten Dicnstortes vorlegte: so sollte bei den 

Sonnenberger Fleischern (1647) „jeder Flci- 

sckerknecht, so von fremden Orten kam und 

daselbst Dienst begehrte, zuvor eine ordentliche 

.Kundschaft, wo er gedient und wie er sich 

gehalten, entivedcr vom Handwerk oder seinem 

---'wesien '.Meister besiegelt, vorzcigen": bei den 

Eidlitzer Fleischern (>728) sollte „sich kein 

Meister unternehmen (— unterstehen), einen 

Gesellen zu befördern, er habe dann bevor die 

undschaft seiner ehrlichen Lehre und, wo er 

letztlich in Arbeit gewesen, wohlverhaltentlich 

vor:' zeigt"; bei den Komotaner (Präger) Seifen

den (165g) sollte, „wenn ein Gesell gewan- 

Scrt. käme, er ein Zeugnis von Sannen bringen, 

wo er in Werkstätten gearbeitet".

Zu anderen Fällen wird wieder verboten, 

inen Gesellen aufzunebmen, der nicht in 

^rlichen Zünften gelernt oder 

nicht anSgelernr hätte: „<s soll auch kein 

Meister einen Knecht über 14 Tage befördern, 

der nicht bei ehrlichen Zünften gelernt har" 

Koin. Mül. 1636); „cS soll auch kein Meister 

einen Bäckerknecht, der nicht bei einer ehrlichen 

Zunft gelernt hat, länaer als 14 Tage fördern, 

bei Widrigen der crkannrlicheu Strafe unter

worfen sein" (See. Bä. 1715); „kein Meister 

soll einen Gesellen, der dies Handwerk nicht recht 

und völlig auögelernet und demselben nicht vor

stellen konnte, weder aus Gunst, Freundschaft 

oder Geschenk über 14 Tage fördern, so sich aber 

einer desicn unterstehen würde, der soll nach 

(Erkenntnis der Ältesten gestraft werden."

Eine weitere Voraussetzung war auch, daß der 

Bewerber nicht im Handwerk gestört 

llabe: bei den Sonnenbergcr Schustern (1643) 

sollte „keiner angenommen iverdcn, der anderer 

Ort oder allllicr ins Handwerk gcstörel"; bei den 

Komotaner Mälzern (i6ii<>) sollte ein Gesell 

„nach seinen Lehrjahren an keinem Orte, da 

nicht Zünfre oder Innungen sind, des Handwerks 

sich gebrauchen und arbeiten, iugleichen auf den 

Herrenhöfen und bei denen vom Adel nicht stören, 

sondern vielmehr das Handwerk helfen stärken 

und nicht schwächen, daferue aber ein Gesell das

selbe übertreten würde, sollte er des Handwerks 

entnommen und verlustig sein und nicbtmehr 

dazu kommen und gelüsten werden": bei den 

Görkauer Mälzern (1602) sollte „keiner sein 

gelerntes Handwerk an keinem Ort, da nicht 

ordentliche Zunft und Znnung gebalten wird, 

gebrauchen, da er dawider täte und vorsetziglich 

störete, um sein Handwerk kommen und dieses 

ibm nicht wieder verlieben werden, er lerne denn 

von neuem": und bei den komotaner Mälzern 

(1363) heißt eS: „bätte einer einen ordentlicben 

^ebrbrief, zügc hinweg, störet anderswo, wo das

selbe wäre, derselbe soll nicbt wieder ins Hano- 

werk genommen werden, er lerne und arbeite 

dann von neuem".

Die Forderung einer Probe vor der Auf

nahme finden wir nur in 2 von Prag entlehnten 

Koniotauer Zunftordnungen. Bei den Seifen

siedern (1633) sollte „ein Gesell, wenn er gewan

dert käme, zuvor 2 Wochen arbeiten und, wenn 

er dem Meister gefallen sollte, um gleiches 

Wochenlohn arbeiten und einsteben". lind bei 

den Kupferschmieden (1639) beißt eö: „wann 

der Gesellen einer gewandert angelangt und bei 

einem Meister in seiner Werkstatt cinkebret, 

daselbsten soll der Geselle vorhero die Probe tun, 

in der Wcrkstelle etwas verfertigen belfen und 

bicdurch, daß er das Handwerk gelernet, bezeu

gen, fonsten ist ibm der Meister keinen Groschen, 

weniger das Esten, wie solches allenthalben 

gebräuchlich, zu reichen nicht schuldig". Zn äbn 

licher Weise beißt es nur noch bei den Komo- 

lalier Kürschnern (1631): „soll das llmschanen 

in einer Werkstatt nicht länger als 14 Tage 

sein und also alle 14 Tage umgeben aus einer 

Werkstatt iu die andere bei Strafe eines 

Wochenlohns".

Die Forderung der k a r b 0 l i f ch e n Reli

gion finden wir, da sie nach der Gegenrefor

mation selbstverständlich erschien, nur in einem 

einzigen Falle, nämlich in der von Prag eut- 

lebnten Zunftordnung der Komotaner Seifen

sieder von 1633, in den Worten: „ein Gesell, so 

in dieser Stadt Komotau das Handwerk der 
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Seifensieder oder Lichtzieher nicht gelernt und 

käme anderswoher und wollte daselbst beim 

Handwerk arbeiten, dieser, wann er nur der 

katholiscken Religion zugeran, soll mir der Arbeit 

gefördert werden glcicbwie andere Kiesige einhei- 

miscke Gesellen".

Gin einzigesmal, nämlich bei den Görkauer 

Leinwebern <i G74), finden wir die Forderung, 

daß der Meister, der die Herberge hat, die 

Gewanderten nach Handwerks Gewohn

te > r fragen solle, eigens erwähnt, obzwar ste 

stä'crlich allgemein war.

3. Austritt.

Der Austritt eines Gesellen bei einem Meister 

bzhw. die Kündigung desselben durch den Meister 

war nur unter verschiedenen, genau bestimmten 

Voraussetzungen möglich.

Vor allem war für beide Teile, den Gesellen 

wie den Meister, eine Kündigungsfrist 

von 8—14 Tagen vorgesehen, die unbedingt 

cingchalten werden mußte, wie folgende zwei 

Stellen zeigen: „so ein Meister einen Gesellen 

nicht mehr in der Arbeit fördern wollte, soll er 

ihm solches 8 Tage zuvor anmelden, ingleichen 

soll ein Gesell dem Meister, wann er länger nicht 

arbeiten wollte, ebenermaßcn 8 Tage zuvor auf

sagen, und wer diesem nicht nachlebte, soll 2 

Taglohn zur Strafe verfallen haben" (Kom. 

Zim. 1637): „soll auch ein jeder Meister nach 

Vergleichnng des Lohns, da er einen Gesellen 

annähme, diesen nicht verurlauben, dergleichen 

der Gesell nicht Urlaub ncbmen, es habe es dann 

der Meister dem Gesellen oder der Gesell dem 

Meister 8 Tage zuvor angezcigt, bei der Strafe" 

(Kom. Bä. v. 1525). Häufiger ist diese Vor- 

scbrift nur für den Gesellen erwähnt, aber wohl 

trotzdem ebenso auf den Meister bezogen: „kein 

Gesell noch Jung soll von dem Meister auf

stehen und wandern, er habe es dem Meister 8 

Tage zuvor angezcigt ein Geselle und ein )ung 

»4 Tage ;uoor" (Kom. Schn. >337): „so ein 

Gesell bei einem Meister nicht länger arbeiten 

wollte, soll er 8 Tage zuvor aussagen" (Kom. 

Schm. Wag. 1636): „doch daß der Gesell 

zuvor 8 Tage Urlaub nehme" (Kom. Tö. 

1332): „da ein Gesell aus der Arbeit abtretcn 

wollte, solle er dieses seinem Meister vor der Aus- 

tretung 14 Tage vermelden, womit (— damit) 

der Meister stch anwiederum mit einem anderen 

Gesellen versehen könne, nach welcher Zeit er 

aus der Arbeit zu entlasten ist" (Kom. Stru. 

1749). Bei den Komotauer (Präger) Kupfer

schmieden (1639) heißt es nur ganz allgemein 

ohne Nennung einer Frist: „es kann (— darf) 

kein Gesell ohne Urlaub und gebührenden 

Abschied von seinem Meister aus der Arbeit 

abrrercn oder seinem Gefallen nach anderer Trr 

wandern". Und bei den Komotauer (Elbogner) 

Gerbern (1619) findet sich folgende Bestim

mung: „wann ein Gesell bei einem Meister 

Arbeit überkommt, soll derselbe nicht befugt fein, 

unter 14 Tagen augzu stehen und wiederum zu 

wandern".

Der Austritt aus der Arbeit durfte nicht 

mitten in der Woche, sondern nnraneine m 

Sonntag erfolge»,, welche Vorschrift für 

beide Teile, den Gesellen wie den Meister, bindend 

war: „kein Geselle soll änderst nicht denn au 

einem Sonntag Urlaub nehmen, auch der 

Meister in der Wochen nicht enturlaubeu, . 

Büß das Wochenlvhn" (Kom. Büt. 1555); 

„kein Meister soll seinem Gesellen mitten in der 

Wochen Urlaub oder Abschied geben, tut er das, 

soll er 1 Taglohn zur Straf geben, ingleichen 

ein Gesell, so das tut, in gleicher Straf sein" 

(Kom. Zim. 1637). Auch heißt es nur betreffs 

des Gesellen: „es soll auch kein Gesell in der 

Wochen nicht auSstehen, es sei dann an einem 

Sonntag" (Kom. Tö. »532); „ein Gesell soll 

nicht Macht haben, in der Woche Urlaub zu 

nehrnen" (Kom. Ger. 1619); bei den Komotauer 

Kürschnern (1631) war es verboten, „daß ein 

Gesell in der Woche aufstünde", bei den Sonnen- 

berger Schustern (1643), „daß ein Gesell in der 

Woche Urlaub nähme und aufstünde". Bei den 

Komotauer Schmieden und Wagnern (1636) 

war für Übertretung durch den Gesellen die 

Strafe von 1 Wochenlvhn festgesetzt: „so ein 

Gesell bei einem Meister nicht länger arbeiten
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wollte, wann er in der Wischen anfstebet, iß die 

Strafe > Wochenlohn". Eine ganz andere 

Strafe findet stch in den folgenden 2 Fällen vor- 

gesehen: „ob sich ein Gesell in der Wochen von 

seinem Meister wendet und einem andern Meister 

arbeiten wollte, so soll ihn dieser nicht aufnehmen 

ohne Wissen und Willen des ersten Meisters, 

oaoon er stch cntbrochen, wann aber ein Gesell an 

einem Sonntag ausstünde von seinem Meister, 

der mag (— darf) wohl arbeiten bei einem 

anderen Meister" (Gör. Bü. 1673): „so ein 

Meister einem Gesellen Urlaub gibt an einem 

Sonntag, so mag derselbe Gesell wieder umschik- 

ken: wann ein Gesell am Sonntag Urlaub 

nimmt und hätte Lust, allhier zu bleiben, der mag 

wieder umschicken: so aber ein Gesell Urlaub 

'u.'rn'.rr in der Wochen, so ist ibm der Meister 

nichts schuldig, er soll auch nicht wieder umschik- 

ken, er babe Tage gewandert" (Kom. Ti. 

l6iz).

Auch i.» Tage vor und nach boben Festen 

»nid ^abrmärklcn durfte ein ^lustrirt des 

Gesellen bei sonstiger Strafe nicht erfolgen, 

ivofiir roir in folgenden 2 Fällen Belege finden: 

„welcher Gesell von seinem Meister zu unrechter 

Zeit, als in der Wochen, 14 Tage vor Ostern, 

Pfingsten, Weihnachten und unseren Jahr

märkten Urlaub nähme und auöstünde, den soll 

kein Meister seyen noch fördern bei unnach 

läfsiger Straf eines Wochenlohns" (Son. 

Schn. 1643); „aber an Ostern, Pfingsten und 

Weihnachten soll weder Geselle noch Junge 

innerhalb vier Wochen der genannten Feste bei 

Verlust seiner Wochenlöbne aufstehcn" (Koni. 

Schu. 1537).

Ebenso durfte eine Kündigung von feiten des 

Gesellen nicht mitten in der Arbeit, 

von feiten des Meisters n u r m i t t e n i n d e r 

Arbeit erfolgen, wie folgende 2 Stellen 

zeigen: „da ein Gesell einem Meister aus der 

Arbeit aus voller Webe oder Werk ausstünde 

ohne fügliche Ursache, soll ihn das ganze Hand

werk, wenn er dermal wieder anherkomml, um 

12 weiße Groschen und i Pfund Wachs strafen" 

(Gör. Lei. 1674): „welcher Meister seinem 

Knappen einen Urlaub geben will, das soll er 

tun in einem vollen Werk oder Webe" (Korn. 

Lei. 1460). Auch beistt es bei den Komorauer 

(Präger) Strumpfwirkern 1749): „wann aber 

die allernotwendigsten Arbeiten stnö, damals soll 

kein Gesell ohne genügsame Ursache entlassen 

werden ".

B.'i einigen Zünften war zum Ansrrirt eines 

Gesellen die Zustimmung der V 0 r- 

Meister notwendig bzhw. ein eigenwil

liges Austreten verboten: „ein jeder 

Gesell, der stch zu einem Meister oder Meisterin 

verpflichtet, soll von seinen -Diensten ohne Wis

sen und Willen der Vormeister nicht wandern, 

sondern in seinem Anliegen den Vormeistern 

klaghaft werden, wo aber einer dasselbe ver

ächtlich täte, der soll das ganze )abr allbier bei 

keinen« Meister gefördert werden" (Kom. Mal. 

>563); „ein jeder Gesell oder Schäufler, der 

stch zu einem Meister oder Meisterin verspricht, 

soll mit «lichten aus seinem Dienst geben oder 

schreiten, da er aber dessen eine Ursache ver

meinet, soll er solches dem Vormeister zu gebnb- 

rendem Einsehen anmclden und darauf Bescheid 

erwarten, würde er aber vorseyiglich aus seinem 

Dienst geben und wandern, soll er von keinen« 

Meister gefördert und dazu nach Erkenntnis 

gestraft werden" (Gör. Mal. 1602): „würde 

stch aber einer dessen eigenwillig nuterstehcu und 

aus seinem Dienst treten, soll derselbe durch die 

ältesten Meister nach Gestalt der Sachen und 

des Verbrechens gestraft werden" ^Kom. Mäl. 

«(>15); „wann ein Gesell aus der Arbeit nun 

williger Weise ausstchr, so soll er 1 Jahr 

wandern und bei keinem Meister allbier zu 

arbeiten befugt sei», doch da er bei demselben 

Meister, da er in der Arbeit gestanden, «vieder 

einsteben wollte, soll es ihm und dem Meister 

freisteben und nichts ocrhinderlich sein" (Kvm. 

Mü. 1639); „wann ein Gesell ohne des Mei

sters Willen frevlmlicher Weise aus der Arbeit 

ausstünde, derselbe soll bei keinem Meister, der 

dieser Lade zugetan, ciustyen, er babe dann zuvor 

6 Wochen von der Stadt verwanderl oder gebe 

in die Lade » Schock und 1 Pfund Wachs zur
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Strafe" (Gör. Lei. 1674): sollte es aber gesche

hen, daß ein Gesell so mutwillig von seinem 

Meister auö der Arbeit ginge, daß er weder 

Urlaub genommen oder die Arbeit aufgekündigt 

oder gar in andere ungebührliche und unredliche 

Sachen sich eingelassen hätte, der soll mit keiner 

Arbeit gefördert werden, insolang er sich hie- 

wicdcrum nicht ge^tellete und dies von sich nicht 

abtuerc, in was er sich unordentlich verhalten 

hat" (Kom. Stru. 1749).

Schließlich war bei einer Reihe von Zünften, 

allein oder in Zusammenhang mit anderen Vor

schriften, der Auötrilr des Gesellen ohne 

genügende Begründung verboten, 

oder wie es in den Zunftordnungen lautet: ohne 

genügsame Ursach (Kom. Mal. 1615, Kom. 

Stru. 1749): ohne wichtige Ursach (Kom. Kür. 

1651), ohne gewisse Ursach (Kom. Zim. 

>657), ohne fügliche Ursach (Gör. Lei. 1674), 

es sei dann eine rechtliche Ursach (Kom. Ti. 

iviz), ohne Ursachen (Kom. Bü. 1585).

Zn 2 Fällen ist von der Ausstellung einer 

Kundschaft (— Wohlverhaltungszeugniü) 

nach vorschriftsmäßigem Ausirilk die Rede: „und 

da ein fremder Fleischerknecht nach gebührlicher 

Ausdienung sich von danncn begebcn wollte, solle 

gleicherweise (wie die Zunft der vorhergehenden 

Stadt) ein Handwerk oder sein Meister ihm 

Kundschaft zu geben schuldig sein" (Son. Fl. 

1647): „welcher Gestalt (durch Ausstellung 

einer Kundschaft) ihm sodann auch bei seiner 

Abwanderung zu willfahren geziemet" (Eidl. 

Fl. l7-8).
Wann ein Geselle weiter wandern wollte, 

war es Voraussetzung, daß er k e i n e S ch u l- 

d e n hinterließ. Bei den Komotauer (Präger) 

Strumpfwirkern <1749) heißt eö: „sollte eS 

aber geschehen, Saß ein Gesell mutwillig von 

seinem Meister aus der Arbeit ginge oder gar 

in andere ungebührliche und unordentliche 

Sachen stch eingelassen hätte oder aber wegen 

Schulden ohne behobene Kundschaft hiuwegge- 

gangen wäre, dieser solle, insolang er sich hin- 

lviederum nicht gestcllele und dieses von sich nicht 

abtuete, in was er sich unordentlich verhalten 

hat, oder die Schuld nicht bezahlt hätte, von Ort 

zu Ort abgewiesen und mit keiner Arbeit geför

dert werden". Bei den Komotaner Leinwebern 

(1492) finden wir die Bestimmung: „welcher 

Gesell auf unserer Herberge zehren würde und 

wandert weg, unbezahlt dem Vater und ohne 

Wissen und Willen der Altkuechte, dem soll 

man nachschrciben und ihn auftreiben solange, 

bis er wiederkomme und sich niir mif . rn 

Vater vertrage". Und bei den Komotauer -\:-y 

fern (1532) lautet eö: „es soll auch kein 

Meister einem Gesellen oder Zunge»» Arbeit 

geben und ihn fördern, welcher einem Meist - 

oder jemand anders etivas schuldig bliebe», 

solang er dies nicht in der Gänze bezahlt habe."

Nennenswerte A u s d r ü ck e finden sie* 

folgende: für „den Dienst verlassen": 

seinem Dienste gehen Irrten, schreiten), sich v'n 

seinem Meister wenden, dem Meister nicht läu 

gcr arbeiten wollen, sich von danncn bcaeben, 

aufstehcn, ansstehcn, anStreten, abtrelcn, abwan 

dern, wandern; für „entlassen »vollen": ni.'.'t 

mehr fördern »vollen: für „kündigen von Seite 

des Gesellen": Abschied nehmen, Urlaub uev 

men, aufsagen, anzeigcn, anmclden, vermelden: 

für „kündigen von Seiten des Meister-. . ''.l 

schied geben, Urlaub geben, vcrnrlanben, cnl 

urlauben, entlassen.

4. M e i st e r iv e s e l.

Voraussetzung für einen Meisterwechsel ivar, 

»vie wir gesehen haben, wohl ganz allgemein der 

ordnungsgemäße Austritt bei dem 

vorherigen Meister. War derselbe nicht den 

Vorschriften entsprechend erfolgt, es sei ohne 

richtige Kündigungsfrist oder mitten in der 

Arbeit, es sei an einem Wochentag oder vor 

hohen Feiertagen, es sei ohne Wissen der Vor- 

meister oder ohne Begründung, so durfte kein 

Meister diesen Gesellen sofort aofnehmen, son 

dern dieser mußte zuerst als Strafe entweder 14 

Tage wandern (Kom. Ti. 1613) oder 4 

Wochen wandern (Kom. Kür. 1651) oder 6 

Wochen von der Stadt oerivandcrt haben (Gör. 

Lei. 1674) oder ein Vierteljahr »vandern (Gör.
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Bü. 1673) o£lcr 1 2ahr wandern und bei 

keinem Meister allhier zu arbeiten befugt sein 

(Kom. Mü. 1639) oder er sollte das ganze 

Jahr bei keinem Meister allhier gefördert wer

den (Kom. Mal. 1563) oder er sollte überhaupt 

bei keinem Meister allhier gefördert werden 

Gör. 'Mal. 1602) oder es durfte ihn kein 

Meister ohne Wissen und Willen des ersten 

(— vorherigen) Meisters aufnchmcn (Gör. Bü. 

1674). Bei den Komotauer Töpfern (1332) 

mußte jeder Gesell, der bei einem andern Meister 

'-.stebm ivollte, zuvor 14 Tage wandern. Bei 

inotauer Büttnern (1583) sollte kein 

v deinen Gesellen, der von seinem MUster 

ohne Ursachen Urlaub nimmt, nicht fördern, und 

welcher Meister solches tun würde, sollte zur 

("traf geben 2 Pfund Wachs oder V2 Schock 

>)elü. Und bei den Komotauer Kürschnern 

(1631) heißt es: „da ein Gesell in der Wochen 

.rufstünde, soll ihm kein Gesell umschaucn ohne 

Bewußt der Vormeister, die sich erkunden sollen, 

ob er einen redlichen Abschied bekommen oder 

genommen von seinem Meister, bei Strafe eines 

Wochenlohns".

verboten war auch wohl bei allen Zünften, 

dem Milmeister die Gesellen und das sonstige 

Gestnde a b s p e n st i g zu machen oder, wie es 

verschiedener Ausdrucksweise heißt: sein 

Gestnde oder Gesellen entfremden (Kom. Bü. 

1335)/ sein Gestnde entfremden (Kom. Schn. 

1337, Kom. Lei. 1460, Kom. Kür. 1631), 

fein Gestnde entfremden oder abwendig machen 

(Kom. Hut. 1607), sein Gestnde abwendig 

machen (Kom. Wag. ><>36), das Dienstgcstndel 

abwendig machen (Eidl. ^l. 1728), seine Bäk- 

kenknccht oder Gestnde abwendig machen (See. 

Bä. 1713), seinen Gesellen abständig machen 

(See. Zim. 1707, Lei. 1709, Schn. 1709), 

das Gesinde abständig machen (Kom. Tu. 1669, 

Kom. Zim. 1637, Pries. Ges. 1397, Eid. Ges. 

1676, Kom. Ti. 1613), sein Gesinde oder 

Ilkühlkncchr abständig machen (Kom. Ntül. 

1636), sein Gesinde abständig machen oder ver

stehen (Son. Fl. »647), sein Gestnde abspendig 

machen (Kom. Töp. 1332), seine Gesellen oder 

Gestnde abspenstig machen (Kom. Ti. 1531), 

sein Gesinde abspenstig machen oder abreden 

(Kral. Lei. 1668), sein (befinde abspenstig 

machen, entführen und verstehen (Gör. Lei. 

1674), seinen Gesellen und Lestrjung oder fein 

Handwerkögesind aus der Werkstatt ablocken 

(Kom. Stru. 1749)/ einen Gesellen aufreden, 

daß er bei einem anderen Meister arbeiten soll 

(Kom. Kür. 1631), einen Gesellen um Arbeit 

anzusprechen, der von seinem Meister zuvor 

keinen Urlaub noch Abschied hätte (Kom. Bä. 

v. 1323). Die Art und Weise des Übergriffes 

ist folgendermaßen ausgedrückt: mit List oder 

falschen Praktiken (Kral. Lei. 1668), vorreil- 

haftiger Weise (Kom. Zim. 1637), auf was 

immer erdenkliche Weise (Kom. Stru. 1749), 

auf alle Mittel und W.gc (Kom. Ti. 1613), 

es sei nun wie es wolle (See. Lei. 1709, Schn. 

1709), ohne seinen Willen (Kom. Lei. 1460, 

Kom. Kür. 1631. Gör. Lei. 1674). Die 

Strafe für Übertretung betrug: 3 böstm. Gr. 

(Kral. Lei. 1668), 6 weiße Gr. (Kom. Ti. 

1531, Kom. Wag. 1636), 20 Gr. (Kom. Hut. 

*007), 30 Gr. (Kom. Lei. 1376, Gör. Lei. 

1674, Pries. Ges. 1397), 1 Eck». m. (Kom. 

Kür. 1631, Kom. Zim. »637), i Pf. Wachs 

(Kom. Lei. i4t>o, Kral. Echu. 1668), 2 Pf. 

Wachs (Kom. Töp. 1332), 1 Eimer Bier 

(See. Zim. 1707, Lei. 1709, Schn. 1709), 

nach Erkenntnis des Handwerks (Kom. Bä. v. 

1323, Kom. Bü. »333, Kom. Kür. 1631, 

Kom. Mül. 1636, Kom. Tuch. 1609, ©«• 

Bä. 1715).

3. Anzahl der Gesellen.

Bei einer Reiste von Zünften finden wir aus 

Rücksicht auf die Mirmeister ähnlich wie die 

Anzahl der Lehrlinge auch die Anzahl der Gesel

len bei einem Meister eingeschränkt. Bei den 

Komotauer Tischlern (v. 1613) sollte kein 

Meister mehr dann 3 Gesellen fördern. Bei den 

Komotauer Tischlern (1613) sollte „ein Mei

ster nicht mehr halten dann 2 Gesellen und 2 

Lestrjungen und nur, wenn ein Gesell keine 

Arbeit fand, durfte er einem dritten Arbeit
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neben: „wann aber ein Olteifter 2 Gesellen bat, so 

soll C-cr drille nickt Mach! haben, in dieselbe 

Werkstatt zu begehren, wann andere Meister 

Gesellen bedürflig sein: da aber die anderen 

Meister ihn nickr bedürfen, so soll derselbige, zu 

dem der Gesell begebrr, Mackl baben zu för

dern." -9ie Sitlsckränknng anf 2 Gesellen nnd 

1 Lehrling finden wir bei folgenden Züuflen: die 

Komotauer Büttner (1383) sollren obne 

Bewußt der Viermeister bei Strafe von i 

Sckwertschock nickt mebr dann 2 (pcen) Gesel

len nnd 1 l'ebrjunge» fördern: die Komotauer 

Sckmiede, Wagner nnd verwandten Hand- 

werker (1 <>30) sollten bei Strafe von 1 fl. r. 

nickt mehr dann 2 Gesellen nnd i ^chrjungen 

über 14 Tage fördern: und bei den Komotauer 

Scknstern (1601) sollte bei der Buße von 4 

Pfund Wacks zur Bruderschaft kein Meister 

mebr als 2 Gesellen und 1 Jungen ballen. Bei 

den Sonneberger Sckustern (1643) durste kein 

Meister „mebr dann zwene Stübl besehen als 

mit 2 Gesellen und sollte, wenn er mehr als 2 

Stuhle besehen und fördern würde, dem Hand

werk 2 Schock zur Straf gebe»". Die Sin- 

schräukung auf 1 Gesellen finden wir in fol

genden 2 Fällen: bei den Kralupper Schuh

machern (1668) sollte fein Meister mehr als 1 

Schubknecht und 1 Lehrling besördern, hielte er 

aber mebr, 30 Kr. Slras geben: und bei den 

Komotauer Seifensiedern (1628) sollte ein 

Meister nicht mehr als i Gesellen und 1 Lehr- 

jungen fördern. Zn einem einzigen Halle, bei 

den Komotauer Schneidern (1537), sollte die 

Gesamtzahl der Gesellen und Jungen ohne 

nähere Eingabe die Brei nicht überschreiten: 

„kein Meister soll in der Stadt (mehr) dann 3 

Gesinde fördern, es seien jungen oder Gesellen, 

ausgenoinmen der Hofschneider, und welcher 

zuvor einen Lebrjungen (freigesprochen), nur 2 

Gesinde". Eine ganz vereinzelte Bestimmung 

findet stck nock bei den Komotauer (Präger) 

Knpsersckmieden (1639): „da unrerweilen stck 

zurrägl, daß 2 oder mebr Gesellen zu einem 

Meister auf einmal zugleich eimvandern, wann 

nun der Meister, alle zusamt aus Unvermögen 

beil oder anderer Shehaflen halber mit Arbeit 

zu befördern nickt gelegen und will nur einem 

allein Arbeit geben, so wollen unterweilen die 

Gesellen einer ohne den andern nickt arbeiten 

nnd wiederum zugleich Urlaub nehmen, welckeö 

den Meistern zu einem merklicken Cckaden 

gereicht: derwegen soll dies binfüro nickt gestattet 

werden, sondern, da ein Geselle in eine Stadt 

der kleben wegen angekommen, der soll dem 

Meister, auf den Hall er den Gesellen mit Cr. 

Arbeit befördern kann oder will, aufs ivenigste 

14 Tage nach einander um die Gebühr zu arbei 

ien und, da der Geselle nickt arbeiten wollte, zur 

Strafe ein 'Wochenlohn in die l.'ade zu erlegen 

verbunden sein".

6. Lohn und Ko st.

Betreffs der Art und Höbe der 

Löhnung der Gesellen finden stck die ver- 

sckiedenarligsten Vorschriften. Bei den Koino 

lauer Gerbern (1619) sollte, wenn ein Gesell 

einem Meister arbeitete, dieser ihm zum Xv c 

ch e n l 0 h n 20 Kreuzer zu geben schuldig sein. 

Die Komotauer Schuster entlohnten (»688/ 

einen Schuhknecht mit 16 Kreuzer wöchentlich. 

Bei den Komotauer Seisenstedern (1633) seine 

ein fremder Gesell, der gewandert käme, um 

gleiches Wockenlohn arbeiten und einstehen wie 

die einheimischen Gesellen. Bei den Komotauer 

Kürschnern (1631) hatte ein Lehrjnnge den 

halben Wockenlohn eines Gesellen. Sonst ist 

ein Wochenlohn nock in folgenden Stellen er 

wähnt: bei Strafe eines Wockenlohns (Son. 

Schn. 1643), 'st die Strafe i Wochenlohn 

(Kom. Wag. 1636), bei Strafe von 2 Wo 

chenlvhn (Kom. Kür. 1631), bei Verlust seiner 

Wockenlohn (Kom. Schn. 1337). Bei den 

Komotauer Zimmerleuten (1637) betrug der 

T a g l 0 h u dem Meister 21 Kreuzer und dem 

Gesellen 18 Kreuzer, von Georgi bis Galli, wo 

früh von 4 Uhr bis abends 8 Uhr gearbeitet 

tvurde, mit Kost, von Galli bis Georgi, wo früh 

von 6 Uhr bis abends 3 Uhr gearbeitet wurde, 

ohne Kost. Bei den Komotauer Mauereru 

(1661) sollte, weil ein Meister die Vorsehung
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inio anderes mehr als 0er Geselle tun muß, dem 

Meister von dem Taglobn des Gesellen i kleiner 

Groschen zngeeigner werden. Sonst ist von einem 

Taglohn noch an folgenden 2 Stellen die Rede:

1 Taglohn Strafe für Meister und Gesellen 

(Xv.'ni. Zim. 1657); 2 Taglohn Strafe (Kom. 

. -irn. 1 677). ^lncl' ein Stücklohn kommt 

öfters vor. Bei den Komolauer Töpfern (1532) 

ivar den Lebrjnngeu keine 2lrbeit auf Pfcmüg- 

werk, sondern nach der Wochen, gestartet, Ge

sellen aber dursten nach Pfennigwerk arbeiten, 

jedoch sollten he den Ton selbst arbeiten. Bei 

den Komolauer Leinwebern (1460) sollte der 

Ukeistcr dem .knappen die Arbeit stückweise vcr- 

lAuren u. ziv. je nach der Feinheit der Leinwand 

von 2—7 Ellen 1 weißen Groschen. Äi den 

Koinotauer .Kürschnern (iti.^i) sollten die Ge- 

s.-kle» nach einer Stelle bei Strafe von 2 Wo- 

ebenlobn kein l? rückwerk nähen, sondern es sollte 

Anenr jeden zu „liedern" vergönnt sein, während

an einer anderen Stelle betreffs der Gesellen 

und jungen beißr: die das Wochenlohn „cöer 

(Stückwerk" arbeiten. Eine Teilung des 

Vohnes des Gesellen zwischen Meister und Gc- 

,'llen zu gleiche« Teilen finden wir bei den 

Kralupper Leinwebern (1660), wo jeder Mei

ner seinem Gesellen von Gczcngen oder däm

men den halben Lohn geben sollte. Bei den Ko- 

rnotauer Mälzern (>z6z) sollte „ein jeder 

Mälzer seinem Mälzerkncän n c b st s e i n c in 

L i e d l 0 h n auch noch 2 M a l z a n s - 

z n rn a cl' c n und u'ckrr mehr bei der Buße von

2 Schock zulafscu'. 3n gleicher Weise sollte bei 

den Görkauer Mälzern (1602) „ein Gesell bei 

dem Meister, bei dem er diente, nebst seinem 

Liedlohn iricht mcbr als 2 Mal; ihm zum Besten 

ausznmacken vor Recht baben, stch auch an dem 

T r a n k g e l d, so ihm aus gutem Wille« ge

geben würde, begnügerr lasse« und niemanden 

rvider Willen beschweren bei Strafe von 

2 Schock meißnisch. Äer gebührlicbc 

L 0 b n rvird bei den Komolauer Zimmerleuten 

(,1657) erwähnt, wo, wenn irgendwie Bürger 

oder Nachbar tagweise eines Gesellen bedürftig 

wäre, der Meister ihm einen solchen zuschicken, 

die Bezablnng übernehmen und dem Gesellen 

nachmals geben sollte, was ihm gebührt und ver

ordnet ist. Bei den Scestadtler Zimmerlenten 

(1707) sollte „eine Wittib stch nach ihrem Be

lieben einen Gesellen erwählen können, welcher 

ihr um gebräuchlichen Lohn zu dienen 

schuldig ivar". Bei den Komotauer Bäckern 

(v. 1525) heißt es kurz: „nach Verglei

ch u n g des Lohns". Bei den Kralupper Schn 

stern (1668) war für den, der den Gesellen 

größere Besoldung als von alters ge

bräuchlich, geben täte, i Pfund Wachs als 

Strafe anSgesetzt. Bei den Komotauer Seifen 

siedern (16^3) sollte „ein zugewanderrcr Ge

selle um gleiches W 0 ch e n l 0 h u arbei

te« und eiustchcu". Bei den Komotauer Tuch

machern (l66;>) sollte „ein Meister wie der 

andere Gleichheit mit dem Lohne 

gegen Gestade und Spinnerinnen halten und 

keiner mcbr oder weniger geben und es sollte stch, 

so oft es die Not erforderte, ein Handwerk eines 

Gewisteu (—einer Richtlinie) vergleichen, ivas 

man jedem, je nachdem wohlfeilere oder teuere 

Zeit einfiele, ;um Lohne geben solle".

Betreffs der Verköstigung der Ge

sellen und des Kostgeldes finden stch ins

gesamt 4 Eintragungen. Bei den Komolauer 

Bäckern (v. 1525) sollte ein Meister, der 

einem Gesellen, in der Mühlen zu schroten oder 

zu mahlen, zuspäche, diesen mit „ziemlicher" 

Kost versehen, doch mit dem Lobne bei des Hand 

Werks Strafe „keinen Aufsatz machen", also 

keinen Abzug vornehmen. Bei den Komotauer 

Leinwebern (1.460) sollte ein Meister, „wenn es 

sehr reuer wäre, 5, wenn es mittelmäßig teuer 

wäre, <), wenn es wohlfeil wäre, 8 weiße Gro

schen für die Woche von seinem Knappen für 

die Kost nehmen" und dieser Satz sollte „in 

seiner Zeit erhöbt oder erniedert werden, nach 

dem es teuer oder wohlfeil ist". .^>ei den Kra 

luppcr Leinwebern (1668) sollte ein jeder, da 

er zum Gesellen angenommen würde, seinem 

Meister „eine Wochen" (für die Woche) 

7, w. Gr. in die Kost geben. Und bei den Ko 

mvtaner Kupferschmieden (1659) sollte ein
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Meister dem Gesellen „das Essen, wie es allent- 

balben gebräuchlich", erst nach bestandener 

Probe zu geben verpflichtet sein.

V. Ernennung zum Meister.

Die Sorge um den guten Ruf 0er Zunft und 

die Wahrung der Handwcrksebre wie auch die 

Haftpflicht der Zunft für die gewerblichen Er- 

zeugnissc der Znnftgenoffcn lassen es begreiflich 

erscheinen, dass bei der Erlangung der 3. und 

lehren Stufe im Gewerbe, des Meisterrccbrs, 

mit der grössten Strenge vorgcgangcn wurde und 

dass die Zahl der Forderungen, die an die Er

nennung zum Meister geknüpft wurde, noch vi.'l 

zahlreicher und mannigfaä'er war als bei der Auf- 

nähme des Lehrlings und Freisprechung zum Ge

selle», wenn auch die folgende Reibe von For

derungen keineswegs bei allen Zünften gestellt 

wurde und einige Forderungen nnrmcbr Wicder- 

bolungcn stnd. Auch die Reihenfolge der For

derungen war durcbaus nicbr bei allen Zünften 

gleich, jedoch dürfte die im folgenden durch- 

gcführie Anordnung dem Gebrauche der über

wiegenden Mehrzahl der Zünfte möglichst nahe- 

kommen.

1. Lehr- und W an der fahre 

sowie M e i st e r j a h r.

Bei vielen Zünften genügte, um die weiteren 

Schritte zur Erwerbung des Meisterrechtcs 

unternehmen zu können, der Nachweis der voll

brachten Lehr- und Wandcrjahre: so hatte der 

Meisterrcchtswcrbcr z. B. nur nachzuweisen: 

seine Herkunft und Leroung (Kom. Bü. 1555), 

seine rechtmäßige Auslcrnung (Kral. Bä. Mü. 

1668), seine rechtmäßige Handwerks-Ausler- 

nung (Kral. Fl. 1O68), wo und wie er das 

Handwerk gelernet (Kom. Zim. 1637), dass er 

3 Jahre gelernet (Kral. Lei. 1668), dass er ge

lernet in ehrlicher Zunft (Gör. Schu. 1512), 

daß er 2 Jahre für voll gelernet und 2 Jahre 

gewandert (Gör. Fl. 1673), dass er gelernet 

und 2 Jahr gcdicnet (Gör. Fl. 167z), daß er 

2 oder 3 Jahre g^rmt und 2 Jahr in ehrlichen 

Zünften gcdicnet (Son. Fl. 1647), daß er nach 

ausgestandcner zwei Lchrjahrc-Frist 2 Jahre in 

der Fremde dem Handwerk fleißig nachgewan

dert und darauf wirklich gcdicnet (Kom. Fl. 

1632), daß er 3 Jahre gelernet und 2 oder 

3 Jahre gewandert (See. Bä. 1715), daß er 

2 Jahre gewandert habe (Pries. Ges. 1597), 

daß er seine gebührende 2 Jahr ehrlich verwan 

d.'rt (Gör. Lei. 1674), daß er seine Jahre reebt 

und ordentlicher Weise nach altem Handwerk

gebrauch oerwandert hat (Kom. Ger. 1 t>i.>)

er 3 Jahre gewandert und stch etwas ver

sucht und gelernet habe (Kom. Kür. 163t).

Bei einer Reihe von Zünften dagegen wurde 

außer den Lehr- und Wanderfalken ein weiteres 

Jahr bei einem Meister, das sogenannte Mei

sterjahr, gefordert u. zw. unter ganz verschiedenen 

Vorschriften.

In zwei Fällen heißt es nur ganz kurz: „soll 

er zuvor ein Jahr lang bei einem Meister arbei

ten und ausstehen" (Kom. Schn. 1537); »der 

soll zuvor ein ganzes Jahr bei einem Meister 

arbeiten" (Kom. Schu. 1601). Häufiger komi::: 

die Ergänzung vor, daß das Meisterjahr in den: 

betreffenden Städtchen zu verbringen war: „soll 

er zuvor das Meisterjahr allhier arbeiten" (Kom. 

Töp. 1532), „soll zuvor 1 Jahr allhü. 

Arbeit stehen" (Kom. Schm. 163O), „soll er 

zuvor i Jahr lang bei einem Meister allhier 

arbeiten und ausstehen" (Kom. Bü. 1335), 

„der soll zuvor bei ihnen in Arbeit stehen Jahr 

und Tag" (Kom. Lei. 1539), „soll allhier bei 

einem Meister ein Jahr lang nach einander ge

arbeitet haben" (Son. Schu. 1643), „daß er 

durch ein ganzes Jahr bei einem allhiestgen Mei

ster gearbeitet, auch den hiesigen Gebrauch ge

wöhnet habe" (Kom. Stru. 1749), „soll er sein 

^ltcisterjahr allhier entweder bei einem Meister 

oder einer Wittib dieses Handwerks, da eine vor

handen, arbeiten und ausstehen" (Kom. Hut. 

1607), „soll er zu Kralupp ein ganzes Jahr 

arbeiten" (Kral. Schu. ,668). In 3 Fällen ist 

dem Bewerber die freie Wahl des Meisters für 

dieses Meisterjahr ausdrücklich zugestanden; bei 

den Kom. Tischlern (1531) heißt eö: „so mag 

er, bei welchem Meister cö ihm gelieben tut, das 

54/7



Mcisterjahr arbeiten"; bei den Seestadtler Lein- 

wcbern (1709) sollte er „schuldig sein, sich einen 

''Heister zu erkiesen, bei welchem er getrauet, das 

Meisierjabr zu arbeite«": und bei den Seestadt- 

ler Schneidern (1709) heißt es sogar: „sein 

91? stcrjahr bei einem biesigen oder fremden Mei- 

,ier ;u arbeiten". In einem einzigen Falle findet 

sich ein doppeltes Meisierjabr, nämlich in der 

von Prag entlehnten Zunftordnung der Komo- 

raner Seifensieder (1654), wo es heißt: „wann 

er zum Mäistcrjabr, in welchem er 2 Jahre aus-

- geben schuldig sein wird, treten wollte — und 

nachdem - r die 2 Jahre über zum Meistcrreckt 

gcari- itet".

Bei einigen Zünften war die Forderung des 

Uteisterjabres auf fremde Bewerber eingeschränkt, 

'e-i anderen lvaren Eöbne und Schwiegersöhne 

!i Meistern dieser Zunft ausdrücklich von dem

selben befreit: so beißt es bei den Komotauer 

Büttnern 1585: „wenn ein fremder Gesell all

er will Meister werden, so soll er zuvor l Jahr 

taug arbeiten, aber ein fremder oder Einbeimi- 

scher, der allbicr gelernet, soll, das Mcisterjahr 

rn arbeiten, gefreicr sein": bei den Görkaucr 

< --.'nhinachern und Schmieden 1651: „soll kein 

sremdcr Gesell zum Meister ausgenommen wer

den, er babe dann ein ganz Jabr ohne Abgang 

bei einem Meister das Meisierjabr völlig ge

arbeitet": bei den Komoraucr (Präger) Kupfer

schmieden 1659: „ein Fremder soll ein ganz 

Jabr bei einem approbierten Meister arbeiten, 

ein Meistersohn oder ein solcher, der eines Mei

sters Tochter oder Wittib ebclicber, soll ein gan

zes Jahr zu arbeiten befreiet fein": bei den Ko- 

moraner Kürschnern (1631) sollte „ein Meister

sohn und ein wohlverhaltener Gesell, der eines 

9Iceisters Tochter heiraten oder ehelichen würde, 

ebenso ein Gesell, der sich wohl und ehrlich vcr 

balren und eine Meisterin zur Ehe nähme, des 

Jabrs Arbeit frei sein": bei den Komotauer 

Hulmachern (»607) waren nur Meistersöhne 

befreit, Einheirareude mußten „das Meisierjabr, 

ivie gedacht, arbeiten". Dagegen beißt es bei den 

Sonnenberger Schuhmachern (t64z) ausdrück

lich, daß eines Nteisiers oder Bürgers Sohn 

ebenso wie ein Fremder ein Jahr lang Lei einem 

Meister allhier gearbeitet haben muß.

Eine Ablösung des Meisterfahres durch eine 

Gebühr an die Zunft in Form eines „Verglel- 

chens" findet sich in einem einzigen Falle, näm

lich bei den Görkaner Fleischern und Bäckern 

(1378), wo es heißt: „es soll auch keiner aus 

diesem Handwerk alsbald aus den Lehrjahren 

zum Mcistcrrecht ausgenommen werden, er habe 

dann zuvor ein Jahr gewandert und das Mei

sterjahr gearbeitet oder aber sich dessentwegen mit 

den Meistern verglichen".

Bei Z Zünften war ein Einwerben um das 

Mcisterjahr oder ein Ansagen desselben vor

gesehen: so heißt es bei den Komotauer Tisch

lern 1531: „so mag er um das Mcisterjahr, so 

die Meister versammelt, wie gebräuchlich, wer

ben"; bei den Komotauer Kürschnern 1631: 

„soll er das Jahr bei einem ehrbaren Handwerk 

ansagen und bei einem Meister arbeiten": und 

bei den Komotauer Schustern 1616: „soll er das 

Mcisterjahr ordentlich an einem Quartal bei 

Versammlung eines ganzen Handwerks bei 

öffentlicher Laden ansagen". Bei letzterem 

Handwerk kommt auch der AoSuahmsfall vor, 

daß der Bewerber schon vor dem Meisierjabr 

ein Jähr in der Stadt gearbeitet haben mußte: 

„soll zuvor ein ganzes Jahr lang allhier in der 

Stadt gearbeitet haben und nach diesem soll er 

das Meisierjahr ansagen und vollkommentlich 

arbeiten".

Über die Beendung des Meisierjabres bei 

einem einzigen Meister finden sich bei 4 Zünf

ten Vorschriften: bei den Görkaucr Schustern 

und Schmieden (rOgi) heißt es: „er habe dann 

ein ganzes Jahr ohne Abgang bei einem Mei

ster das Meisierjabr völlig gearbeitet": bei den 

Komotauer Büttnern (1583): „daß ihn der 

Meister ohne guugliche Ursachen vor Ausgang 

des Jahres nit urlauben soll": bei den Komo- 

laucr Hutmachern (1607): „kann ihn aber ein 

Meister oder eine Wittib das ganze Jahr nicht 

ordern, so mag er bei einem andern das Mcister

jahr vollends ausstehen und arbeiten, daferne er 

aber aus Frevel oder mutwilliger Weise ohne
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gnugsame und crbcblicbc Ursachen vorn Mei 

lier oder einer Willib wollte abseyen und nicht 

oeUftiiuC'iß auswarten, so soll sein OUeisterjabr 

nichts sein, sondern er soll wiederum von neticin 

cimverbcn": bei den ^omoraner Tuchmachern 

• i „soll er bei einem Meister ein ^>abr 

lang nacheinander mir Fleiß ohne Abbruch der 

Arbeit, was dem .Handwerk zuständig ist, das 

Meistcrjabr arbeiten, auf des Meisters Todes

fall aber soll ihm ein anderer Meister bis zu 

Ansgang des Andres verschafft werden".

.)7ach Ablauf des Meisterjahres, zum Teile 

auch schon während desselben, hatte das ein- bis 

dreimalige Einwerben in die Zunft zu erfolgen.

2. Das E i n w e r b c n.

Wäbrcnd die Aufnahme eines Lelwlings so 

wie die Freisprechung zum Gesellen olme große 

zeit und geldraubende Formalitäten vor sich ging 

und zum Teil obne Handwccksversammlung oder 

höchstens in einer einzigen solchen erledigt wurde, 

konnte die Ernennung zum Meister nur im Nab- 

inen einer .Handwerksversammlung, meist sogar 

einer bestimmten, u. zw. erst nach i—z sachem 

Ansuchen um Ausnahme, meist unter Erlag 

einer Einwerbcgcbübr, erfolgen. Hicbei finden stch 

folgende nennenswertere Ausdrücke: für „Mei

ster werden wollen": sich aus der Gesellen Mn- 

tcl erfassen, das Meisterlum anocrlangen, zum 

Meisterrecht schreiten, sich zur Meisterschaft ein 

lastcu, Meister zu werden sich uuterstehen, für 

einen Meister angenommen werden wollen, sich 

vor einen Meister seßhaft machen wollen, sich 

seucn wollen, sich niederlasien wollen, sich zünf

tig machen wollen, sich unrcr sie geben wollen, 

sich in unsere Zunft und I""ung begcben wol

len, sich in unsere Zunft geben wollen, sich 

in diese Zunft des .Handwerks geben wollen, 

sich zum Handwerk begcben ivollen, das 

.Handwerk zu treiben willens sein: — für „um 

die Anfnabme als Meister ansuchcn": Mntung 

verrichten, Mutig tu«, muien, cinmuren, ins 

.Handwerk cinmuten, Einwcrbung tun, cinwcr- 

bcit, ins .Hanöiverk einwerben, bei einem Hand- 

U’irl einwcrbeu, werben, in die Znnft rverben, 

ins.Handwerk werben, um das Meistcrrcchl wer

ben, Anmeldung um, bei einem .Handwerk sich 

anmclden, sich amnelden, sich angeben, sich an

zeigen, sich ansagen, sich cinlaffcn, sich einfinden, 

anbalten, um die Annehmung anhalten, sich 

wegen Annehmung gebührend verhalten, in die 

Zunft anzunehmen bitten, um das Handwerk 

bitten, das Handwerk begehren, das Hand

werk zu treiben begehren, mit aller erforderlichen 

Höflichkeit begehren, mit aller Ehrbarkeit an 

suchen; — für „Einwcrbegebübr entrichten": 

zur Einwcrbuug nicdcrlegen, Einwerbcgeld ge

ben: Einmutgeld geben, entrichten: Mutgeld ge

ben, erlegen, niederlegcn: Mmgroschen legen, 

-Darlegung des Mmgroschens.

Betreffs der Einhaltung bestimmter Qnar 

ialc für die Eimverbung findet sich folgende 

Stelle in 2 Zunftordnungen: „wo aber einer 

nicht zu rechter Zeit, als auf Weihnachten und 

Aeminiscere (Michaeli), wie billig und bränch- 

lick, bei einem Handwerk einwirbt, soll er oas- 

sclbige Zahr stillestehen und nicht einaelasien 

werden" (Gör. Bä. Fl. 157kl, Gör. Fl. 1 (»73 .. 

Und eine Bestimmung findet sich für den Fall, 

daß die Einwerbung nicht wiederholt wurde, 

nämlich bei den Komotauer Schneidern 133 7 

wo es heißt: „wer zum erstenmal einwirbt uik 

käme den übrigen Quartalen nicht nach, soll 

ferner nicht zügelnsten werden, er arbeite dann 

sein Jahr wiederum aufs neue".

Bei einigen Komotauer Zünften, den Hm 

machern (1607), den Tischlern (1531), den 

Töpfern (1532) und den Tuchmachern (1 

mit 3 Mutungen sowie den Schneidern (1537) 

mit 2 Mutungen erfolgte das Einmuten nach 

Vollendung, des Meistcrjahrs, bei den Komv- 

tauer Leinwebern (1539) sowie den Cecstadtlcr 

Leinwebern (1709) und Schneidern (1709) mit 

3 Mutungen während desselben („in demselben 

Iabr, unter währenden Meisterjahr"), bei den 

Komotaucr Kürschnern (1631) „zu Ende des 

Meisterjahres", während bei den übrigen Zünf

ten nichts Diesbezügliches gesagt ist.

Die Einwerbegcbühr war ebenso wie das Ein

werben selbst bei den einzelnen Zünften gänzlich
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verschieden und betrug: einmal i Gr., nämlich 

zur Ginwerbmtg (Kom. Schn. 1537), einmal 

3 w. Gr. (Kral. Lei. 1 <>g8), einmal .5 böhm. 

Gr., nämlich beim 1. Quartal (l^idl. Fl. 1728), 

einmal 12 w. Gr. (Kral. Sclnt. 1 (>68), einmal 

1 Schwertschock, auch für Meistersöhne (Kom. 

Bü. 1385), zweimal 1 Mutgroschen (Kom. 

Kü. 1631), zweimal 3 w. Gr. (Pries. Ges. 

1397), zweimal 7, böhm. Gr. ((5idl. Ges. 

1 (>t’(5), dreimal 3 kl. Gr. (Kom. Seif. 1628, 

Kom. $im. > 657), dreimal 6 w. Gr. (Koni. 

Ti. 1331), dreimal 7 Kr. (See. Zim. 1707, 

See. Lei. >709, See. Schn. 1709), dreimal 

12 Gr. (Son. Schn. 1643), dreimal >3 

Kr., auch für Meistcrsöhtie (Kom. Lei. 1668): 

in einigen Fällen beißt es ohne Angabe der 

.Höbe des Betrages: „soll bei 2 Quartalen sein 

.)<turgeld niederlegcn". T)ic halbe Gebühr für 

.llteistersöhne finden wir in 4 Fällen: dreimal 

> statt 12 w. Gr. (Son. Schu. t643), einmal 

i'tart zweimal 3 höhnt. Gr. (Eidl. Ges. 1676), 

einmal statt zweimal 3 w. Gr. (Pries. Ges. 

1397) und einmal 6 statt 12 Gr. (Kral. Schn. 

1668).

Km Anschlüsse an vag Ginmuten traten an 

den .Bewerber die verschiedensten weiteren For

derungen Heran.

3. I.lt akellosigkeit der 

A b st a m m u n g.

Gbcuso wie vorn anfzunehmenden oder frei- 

znsprechenden Lehrling wurde auch vorn Mcister- 

rcchtsrvcrber der .Nachweis der Makcllostgkcit 

der Abstammung verlangt. Bei einigen Zünf

ten mußte er die eheliche Herkunft beweisen: „er 

habe zur Beweisung seiner ehelichen Herkunft 

genügsame briefliche Urkunden bracht" (Kom. 

Bü. >333), „soll er eine cbrlicbe Kundschaft 

seiner Geburt oder ebelichctt Herkommens nieder

legen" (Kom. Schn. 1537), .soll er seine ehe

liche Geburt genugsam bescheinen" (Gör. Mä. 

1602). Bei weit mehr Zünften wurde die ehr

liche Abstammung gefordert; so sollte der Be

werber: „eitte redliche Kundschaft seiner ehrlichen 

Geburt Vorbringen und aufweistn" (Kom. Bü. 
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1383), „einen Geburtsbrief wegen seines ehr- 

lichcn Herkommens vorweisen" .See. Zint. 

1707), „seine ehrliche Geburt dem Handwerk 

cinlegen" (See. Bä. 1713), „seiner ehrlichen 

Geburt halber genugsam aufweisen" (Kral. 

Schn. 1668), „einen Brief (--" Bericht) seiner 

ehrlichen Geburt anfweisen" (Kral. Bä. Jlui. 

1668, Kral. Fl. 1668), „geben einen Purth- 

briff der Gren haben soll" (Gör. Schn. Echm. 

131t), „einen ehrlichen Geburtsbrief seines 

Herkommens auslegcn" (Kom. Schn. 1601', 

„einen ehrlichen Geburtsbrief auflegen, vor- und 

uiederlegcn" (Kom. Mü. 1636, Kom. Schm. 

1636, Son. Schn. 1643). Bei anderen Zünf

ten heißt es allgemeiner: „soll er seinen gnugli- 

chen Geburtsbrief mit sich bringen" (Gör. Schu. 

1312, „gnugsamc Geburts und Lehrbrief haben" 

(Gör. Schm. 131t), „stch rechtfertigen mit 

einem guten Geburtsbrief" (Kom. Lei. 1460), 

„einen ordentlichen Geburtsbrief vorzulcgen 

haben" (Kom. Hut. 1607), „seine Geburt 

und Lehrbrief, so ohne allen Tadel und wahrhaft 

sein, auflegen" (Kom. Bä. 133t), „seinen 

Geburtsbrief oorlegen, daraus man stch seines 

Herkommens zu erkundigen" -Kom. Ti. v. 

1613), „damit die Meister sein Herkommen 

ersehen" (Kral. Schu. t668), „seinen Geburts- 

brief vorweisen" (Gid. Fl. 1728), „seinen 

Geburtsbrief auflegen" (Kom. Kür. 163t, 

Kom. Ti. 1331, Kom. Tö. 1332, Kral. Lei. 

1668). Bei einigen Zünften bezog stch diese For

derung nur auf Fremde (Kom. Fl. 1363, Kom. 

Ti. 1613, See. Zim. 1707).

4. (Eigene M akellosigkeit.

Auch die eigene Makcllostgkcit ivar neuerdings 

zu beweisen. Meist heißt es allgemein: „der soll 

ehrlich sein" (Kom. Seif. 1628), „einen Bericht 

seines ehrlichen Verhaltens aufweisen" (Kral. 

Fl. 1668), „seines ehrlichen Verhaltens halber 

guugsam vor der Zunft anfweisen" (Kral. Schn. 

1668), „daß er, wie er stch verhalten, dem 

Handtvcrk vorbringe und, sofcrne seine Verhalt 

nnsbriefe nntadclhaftig befunden" (Gör. Fl. 

1673), „damit man sich seines Herkommens und 



Wandels zu erkundigen" (Kom. Ti. o. 1613), 

„daraus die Meister sein Herkommen und Wan

del ersehen" (Kral. Schu. >668). Bei 2 Zünf- 

ren sollte nur ein Fremder: „seine Wohloerhalt- 

uusbrief auflegen" (Kom. Fl. 1565), „seinen 

Berhaltensbrief aufweiscn" (Kom. Ger. 1588). 

Lazu kommen spezielle Forderungen bzhw. Hin

dernisse für die Ernennung: so sollte keiner Mei

ster werden: „der Ehebruch begangen" (Kral. 

Bä. Mn. 1668), „mit einem öffentlichen Ehc- 

brnch begriffen wurde" (Kom. Kür. 1631), 

„der infamia facti vermerket" (—=citt Eheocr- 

sprechcn nicht gehalten), (Kom. Kupf. 1659), 

schließlich, „wer anderer Ort oder allhier ins 

Handwerk gcstöret" (Eon. Schu. 1643).

3. Makellosigkeit der Frau.

War der angehende Meister verheiratet, kam 

die Forderung der Makellosigkeit oder Ehrlich

keit seiner Frau hinzu. So sollte keiner angenom

men werden: „der ein unehrlich Weib genom

men" (Kral. Bä. Mü. 1668, Kral. Fl. 

1668), „der ein unehrlich Weib geheiratet" 

(Kom. Kür. 1631, Kral. Schu. 1668), „der 

mir einer unehrlichen Person sich verheiratet" 

(Kom. Bä. 1551), „(ich mit dergleichen infa- 

miertcn Weibspersonen verehelicht" (Kom. Kupf. 

1659). Bei den Komotauer Leinwebern (1460) 

wurde auch, wenn eitler eine McisterStochter hei

ratete, von dieser verlangt, daß sie sich redlicb 

verbalren bat. Und bei den Komotauer Seifen

siedern (1653) beißt es ausführlich betreffs der 

künftigen Frau: „ist er auch ein ehrliches Weib, 

aus ordentlichem Ehebett geboren nnd an ihren 

Ehren wohl verhalten, zu heiraten schuldig, 

ingleicbcn wider das 6. Gebot nicht zu sündigen, 

wann aber einer wider diesen Artikel ein unzüch

tiges und an ihren Ehren verletztes Weib hei

raten täte, derselbe mit keiner erdichteten Gestalt 

wegen Freundschaft oder anderer Ursachen halber 

in die ehrliche Zunft auf- uud angenommen, 

auch nicht darinnen zuwider guter Leumut und 

Redlichkeit, wann er gleich aus Unwistenheil 

oder anderer Berdeckung und Bermäntclung aus

genommen worden, nicht gelitten werden solle".

6. Untertänigkeit und Bürgcr- 

r e ch l.

Eine weitere Forderung, von der nicht abgc 

gangen ivurde, war bei einigen Zünften, daß der 

McistcrrcchtSwcrbec der Herrschaft umerlan ivar 

oder sich untertänig begab. So lautet diese 

Bedingung bei den Komotauer Bäckern >531: 

„er sei dauu unserem gnädigsten Herrn mir Eid 

und Pflicht zugetan und behaftet (mir leides 

pflicht verhaftet und verbunden)": bei den 

lauer Gerbern 1588: „er habe sich dann zuvor 

untertänig ergeben und die Mannschaft gelobet": 

bei den Komotauer Mälzern »563: „soll dem 

Znhaber der Herrschaft Komoran mit gcbübr 

lieber Untertänigkeit und Wcglos; verpflicht.'' 

sein": bei den Komotauer Töpfern 1332: „soll 

er der .Obrigkeit die Mannschaft geloben": bc: 

den Komotauer Tischlern 1331: „derselbe soll 

dem Herrn ihren Gnaden Mannschaft geloben": 

bei den Görkauer Bäckern und Fleischern 137": 

„soll sich zuvor der Obrigkeit und Herrschaft 

untertänig machen": bei den Görkauer Mäl

zern 1602: „soll der Obrigkeit mit gebührlicher 

Untertänigkeit verpflichtet sein oder sich der 

Obrigkeit untertänig geben": und bei den Gör

kauer Fleischern 1673: „soll sich zuvor • 

Obrigkeit nnd ' Herrschaft untertänig gemach, 

haben". Bei 2 Zünften wurde verlangt, daß der 

Bewerber keiner anderen Herrschaft Untertan sein 

dürfe, vielmehr einen Weglaßbricf vorweiseu 

nn'iste; so sollte bei den Koniotauer Töpfern 

(1332) ein Fremder neben Gebnrts- und Lehr

brief einen Weglaßbricf auflegen und bei den 

Komotauer Strumpfwirkern (1749) ein Unter

tan zugleich seinen Wcglaßbrief vorzeigen.

lieben der Zugehörigkeit zur Herrschaft 

wurde auch vielfach die Erwerbung des Bürger

rechtes gefordert, womit zugleich eine Menge 

weiterer Forderungen gestellt und eine weitere 

Sicherheit hinsichtlich des Bewerbers gegeben 

ivar, da das Bürgerrecht auch nicht so ohne 

wcitcrs verliehen wurde. So heißt es: „soll er 

bei einem Rat das Bürgerrecht erlangen und zur 

Mannschaft schwören" (Kom. Ti. 1331), „soll 

er bei einem Rat die Mannschaft geloben und 
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das Bürgerrecht erwerben" (Kom. Schau. 

1636), „er habe dann znvorbin das Bürgcr- 

recht gewonnen und sei von einem Rat angenom

men worden" (Kom. Hut. 1607), „er habe 

Lehrmeister verpflichtet, vor 0er ganzen Zunft zu 

bezeugen, wie der Bewerber stcl' jederzeit bei ihm 

verhalten babe, damit nachmals die ältesten Mei

ster von diesem seinen guten und aufrichtigen Der-

Mri^crftück der Komokauer Tischler (>72») .

dann vorhero c>as Bürgerrecht gewonnen" (Kom. 

Bä. 173z), „soll durch wirkliche Anncbmung 

des Bürgerrechtes all jurn civics sich legitimieren"

Kup. 1659), „soll sich zuvor bei einem 

Rate anmelden" (Kom. Zim. 1637), „er sei 

zuvor Mitbürger worden" «Mör. Scku. Sckm. 

igi i), „doch soll er bei einem Rar das Bürger 

recht erwerben" (Gör. Flei. 1673), „wann ihm 

das Stadrrccht auögerichtet" (Kral. Bä. Mü. 

iü»8), „soll das Bürgerrecht bei einem Rar 

suchen und erlangen" (.Pries. Ges. 1397). Bei 

den Komoraucr Strumpfwirkern sollte nach der 

von Prag entlehnten Ordnung von 1749 jeder 

„ehender aber nicht" als nach Genehmigung des 

Meisterstücks „sich mit dem Bürgerrecht versehen". 

9tach der von Prag entlehnten Zunftordnung 

der Komotaner Seifensieder (1653) war der 

balinus bei Auf- und Annehmung zum Bürger

rechte Sem Magistrat, als Bürgermeister und 

Ratmannen, ein gutes Zeugnis geben und für 

ibn als wohlverhaltencn und guten Handwerks 

mann bitten können, durch welches einem solchen 

Gesellen das Bürgerrecht desto geneigter mit- 

gcteilet werden kann.

I" einem einzigen Falle, nämlich bei den 

Kralupper Schneidern (16G8), findet sich die 

Forderung der Stellung von Bürgen, die bei der 

Aufnahme znm Lehrling allgemein war, auch 

bei der Ernennung znm Meister u. zw. mit fol

genden Worten: „und soll auf 5 Schock böbm. 

Groschen mit glaubwürdigen Leuten, daß er will 

in Gehorsam stehen, Bürgen setzen, er fei einhei

misch oder fremd".

Eine gan; eigene Vorschrift bei der Aufnahme 
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eines fremden Gesellen als Meister finde» wir bei 

den Komoiauer Leinwebern (nach 1539), näm

lich die Verpflichtung der Znnfr der betreffenden 

Stadt, das; sie, wenn es sich zntragen wiirde und 

ein hiesiger Gesell dort Meister werden wollte, 

ihn anfnebmen und ficf» in allem Guren gegen 

ibn erzeigen wolle.

7. K a rh 0 l i |" d' c .)t eligi 0 n.

-r)ie Forderung der Zugehörigkeit zum Karbo 

lizismus wird and' bei der Aufnahme zum Mei 

ster als nad' der Gegenreformation selbstverständ- 

lid' nicht gar häufig eigens erwähnt, so großes 

Gewicht auf dieselbe and' gelegt wurde. .Isur in 

svlgenden Fällen findet std' diese Forderung: „soll 

aufweisen, daß er katholisch ist" (Kral. Bä. 

Mü. 1668), „daß er ein guter katholischer 

Mensd' ist" (Kral. Fl. 1668, Kral. Cchn. 

1668), „soll zuvor die alleinseligmachende kathol. 

Religion angenonunen haben" (Kvm. O^ii. 

1636), „der kathol. Religion zugeran" (Kom. 

Seif. 1628), „der röm. katb. Religion zugetan" 

^See. Zim. 1707), „der alleinseligmachenden 

röm. katb. Religion zugetan" (Kral. Schu. 

1668, See. .Bä. >715), „der alleinseligmachen

den beiligen kathol. Religion zugetan sein" 

^Koni. Mau. 1661), „soll sedweder zn beken

nen und fürzuweisen sd'uldig sein, daß er mit 

Ihrer kais. und königl. .)ltnjcflät sowohl dero 

Anwohnern im Königreich Böheim ihrer allein- 

seligmad'enden röm. kalh. Religion und Glauben 

treulich sich in allem vereinigt Verbalte" (Korn. 

Ceif. 1653).

8. Verbot und Gebot der

B e r e h e I i ch u n g.

Hinsichtlid' der Berehelichung kommen für die 

Aufnabme zum Meister ganz entgegengesetzte 

Bestimmungen vor.

Bei insgesamt 3 Zünften finden wir das Ber

ber der vorherigen Berehelid'ung des Meister

werbers : bei den Sonnenberger Schustern 

(1643) sollte keiner angenommen werden, der 

Weib und Kind hätte: nach der undatierten 

Zunftordnung der Kralnpper Schuster sollte kei

ner vor seiner Einnimung ein Weib haben und 

es rvurde ibm, wann er Meister wurde und nicht 

geheiratet balle, ein Jahr nachgeseben: und bei 

den Komorauer Strumpfwirkern stand es nach 

der von Prag entlehnten Ordnung (1749) erst 

dem neu angenommenen Meister, Sofern er hei 

ralen wollte, frei, aus einem jeden anderen ehr 

lieben Handwerk die Tochter, Wittib oder eine 

andere zu seinem Handwerk fähige Person zu 

seiner Ehewirtin zu erwählen und std' mit einer 

solchen zu versorgen, und es sollte jeder, der vor

der ebrlichen Heirat Kinder erzeugete, nad' 

Erkenntnis des Inspektors und der ganzen Zunft 

wobl bestraft und nicht eber als bis nad' ausge 

standener Strafe „fiir würdig zum Meisterunn 

erkannt iverden."

Bei den meisten Zünften dagegen findet stch die 

entgegengesetzte Bestimmung, die Forderung der 

Verehelichung, sofern ste nid't schon bei der Frei 

sprechung zum Gesellen gestellt wurde.

Bei mehreren Zünften wurde die berenc 

bestebende Ehe gefordert. So heißt es bei den 

Komorauer Kürschnern 1631: „er soll and) nicht 

meistern, er sei dann verehelid't": bei den Komo 

taner Müllern 1636: „soll allhier kein Meiste, 

befördert werden, er habe stch dann oorhero ver

ehelicht"; bei den Komvtauer Mälzern 1563: 

„so er das Mälzen gebrauchen »vill, soll er zuvor 

verehelicht sein"; und bei den Seestadkler Bäckern 

1715: „soll keiner Meister werden, er habe stch 

bevor verehelid)t."

Bei anderen Zünften wurde diese Forderung 

dahin eingeschränkt, daß der Bewerber bei der Ein- 

mutnng seine Braut bekanntgeben und ste binnen 

einer bestimmten Zeit, meist i Jahre, nad' der 

Meisterwerdung heiraten mußte. So mußte er 

bei den Sonnenberger Fleischern (1647) bei der 

3. Mmung die Jungfrau ansagen, so er zu hei

raten gedad'te, und std) darauf verheiraten: bei 

den Komolauern Hütern (161,7) beim letzten 

Onalember dem Handiverk die Person anmelden, 

mit der er stch verehelichen wollte: bei den Gör- 

kauer Mälzern (1602) verehelicht sein oder, da 

er frei, stch verehelichen: bei den Komorauer Sei-
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lern (1689) sich unter 1 Jahr verehelichen: bei 

den Hraluppcr Leinwebern (1668) verheiratet 

sein oder sich in einer Jahresfrist verehelichen. Bei 

den Konrotauer Leinwebern (1721) sollte keinem, 

der Meister worden, freistehen, länger als ein 

Vierteljahr unverehelicht zu bleiben; bei den 

>vonwrauer Fleischern (1652) sollte nach erlang 

rcnr Meisterrecht einem Fremden nicht länger 

ohne eheliches Weib zu schlachten zugelastcn sein 

als 1 Vierteljahr nnd einem Meistersohn ein 

ganzes Jahr: und bei den Görkauer Fleischern 

■'•73) sollte einem Meisterssohn nicht länger 

■ 1 Jahr nnd einem Fremden ein Vierteljahr 

dar: Handwerk zu treiben verstattet werden, er

denn verheiratet. Bei den Komotaner Seifen

siedern (1633) heißt es nur kurz: „ist er ein ehr 

uc'>:s Weib zu beiraten schuldig".

Uine ausführliche Begründung für die For

derung der Verehelichuug findet sich bei den 

.''vornorauer Leinwebern (1721) in folgenden 2 

Stellen: „weilen der Bürgerschaft durch die 

llnverehelichten, wann selbe nach angenommener 

und nicht gefertigter Arbeit sich von hier weg- 

begeben, nicht ein geringer Schaden, dem Hand- 

werk aber allerlei llngelegcnbeit zugezogen wer

den täte — weilen auch die Zeit bero wahrge- 

nommen ivordcn, daß diejenigen, ivelche nach 

genommeucm Mcisicrrechl in freiem und uneheli- 

cheni Stand verbleiben, zwar verschiedene Arbeit 

von der Bürgerschaft angenommen, das ihnen 

aber anvertrante Garn oft wobl verkaufet nnd 

das dafür empfangene Geld in Wirtshäusern 

nnd Spiel dnrchgebrachr, bernach aber, da sie 

solches dem Eigentümer zu restitnieren unver- 

möglich geivcsen, ivobl sich gar von hier oder unter 

die Soldaten begeben".

Äie Bestimmungen bei sttichteinbaltung die

ser Bedingung roaren verschieden. Bei einigen 

Zünften durfte der Betreffende das Handwerk 

tiichl weiter auöüben, ivic bei den Homotauer 

Seilern 1 G8c>), wo er mit seinem Handwerk 

stillestehen mußte, bis er sich verehelicht, oder bei 

den Sonnenberger Fleischern (1647), wo ihm, 

solange er sich nicht verehelichet, das Schlachten 

oder Meisterschaft zu treiben gänzlich eingestellt 

und verboten sein sollte, oder bei den Komotauer 

Leinwebern (1721), wo ein jeder, er sei fremd 

oder cinbeimisch, nach verflossenem Jahr und Tag 

60 ipso seines erworbenen Meisterrechrs verlustig 

sein sollte und zu solchem nicht ebcr zngelasten 

wurde, bis er dasselbe neuerlich erworben und sich 

auch wirklich verebelicht bätte. Bei anderen 

Zünften dagegen war nur eine Strafe an das 

Handwerk für Übertretung vorgesehen: so beißt 

es in der undatierten Zunftordnung der Kralup- 

per Schuster: „wann er unter einem Jahr nicht 

bciratet, nmß er i Eimer Bier oder 1 fl. 48 kr. 

4I2 0. Strafe zählen": und bei den Hralupper 

Leinwebern 1668: „der soll, soviel Jabre er sich 

nicht verebelicht, soviel Viertel Bier dem Hand 

werk zur Strafe geben".

9. Verfertigung des Meisterstücks.

Bei den meisten Zünften finden wir als wich

tigste Forderung an den .Meisterrcchtswerbcr ein 

Meisterstück als letzten .üacbweis der fachlichen 

Eignung: nur bei ganz wenigen Zünften ist von 

keinem solchen die Nede. Bei 2 Zünften war die 

Einführung eines Meisterstücks dem Handwerk 

überlassen: so beißt es bei den Görkauer l.'eiu 

Webern 1674: „daß die Meister allbier Macht 

baben, die Meisterstück anfzurichten nach ihrem 

Gutachten nnd diese machen zu lasten": und bei 

den Homotauer Leinwebern 1531: „da es sich 

znlrüge, daß sich die Meister allbier mebren 

möchten, so sollen sie Meisterstück anfzurichten 

Macht baben, doch mit Vorwisten der hohen 

Obrigkeit". In einem einzigen Falle, in der 

Zunftordnung für die Hralupper Bäcker nnd 

Müller von t 668, ivar kein bestimmtes Mei

sterstück vorgesehen, sondern es heißt ganz allge

mein: „wird er schuldig sein, sein Handwerk, so 

er redlich gelerner, dem von alrers bei beiden 

diesen Handwerken bergekommenen Gebrauch 

nach vor den ältesten Zeckmeistern zu erwei

sen". In allen anderen Fällen, u. zw. in 

39 Fällen für 23 verschiedene Handwerke 

(davon 21 in Homotau), war das Meister 

stück vorgcschrieben und nieistens genau vor 

geschrieben, wobei es sich selten um ein einzi
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ges, sondern meistens um 2—4, aber auch um 

8, 12 und 18 zu verfertigende Stücke handelte.

So war zu K 0 m 0 ran als Meisterstück zu 

verfertigen: bei den Bütl n e r n 1585: i.) ein 

Braubottich, über dem Bodcu 12 Schuh weit,

2. ) ein großes Faß, das 3 Viertel halten soll,

3. ) eine geraume Wanne auf zwo Personen,

4. ) ein Brunneneimer; bei den M a u e r e r n 

1661: i.) eine achteckichte Feuerest, 2.) ein 

Backofen oder an dessen statt ein Ofcnfuß mit 

t> Füßen, 3.) ein Wandelbogcn; bei den Töp

fern 1332: 1.) ein Topf, eine Ellen hoch, von 

einem Stück, 2.) ein Reibschirm, 3.) eine 

Stürze, darinnen ein Viertel Hafer aufgeht: 

bei den Schlossern 1L36: l.) ein Kammer- 

sckloß mit vier Riegeln, ivclches offen und zu 

hält, 2.) ein Eingericklc mir 16 Reifen, daß ein 

jeglicher Riegel sonderlich gebt; bei den Leier- 

inachcrn 1636: i.) eine abschießende Leier, die 

alle Züg stehet, 2.) eine Faßwinde, danrit (—mit 

welcher) im Keller ein Faß gehoben wird; bei 

den S p 0 r e r n 1636: 1.) ein Gebiß, daß nian 

die Stange kurz und lang schraubt, das Mund

stück mit eincin schießenden Apfel, 2.) ein Paar 

Sporen, zweifach gelockt, mit einer ganzen 

Brust, 3.) ein Paar Sleigreifen, dergleichen 

zweifach gelocht; bei den Büchsenmachern 

1636: eine Buchsen, darinnen das Rad dreimal 

mnläuft; bei den W a f f e n s ch m i c d e n 

163L: i.) ein Zimmerbcil, 2.) eine Bandaxt, 

beide zu verfertigen und auszuschleifcn; bei den

i m m c r l e u t e n 1637: 1.) ein Bundwerk 

mit einem liegenden. Stuhls 2.) ein gebrochener 

Gang, unten und oben mit einem gleichen Boden; 

3.) eine gewölbte Feucrmaucr oder Rauchfang, 
verriegelt, eingelocht und gut ausgemacht, mit 

oSpicßbämueu: bei den Tuchmachern 1669: 

ein untadelhaftig Kerntuch: bei den Strumpf

wirkern 1749: 1.) eine Decke oder Matrazen 

gescheckig, oierthalb Ellen lang und 3 Ellen 

breit, 2.) ein Paar lauge Reilerstcümpfe mit 

Taschen aus schwarzer Wolle, 3.) ein Paar 

Rcitcrbandschuhe nur aus schwarzer Wolle, 4.) 

ein Paar Handschuhe mit Fingern und Formen 

ans weißer Wolle, 3.) ein weißes spanisches 

Byryt (— Barett) aus guter Wolle: bei den 

Schneidern 1532: 1.) auf einen Priester 

alle Notdurft zum Amt der heiligen Messe, 

nämlich das ganze Ornat, was dazu gehört, 2.) 

einem Ritter ins Feld anf 6 Mann zu Rcit- 

mützen oder Röcklein, Hosen, Wams, Kappen, 

Handschuh, 3.) von Zwillich auf 6 Pferde im 

Felde zu Roßkrippcn, 4.) ciue Satteldecke, 3.) 

eine Roßkappe, v.) eine ganze Roßdcckc, 7.) ein,' 

Neundecke, 8.) eine Blende, 9.) ein Skroy,-.

10.) eine Barsche zu überziebcn, 11.) Zwillich 

zu einem Roßstall ins Feld auf 6 Pferde, 12.) 

einem Bürger eine spanisck'c Kappe, Mant, 

Rock und Tschaubcn, 13.) einer Bürgerin Rock, 

Mantel und Tschaubeu, 14.) einer Jungfrau 

von 14 Zähren Rock, Mantel und Tsckaube 

13.) ein Kammerwagen zu nberzicben, 16.) e;i 

Gezelt von zweien Knöpfen, 17.) einem Bauern 

ein alter fränkischer Rock, 18.) einem Bauern 

oder Fuhrmann ein Fuhrkitiel: bei den Seifen 

siedern 1633: i.) das obere Stück von einem 

balbcn Stein Seifen, 2.) eine Tafel: bei 

L ich tzi ehern, die in Wachs arbeite!». 

1633: i.) eine Taufkerzc, von drei Pfund wei 

ßem Wachs ausgestochen, mit gutem Golde auö- 

gelegt und auf das Schönste gezieret, 2.) ein 

Körbel von 16 Onalen, sauber gefleckten, ,j. 

ein Wachsstock von 3 Pfund: bei den Kupfer 

schmieden 1639: t.) ein Kühlkessel, 2.) e:-: 

Ofentopf, 3.) ein Kuttelkesscl aus einem runden 

Kessel gemacht, fein rein zu überzinncn, — für 

Söhne und solche, die eines Meisters Witwe 

oder Tochter heirateten: i.) ein Waschkessel, 2.) 

ein Ofentopf, während die, die im H a m m e r 

gearbeitet hatten, l.) einen Guß von alrem 

Kupfer verfertigen und 2.) einen zwölfpfün- 

digen Gespankessel aufschmieden mußten. Die 

Schmiede inußten 1636: t.) ein Roß 

beschlagen, dasselbe vor die Schmiede reiten las

sen, einen Vorderfuß aufbeben und alle vier Huf

eisen uugemcssen gerechlniacken, 2.) ein Rad mit 

neuen Eisen beschlagen, 3.) einen Karsch mit 

einem ausgehanenen Ohr machen, 4.) ein neues 

Grabscheit verfertigen: die Wagner mußten 

rOgtt: machen zwei Rade (—Räder) slraßenboch,
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auch eine Felge, so lang als die andere, und ein 

Himergestell, die auch selbst einschneiden, damit 

man damit zu Weg und Steg fahren kann. 

Das Nceisterstück bei den Tischlern war 

1531 Tisch und Truhe,/ab 1613 Truhe und 

Brettspiel, ab 1726 Brettspiel und Schreib- 

lisch, im ersten Falle nur mit der Bemerkung: 

„wie es Zirkel und Dltajj mit stell bringt", im 

dritten Falle mit dem Zusatz: „nach dem beige

fügten Nist und Maßstab einen mit zerteiltem 

Blatt und ohne Schlostcrarbeit versperrten

..eiblisch", im zweiten Falle aber mit fol- 

......... besonders ausführlichen Beschreibung:

„die Truhe mit ihrer Teilung soll sein 5 Schuh 

id * 2 Zoll laug, nämlich inwendig dcü Corpus, 

und solche Länge wird geteilt in 17 Teil, derer 

7 Teil tnr JVcitschaft kommen, 6 Teil zur 

Tiefe des Corpus und 4 Teil zur Höhe des 

Fußes; solche 17 Teile werden geteilet in 44 

Teile, 7 Teile soll die Beilade weit sein, also 

bleiben noch 37 Teile zu dem Lädelgeschirre, 5 

Teile soll ein jegliches Schublädel lang sein und 

3 solcher Teile weit und 2 Teile lief, zwischen 

l'neni jeglichen Lädel 2 Teil Spacium; und 

selche Lädelgeschirre soll versperrt sein entweder 

:.-:il geschweiftem oder geschnittenem Gegitter 

und unter der Beiladen eine Almer, die muß 

gefornicret iverdcn; und solche Truhen soll sein 

von sauberem Kicferhvlz und geziert nach seinem 

Gesallen: die 4 Säulen sollen geschnitten oder 

eingelegt werden mitsamt den Posamenten, die 

Füllung eingelegt oder mit schönem Holz gefor- 

uicrct und die Gcstmse von Eichenholz; das Brett

spiel aber von hartem Holz mit ordentlicher Tei

lung, die Größe i Schull". Bei den 

5t ü rschner n mnstre der Meisterrechtswerber 

1631: 1.) eine Kürscbe von 100 5tönigleß 

(—Kaninchen) einfleischen und ringsumher mit 

Ollern eine halbe Viertelelle breit und hoch 

Krämen und einfassen, 2.) einen Brustpel; von 

dreien Fellen, 3.) ein zicgeneS Kiuderpclzel mit 

selbstgcwachscnen Ärmeln verfertigen, dagegen 

ab 1741 folgende 3 Meisterstücke machen: i.) 

aus drei auserlesenen schönen Fellen einen offe

nen, vorwärts 7 und hinterwärts 7V2 Viertel 

langen Mannöpelz, welcher überö Kreuz 3 Vier

tel breit, in der 2Deite um den l'eib 2 Ellen halte 

und auf der (Seiten einen sauberen (Scfyluß fyabe, 

die Vorpöfclle sollen .3 Oucrfinger breit Durch

aus im vorderen Teil heruntcrlaufen, um den 

Hals wie auch die Ärmel jedes mit einem Zwie 

fäcllel, dann der Pelz llerabwärts mit 1 Dnz- 

zcnd und jeder Ärmel mit 3 aufs feinste aus- 

genähten Knopflöchern versehen, der Pelz aber 

durchgehends mit Zrig aufs sauberste ausge

macht, 2.) einen in der Höhe oder Länge 6 Vier 

tcl und in der Weite 3 Ellen haltenden Schurz

pelz, durchgehends ohne Stück, von sauberen 

roeisten Lambelfellen, wolll mit Frig ausge- 

machet, oben mit überlegten gegeneinander lau

fenden Falten und unten mit einer eine Ouer- 

hand hohen Frig versehen, welcher je 1 Viertel

elle weit von einander sauber ausgeschweift sein 

solle, 3.) von 6 weißen Lambelfellen ein 6teiliges 

Weiberpelzel, jeden Teil wie auch die Ärmel 

ohne Stück, die Schösteln 8 Zoll hoch, alle 6 

Teile sauber ausgeirigr, sodann um den Hals 

und vorwärts herunter mit einer 2 Quecfinger 

breiten überstürzten Frig fein ausgemachct. Fn 

Seestadt! mußten die B ä ck e r (x 715) 1 

Schuß Zöppeln backen, die Z i m m e r l e u t e 

(1707) x.) ein Gebäu auf gebrochen liegendem 

Stuhl, 2.) eine gewundene Stiege verfertigen, 

die Tischler (1689) ein Spielbrett nebst 

einem Schreibtische! von barrem Holz mir seinen 

ordentlichen Austeilungen fornieren, auch solches 

in seiner rechten Größe aufreißen, die Wagner 

(1689) ein sauber Rad machen, in welchem die 

Speichen (Spägen) auf beiden Seiten in den 

Blättern und in der Nabe eine nicht breiter als 

die andere ist, auch die Speichen neben den Die

beln (Ticblen) eine so breit als die andere steht, 

die Schlosser (1689) ein Gewölbschloß mit 

4 Riegeln, mit Auf- und Zuhaltung, auch mit 

einem gelöteten Eingerichte, ferner mit 18 Rei

fen (Rafen), daß ei» jeder Riegel sonderbar 

gehet, sauber xnacheu, die Büchsen m a ch e r 

(1689) ein Büchsenschloß, darinnen das Rad 

dreimal umlanft, machen, die Schmiede 

(1689) ein dergleichen Rad, wo aber keines vor-
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banden, ein aus eigene Unkosten gemachtes, was 

dazu von »ölen, schmieden u. zw. erstlich die 

.Hagel, entweder runde oder abgcsctzte, weirerS 

die Ringe, die 2 Epeichenringe so breit als an 

der Speiche das Hol; an der Orabe ist, der vor

dere Jung eine gute Ouerband (.Zwerband) breit, 

der .Halsring aber also gemacht, daß er auf die 

anderen akkordiere, die binttren Ringe auch gute 

3 Singer breit obne den Storz, alles sauber 

geschmiedet, alsdanu die Maße scharf nehmen 

und die Ringe zusammenschweißeu, das; auf den

selben ein Reif oder Falz (Ras oder Pfalz) 

bleibe, und da einer geschweißt, denselben alsbald 

zum Anlegen probieren und, so er zu eng, sich 

gleich noch in selber .Hitze belfen, wobei die 

Schweiße alle auf einer Seile übereintreffen und 

keine verwendet werden, auch die Nabe mit den 

Ringen nicht verbrannt noch zerschlagen werden 

durfte, ln'erauf nicht mebr als 1 Schiene auf

messen, nach welcher die übrigen alle anggelvcbt 

und im Beisein etlicher Meister aufgebrannt, 

aber keine mehr als einmal gewärmt werden 

sollte, wobei auch alle Orte (Örter) gleich gegen 

einander liegen sollten, daß nicht ein Brand fast 

neben einer Schiene zu sehen, nicht weniger jed

weder Nagel ordentlich eine Speiche treffen 

sollte. Bie S 0 1111 s n b e r g er Fleischer 

sollten (H’47) ihr Meistcrrechl mit einem Kalb 

zu schlachten bestätigen, die Görkauer Bütt

ner ^1(170): 1.) eine Waschbutten, 2.) ein 

Faß, 3.) eine Bdanne, 4.) einen Brunneneimer 

machen, die Görkauer V e i n »v e b e r 

-1674): t.) ein Stück Leinwand durch einen 

Fünfziger, 2.) 1 Stück Mesolan, 24 Ellen 

lang, verfertigen, die X r a l n p p e r Lei u 

weder (1668) folgende 3 Stücke machen: 1.) 

ein schwäbisch Tuch in 48 Gängen von 24 Ellen,

2. ) breite Leinwand in 42 Gängen von 30 Ellen,

3. ) breite grobe Leinwand in 24 Gängen von i 

Schock Ellen. Für die Schuh m a ch e r finden 

wir in 4 Städtchen Meisterstücke: in 

G ö r k a u heißt es in der Zunftordnung von 

1312: „soll geschickt sein mit einem Bockfell mit 

einer ganzen Brust und einem ganzen Soblrücken 

und soll das schmieren und soll das schneiden 1.) 

ein Paar Stiefel mit sclbwachscn Borfüßen, 2.) 

einen dreistückigcn Mannschuh aus dem Hals, 

auswendig geschnürt, 3.) ein Paar Frauenschub 

von dein Hinterteil des Felles, inwendig 

geschnürt, 4.) aus dem Soblrücken ein Fesch 

samt den Ködern": in S 0 n n e n b e r g lautet 

die Zunftordnung von 1643: „soll er ein Kalb 

fell schwärzen, schniieren und zurichten und soll 

aus demselben Fell schneiden: i.) ein Paar bobe 

Mannsschnl) mir einem fränkischem Zuge, 2.) ein 

Paar MannSschuh von dreien Stücken, 3.) ein 

Paar spitzige Franenscbnb mit weißen Ordten, 

inwendig geschnürt einen Finger lang, 4.) ein 

Paar bobe Frauenschuh mir vier Knänfeln, und 

soll solche Knänfel aus dem Schwanz des Kalb 

fells schneiden, zu den Soblen und Köder aber 

von anderem Leder dazunebmen": in K'ralnpp 

sollte der Bewerber (1 „aus einem Kalb 

fell schneiden und ansmacben 1.) ein Paar 

Mannsschuh mir drei Stücken, zwei Soblen 

und einen« Köder, 2.) ein Paar Frauenschub auf 

Rahmen, 3.) ein Paar Schuh mit dreifachen 

Riemen, einer Schnallen und einer Sohlen, 4.) 

ein Paar Frauenschub mit 3 Knöpften, auch aus 

einer Soblc und einem Köder": in Komotan 

mußte nach der Zunftordnung von 1601 ein 

Fremder: „aus einer Rindöhanl Fell schneiden: 

1.) ein Paar .Halsschäfte, 2.) zwei Paar Bor 

süße, 3.) zwei Paar Überschuh, 4.) acht Paar 

Sohlen und Köder, weirers ans einen« Schaffell 

,z.). ein Paar geschnürte Schnb von dreien Slük 

kcn, als Herren und Bürgern zu tragen ange 

börl, 6.) ein Paar Böslen, 7.) ein Paar gerin

gelte Schuhe, 8.) ein Paar geschnürte Frauen 

scbnhe, 9.) ein Paar Bundschuhe, 10.) ein Paar 

bobe Frauenschuhe mit Knänfeln (Knefeln), n.) 

ein Paar gehäste Stiefel, 12.) ein Paar Bor 

stiefcl (Fuhrsticfel) — dagegen sollte einer, der 

eine Meisterswitwe oder -tochter Heiratete, aus 

einer Rindshaut schneide«« 1.) ein Paar gehäste 

Stiefel, 2.) ein Paar Borstiefel, 3.) ein Paar 

höbe Schuhe, 4.) ein Paar niedere Schuhe, 3.) 

ein Paar Frauenschuhe mir Knänfeln: und nach 

der Änderung in der Znnftordnmig von 1673 

»niißte in Komotan ein Beioerber verfertigen:
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aus einer Rmdshaüt i.) ein gut Paar Wasser

stiefel, mit drei guten Sohlen ausgemacht und 

auf der Sohlen zweimal gerissen und zweimal 

genäht, 2.) ein gut Paar Lappen- oder Bauern

stiefel, wohl genäht, mit Nindsledcr oben gefüt

tert. wie man ste zu tragen pflegt, 3.) ein Paar 

Wnldschuhe, im Boden mit 3 Sohlen ausge- 

macht, zweimal gcristcn und zweimal genäht, 4.) 

ein Paar Bundschuhe, auch mit 3 Sohlen aus

gemacht und zweimal genäht, weiterS aus einer 

Kordowanhaut: 3.) ein Paar Mannsschuhe, 

stumpf oder rund, mit Nahmen und drei Sohlen, 

ab r nur mir halben Absätzen oder Untergeschäft, 

6 . ein gut Paar Mannssckubc mir drei Sohlen 

i.nd Nahmen mit ganzen Absätzen und sauber 

ausgemacht, 7.) ein Paar saubere Frauenschuhe 

mit Nahmen und drei Sohlen mit Absätzen, wie 

gebräuchlich, 8.) ein Paar saubere Zungfraucn- 

'chuhe, hinten und vorne abgesetzt, mit Rahmen 

uud 3 Sohlen sauber ausgemacht.

Was die Änderung eines Meisterstücks 

im Laufe der Zeit anbelangt, so finden wir die 

Möglichkeit einer jeioeiligen Änderung in der 

von Prag entliehenen Zunftordnung der Kvmo- 

tüuer Strumpfwirker von 17.49 vorgesehen, wo 

es nach Aufzählung der 3 Meisterstücke heißt: 

„oder was ihm von den ältesten Zunftmeistern 

uud der ganzen Zunft vermög anjetzigen Modi 

anferlegt würde". Eine tatsächlich durchgcführte 

Änderung des Meisterstücks in einer neuen 

Zunftordnung finden wir bei 3 Komotauer 

Zünften. Äre Änderung des Meisterstücks der 

Schuster von 1601 im Jahre 1675 wird mir 

folgenden Worten begründet: „damit die Mei- 

ster nicht zu Schaden kämen, sondern nach 

jetzigem Modo die Stücke verfertigen, mit Nutz 

verkaufen und auch die Kundschaft wohl versehen 

könnten, auch weil daö Wastcceimermachcn nickt 

eigentlich dieses Handwerks Tun ist und dasselbe 

bei den Nachbarstädlen leicht üblen Geschmack 

haben könnte." Bei den Tischlern erfolgte zwei- 

inal, 1613 und 172(1, eine Änderung der Mei

sterstücke von 1531, „da diese viele Unkosten 

machen und ste für diese eine geraume Zeit 

anwendeu müssen und iveil ste diese ganz in 

Abgang gekommenen kostspieligen (-kostbaren) 

und unverkäuflichen Stücke nicht an den 8Nann 

bringen und Geld zusetzen müssen". Und bei den 

Kürschnern erfolgte 1741 statt der Meisterstücke 

von 1631 die Einführung neuer Meisterstücke, 

die auch die Fähigkeiten an den Tag legen und 

keine allzugroßen Unkosten erfordern.

Nach der Zunftordnung von 1636 mußte in 

Komotau (ebenso 1689 in Seestadt!) ein Büch

senmacher, der auch das Schlosserhandwerk 

treiben wollte, beide Meisterstücke beweisen, 

und da ein Leiermacher einen Schlosser oder ein 

Schlosser einen Leiermacher förderu wollte, sollte 

er auch beide Meisterstücke verbringen.

In zwei Fällen, u. ;w. beidesmal bei den 

Zimmerleuten, waren statt der ^riginalarbeiten, 

wenn diese nicht oorkämen, E r s a tz st ü ck e vor

gesehen: so hatten die Komotauer Zimmcrleute 

(1657) die Arbeiten nur, wenn ste oorfielen, 

wirklich zu verrichten, sonst nur im Abriß auf 

Papier; und bei den Secstadtler Zimmerleutcn 

(1707) heißt es ausführlicher: „wenn die 2 

Meisterstücke zu bauen nicht vorkämen, soll er 

ste aus kleinem Holz ordentlich oorzeigen, hat 

aber ein Meister eine derartige Arbeit über

tragen erhalten, ist er verpflichtet, den Bewerber 

an derselben sein Meisterstück tun zu lassen, 

welcher jedoch, falls er dasselbe nicht just und 

tauglich gemacht, alle Schäden und Unkosten 

zu ersetzen schuldig sein wird."

Für M eisterssöbne und solche, die 

eines Meisters Tochter oder Witwe heirate- 

t e n, finden wir binstchtlick des Meisterstückes 

völlig entgegengesetzte Bestürmungen. Bei 

einigen Zünften gab es für ste keinerlei Vor

recht; so heißt es bei den .>v.omorauer Töpfern 

1601: „soll einer sowohl als der andere die 

Meisterstück förmlich machen"; bei den Kra- 

luppcr Bäckern und Müllern r6t>8: „haben 

alle in gleicher Weise das Handwerk zu erwei

sen": bei den Eonnenberger Cckustern 1643: 

„Söhne, Töchter und Witwen sollen des 

Schnitts keineswegs befreiet sein"; bei den See- 

stadtler Baugewerben (1689): „eines Meisters 

Sohn oder einer, so stch mit eines Meisters 
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Tochter oder Witftau des - Handwerks ver 

cbelichn, wird deswegen des Meisterstücks nicht 

befreiet": bei den Homotauer Schustern 1601: 

„ein Mcistcrsfohn bat vollkommen Meister

recht": bei denKomotauorWagnern (1636): „so 

sie' eine Tochter oder Witfrau erheiraten, sollen 

ste obgedachte Meisterstück verfertigen": und bei 

den Görkauer Büttnern 1670: „wer eine Mei

sterin heiratet, soll daö Handwerk auch beweisen 

in allen 4 Stücken". Bei einigen Zünften waren 

Söbnr oder solche, die eines Meisters' Tochter 

oder Witwe bciratetcn, vom Meisterstück gänz

lich befreit: so heißt es bei den Komotauer Schu

stern (1675):" „ein Meistersohn macht' kein 

Meisterstück'": bei den Görkauer Schustern 

15in? „eines Meisters Sohn ist des Schnittes 

frei"; -bei den Komotauer' Büttnern 1585: 

„crn Mcistersohn ist aller 4 Stücke befreit": 

bei den Görkauer Büttnern' 1670: „ein 

Mcistersohn bedarf die- Meisterstück oder das 

Handwerk nit beweisen": bei den Komoraucr 

Seifenstcdcrn 1628: „des Meistcrsuds soll er be

nommen sein" ;'"bei den Komoraucr Schmieden 

etc. 1636: „ein . Meistcrsvhn der Schmiede, 

Wagner, Schlosser, Leiermacher, Sporer, Büch

senmacher soll aller Meisterstück wie des Znng- 

meisteramts befreit sein": bei den Kralupper 

Schustern 1668 und ähnlich bei den Görkauer 

Schustern 1651: „heiratet einer in die Zunft 

ein, soll cr die Freiheit gleich dem Meisterösohn 

haben und soll des Schnitts überhobcn sein": 

und bei den Homotauer Schneidern 1537: „hei

ratet ein Meisterssohn auch «noch eine Tochter 

oder Witwe- aus der Zunft, ist er der Materi 

gar frei". Bei anderen Zünften gab es wieder 

eine Herabsetzung der Meisterstücke, meist auf die 

Hälfte, das sog. halbe- Meisterrecht: so vcr 

richteten in die Zunft Einheiratende bei den Ko- 

motauer Schustern 1675 statt 8 nur 4 be

stimmte Meisterstücke, bei den Komotauer 

Schmieden 1636 statt 4 nur 3 bestimmte 

Meisterstücke (mit" Wegfall des Karsches), bei 

den Aomolauer Kupferschmieden auch Meister

söhne statt 3 nur 2 bestimmte Meisterstücke, 

nämlich neben dem Qfentopf einen Waschkestel 

statt des Kübl- und Kuttelkessels, bei den Kv- 

morancc Tischlern 1331 Mcistersöhne statt 

zweier' Meisterstücke nur eines nacb Wabl: bei 

den Xomotaucr Schneidern >337 heißt eS:. „ein 

Meistcrsobn macht nur balbe Materi, nimmt 

er aber eines Meisters Tocl'ter oder Meisterin, 

ist cr der Materi gar frei": bei den Komotauer 

Ccluistcrn 1601: „eines Meisters Tochter und 

Wittib bat halbes Meisterrccht", (nämlicb 

3 statt 12 Meisterstücke): und bei den Koknv- 

tauer 'Tischlern (nach 1,5-31): SöbnS und Ein 

beiratende „sollen des balben Teiles erlasseii 

und verschonet werden und es soll ibnen will 

kührlich steben, welches von beiden Meister 

stücken ste macben wollen".

Eine gcwiste freie W a b l beim Meister

stück gab es ja auch sonst für den Bewerber: se 

beißt es bei den Komotauer Tuchmachern 1669; 

,',titi Kcrnlüch, jedoch was für Farbe ibm be

liebt": bei den Komotauer Mauercrn 1661: 

„einen Backofen oder anstatt desten ein Tfenfuß 

mit 6 Füßen": bei den Komotauer Schustern 

*673: n1 Paar MannsschNb, stumpf er. 

rund": bei den Komotauer Tiscblern 133' 

„entweder mir geschweiftem oder gesrbnittenem 

Gegitter — geziert nach seinem Gefallen". Für 

die Scestadtler Baugewerbe (1689) waren 

zwar die Meisterstücke genau beschrieben, jedoch 

heißt es anschließend: „nnd dieses stud beaann 

ler -Handwerke ordinari Meisterstück, dafern 

dann einer etwas Neueres und Besseres machen 

wollte, ist ihm ungewehrt". Mach der Zunft

ordnung der Seifensseder von 1633 dagegen har

ren die - Lichtzieher, die in Wachs arbeiteten, 

wenn ni'cbr 3, zumindest 2 Meisterstücke, welche 

ihnen von den Vormeistern angezeigt würden, 

von Wachswerk zusammenzuformicren.

Einen L 0 ö k a u f vom Meisterstück finden 

wir im ganzen nur bei '2 Zünften: so heißt' es 

bei den Komotauer Tischlern >331: „wenn ein' 

Einkömmling das Meisterstück nicht machen 

wollte, soll er in die Lade 4 fl., ein MeistersohN 

2 fl. rheinisch einlegen": und für die Komo- 

tauer Maucrer lautet die Stelle der Zunftord

nung von 16G1: „wann er das Meisterstück
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nicht fertigen könnte noch tun wollte, so mag er 

statt der bemeldeten Stücke sich mit dem Hand- 

werk vergleichen und 2 Schock in die Lade ge

ben": dagegen bei den Komotauer Tischlern 

' : „soll sich auch von dieser Schuldigkeit

.eoer durch Geld nock' andere Mittel entledigen 

können". ...

«.') t j e i d) 11 ti n q c 11 für die Verfertigung 

oes Meisterstücks finden sich folgende: M. 

machen (Kral. Lei. 1668), als M. machen 

-Ko,.'. Mau. 1661), zum M. machen (Kom. 

ür. 1631), M. zur Proba machen (Kom. Ti.

16 13), M. machen und verfertigen (Kom. Kup. 

>659), M. fertigen (Kom. Ti. 1613), M. 

:wringen (Kom. Cchm. 1636), M. erwei-

See. -öst. 1715), M. redlich beweisen 

.Kom. Schm. >636), M. machen und bewei- 

■1 Kom. Schm^ 1636), M. verfertigen und 

zusanunenwirken (Kom. Stru. 1749), M. zu- 

'ncioeu und verfertigen (Kom. Kür. 1741), 

sckmeiden und machen (Kom. Echu. 1675), 

seinen Meistersorh tun (Koni. Seif. 1628), sein 

Nreisterrecht bestätigen (Son. Fl. 1647), zum 

Nseisterreck't materiweis machen (Kom. Schn. 

7552), ein meistcrwichtigcs Stück machen und 

verfertigen (See. Zim. 1707), sein Handwerk 

er--.:s..n (Koni. Seif. 1628, Kral. Bä. Mü. 

1668), sein Handwerk beweisen (Kom. Kür. 

1631), vor den Meistern bewähren (Kom. 

Schn. 1601), zum Bestand machen und ver

fertigen (Kom. Man. 1661), beim Ausmachen 

in der Zeit umtun soll" (Kom. Ti. v. 1613).

235 0 das Meisterstück zu verfertigen war, 

ist nur in ganz wenigen Zunftordnungen vor

geschrieben: „in einer Werkstatt, welche den 

(Meistern belieben wird" (Kom. Seif. 1628), 

„in der Wohnung eines nnverschreiblichen Mit- 

meisterö" (Kom. Stru. 1749), „nicht in dem 

Hause des Meisters, bei dem er gearbeitet" 

(Kom. Kür. 1631), „in seiner Herberge" (Kom. 

Ti. 1531), „in seinem Losament, darum er sich 

in der Zeit umtun soll" (Kom. Ti. v. 1613).

Eine bestimmte Frist zur Fertigstellung des 

Meisterstücks ist auch nur in ganz wenigen Zunft- 

ordnungen vorgeschrieben. Sie betrug bei den 

Komotaucr Tischlern (153 rJ und Qcfymieben 

sowie verwandten Handwerken (1636) ein hal

bes Jahr, bei den Ceestadtler Baugewerbcn 

(1689) ein Vierteljahr: bei den Komotauer 

Kürschnern (1741) war „zu solcher Stück- 

machung" eine 6 wöchige Frist anberaumk, 

bei den Komotauer Büttnern (1585) waren die 

4 Stücke in 14 Tagen zu verfertigen, bei den 

Komotauer Strumpfwirkern (1749) heißt es 

nur ohne genauere Angabe: „in der bemelten 

nnd ansgemesienen Zeit". Bei den Komotauer 

Tischlern (1613) war für Überschreitung der 

vorgeschriebenen Frist eine Strafe vorgesehen: 

„mackr er aber länger darüber, fällt er in der 

Meister Strafe". Zu 4 Zunftordnungen für 

2 Komotauer Zünfte findet sich die ausdrückliche 

Vorschrift, daß der McisterrechtSwerber in die

ser Zeit der Verfertigung des Meisterstücks hoch 

keinen Lehrjungen anfuehmen und auch keinen 

Gesellen fördern durfte, sondern die Anerken

nung des Meisterstücks abwarren mußte: so 

heißt es bei- den Schmieden etc. (1636): „mirt 

lerzeit soll er kein Gesind fördern, bisiolang er 

das Meisterstück vollzogen hat": bei den Tisch

lern (1531): „soll dieweil keinen Gesellen nicht 

fördern, es sei dann, daß er besiehe mit den 

Meisterstücken": bei den Tischlern (0. 1613): 

„und soll auch in solcher Zeit nicht Macht Haben, 

einen Gesellen zu fördern und auch keinen Lehr

jungen aufzunehmen, bis er mir den Meisterstücken 

bestanden"; und bei den Tischlern (1673): „soll 

auch in solcher Zeit nicht Macht haben, einigen 

Gesellen zu fördern so wenig auch einen Lehr

jungen aufzunchmen, er sei dann mir dem 

Meisterstück hindnrchkommen".

Häufiger waren die Vorschriften betreffs des 

M a 1 e r i a l s für das zu verfertigende Men' 

storstück, vor allem hinsichtlich der Güte: '30 

wurde verlangt: bei den Komotauer Schuh

machern (1675) eine gute, untadelhafre Rinds

haut und eine saubere KordowaNhaur: bei den 

Kralupper Schuhmachern (r668) ein Kalbfell, 

das gut und untadelhaft war und das die Vor- 

meister für gut erkennen mußren; bei den Eon- 

nenberger Schuhmachern (1643) ein Kalbfell, das
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„guter Gar und ohne allen Wandel ist, auch 

keinen Fehlschnitt noch Löcher hat und von den 

Nrcistcrn vor gut und recht erkannt wird"; bei 

den Görkauer Schuhmachern (1512) „ein Fell, 

das von den Vormeistern als gnugsam erkennet 

wird": bei den Komvtauer Kürschnern (1741) 

drei auserlesene schöne Felle; bei den Koniotauer 

Strumpfwirkern (1749) gute Wolle; bei den 

Komoraucr Tischlern (1531) sauberes Kiefer

holz und schönes Holz zum Fournieren; bei den 

Komoraucr Büttnern (1585) Holzmaterial, 

welches zu bestätigen ist, ob es tüchtig ist. Aber 

auch verschiedene andere Bestimmungen finden 

stch betreffs des Materials und Werkzeugs. Bei 

den Komvtauer Kürschnern (1631) heißt es: 

auf seine Unkosten; bei den Komvtauer Schu

stern 1601: was von der Rindshaut überbleibt, 

ist illm zum Besten. Bei den Komvtauer Sei- 

frnstcdcrn (1628) war zum Meistersud zu neh

men: i Zentner geschmelzt Inselt, 15 Butten 

Asche und i Strich Kalk, auf 2 Wägern ab- 

zustcden. Bei den Komvtauer Büttnern (1583) 

sollte der Bewerber das Holz bei den Wald

leuten selbst kaufen, die Reifen mit seiner eigenen 

Hand machen. Bei den Kralupper Leinwebern 

(1668) mußten Fremde das Gezeug zu den 

3 Meisterstücken selbst anrichten, Söhne und 

solche, die eines Meisters Tochter oder Witwe 

heirateten, durften es bei anderen Meistern oder 

ihren Eltern borgen, mußten aber das Garn 

selbst kaufen oder, falls ste es nicht im Ver

mögen waren, dem Handwerk den Vorschlag 

machen, daß ihnen das Geld aus der Lade ge

liehen werde. Bei den Komvtauer Seifensiedern 

(1653) mußte jeder sein eigenes Werkzeug haben 

und erweisen, daß er es gekauft und bezahlt und 

nicht etwa durch Ilnterschleif an sich gebracht 

habe, und auch Meistersöhne mußten ihr eigenes 

Werkzeug haben, auf welchem sie Seife sieden 

und Wachs machen könnten, sonst sollte ihre 

Bitte zunichte gemacht und umgestvßen werden.

Zahlreich sind auch die Vorschriften, daß das 

Meisterstück mit aller Sorgfalt auszufüh- 

ren sei; so heißt es bei den Komvtauer Kürsch

nern 1741: fein auögenähl, aufs sauberste aus

gemacht, sauber ausgeschweift: bei den Komo- 

lancr Schustern 1675: wohl genäht, sauber 

ausgcniacht: bei den Komvtauer Seifensiedern 

1633: aufs Schönste gezierer, sauber geflochten, 

gebührlich und ansehnlich zugerichtet; bei den 

Komvtauer Strumpfwirkern 1749: wohl an 

geschlagen und auögcarbeitcr, mit schönen For

men: bei den Komvtauer Zimmerleuten 1637: 

gur und wohl ausgemacht: bei den Komotaner 

Kupferschmieden 1639: ohne Mangel r-ers. 

tigen, fein rein überzinncn: bei den Sonnenbcrgcr 

Schuhmachern 1643: zurichten aufs Beste, wie 

sichs gebührt; bei den Komvtauer Kürschner: 

1631: mit Fleiß, ohne Mangel und Tadel zu

schneiden; bei den Ecestadrler Bäckern 1713: 

reckt ausgebacken, weder unten nvck oben ver

brannt oder versengt; bei den Komvtauer Tnä- 

machern 1669: ein gut untadelhaftig Kernruch.

Betreffs Einhaltung der vorgeschriebenen 

M a ß e und Formen finden sick — ab

gesehen von den Vorschriften im Einzelnen bei 

den beschriebenen Meisterstücken — folgende oc. 

einzelte allgemeine Bestimmungen: „soll die 

Meisterstücke förmlich (— in der ovrgeschriebene! 

Form) machen" (Kom. Töp. 1332): „soll 

solche Stücke in der rechten Größe aufreißen 

und die Teilung richtig machen" (Kom. Ti. 

1613); „wie eö Zirkel und Maß mit sich binar" 

(Kom. Ti. 1.531), „nach dem übergebenen Riß 

(Kom. Ti. 1726), „mir seinen ordentlichen 

Austeilungen, in seiner rechten Größe" (See. 

Ti. 1689); „soll von den Vormeistern besichtig! 

und ausgemesten werden" (See. Wag. 1689): 

„die Maß scharf nehmen" (See. Schm. 1689).

öfters finden wir die Forderung, daß der an

gehende Meister das Meisterstück allein, 

ohne Beihilfe eines Meisters oder Gesellen, zu 

verfertigen habe; so heißt es: „mit seinen eigenen 

Händen zuwegebringen" (Kom. Seif. 1653): 

„mit seiner eigenen Hand sein Handwerk erwei

sen" (Kral.Bä. Mü. 1668); „mit eigener Hand 

verfertigen" (Kom. Stru. 1749); „mit seiner 

Hand verfertigen" (Kom. Kup. 1659); „mit 

seiner Hand einflcischen" (Kom. Kür. 1631); 

„mit eigener Hand einweichen, fleischcn und auö-
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arbeiten" (Kom. Kür. 1741); „daß man Ge- 

ivißbeil habe, daß er es und kein anderer gemacht 

hab.'" (Son. Schu. 164z); „es soll ihm auch 

kein Ns-istcr noch Gesell weder Rat noch Tar 

geben bei Strafe nach eines Handwerks Er- 

' munis" (Kom. Seif. 1628). Bei den Komo- 

raner Kürschnern (1631) finden wir sogar die 

B'tt'mn.ung: „nur soll der M^eister, bei dem er 

gearbeitet, beim Ausmachcn des Meisterstücks 

nicht dabei sein". 2" 2 Fällen kommt die Be- 

stimmnng vor, daß ein Lcbrfunge als Handlanger 

:villigt ivurde; bei den Komotauer Seifensie- 

dern (1628) heißt es: „es soll ihm aber ein Lehr- 

jung, der ihm Handreichung tue, von dem Hand- 

.oerr dazu verordnet werden": ähnlich bei den Ko- 

motauer Kupferschmieden (1639): „wird ihm 

zur Verfertigung dieser Arbeit zu einer Bei- 

biife ein Lehrjung vergünstiget". Bei den Sce- 

stadtler Schmieden (1689) beißt es: „mit Hilfe 

eines Gesellen". Und bei den Komotauer Zim- 

merleuten (1637) konnte er „zur Verfertigung 

des ONeistcrstücks solche Gesellen gebrauchen, so 

ihm von einem ehrbaren Handwerke zugclassen 

worden". Ferner finden wir noch 2 vereinzelte 

Bestinnnungen; bei den Komotauer Kürschnern 

(1741): daß der Bewerber das Meisterstück 

..vor: freier Hand obnc Auflegung eines 

.llcusters" zuschneiden und verfertigen müsse; 

und bei den Schmieden 1636: daß er alle 

4 Hufeisen „angemessen" gerecht machen müsse.

^)ic Beaufsichtigung der Verfer

tigung des Meisterstücks und die Genehmigung 

oder Zurückweisung desselben erfolgte bei einigen 

fünften durch sämtliche Meister, das gesamte 

Handwerk; so heißt es: „welche Meisterstücke 

sollen von einem Handwerk besichtigt werden" 

(Gör. Lei. 1674), „und wann bcmcldete Mei

sterstücke verfertigt, sollen ste dem Handwerk 

eingehändigt und von demselben approbiert wer

den" (See. Bau. 1689); „in Beisein eines 

Handwerks" (Kom. Schm. 1636, Kral. Schu. 

1068), „in Bciseiu eines ganzen Handwerks 

(Kom. Kür. 1631, Son. Schu. 1643), „nach 

Erkenntnis der Meister" (Kom. Töp. 1532), 

„dabei soll ein ganzes Handiverk sein und das 

Meisterstück begutachten" (Kom. Seif. 1628), 

„soll er es dem Handwerk oorlegen und dieses 

es mit Fleiß (und aller Notdurft) besichtigen" 

(Kral. Schu. 1668, Son. Schu. 1643). *-8« 

anderen Zünften waren hiefür nur die Vor- 

meister oder ältesten Meister vorgesehen: so heißt 

es: „in Beisein der ältesten Meister" (Kom. Ti. 

1,531), „vor denen älteften Zccbmeistern sein 

Handwerk erweisen" (Kral. Bä. Mü. 1668), 

„in Beisein der ältesten Dormeister sein Mei

sterstück erweisen" (See. Bä. 1715), „sollen die 

Handwerks- oder Vormeister die Meisterstücke 

beschauen" (Kral. Lei. 1668), „wenn die Vor

meister das Fell für gut erkennen" (Kral. Schu. 

1668), „so das Fell von den Viermcistern als 

gnugsam erkennet wird" (Gör. Schu. 1512). 

Bei anderen Zünften dagegen waren hiezu einige 

Meister eigens verordnet; so heißt es: „das alles 

vor den Meistern bewähren, die dazu gesetzt 

sein" (Kom. Schu. 160t), „auf sein Ansuchen 

sind die Vormeister schuldig, etliche Meister und 

Personen aus ihren Mittel zu schicken, sein für

weisendes Meisterstück zu besehen, welche Per

sonen und Abgeordnete, wie er sich bei solcher 

Fürweisung des Handwerks verhalten babe, den 

Vormeistern einen Bericht tun sollen" (Kom. 

Seif. 1633), „in Gegenwart der ältesten oder 

anderer hiczu flissentlich verordneter oder ab

geschickter Meister" (Kom. Stru. 1749), »soll 

er jedesmal, wenn er an dem Meisterstück weiter

arbeiten will, den deputierten Aufsichtömeistern 

die Stunde angeben und nur in ihrer Gegenwart 

daran arbeiten" (Kom. Kür. 174 t)- Zu einem 

einzigen Falle heißt es: „in Beisein der Vor

meister und zweier RatSperfonen, die der Be

sichtigung des Meisterstücks beiwobnen" (Kom. 

Ti. 1613). einem einzigen Falle, bei den 

Secstadtler .Baugewerben (1689), sollten die 

vom Handwerk approbierten Meisterstücke auch 

noch der Obrigkeit vorgezeigr werden. Bei den 

Komotauer Schneidern (1337) beißt es nur: 

„solche Meisterstücke sollen durch alle Zeuge 

probiert und geachtet werden". Gebühren an die 

Meister für Besichtigung des Materials zum 

Meisterstück sowie das Beaufsichtigen und die
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Begutachtung des fertigen Meisterstücks werden 

folgende erwähnt: „soll er das Holz zum Mei

sterstück um die- Gebühr besichtigen lasten" 

tKom. Bü. 1585): „soll er schuldig sein, 

1 Schock Schwertgeld atchzulegen den Meistern 

zum Besten, so bei der Materi sitzen" (Kom. 

Schn. 1537): „wenn die Vormeister das Fell 

für gut erkennen, soll -er auf solches t Schock 

legen" (Kral. Scku. 1668); „wenn-die Meister 

das Fell vor gut und recht erkannt, soll ein Sohn 

t fl., ein Fremder 2 fl. darauf legen" (Sott. 

Scku. 1643); „soll den Meistern, die dazu ge- 

seyt sein, darüber gütlich tun" (Kom. Schu. 

i6»t); „in währender Zeit des Meistersuds soll 

er befugt (— oerpflid'tet) sein, nach seinem Ver

mögen ein Handwerk mir Esten und Trinken zu 

versehen" (Kom. Seif. 1628).

Für das Anerkenuen des Meisterstücks 

finden stch nur folgende wenige und kurze Stel

len: .„wann die Meisterstücke vor gut erkannt 

und tüchtig befunden" (Kom. Ku. 1639), „wann 

ste vor tüchtig und gut befunden" (Gör. Lei. 

1874), »da die-Meister die Stücke vor tüchtig 

achten und gut erkennen" (Kom. Bü. 1585), 

„wann-der Meistersud von einem Handwerk vor 

tüchtig erkannt und gesprochen" (Kom. Seif. 

1628),- „das alles soll er vor den Meistern be

währen und wird derselbe bestehen und des Hand

werks fertig erkannt" (Kom. Echu. 1601), 

„er sei mit dem Meisterstück hindurchkommen" 

(Kom. Ti. ■ 1613), „und da er bestehet mit 

den ^Meisterstücken materiweise" (Kom. Schn. 

1337), „es sei dann, daß er bestehe mit den 

Meisterstücken" (Kom. Ti. 15-31), „und so er 

mit den Stücken bestehet" (Gör. Bü. 1670), 

„befinden die Vormeister die Meisterstücke für 

gut" (Kral. Lei. 1.668), „wofern er damit recht

schaffen befunden" (Kral. Schn. 1668), „ob 

er damit uutadelkaftig bestanden, da er richtig 

befunden und es vor gut erkannt" (Son. Scku. 

1643), „soll er sein Meisterrecht bestätigen" 

(des öfteren).

Häufiger und ausführlicher stnd die Bestim- 

mungeu, falls das Meisterstück nicht 0 n t - 

f p r a ch. Handelte es sich nur um einzelne oder 

kleinere Mängel, so mußte entweder das betref

fende Stück nochmals verfertigt oder eine Strafe 

erlegt werden; so heißt es bei den Kom. Kup. 

1659: „kann er das Stück, in welchem er ge

fehlt, nochmals versuchen und seine Sach besser 

beobachten": dagegen bei den Kom. Stru. 1749: 

„wofern er aber in etwas fehlete, soll er sick mit 

der Zunft leidlich abfinden": und bei den Kom. 

Ti. 153t: „für jeden Mangel V2 Taler 

die Lade", (Meistersöbne und Einheiraten' 

Hälfte). Für den Fall, daß das Meisterstück 

überhaupt nicht entsprach, gab es auch zweierlei 

Bestimmungen: Zurückweisung, meist auf be 

stimmte Zeit, oder Strafe; so beißt es: „daferne 

er aber garnicht bestünde, soll er zu weiterer 

Wanderschaft oder Eiutretung in die Arbeit : 

einem Meister, damit er das Handwerk l .s.: 

erlerncto, anzuweisen sein" (Kom. Stru. 1749); 

„da er mit dem Schnitt und Handwerk nicht be

stehen würde, soll er nach einem halben Zahr 

beim Handwerk um einen anderett Scbnitt Au 

suchung tun und dieser soll ibm nack eines Hain 

Werks Gutachten und Erkenntnis auf eine be 

nannte Zeit angemeldet werden" (Con. Schn. 

1643): „bestünde er aber nickt und wäre nit 

genug des Handwerks fertig, soll er U Jahr 

wandern und das Handwerk bester lernen" 

(Kom. Schu. 1601); „welcher mit den Mei 

sterstücken nicht bestanden, muß ’/2 Jahr wandern 

und hernach auf s neue einwerben" (Kom. Echm. 

1636); „besteht er aber mit diesen 4 Stücken 

nickt, so soll er noch ein Jahr wandern" (Koni. 

Bü. 1585); „so er mit dem Meisterrecht nickt 

bestünde, soll er -1 Zahr wandern und 3 Quar

tale einmuten, jedoch nach eines Handwerks Er

kenntnis und Gutachten gestellet" (Kom. Seif. 

1628): „wann er aber das Meisterstück mit 

seinen eigenen Händen nickt könnte zuwegebringen 

oder nicht nach Handwerkögebrauck, ist er schul

dig, aufs neue V2 Jahr beim Meister zu arbei

ten und sein Handwerk hinwieder zu beweisen, 

bis er mit demselben bestehen kann" (Kom. Seif. 

'653): „wenn er aber mit dem Meisterstück 

nicht bestehet, soll er noch 1 Jahr in Kralupp 

für einen Gesellen arbeiten" (Kral. Schu.
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i.668):, „oa aber dergleichen. verfertigte Mei- 

sterstiick keiner Approbation würdig, wird ein 

solcher Gesell, solang er nicht das Handwerk 

besser gelernt, vor keinem Meister zu erkennen 

seir-" See. Bau. 1689): „so er dasselbe nicht 

.st und tauglich gemacht, bat er alle Schäden 

und Unkosten zu ersetzen und soll, solang er das

: ndwerk nicht besser erlernet, vor keinem Moi- 

,ter erkennet werden" (See. Zim. 1707); „wo 

er aber, nit fortfährel, so mag er es besser lernen" 

iGvr. Bü. 1670): „sollte er daL Stück, in wel- 

ihem er gefehlt, abermals nicht wohl' versagen, 

ist er vor dscömal von der Meisterschaft abzuwei- 

sen" fPüJin. Kup. 16.59): dagegen: „wenn er 

nicht bestehet, soll er gleichfalls in ihrer Strafe 

f'in nach billiger Erkenntnis in Beisein zweier 

Aarspersonen" (Kom. Ti. 161z); „da es aber 

radelhaft befunden werden möchte, soll er dem 

Handwerk 2 Schock meißnisch zur Strafe ver

fallen sein" (Kom. Tu. 1669). Erwähnens- 

iverr stnd noch , folgende zwei vereinzelte Bestim

mungen: wenn stch der Bewerber in irgend

einem Punkte freventlich zu handeln gelüsten 

ließe,' war die bisherige Arbeit ungiltig und 

mußte neuerdings gemacht werden (Kvm. Kür. 

1741). Dagegen war es verboten, daß ihm sein 

Meister sein Meisterstück „etwa aus Ungunst 

radle und zu Unkosten -bringe" (Korn. Bü. 

1585).

1 6. Ernenn unggformälitäte n.

91ut Rücksicht darauf, daß beim Einwerben, 

wie. ivir gesehen haben, eure ganze Anzahl von 

Formalitäten zu erfüllen lvar, ging die eigent- 

lickc Ernennung zunr -Meister in der Hand- 

iverkSvorsammlung ziemlich einfach vor stch.

Ausführlichere Vorschriften finden stch eigent

lich nur bei a Zünften: so. heißt es .bei den Son- 

nenberger Fleischern 1647: „soll er aufgenom- 

mfu und ihme die Artikulöbrief von Punkt zu 

Punkt fürgolesen werden, alsdann vom Hand

werk zum Meister gesprochen und angenommen 

urerden"; und die Zimftordnung der Komotauer 

Mälzer von r68'0.enthält: „7 Arrikul,.so.denen 

oorzulesen, welche stch zum Handwerk der Mäl

zer begebcn und Meister werden wollen". .

Betreffs der wenigen.Fälle,- wo. die Ernen

nung an ein bestimmtes Vuartal gebunden war 

(Trinitatis bei den Görkauer Leinwebern 167.4, 

Hudica bei den Görkauer Bäckern und Fleischern 

1.578), war schon beim Einwerben die Rede.

Ausdrücke für die Ernennung zum Meister 

finden stch folgende reichliche: Meister werden; 

zu einem Meister gesprochen, erkläret, ausgenom

men, auf- und angenommen, .zugelassen werden; 

für einen Meister angenommen-, eingeschrieben, 

angenommen und erkennet, hinfüro gehalten 

werden: vor einen Mitmeistcr und Mitbruder 

ausgenommen werden, ftir einen Stückmeister 

und Mitglied einlreten, für einen Stückmeister 

angenommen und eingeschrieben werden, wie- ein 

anderer Meister gefördert werden, wie ein 

anderer redlicher Meister ausgenommen und 

gefördert werden: das Meisterrecht zugesagcr 

erhalten, erhalten, erlangen, erwerben, gewin

nen, bekommen, überkommen, an stch nehmen, 

haben: sein Meisterrecht ordentlicher Weise 

erwerben, sein ehrliches Meisterrecht erwer

ben; zum Meisterrecht kommen, ausgenommen 

»verden, zugelasscn werden: das Meiftertmn 

annchmen, zum Meisterrum würdig erkannt 

werden: in den OAeistcrstand kommen, mei

stern können; ins Handwerk gelüsten, eingelas

sen, eingenommen werden; des Handwerks fertig 

erkannt werden, des Handwerks Meister wer

den, auf diesem Handwerk Meister werden, auf 

dem Handwerk arbeiten: das Handwerk-zu ge

brauchen haben, gebrauchen, treiben und üben, 

treiben und-genießen, als ein Meister treiben; 

Handwerksgebrauch nach auf-- und angenommen 

werden, zu unserem Mittel zngelastcn werden, 

in die Zunft eintreten, zur Zunft angenommen 

und dabei gelitten werden, Meister bei uns in 

unserer Zeck werden.

i t^. E r n c u n u n g s g e b ü b r c n.

Von den Gebühren anläßlich der Einmutung 

sowie für die Beaufsichtigung und Besichtigung 

des Meisterstücks war bereits die Rede. Hier
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sollen nur die mit der Ernennung zum Meister 

zusammenhängenden Gebühren behandelt werden, 

deren es, wenn auch keineswegs bei allen Zünf

ten, doch insgesamt eine recht stattliche Anzahl 

gab.

Das M c i st c r g c l d oder Meisterrccht 

für die Erteilung des Meistcrrcchtes ist wohl bei 

allen Zünften anzutreffen und bewegte stch zwi

schen V2—10 Schock Groschen sowie 1—4 

Pfund Wachs. So zablten: die Gör. Schuster 

(1460) 1 Pf., die Kral. Schneider (1668) 

V2 Sch., die Gör. Schmiede (1511) und die 

Gör. Schuster (1512) V2 Sch. und 2 Pf., die 

Kom. Töpfer (1532) 1 Sch., die Kom. Mäl

zer (1520), die Gör. Mälzer (1602) und die 

Kom. Seifensteder (1628) 2 Sch., die Kom. 

Schuster (1616) 3 Sck. und 2 Pf. oder 1 Sch. 

für letztere, die Gör. Leinweber (1674) 4 Sch. 

und 2 Pf., die Kom. Leinweber (1650) 4 Sch. 

und 2 Pf. oder 1 Sch. für letztere, die Gör. 

Bäcker und Fleischer (1578) 8 Schock und 2 

Pf., die Kom. Müller (1636) und die Seest. 

Bäcker (1715) 4 Reichgtaler, die Komotauer 

(Präger) Strumpfwirker (1749) aber 20 Gul

den, wobei in mehreren Fällen eigens erwähnt 

wird, daß stch diese Gebühr auch auf Meister

söhne und solche, die eines Meisters Tochter oder 

Witwe heirateten, bezog. Bei der Mehrzahl der 

Zünfte dagegen genossen Meistersöhnc und Ein- 

bciratende eine Bevorzugung u. zw. in ganz ver

schiedener Weise; Söhne wie Schwiegersöhne 

und Männer von Meisterswilwen hatten „hal

bes Meisterrccht zu geben" oder es sollte ihnen 

„der halbe Teil des MeisterrechlS zugute gehen", 

d. h. ste zahlten nur die Hälfte von folgenden 

Gebühren bei folgenden Zünften: von 1 Taler 

(Kom. Ti. 1613, Kom. Schm. 1636), von 1 

Sch. und 4 Pf. (Kom. Lei. 1460), von 2 Sch. 

(Gör. Bü. 1673), von 2 Sch. und i Pf. (See. 

Lei. 1709, See. Schn. 1709), von 3 Sch. 

(Kom. Bä. 1531), von 3 Sch. und 1 Pf. 

(See. Zim. 1707), von 4 Sch. (Kom. Bü. 

1385, Gor. Schu. 1651), von 6 Sch. und 4 

Pf. (Kom. Tu. 1563), von 8 Sch. (Kom. 

Seil. »589), von 6 fl. (Son. Schu. 1643); 

eine größere Ermäßigung als auf die Hälfte in 

gleicker Weife für Söhne nnd Einbeiratendc 

finden wir bei folgenden 2 Zünften: bei den Son. 

Fleischern (1647) von 10 fl. auf 1 fl. und bei 

den Gör. Fleischern (1673) von 10 Sch. anf 2 

Sch.: eine geringere Ermäßigung als auf die 

Hälfte in gleicher Weise für Meistcrssöbne und 

sonstige Privilegierte finden wir nur eine einzige, 

nämlick bei oen Komotauer Schustern (1616) 

von 3 Sch. und 1 Sch. statt Wachs auf. Scb. 

und V'2. Sch. statt Wachs: eine größere Bevor

zugung der Meistcrssöbne gegenüber Einbeira- 

lendcn finden wir bei folgenden Zünften: bei den 

Kom. Hutmachern (1607) zahlten erstere die 

Hälfte von 6 Sch., letztere den vollen Betrag, 

bei der Pries. Gesamtzunfl (1597) sowie den 

Eidl. Fleischern (1728) waren erstere ganz 

befreit, während letztere die Hälfte von 2 Tal. 

und 2 Pf. bzhw. 2 Tal. und 1 Pf. zablten, bei 

den Kom. Schustern (1601) zählten erstere 2 

Sch. und 2 Pf., letztere 3 Sch. und 2 Pf. statt

3 Sch. und 4 Pf., bei den Kom. Fleischern (v. 

1363) erstere 1 Groschen (!) und letztere 2 Scb. 

statt 4 Sch. l Gr.: nur die Meistcrösöhne ivarcn 

bei folgenden Zünften bevorzugt: bei den Kral. 

Fleischern (1668) zahlten sie 1 Pf. start 4 Sch

und 2 Pf., bei den Kral. Leinwebern (1668) 1 

fl. statt 2 fl. nur dann, wenn ste aueb noch cin- 

heirateten, bei den Kral. Bäckern (1668) die 

Hälfte von 4 Sch. und 2 Pf. nur dann, wenn 

ste auch noch cinheirateten, bei den Kom. Schnei

dern (1537) von vornherein die Hälfte von 3 

Sch. und 4 Pf- und waren, wenn ste auch noch 

einheirareten, der Gebühr gänzlich entnommen; 

bei den Kom. Gerbern (1388) finden wir sogar

4 verschiedene Tarife: für Fremde 3 Sch., für 

die, die hier gelernt, 4 Sch., für Einheimische 

2 Sch., für Söhne 1 Sch. Sonst kommen noch 

folgende Bestimmungen vor: bei der Seestadtler 

Gesamrzunft (1062): „dem Handwerk die Ge

bühr nach altem Gebrauch": bei den Kom. Weiß

gerbern (1619): „was ihm ein Handwerk aufer

legen wird, hat er auf einmal Abfindung zu 

macben"; bei den Gör. Schmieden 1511: „soll 

ein jeglicher geben 2 Pfund Wachs von Stund
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oöi’r aufs längste auf die nächsten Quatember": 

und bei 0cn Seestadtler Bäckern 1715: „nnd foll 

kein Meister einen Lehrjungen aufdingcn, bis er 

der Laden alles Schuldige abgestattet habe".

-' - n b e r u f u n g s g e b ü h r (For-

wir bei 2 Zünften: bei den 

> . er) Strumpfwirkern (1749)

>eißt es: „iv-'-b i: -gen Erlag des gewöhnlichen 

FordergeldeS den Vertritt in das versammelte 

Ha7:->!v.'rk zum Vertrag seines Begehrens oer- 

' und bei den Komotauer Leinwebern

(:(»8v) sollte der Bewerber bei jeder der drei 

Mutmven ein „Fordergeld" entrichten, bei der 

dritte- von 15 Kr.

Eine V 0 tengebühr (Beschickgeld) an 

den jüngsten Meister oder Zcchboten für die 

Beschickung der Zunft kommt nur ein cinziges- 

mal n. ;w. in der von Prag entliehenen Zunft

ordnung der Komotauer Strumpfwirker von 

1749 im Betrage von 35 Kr. neben dem For- 

dergeld vor.

Eine Schreibgcbühr findet sich in 4 

Fällen; so beißt es bei den Komotauer Bäckern 
1,551: »so^ er mit dem Schreiber wegen des 

EinzeichnenS um seine Gebühr stcb gütlich ver

tragen": bei den Komotauer Schneidern 1537: 

„dem Schreiber, der ihn ins Meisterbuch cin- 

leibet, 3 Weißgroschen"; bei den Komotauer 

(Präger) Strumpfwirkern 1749: „dem Schrei

ber an der Einschrcibgebühr 1 Schock"; und bei 

den Komotauer Leinwebern ,686: „bei der 1. 

Murnng r4 Kr. und bei der 2. und 3. Mutung 

je 7 Kr. Schreibgcbühr".

Ein B e i t r a g z u m Leichentuch wird 

dreimal erwähnt, nämlich bei den Komotauer 

Schneidern (1337), wo von Fremden 15 Gr. 

und von Mcistersöhnen 4 Gr. zum Leichentuch 

oder -Zeichen in die Lade zu entrichten waren, und 

bei den Görkaucr Schustern (izit) sowie den 

Gvrkauer Schmieden (1511), wo jeder Bewer

ber l weißen Gr. zu dem Leichzeichen auflegen 

lliußte.

Eine Gebühr an die Kirche gele

gentlich der MUsterernennung kommt öfters vor: 

so bei den Komotauer Kürschnern (1631) und 

bei den Komotauer Müllern (1636) von 2 Pf. 

bzhw. i Pfund Wachs an die Pfarrkirche, bei 

der Priesner Gesamtzunft (1597) und der Sec- 

stadtler Gesamtzunft (1662) von 2 Pfund 

Wachs zur Kirche, bei den Seestadtler Bäckern 

(1713) und den Kralupper Schneidern (1668) 

von 1 Pfund Wachs bzhw. 2 Sch. meiß. und 2 

Pf. Wachs zu der Kirche, bei den Komotauer 

Gerbern (1588) von 1 Sch. an die evangelische 

Kirche, bei den Komotauer Tischlern (1613) von 

i Pfund Wachs in die katholische Kirche und bei 

den Komotauer Schustern (1601) von 4 Pfund 

Wachs zum Gottesdienst, für Söhne und Ein 

heiratende von 2 Pfund.

Eine Gebühr an die Herrschaft 

findet sich bei einigen Zünften der Landstädtchen; 

so war zu erlegen: dem Inhaber der Herrschaft 

als Grundherrn 1 Sch. (Pries. Ges. 1597), 

der Herrschaft als Grundobrigkeir ins Amr 1 

Sch. (Eid. Ges. 1676), in gnädigster bob. 

Erundobrigkeil Rentamt 1 Sch. (Eid. Fl. 

1728), dem Grund- und Schuvherrn 2 Sch. 

(See. Ges. 1662), dem Grundherrn 2 Sch. 

(See. Lei. 1709, See. Schn. 1709), der 

Obrigkeit 3 Sch. (See. Zim. 1707), in das 

Rentamt der gnädigen Obrigkeit von dem Mei- 

stcrrechtSgeld aus der Laden 1 Schock (Gör. Bü. 

1670).

Eine Gebühr an den Sladtrat ist 

dreimal erwähnt: bei deu Kral. Leinwebern 

(1668) zahlten Fremde 2 fl., Meistersöhne t fl., 

bei den Son. Schustern (1643) Fremde 6 fl., 

Söhne 3 fl., bei den Son. Fleischern (1O47) 

Fremde 10 fl., Söhne 4 fl.

Das Ablösegcld für das M e i- 

st er stück, das bei 2 Zünfnn verkommt und von 

dem bereits die Rede war, war auch gelegentlich 

der Aufnahme als Meister zu entrichten.

i2. Das M e i st e r m a h l.

Die erste Forderung, die an den jungen Mei

ster gleich nach seiner Ernennung berantrat und 

bei den meisten Zünften unbedingt dazu gehörte, 

war das Meistermahl, wie dies bei den Komo

tauer Tischlern (1531) ausdrücklich betont ist,
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indem, es beißt: „ohne das soll keiner vor keinen 
INcister werden".

-Für dieses Mahl und oas Abhallen desselben 
finden sich folgende Ausdrücke: Meisteresten 
(Jvom» l'ci. 1650, Kom. Echu. 1616, Kom. 
Seil. 1589» Kom- Zim. 1657, See. Schn. 
1.709, See. Lei. 1709), Mcistercsten auörichten 
(Koni. Kup. 1659), Meisteressen verrichten 
(Kom. Seif. 1628), Meistermahl geben (Kom. 
Kür. 1631), Meistermahl . ansrichtcn (Son. 
Schu. 1643), Mahl (Gör. Bü. 1670), Mahl 
geben (Kom. Lei. 149-, Kom. Schm. 1636), 
Mahl geben und ausrichren ^Kom. Ti. 1.531), 
Mahl bestellen und geben (Gör. Schu. 1512), 
Mahlesten (Kom. Bü. »583, Kom. Tö. 
13-32), Mahlesten geben (Kral. Schu. 1668), 
Mahlzeit (Kom. Schn. 1537, Kral. Fl. 1668, 
Gör. Schu. Schm. 1631), Mahlzeit geben (am 
allgemeinsten), Mahlzeit tun (Kral. Schu. 
1668), Mahlzeitestcn (Gör. Fl. Bä. 1578, 
Gör. Lei. 1674), Meisteresten (Son. Fl. 
1647). Die Bezeichnung Mcisterbrcwen kommt 
nicht t>or.

Der Kreis der Teilnehmer an dem Mahl 
waren die gesamten Meister oder das gesamte 
Handwerk. So hatte der Bewerber -das Mahl 
zu geben: den Meistern (meistens), den anderen 
Meistern (Gör. Schu. 1512), den Zunft- und 
anderen Meistern (Kral. Schn. 1668), den 
gesamten Meistern (See. Bä. 1715), den Mei
stern sämtlich (Kom. Seif. 1628), ihnen sämtli
chen (Kom. Schm. 1636), dem Handwerk 
(Kral. Lei.-1668, Gör. Fl. Bä. 1578, Son. 
Fl. 1647, Son. Schu. 1643), dem gesamten 
Handwerk (See. Lei. 1709, See. Schn. 1709), 
vcn Meistern, jedoch ohne der Meister Weiber 
(Kom-. Schu. 1675). .

Worin das Mahl zu bestehen hatte, dafür 
gab es die verschiedenartigsten Borschriften. Bei 
einigen Zünften war es durch einen festen Geld
betrag ooer einen Höchstberrag festgesetzt: „soll 
zum Meisteresten 3 Schock erlegen" (See. Zim. 
17°7), »vor das Meisteressen 8 Schock" (Kom. 
Lei. 1630), „jedoch sollen die ältesten Vormei- 
ster niemals über 3 Schock weiße.Gr. erhöhen" 

(Kom. Seif. 1633), »eine Jause in naturg, 
welche nicht über 2« fl. b. tragen << möchte" 
(Kom. Srru. 1749). Das Getränk zum Mahle 
war bei einigen Zünften genau vorgeschrieben: 
„ein Mcistercsten nebenst einem U Viertel Bier" 
(Kom. Zim. 1637), „ein Mablesteg und, 1, 
Viertel Bier" (Kral Schu. 1668), „ein Mei
stermahl und 1 Viertel Bier" (Son. Schu. 
1643), „ein Meisterestcn samt 11/» Viertel 
Bier" (Son. Fl. 1647): bei 2 Zünften (Kral. 
Bä. Mü. 1668, Kral. Lei. 1668) ist nur von 
V2 Viertel Bier ohne Mahl die Rede: einmal 
(Kom. Schm. 1636) heißt es dagegen: „soll 
auch bezahlen, was ste vertrinken". Hfrcrs ist 
vorgeschrieben, daß sich das Mabl nach den Vcr 
mögcnsverhältnisten des Bewerbers -zu richt 
habe: „nach seinem Vermögen eine mitlellvaä 
Mahlzeit" (Kral. Fl. 1668), „ein Mahlesicn 
nach seinem Vermögen" (Kom. Bü. 1383), 
„Esten, und Trinken nach seinem Vermög«- 
(Koin. Schn. 1337), „ein Mcistercsten nach 
scinern Vermögen" (Kom. Seil. 1389), „na.' 
Vermögen und Gebrauch eine Mahlzeit" (Kral. 
Schu. 1668),- „doch dem Armen hierin Gnao 
zu erweisen, daß er solche au Gclo oder in natura 
reichen möge" (Kom. Seif. 1633). Auch ben 
es ganz allgemein und unbestimmt: „ein gewöhn
lich Mahl mit Esten und Trinken" (Gör. Schn 
1312), „das gebräuchliche Meisterestcn am -Est 
und Trinken" (Kom. Seif. 1628), „wie vor 
dessen bräuchlichen gewesen" (Koni. Echu. 
1673), „nach Gewohnheit und Brauch .des 
Handwerks" (Kom. Seif. 1633), „ein Meister- 
mahl wie vor alters" (Kom. Kür. 1631). Oder 
laurct es noch kürzer und unbestimmter: „ein 
Olteistereston, ein Mablzeitcsten, ein Mahlesten, 
ein Mahl, eine Mahlzeit".. Eine Ablösung des 
Meistermahles durch einen bestimmten Geldbe
trag finden wir in mehreren Fällen: „statt des 
Meistercstcns bar 10 Schock" (Kom. Schu. 
i6-i6), „ein Meisteresten oder biefür 3 Schock"-' 
(Kral. Lei. 1668, Kral. Schn. 1668), „odern.a 
Schock vor die Mahlzeit" (Gör. Lei. 1674), 
„eine Mahlzeit Esten oder dafür 20 Schock" 
(Gör. Fl. 1673), „ein Meisterestcn nebst Ml
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viertel Bier oder statt dessen 7 Schock in". 

(Kom. Zim. »657), „oder aber zu ihrer eigenen 

Äiöposition diese 20 fl. bar auszahlen" (Kom. 

Stru. 1749). Auch ein Vergleichen mit dem 

Handwerk statt des Meistermahls kommt in 

»ibt '.-’r; fallen vor: „eine Mahlzeit, so den

stellt -cbmlich ist, oder sich dafür mit dem 

Hundwerk leichen" (Gör. Schu. Schm. 

1 G.5 i >z "'ern eine Mahlzeit geben oder

sicb mit innen gilllich (gebührlich) vergleichen 

• F.: . Ges. 1,5 •; 7, Eid. Ges. 1676).

Meisters-! 1^ und solche, die eines Meisters 

Witw- Tochter heirateten, waren zwar nir

gends vü dem MeistermaKl gänzlich befreit, 

,cdoch entrichteten ste öfters nur die Hälfte an 

Bier (Kral. Bä. Mü. 1668, Kral. Lei. 

1668), eine geringere Tare, nämlich 3 statt 8 

Schock (Kom. Lei. 1650) oder das halbe Ablöse- 

g-?ld (Kom. Schu. 1616, Kom. Stru. 1749).

1 3. Eigene W erkstätte.

Eine weitere Forderung, die wir nur bei eini

gen wenigen Zünften (Bäckern, Fleischern, 

Olkalzern, Seifensiedern) finden, war die einer 

eigenen Werkstätte oder Bank bzhw. eines 

eigenen Mälzhauses: so beißt es bei den Komo- 

tauern Bäckern (1555): „bat auch mit einer 

Bank aus diesen 32 Bänken oder Ständen ver

sehen zu sein, ohne das soll keiner in die Znnft 

nicht eingenommen oder zugelastcn werden": bei 

den Görkauer Bäckern 1578: „es soll keiner zum 

Meisterrccht kommen, er babe dann zuvor ein 

Backhaus und eine Brotbank": bei den Komo- 

rancr Fleischern 1633: „solle auch keinem das 

Meistcrreckt zugelastcn werden, er sei nun eines 

Meisters Sohn oder ein Fremder, er habe dann 

erstlich eine ererbte oder erkaufte Flciscbbank bei 

der Stadt"; bei den Komotauer Mälzern 1563: 

„so er das Mälzen gebrauchen will, soll er zuvor 

häuslich sitzend sein"; bei den Görkauer Mäl

zern 1602: „soll häuslich angesessen sein oder 

häuslich ansitzen"; und bei den Komotauer Sei

fensiedern 1628: „nachmals mag (— soll) er das 

Handlverk anf einer eigenen Werkstatt treiben 

und üben"', während nach der Zunftordnung 

dieses Handwerks von 1633 der MeisterrechtS- 

wcrber, wie wir gesehen haben, bereits zur- Ver

fertigung des Meisterstücks sein eigenes Werk

zeug haben mußte.

i 4. Einhaltung der Geschlossenheit 

der Zunft.

Mit der Forderung einer eigenen Brot- oder 

Fleischbank oder eines Mälzhauses war in einigen 

Fällen eine Erschwerung der Meistcrwerdung 

durch die sogenannte Geschlostenheit der Zunft 

verbunden, die darin bestand, daß die Zahl der 

Brot- und Fleischbänke sowie Malzhäuser und 

damit die Zahl der Meister bei einigen Zünften 

genau festgesetzt war und obne besondere Ver

fügung, meist nur anläßlich der Vergrößerung 

der Stadt, nicht überschritten werden durfte: so 

beißt es bei den Görkauer Bäckern 1378: „und 

sollen nicht mehr dann 10 Brotbänke erbauet. 

oder aber nicht mehr Meister ins Handwerk 

genommen werden, es wäre dann Sack, daß 

künftiger Zeit die Stadt sick erweitern würde, 

daß sie durch soviel (— so wenige) Meister nicht 

versorget werden könnten, sollen alsdann nach 

Gelegenheit und Erforderung der Notdurft mehr 

Meister ins Handwerk gelösten werden"; bei 

den Görkauer Fleischern 1673: „auch über die 

8 soll kein Meister ins Handwerk gelösten wer

den, es wäre dann Sach, daß sich die Stadr 

dermaßen vergrößern würde, sollen alsdann 

nach Erforderung der Gelegenheit mebr Mei

ster eingenommen und auck mehr Fleisch

bänke erbaut werden": und bcr den Gör- 

kaner Mälzern 1602: „es soll im Städt- 

cken Görkau kein neu Mälzbauv über die 

jetzigen Malzhäuser (deren Zahl nicht genannt 

wird) gebauer werden, es wäre dann, da es die 

Erweiterung des Etädtleins und die 97icht-För- 

dernng der Mälzer erforderte, welches jederzeit 

bei eines Rats Erkenntnis stehen soll." Sonst 

finden wir diese Bestimmung nur noch bei den 

Komotauer Seilern (1598) in den Worten: 

„wir wollen, weil dieser Zeit 8 Meister dieses 

Handwerks bei der Stadt befunden werden, 

damit dieselben desto bester auskommcn mögen, 
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daß cö binfüran bei solcher Anzahl verbleiben und 

darüber keiner mehr eingelassen werden soll, eö 

wäre dann, daß einer darunter mit Tod abgeben 

und die Wittib daö Handwerk nicht weiter trei

ben würde, alsdann soll einem jedem freistehen, 

das Mcisterrecht bei dem Handwerk ordentlich 

zu werben."

i 5, Das F u n g m e i st c r a IN t.

Die letzte Forderung, die bei einigen Zünften 

an den neuernannten Meister gestellt wurde, war 

die, daß er bis zur Ernennung deö nächsten Mei

sters das Fungmeisteramr bekleiden mußte: „und 

soll also jüngster Meister bleiben, biüsolange ein 

anderer nack ihm ausgenommen wird" (Kom. 

Ti. v. 1613); „daß er auch junger Meister sei 

und verbleibe, bis wieder ein junger Meister 

werde" (Kom. Schm. 1636): „soll er die 

Schuldigkeit des jüngsten Meisters insolang, bis 

ein anderer nachfolgen wird, verrichten" (Kom. 

Str. 1749): »soll auch solang junger Meister 

sein und bleiben, bis ihn ein anderer erlöset" 

(Kom. Schn. 1537); „ferner bleibt er solang 

Fungmeister, bis ein anderer nach seiner wieder 

angenommen wird" (Eid. Fl. 1728): „wird 

schuldig und verbunden sein, solange junger Mei

ster zu bleiben, bis eiu anderer an dessen Stelle 

kommt" (See. Bä. 1715); „sodann wird ein 

solcher neuer Meister solang junger Meister ver

bleiben, bis ein anderer an die Stelle kommt" 

(See. Lei. 1709, See. Schn. 1709): „bis ein 

anderer nach ihm Meister wird: also löset all- 

wege einer den andern" (Gör. Schm. Schu. 

1651). In einem einzigen Falle, bei den Komo- 

tauer Tuchmachern 1669, finden wir folgende 

ergänzende Bestimmung: „da einer anfänglich 

sein Meisterrecht erlanget, soll er bernach aufs 

wenigste i Fahr lang nach einander den Meister

dienst versorgen, wie vor alters gebräuchlich, da 

aber in solcher Zeit nach ihm sonst keiner würde, 

so soll er den Dienst ein Weg wie den andern zu 

versorgen schuldig sein, big ihm ein anderer jun

ger Meister nachkomnien wird". Fn einem 

anderen Falle, bei den Komotaucr Wagnern 

1636, sollte eines Meisters Sohn des jungen 

Meisteramts befreit sein. Der Fungmeister war 

unter allen Meistern der rangunrcrste und bei den 

Ständen auf dem Markte der allerletzte: so 

beißt es bei den Tuchmachern 1669: „wann einer 

Meister wird und will neben den andern sein 

Tuch verschneiden, der soll sich hierum angeben 

und das erstemal damit ain hintersten Tuch

stand anrreten, nachmals alle Wocl>cnmärkt mit 

umwechseln, wie bränchlick ist": bei den Kom? 

rauer Seilern 1598: „ein jeder Meister soll an 

einem Wockenmarkt der Ordnung nach, wie 

einer nach dem andern Meister wird, feilhaben": 

und bei den Komotaucr Scifenstedern 1628: „sie 

sollen die Stände fein ordentlich seyen und die 

ältesten Meister (— die Meister dem Aller 

nach) nach einander".

Über die verschiedenen Pflichten des Zung 

meisters gegenüber der Zunft, besonders als 

Zunftbote, wird bei der Zunftverwaltnng noch 

die Rede sein.

i 6. Verbot, Lehrlinge a u f z u n e h n: .

Bloß bei 3 Zünften im ganzen Bezirke finden 

wir noch die Vorschrift, daß der neuernannrc 

Meister durch 3 Fahre — also unabhängig von 

der Dauer des Fungmeistcramtes — keinen Lehr 

ling aufnehmcn durfte: bei den Komolaucr Ger

bern (1619) heißt cS: „wann er Meister worden 

ist, so soll er hernacher unrcr dreien Fahren keinen 

Lchrknecht annehmen, sondern dieselben 3 Fahr 

völliglich auöwarlcn"; und bei den Cccstadtler 

Lcinwebcrn (1709) sowie Schneidern (1709): 

„soll ein solcher junger Meister sich nicht unter 

stehen, einen Lehrjungen aufzudingen, er sei dann 

zuvor 3 Fahr lang Meister gewesen und habe 

seine gebührenden Schuldigkeiten der Laden abge 

stattet".

Vl. Aufnahme fremder Meister.

Wenn sich ein fremder Meister niederlasien 

und sein Handwerk treiben wollte, so harte er in 

Koinotau wie in den anderen Städten des Bezir

kes vielfach die gleichen Forderungen 

zu erfüllen wie ein Gesell, der sich um das Mei 

sterrccht bewarb, nämlich den Nachweis seiner 
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ehrlichen Geburt sowie seines redlichen Verhal

tens und seiner Lehrjahre zu erbringen, katholi

schen Glaubens und verheiratet zu sein, das Mei- 

sterjahr auszustehen, das Einwerben vorzuneb- 

incn, das Bürgerrecht zu erwerben, das Meister

stück vorzuführen, Abgaben zu leisten, das Mei- 

j.-iih- i abzuhalten und das Iungmeistcramt 

auSzuue . So hatte bei den Görkauer Schustern 

k x 51„iMeister, der von anderer Herren 

Güter jV-v' kau zog und allda Meisterrecht 

b.'bc: wollte, den Schnitt (— das Meisterstück) 

/^rzufübr-i: . -r Meistern 2 Pfund Wachs und 

Ya Sch Schwertgeld zu gebe», den Meistern 

e... .. .ich Mahl mit Esten und Trinken zu

sorgen und 1 weißen Gr. zum Meisterrecht zu 

neben". Bei den Kralupper Bäckern und Mül

lern 1608) und ebenso bei den Kralupper 

Schneidern (1668) mußte „jeder, der stch von 

anderswo als ein Meister in diesem Städtel 

seßhaft machen wollte, stch das Skadtrecht aus- 

richren (— Bürgerrecht erwerben), einen Brief 

seiner ehrlichen Geburt sowie seines redlichen 

Verhaltens und der Auslcrmmg seines Hand

werks aufweisen, weiters in allen Ordnungen 

nur anderen Anwohnern des Städtchens, svnder- 

ircl' in geistlichen Sachen, wie in Empfahung 

des bocbwürdigen Sakraments unter einerlei 

Gestalt, stch vergleichen" (— gleich stellen). Bei 

den Kralupper Leinwebern (1668) sollte, „ein 

Einheimischer wie ein Fremder, wenn er stch auf 

Kralupp wenden wollte, zuvor seinen GeburtS- 

und Lehrbrief aufzeigcn, darnach seine Meister

stücke erwerben und 3 w. G. Mutgeld geben, 

verheiratet oder stch in Jahresfrist zu verehelichen 

verpflichtet sein, dazu dem Rat 2 fl. und dem 

Handwerk 2 fl. und 1 Viertel Bier geben". Bei 

den Komotauer Tischlern (nach 1531 lollte „ein 

fremder Meister, der nach Komotau ziehen wollte, 

eine Kundschaft bringen, wie er stch des Orts, da 

er zuvor wohnhaftig gewesen, verhalten habe, 

und wann er damit bestanden, alle Bürger- und 

Meisterrechte gcivinnen und junger Meister blei

ben, bis ein anderer Nreister würde". Bei den 

Komotauer Müllern (1636) mußte „ein Mei

ster, der von der Fremden herkam, seinen ehrlichen 

GeburtS- und Lehrbrief bei der Laden nieder

legen und war alles zu tun schuldig, was einem 

jungen Meister gebührte".

Bei anderen Zünften dagegen ist bei der Auf

nahme fremder Meister eine gewisse Erleich

terung gegenüber den jungen MeisterrechtS- 

werbern vorgesehen. So hatte bei den Seestadtler 

Zimmerleuten (1707) ein fremder Meister, 

welcher stch in Seestadt! oder auf der Herrschaft 

nicderlasten wollte, eine Kundschaft seines Wohl

verhaltens oorzuzeigen, stch in das Meisterbuch 

gewöbnlichermaßen einfchreibcn zu lasten und 

außer einem Viertel guten Biers den Meistern 

oder in die Meisterlade nichts zu geben, während 

es dem Erkenntnis der Obrigkeit überlasten 

blieb, ob er das Meisterjahr auszustehen habe 

oder nicht. Bei den Görkauer Schustern (1460) 

beißt es: „und ein Meister, der da bei uns woh

nen wollte und stch bei uns fügen, der stch recht

fertiget (— Zeugnisse vorletzt), der soll den 

Meistern in die Zeche geben 2 Pfund Wachs 

und, welcher eines Meisters Tochter nähme, i 

Pfund". Bei den Komotauer Mauerern (rl>6r) 

sollte „ein fremder Meister, welcher allhier etwas 

zu arbeiten annehmen wollte, nach Erlag von 2 

Schock in die Meistcrlade das Meisterrecht haben 

wie ein anderer Meister und weiterhin alle 

Onarral mir einzahlen". Bei den Komotauer 

Müllern (1636), bei denen der fremde Meister 

sonst alles zu tun hatte wie der junge Meister, 

war das Einwerben mir folgenden Worten 

durch einen Geldbetrag abgelöst: „ob nun wohl 

ein jeder, der dabier Meister werden will, 2 

Ouarral eiumuten soll, weil aber öfrermalen 

Müller von Fremden anbero ziehen und, wenn 

ste einmuten sollten, nicht allein ste an ihrem 

Bewerb, sondern auch ein Aar oder der Mühl- 

herr Schaden leiden würde, verwegen soll ein 

jeder Müller, der da urplötzlich anber kommt und 

Meister werden will, einem Handwerk wegen 

der Einmutung für jedes Ouarral 4 Sch. m., 

zusammen 8 Schock in die Lade zu eurrichren 

schuldig sein". Bei den Komotauer Mälzern 

(1320) sollte „einer des Handwerks, der hieher 

ziehen wollte und hätte es gelernet, auch 2 Icchre
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gediener an den Enden, da Zunft und Zechen 

sein, und hier ein Hauö kaufte, da ein MälzhauS 

darinnen wäre, von einem Handwerk der Mäl

zer aufgenommen werden, so er dem Handwerk 

2 Schwertschock gegeben". Und bei den Gesamt - 

zünfttn in Priesen (1597) und Eidlitz (1676) 

beigr es sogar nur: „wo aber ein Fremder oder 

aucb vom Lande stch zünftig machen wollte, soll 

er gleich ohne Wartung gegen 10 Gr. Einmnt- 

gcld eingenommen werden."

Zn >vomolan finden sich noch-folgende Son

de r b e st i m m u n g e n. Bei den Schneidern 

^1537) mußte „eines Meisters Sohn, der an 

einem anderen Ort Meister geworden: und stch 

mit einer Frau außerhalb des Handwerks ver- 

ebelicht hatte, wenn er wieder anheim kam und 

stch allhier setzen und sein Handwerk arbeiten 

wollte, dem Handwerk einen Brief wegen seiner 

Enthaltung (— seines Verhaltens) bringen von 

den Enden, da er Meister gewesen, und dasjenige 

tun, was ein anderer Meisterssohn zu tun schul

dig". Die Ausnahmsbestimmung eines Probe

jahres findet stch bei den Zimmerleuten (1657) 

in folgenden Worten: „falls ein fremder Mei

ster hieher käme, , um auf den Gründen eines 

Skates sein Handwerk zu treiben, so soll er stch 

in allem den Einheimischen vergleichen und 30 

Groschen in die Lade einlegen, nachmals das 

ganze Jahr, doch mit eines Rates Erlaubnis und 

daß (— soferne) er nach dieser Zunft und Ord

nung stch richte, sein Handwerk auf ihrem 

Grunde treiben und soll, wann das Jatyr aus 

ist, bei den Ältesten suchen (— ansuchen), ob sie 

ihm länger zu arbeiten vergünstigen wollen, und 

dies soll in ihrem Willen uud Gutdünken stehen 

und mit eines Rates Wissen geschehen: würde 

aber einex. dawiderleben und wollte dieser Ord

nung nicht nachlebcn, der soll mit seinem Geräte 

aufgehoben und nicht erlassen (= entlassen) wer

den, bis er stch mit dem Handwerk abfinde und 

vergleiche". Und bei den Komotauer Schneidern 

(1575) findet stch folgende Eonderbesiimmung: 

„es soll auch keiner allhier zum Meisterrecht zu

gelassen werden, auf den man glaubliche Wissen- 

schsft hätte und überwunden wäre, daß er über 

die hicischeu Meister oder anderswo auf dieser 

Herrschaft gcstörct hätte, er vertrüge stch dann 

desselben Orts und legte nachmals allhier in 

unserer Zunft die Strafe von 1 Sch. Gr. in die 

Lade ein, wie andere Störer tun müssen".

Besonders hervorzuheben ist auch noch eine 

Vereinbarung zwischen den Leinwebern von 

Kvmotau und Görkau vom Jahre 1539, nach 

welcher die Komotauer den Görkauern auf Ersu 

chen ihre Zunftordnung überreichten und geg : 

seitige Anerkennung des Meistcrrechles 

bei Überstedlung von Meistern mit den Worten 

verabredeten: „welcher redlicher Meister von 

Gürkaw gen Komuthaw ziehen will, der soll der 

Mcisterrecht gefreit sein, desgleichen welcher red 

licher Meister von Komuthaw gen Gürkaw ch 

ben will, soll auch des Meisterrccht gefreir sei:

VII. Wiederaufnahme eines Meiers.

Die Notwendigkeit einer neuerlichen Erwer 

bnng des Meisterrechtes ergab stch aus verjchie 

denen Gründen: wenn ein Meister weggc;..^n 

war und nach längerer Zeit wiederkehrte. ,1. ■ 

er eine gewisse Zeit keine Handwerlsoerfau.. 

gen besucht und das Ouartalgeld nicht entrichtet 

hatte, wenn er von selbst vom Handwerk adgclas 

scn hatte, wenn er desselben infolge einer Überlre 

tung oder eines Vergehens verlustig geworden war.

Für die Wiederaufnahme eines Meist 

nach Abwesenheit finden stch ganz ver 

schiedene Bestimmungen. Bei den Komotauer 

Kupferschmieden (1639) brauchte ein Meister, 

welcher aus Not Weib und Kinder auf gewiss:' 

(--- unbestimmte) Zeit verlassen, um als Gesell 

zu arbeiten oder zu wandern, falls er bei seiner 

Wiederkunft die Meistergerechtigkeit wie vorher 

genießen wollte, nur eine glaubwürdige Kund

schaft beiznbringen, wie er stch in der Zeit seines 

Außcnbleibcns verhalten, und die Gebühr zu er

legen, die er in der Zeit seiner Abwesenheit in 

die Lade schuldig geblieben. Bei den Koinotauer 

Mälzern (1563) konnte „jeder, der stch von der 

Herrschaft entbräche und Hinwegzüge, nachmals 

(ohne Nennung einer Zeit) stch wiederum hieher 

begebe und stch häuslich niederließe, sein Hand-
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Zunftordnung der Player Ziinnierlcote, Maurer, Vagucr und Dünner (1690).

röerk Widder lt-Mn, falls er im Hand 

werk nicht gestöret und aufs neue 

Sckwcrlschock erlegt". Bei den Gör- 

kaner Mälzern (1602) sollte ein Mei 

ster, der "von Görkau himvegzüge und 

sich nachmals (ohne Kennung einer 

Zeit) dahin zurin'kbegebe und häuslich 

nicde/'''s;e, wiederum zugelastcn wer 

deii und us Handwerk nur 'neuerlich 

2 Sckock meißnisch zu geben schuldig 

sein ?er Voraussetzung,- daß er 

-.erk nicht gehöret hätte, 

.e, r'alls er an einem oder 

uichr fCrtrn, da nicht Zunft ttttd Zn 

":.g sind, gestöret, zum Handwerk 

nicht eher zugelasten werden sollte, bis 

er von neuem gelernet, wie dies für 

die' ^ehrjungen verordnet. Bei der 

GesaMtzunft in Priesen (1597) und lÄdlitz 

uhö) sollte „einem Meister, oer über L.'ano 

verreiset, oas Handwerk un Fahr lang zu 

gute gehalten werocn, falls er alle Quartal 

seinen Aujlaggrosckcn in die Lade gebe", jedoch 

sollte er, falls er sich erst nach Verscheinung des 

Wahres finden einfinden^ würde und das 

Meisterre'cht ivic zuvor gebrauchen wollte, das

selbe aufs neue ordentlich gewinnen. Bei den 

..menberger Fleischern (16.47) sollte ein Mei

ster, der von dannen wegzögc und ein Jahr lang 

außen bleiben und an anderen Ädrien schlackten, 

über (einen Bankzins und, was er sonst dem 

Handwerk zu tun schuldig, erlegen würde, inner

halb eines JaKrcs „ungefährer" bleiben, dagegen, 

falls er über diese Zeit außen bliebe nnd hernack- 

mals wieder nach Eounenberg kommen und dort 

tvicder schlackten wollte, aufs neue einmuten, 

seinen 'Veglaß vorlegen nnd die.Gebühr in Geld 

und Mahlzeit wie ein Z^ener (— Jungmeister) 

entrichten nnd, falls er zum zweiten- oder dritten 

male wegziehen würde, weiter nickt zugelasteu 

werden, während seinen Kindern, so zurückgeblie 

den wären, des Handwerks Gerechtigkeit erhalten 

bleiben sollte. Bei den Komotauer Bäckern (vor 

>£23) konnte ein Meister, der sich von hinnen 

gewendet und nicht länger als ein Jahr auöblieb,

das Handwerk wieder treiben, falls er die ver- 

scstenen Änartalgrosckcn erlegt und der Herr^ 

sckaft glaubwürdige Kundschaft feines Verhal

tens in dieser Zeit oorgelegt, dagegen sollte er, 

falls er das ganze Jabr oerfckeinen lasten würde, 

nickt früher zum Handwerk zugelasten werden, 

bis er wie ein junger Mnster aufs neue m8 

Handwerk geworben nnd stch mir dem Meister

recht aller Billigkeit verhalten. .Bei den Komo- 

lauer Schneidern (1537) brauchte ein Meister, 

der stch von hinnen weggewendet und im Jahre 

wiederkam, um allda wieder zü meistern, nur fö- 

oiel in die Zeche nachzahlen, als die andern 

Meister „in itzlichem T^uarral getan", dagegen 

mußte er, falls er erst nack Äusgang eines Wah

res wiederkam, alles das tun, was ein anderer, 

der aufs neue (— zum erstenmal) Meister wird, 

zu r'un pflegt. Bei den Komotauer Schustern 

(1601) halte ein Meister, der ohne eine redliche 

Ursache hinwegginge und über ein Jahr außen 

war, „die Zeche verfallen" und mußte, so er das 

Handwerk wiederum an die Meister begehrtb,' 

Kundsckafl bringen von den «Orten, da er ge- 

wesen, worauf er wieder „schneiden" durfte. Bei 

den Komorauer Tischlern (i^gr) sollte ein 

OlkeisE, der' von hinneil' wegZog nnd Fahr und 

Tag ansblieb 'uüd nickt Zeck nnd Innung mit
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dein Handwerk hielte und sich darnach wieder 

biehcr zog, sein Nreisterrccht verfallen haben und 

aufs neue Meisterrecht gewinnen. Und bei den 

Komotauer Leinwebern (1460) heißt es ganz 

kurz: „welcher Meister in unser Zech sich von 

uns wegwendet und sich in Jahr und Tag zum 

Handwerk nicht wiedersände und wollte sich erst 

nach Zahr und Tag wieder zu uns wenden, der 

soll ein neu Meisterrecht geben".

Bestimmungen für die Wiederaufnahme, 

falls ein Meister wegen .Nichterschei

nens im Quartal sowie ^Sichtzahlung 

des Äuartalgroschens sein Meisterrecht verlor, 

finden sich bei mcbreren Zünften. Bei den Bäk- 

kcrn (vor 1525) sollte ein Meister (ebenso eine 

Meisterswitwe), der den Äuartalgroschen aus

gangs eines Jahres (— durch ein volles Jahr) 

nicht erlegt, des Handwerks fällig und müßig 

fein und, falls er wieder Meister werden wollte, 

sich nach Handwerkögebrauch und Gewohnheit 

wiederum cinwcrben gleich anderen jungen Mei

stern und sich mit dem Meisterrecht aller Gebühr 

verhalten. Bei den Büttnern (1585) sollte ein 

Meister, welcher unter Zahr und Tag vorsetz- 

licberwcise und ohne genügsame und erhebliche 

Ursache nicht zum Handwerk kam und den ge

bührenden Meistcrgroschen nicht schickte, des 

Handwerks entnommen und nicht wieder in die 

Zunft eingelassen werden, er habe dann wiederuni 

von neuem eingeworben und das Meisterrecht 

wie bräuchlich gegeben. Bei den Komotauer 

Tuchmachern (1669) sollte ein 9üeister, der in 

V« Zähren nach einander unangesaget ohne er

hebliche Ursachen oder Ehehaft mutwilliger 

Weise ausblciben und nicht bei der Lade er

scheinen würde, auch seine Quartalgroschen nicht 

schicken würde oder auflcgen ließe, seines Mei- 

sterrechls verlustig sein, jedoch konnte er, falls er 

sonst ohne Tadel war und die Zunft ferner mit

halten wollte, wiederum aufs neue einwerbcn und 

das Meisterrecbt um 6 Sch. und 4 Pf- 22achs 

erlangen. Und bei der Scestadtler Gesamtzunft 

(1662) heißt es kurz: „da einer vorher bei 

dem ehrsamen Handwerk hat gehalten und 

seinen Quartalgroschen Jahr und Tag behal

ten, der soll wieder aufs neue einmuten bei 

Strafe".

Bei den Komotauer Weißgerbern (1619) 

findet sich folgende vereinzelte Bestinunung: „ob 

es stch bcgebe, daß ein Meister einmal von 

dem Handwerk abließ und nicht Ge

sellen beherbergt hätte, so soll er stch, ob er 

anders wiederum zum Handiverk will zuge- 

lasten werden, mit einein ganzen Handiverk 

nach desselben billiger Erkenntnis abfind'ich zu 

machen schuldig sein".

Ein neuerliches Erwerben des Meistcrrcci'tes 

nach Verlust desselben infolge einer Über 

t r e t u n g oder eines Vergehens finde' 

stch in 2 Fällen. Bei den Komotauer Lein

webern (1721) sollte ein jeder Meisternder län

ger als ein Jahr unverehelicht blieb, er sei fremd 

oder einheimisch, nach verflossenem Zahr und 

Tag 60 ipso seines erworbenen Meisterrechts 

verlustig sein und zu solchem nicht eher wieder ge

lassen werden, bis er alles dasjenige, was zum 

Meisterrecht erforderlich, auögestanden, nach 

nials eingemutet und alles dieses, was ein 

anderer, so das erstemal Meister werven 

prästierl, auch stch wirklich verehelicht habe. Ilno 

bei den Komotauer Weißgerbern (1619) heißt 

es: „weil es stch begibt, daß unterweilcn (— bis 

weilen) welche durch in unserem Handwerk nicht 

leidentlichc Verbrechen stch des Handwerks ver

lustig machen und solche zu uns um Nestitnieruug 

desselben Zuflucht nehme» würde«, daß wir dessen 

nach Handwerkögebrauch ohne alle Verhiuoerung 

jederzeit freie Macht haben mögen".

VHI. Begünstigung der Meistersölme.

Über die verschiedenen Begünstigungen, die 

die Söhne von Meistern der betreffenden Zunft 

genossen, war schon bei den verschiedenen Stufen 

zur Erwerbung der Gewerbeberechtigung ini Ein

zelnen die Rede, sodaß hier nurmehr eine über- 

stchtliche Zusammenfassung angczeigt ist und nur 

der Wegfall der Lehrzeit erstmalig und aus

führlich behandelt wird.

Die Vorrechte, die die Meistcrsöhne genossen, 

lassen stch am besten in Z Gruppen teilen, solche
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.lieber, geldlicher und fachlicher Hinsicht. 

Begünstigungen in zeitlicher Hin

waren sehr »nannigfach und betrafen: eine 

ce Lehrzeit, nämlich von i ^ahr statt von 

.ihren (Gör. Bä. Fl. 1378); die halbe 

»derzeit (Koni. Bä. >700, Kom. Fl. 

e, Kom. Lei. 172», Kom. Seif. 1628, 

Tö. 5toni. Tuch. 1669, Son.

- J. 1643, Gör. Bä. Fl. 1578) oder sonst 

kürzere Wanderzeit, nämlich von 2 statt 

fahren (Gör. Schn. Schm. 1631) oder von 

Jahr starr 3 Fahren (Koni. Kür. 1631); 

egfall des Meisterjahrs (Kom. Kup. 1639, 

n. Lei. 1721, Kom. Kür. 1631, Kom. Hut. 

□7); ein kürzeres (Umwerben u. zw. ein zivei- 

«lt dreimaliges (Kom. Lei. 1630), ein ein 

tlt zweimaliges (Pries. Ges. 1397), ein ein- 

an dreimaliges Eimverbon (Kom. Seif. 1628): 

ne längere Hciratsfrist, nämlich von 1 ganzen 

' ihre stau von einem Vierteljahre (Kom. Fl. 

1652, Gör. Fl. 167z); Wegfall des Fnng- 

iueisteramtes (Kom. Schm. 1636); Bevor

zugung bei Zunftsperre (Koni. Stru. 1749, 

Gör. Fl. 167z).

4>ir Begünstigungen in geldlicher Hin- 

stchl waren noch mannigfacher und häufiger und 

betrafen: die halbe Lehrlingsaufnabmsgebühr 

(Kom. Lei. ih6o, Kom. Stru. 1749) oder so

gar nur 1 Viertel derselben (Kom. Bü. 1585) 

oder wenigstens Oeachsicht von 1 Pfund Wachs 

(See. Lei. 1709, See. Schn. 1709): die halbe 

Freisprechungsgebühr (Kom. Lei. 1460); die 

halbe Ablöse für das Wandern (Kom. Bä. 

1700, Kom. Tuch, 1669); die halbe Einwerbe- 

gebühr (Kral. Schn. 1668, Son. Schn. 1643, 

Gidl. Ges. 1676, Pries. Ges. 1397); das halbe 

Meistergeld (Kom. Bä. v. »525, Kom. Bü. 

138s), Kom. Hut. 1607, Kom. Kupf. 1659, 

Kom. Lei. 1460, Kom. Schn. 1537, Kom. 

Seil, 16'89, Kom. Ti. 153t, Kom. Tuch. 

1563, Kom. Schm. 1636, Kom. Slru. 1749, 

Son. Schn. 1643, ®ör. Schn. Schm. 1651, 

See. Zim. 1707, See. Lei. 1709, See. Schn. 

1709/ Kral. Schn. 166’8) oder sonst ein er

mäßigtes Meistcrgeld, ivie 6 Sch. 2 Pf. stau 

17, Sch. 4 Pf- (Kom. Tuch. »669), 2 Sch. 

2 Pf. statt 3 Sch. 4 Pf. (Kom. Schu. 1601), 

2 Sch. t Pf- statt 3 Sch. 2 Pf. (Kom. Schn.

1673) oder gar nur i Pf. statt 4 Sch. 2 Pf. 

«Kral. Fl. 1668), 2 Sch. start 8 Sch. «Gör. 

Bä. Fl. 1578), 2 Sch. statt to Sch. (Gör. 

Fl. 1673), i Sch. statt 3 Sch. (Kom. Ger. 

1.568), 1 fl. statt 10 fl. und dem Rate 4 fl. 

statt 10 fl. (Son. Fl. 1647), i Gr. statt 

4 Sch. t Gr. (Kom. Fl. 1563) oder sogar 

völlige 9iachsicht des Meistergeldes (Gör. Fl. 

1309, Kral. Schu. 161,8, Kral. Schn. 1668, 

Eid. Fl. 1728, Pries. Ges. 1397); das halbe 

Ablösegcld für das Meistercsten (Kom. Schu. 

1616, Kom. Erru. 1749) oder eine niedrigere 

Taxe hiefür, nämlich 3 Sch. statt 8 Sch. (Kom. 

Lei. 1630) oder Wegfall des Meisteressens 

(Koin. Seif. 1633) oder die halbe Menge Bier 

(Kral. Bä. Mü. 1668, Kral. Lei. 1668): 

einen niedrigeren Lcichcnlnchbeitrag, nämlich 

4 statt 13 Gr. (Kom. Schn. 1337); ein Dar

lehen für das Garn zum Meisterstück (Kral. 

Lei. 1668).

Die .Begünstigungen in fachlicher Hin- 

sicbt waren nicht so ntannigfach und nicht so 

zahlreich, aber umso einschneidender, denn ste be

trafen Wegfall, Erleichterung oder Ablöse des 

Meisterstücks bezw. den völligen Wegfall der 

Lehrzeit. Die Begünstigungen hinsichtlich des 

Meisterstücks ivaren folgende verschiedene: gänz- 

licber Wegfall (Kom. Bü. 1383, Kom. Schn. 

1673, Kom. Seif. »628, Kom. Schm. 1636, 

Gör. Schn. 1312, Gör. Bü. 1670, Gör. Lei.

1674) , das ¥2 9?.teisterstück (Kom. Schn. 

'537, Kom. Ti. 1531), 2 statt 3 Meister- 

stücke (Kom. Kup. 1639), 3 statt 12 Meister

stücke (Kom. Schu. 1601), Ablöse des Meister

stücks durch 1 Schock (Kom. Kür. 1631). Die 

völlige Oiachsicht der Lehrzeit für Meisterssöhnc 

findet sich in folgenden Stellen: „der Meister 

Söhne dürfen (= brauchen) das Handwerk nicht 

lernen, sondern gebrauchen wie ein anderer Mei

ster^' (Kom. Mal. 1563); „es sollen auch die 

Meister Macht haben und wohl befugt sein, 

wann sie ihre Söhne bei einem Handwerk an
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sagen, so dürfen sie keineswegs lernen" (Koni. 

Seif. 1628); „es sollen der Ordnung des Mei- 

stccrechtS befreiet fein die Mcistcrföbne, die weder 

lernen noch dienen dürfen" (Gör. Mäl. 1602); 

„was aber die Meistersöhne und ihr Lernen be

langet, soll kein Meister seinen Sohn vor dem 

Handwerk anfzunehmen oder zn gcstellen und aus- 

gelernetzu geben nicht schuldig sein, und da gleich 

ein 'Meister abstürbe und Söhne verließe, so sollen 

die Kinder das Handwerk vom Vater gelernet und 

ererbet haben und ein Handwerk ihnen Lehrbrief 

zu geben schuldig sein" (Son. Fl. 1647); „eines 

einheimischen Meisters Sohn aber, der bei dem 

Handwerk auferzogen, der darf (— braucht), 

wie vor alters hier bräuchlich gewesen, bei einem 

andern das Handwerk nicht lernen, sondern, 

wann er vor der Laden vorgcstellt wird und stch 

auf die Aussage der Meister mit den Gesellen, 

wie bräuchlich, verträgt (— vergleicht), so ge

nießt er billig der Zunft und des Handwerks" 

(Kom. Tuch. 16O9); „was aber die ehrlich ge

borenen Meistersöhne anlanget, welche zu diesem 

Handwerk nach ihren Eltern das vollkommene 

Recht haben und auf selbe verfallet, kann ein 

Vater seinen, Sohn zu allen Zeiten den Lehr

brief geben" (Kom. Stru. 1749); „was der 

Meister Söhne anlangen tut, dieselben sollen alle 

und jede Gerechtigkeit zu ihrer Eltern Handwerk 

haben als die Eltern selbst" (Pries. Ges. 1597, 

Eid. Ges. 11,76). Notwendig war es aber bei 

einigen Zünften, daß ein Meister seine Söhne 

bei Lebzeiten freisprach bezw. einschreiben ließ, 

widrigenfalls ste nach seinem Tode keine Vorteile 

genossen, während ste sonst ein Meister „bis zn 

ihrer Stärke" zu stch nehmen mußte: „und wann 

ein Meister absterben möchte und saget seine 

Söhne bei Lebenszeit nicht frei, so sind die Kin

der schuldig, die Lehrjahre auSzustehen als ein 

Fremder und haben nichts zuvor zu genießen" 

(Kom. Seil. 1089); „es soll auch ein Meister, 

wenn er Söhne zeugt, solche bei der Laden 

ordentlicher Weise aufzeicknen und einschreiben 

lassen und, wann der Vater abstürbe und solche 

Sohne Lust zum Handwerk hätten, so solle ste 

ein Meister zu stch nehmen, bis solche zu ihrer 

Stärke gelangen könnten" (Kom. Mül. 1636): 

„wann ein Meister Söhne hätte, diese soll er 

bei der Laden ordentlich anmelden und einschrei 

ben lassen, daß, wann wider Verhofscn der 

Vater absterben möchte und solche angemeldct 

hinterlassene Söhne Lust zum Handwerk hätten, 

ein Meister diese annehmen und, bis sie stark 

genug wären, behalten sollte" (See. Bä. 1715): 

„es wäre dann Sach, daß der Vater abgestorben, 

so soll ihn ein Meister des Handwerks zu stck 

nehmen und stch um ein Leidliches mit ihn, ver

gleichen und er soll von solchem Meister nicht 

übersetzet werden" (Kom. Seif. 1628); „nnd 

obwohl ein Vater seinen, Sohn zu allen Zeiten 

den Lehrbrief geben kann, nichtsdestoweniger, 

wann der Vater vorher stürbe, als sollen dieses 

die ältesten Meister vermög des Verdienstes nnd 

der Person Fähigkeit vecanstaltcn, soferne er aber 

bei einem anderen Meister auslernete, so solle 

einem solchen Meistersohn von diesen, Meister 

der Lehrbrief gegeben werden" (Kom. Stru. 

1749). Entgegengesetzt lautet es dagegen in fol

genden 2 Fällen: „Welcher Meister Kinder ha: 

nnd ste das Handwerk lernen will, der soll si. 

vor einem ganzen Handwerk aufzunehmen und 

wieder daselbst vor;,,stelle,, und ausgclernet zu 

geben schuldig sein, stürbe aber einem sein Vater 

oder Lehrmeister, ehe seine Lehrjahre auö wären, 

soll ein anderer Meister, bei welchem stchs am 

füglichsten schicken wird, ihn vollends auslernen 

und der Lchrjung soll stch umS Lehrgeld zn ver

gleichen schuldig sein" (Son. Schu. 1643); „die 

'Meistersöhne aber, die das Handwerk von ihren, 

Vater gelernet haben und nach Absterbcn ihrer 

Eltern in den, Handwerk vollends von anderen 

Meistern unterwiesen wurden, sollen hiemit nickt 

gemeiner sein" (Kral. Lei. 1668). Und bei den 

Komotauer Mälzern (1563) finden wir folgende 

ergänzende Sonderbcstimmung betreffs der Mei 

sterssöhne, die nicht zu lernen brauchten: „nnd so 

einer zuvor ein ander Handwerk gelernet hätte, 

soll er nur eins brauchen und von dem ander» 

abstehen, und so er auf einem andern Handwerk 
gemeistert hätte, soll er nichtmehr zum Mälzer

handwerk zugelassen werden".
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IX. Begünstigung der Eitthciratenden.

Ähnlich wie die Meistersöhne genossen auch 

solche Gesellen anö der Zunft, die eines Mei

sters Tochter oder Witwe heirateten, 

hinsichtlich der Erwerbung des Meisterrechts 

Vorteile in zeitlicher, geldlicher und sachlicher 

Hinsicht, wobei sich für „Witwe" und „hei- 

r-?. folgende verschiedene Ausdrücke finden: 

^icfrau, Winveib, Wilbiu, Witlibin, Wit

tib, hinterlassene Wittib: Meisterin heiraten, sieb 

verheiraten, ehelichen, stch verehelichen, nehmen, 

zur Ehe nehmen, freien, zum Eheweib haben 

wollen.

Bci der weitaus überwiegenden Mehrzahl der 

Zünfte hauen die Einheiratenden die gleiche 

B e g ü n st i g n n g wie die Meisterssöhne: 

W-cgfall des .Ilccisterjahres (Koin. Knp. 1639), 

ein kürzeres Einmuten (Koni. Lei. 1650), das 

halbe Eimnntgcld (Kral. Schu. lOO8), Weg

fall des Meisterstücks (Gör. Fl. 15"»), Ablöse 

des Meisterstücks (Kom. Kür. 1631), eine ge

ringere Anzahl von Meisterstücken (Kom. Knpf. 

>659, Kom. Ti. 1613), das halbe Mcistergeld 

(Kom. Bä. v. 15-5, Kom. Kupf. 1659, Kom. 

-ei. 1460, Kom. Seil. 1689, Kom. Ti. 1613, 

Kom. Tuch. 1610, Kom. Stru. 1749, See. 

-ei. >709, See. Schn. »7<»9, Gör. Schu. 

1460, Gör. Schu. Schm. 1631) oder ein noch 

niedrigeres Meistergeld (Son. Fl. tv47, Gör. 

Fl. Bä. 1578, Gör. Fl. 167g). Bei den Ko- 

»notauer (Präger) Strumpfwirkern (1749), wo 

eine Zunftsperre eiugeführt war und nicht mehr 

als 3 Meister sein durften, sollten „bei der An 

nähme zum Meistertum die Meistersöhne und 

dicjetiigen, welche die Wittib nach einem ver

storbenen Meister oder eine Tochter zum Ehe- 

rveib habe« wollten, vor allen anderen fremden 

das Meistertum Anoerlangenden den Vorzug 

haben".

Bei einer Reihe von Zünften genossen aber 

die in die Zunft Einheiratenden nicht die 

volle Begünstigung wie die Meister

söhne. Bei den Komotaner Büttnern (158.!;) 

zahlten ste auch r»ur das halbe Meistergeld, muß

ten aber die 4 Ilkeisterstücke machen, während 

Meistersöhnc von diesen befreit waren. Bei den 

Komotaner Fleischern (1565) zahlten statt des 

normalen Meistergeldes von 4 Sch. 1 Gr. 

Söhne nur 1 Sch., Einheiratende 2 Sch. Bei 

den Komotaner Hutmachern (1607) zahlten 

Einheiratende auch nur das halbe Meistergeld, 

mußten aber im Gegensatz zu den Meistersöhnen 

das Mcisterjahr arbeiten. Bei den Komotaner 

Schuhmachern (1601) hatten Meistersöhne voll

kommenes Meisterrecht, wenn ste 2 Sch. und

2 Pf. Wachs zahlten, während Einheiratenöe

3 Sch. und 2 Pf. zahlen und das halbe Mei

sterstück machen mußten. Bei den Komotaner 

Seifenstedern (1628) sollten Meistersöhnc nur 

1 Quartal (statt 3) einmuten, des MeistersodS 

benommen sein und 2 Ech. in die Lade nieder

legen, Einhciratendc 2 Quartale muteu, des 

Meistersuds befreit sein, 3 Sch. in die Lade 

geben und das gebräuchliche Meistcrcstcn ver

richte«. Bei den Komotaner Schmieden, Wag

nern usw. (1636) sollten Meistersöhnc aller 

Meisterstücke befreit sein, Einheirateude 3 stakt

4 Meisterstücke machen. Bei den Komotaner 

Weiß- und Lohgerbern (1388) zahlten statt des 

nornialen Meistergeldes von 4 Schock Söhne 

1 Schock, Einheiratcnde 2 Schock. Bei den 

Görkaucr Büttnern (1670) brauchten Ein 

beiratende auch nur das halbe Meistcrrccht zu 

zablen, mußten jedoch die 4 Meisterstücke be

weisen, während Meistersöhne diese Meister 

stücke oder das Handwerk nicht beweisen mußten. 

Und bei der Priesner Gesamtznnfr ^1397), der 

Eidlitzcr Gesamtznnfr (1676) und den Eidliyer 

Fleischern (>728) sollten Einheiratcnde des hal

ben Geldes zum Meisterrecht befreit sein, 

»vährend Meistersöhnc gänzlich befreit waren.

Bei 2 Zünften finden wir eine E i n s ch r a 11 

kung dieser Begünstigung auf M e i st e r - 

f ö b n c, die innerhalb der Zunft heiraten. Bei 

den Komotauer Schneidern (1537) heißt es: 

„eines Meisters Sohn macht nur halbe Materie 

und gibt halbes Meisterrecht, nimmt er aber 

eines Meisters Tochter oder eine Meisterin, ist 

er der Mareri gar frei und der Gebühr in die 

Laden entnommen". Ilnd in der Zunftordnung 
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der Kraluppcr Bäcker und Müller (1668) 

lautet diese Grelle: „wann aber eines Meisters 

Sobn, der dasselbe Handwerk ausgelernet hätte, 

eines Meisters Tochter oder eines verstorbenen 

Meisters hinterlassene Wittib heiraten täte, der 

soll nur det» halben Teil (der Meistcrgebübren) 

zu geben schuldig sein".

Betreffs derjenigen Einbciratenden, die einem 

anderen Handwerke angehörten, finden 

stch in 2 Zunftordnungen entgegengesetzte Be

stimmungen. Bei den Kraluppcr Leinwebern 

(i068) heißt es: „da einer eine MeistcrSwitwe 

betraten würde, der des Handwerks nicht wäre, 

und wollte gleichwohl mit den Meistern das 

Handwerk treiben, soll er das Meisterrecht von 

neuem mit ganzer Gebühr des Rats und Hand

werks gewinnen". Und bei den Görkauer Mäl

zern (1602) lalltet es: „diejenigen aber, so eines 

anderen Handwerks und der verstorbenen Mäl- 

zer Witwen oder Töchter, die in ihres Vaters 

oder Mannes Güter verbleiben, ehelichen, die 

sollen nur 10 Schock ins Handwerk geben und 

Meistcrrecht verlangen, da ste aber ein ander 

Handwerk gelcrnct, dasselbe fahren zu lasten 

schuldig sein".

X. Einheimische und Fremde.

Bei den meisten Zünften werden die „Frem

den" zu den „Meistersöhnen" (einheimischen, 

allhiestgen, hiegischen Meistersöhnen) im Gegen

satz gebracht, bei anderen Zünften dagegen wird 

zwischen „Fremden" und „Einheimischen" oder 

„Untertanen" unterschieden.

Bei einer Reihe von Zünften ist aller

dings diese letztere Scheidung 0 h n e irgendeine 

Benachteiligung der Fremden zu finde». 

Bei den Komotauer Hutmachern (1607) sollte 

eines Rats und gemeiner Stadt Untertan ebenso 

>oie ein fremder Lehrjung bei der Aufnahme 

Bürgen stellen und den anderen Verpflichtungen 

Nachkommen. Bei den Kralupper Bäckern 

(1668), Fleischern (1668), Leinwebern (1668), 

und Schneidern (1660) sollte, wann ein Gesell 

stch vor einen Meister seßhaft machen wollte, ein 

jeder gleiche Pflichten haben, es sei ein einheimi

scher oder fremder Untertan (ein Einheimischer 

oder Fremder, ein Fremder oder ein Einheimi

scher, einheimisch oder fremd). Bei den Kra 

lupper Schneidern (1668) sollte keiner, er sei 

Untertan oder von fremden Herkommen, ivelcher 

stch in daö Handwerk nicht eiukaufte, mit seiner 

Werkstatt Abbruch oder Verhindernis tun. Bei 

den Seestadtlcr Bäckern (1715) sollte ein Frem

der, so Meister werden ivollte, wie einer aus dem 

Markt See oder aus den Borfschasteu alles 

Obige zl> verrichten schuldig und vor allem der 

röm. kath. Religion zugetan sein. Bei den 

Komotauer Büttnern (158.5) wird bei der 

Erwerbung des Mcisterrcchtes unter den in die 

Zunft Einheiratenden ein fremder Gesell einem 

Einheimischen, der nicht eines Meisters Sohn 

iväre, gleichgesetzt. Bei denKomotauer Kürsch

nern (1651) sollte ein jeglicher Gesell oder Lebt- 

jung, auch Meistersöhne und Stadtkinder, die 

das Wocheulohn oder Stückwerk arbeiten, alle 

14 Tage auf die Herberge gehen und einer 

(— jeder) drei Pciuu'g auflegeu. Bei den Komv 

tauer Seifenstedern (1653) sollte ein Gesell, so 

in dieser Stadt Komotau das Handwerk nicht 

gclcrnet und anderswoher käme und daselbst beim 

Handwerk arbeiten wollte, mit Arbeit gefördert 

werden gleich anderen biestgen einheimischen 

Gesellen, wenn er nur der katholischen Religion 

zugetan. Bei den Komotaucr Büttnern (158.5) 

sollte einer, der das Handwerk allhicr gelernt 

bätte, er sei ein Fremder oder ein Einheimischer, 

das Meisterjahr zu arbeiten befreit sein. Bei den 

Komotaucr Seifenstedern (1653) heißt es: „die 

Fremden und Ausländer betreffend, wann ein 

Gesell gewandert konnnt, soll er um gleiches 

Wochenlvhn arbeiten und einstehen". Bei den 

Komotaucr Seilern (1598) mußte ein jeder 

Meister oder Gesell, er sei fremd oder einheimisch, 

der in der Wochen ein Handlvcrk zusammenfor- 

dcru ließ, acht Groschen in die Laden geben. Und 

bei den Kralnpper Leinwebern (1608) sollte 

keinem Gesellen, er sei fremd oder einheimisch, 

zu arbeiten gestattet lverden, er sei aus der Stadt 

oder Märkten, er habe dann 3 Zahre gelernet.
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Bei anderen Zünften finden wir eine begreif

liche Vorsicht gegenüber Fremden, indem 

verlangt wird, daß ein Fremder Z e n g n i s s e 

seiner Lehre und seines Verhaltens o o r w e i s e n 

müsse, während dieser .lcachweiö für die einhei 

wüschen ganz wegfiel oder erleichtert wurde. Bei 

den Seestadtler Zinnnerlenten (1707) sollte 

eii: in Fremden, so allhier Meister werden 

r ir ?. ;nförderst obliegen, seinen Gebnrtö- und 

Lehrbrief beim Handwerk vorzuweisen, damit 

hieraus sein cbrliches Herkommen und, ob er das 

Handwerk ehrlich erlernet und sich sonst zunft-- 

gemäß »'.'. halten habe, zu ersehen. Bei den See 

stadrler Leinivebern (1709) und Schneidern

. ,>9) sollte ein jeder Fremde, der Meister 

werden ivollre, nach vorder gebrachtem ehrlichen 

GebnrtS und Lehrbrief in nichts ausgeschlossen 

sein. Bei den .^omotaucr Gerbern (1388) sollte, 

da ein Fremder, so allhier nicht gelernt, bei ibnen 

.Heister werden wollte, seines Verbaltens Briefe 

aufweisen. Bei den >voiuotauer Seifensiedern 

(' H33) sollte ein MeistcrrechtSwerber, der 

anderswo geleruet hätte, von derselben Zunft, wo 

er gelernt, einen Lehrbrief haben. Bei den )vra 

lnpper Schneidern (i6t»8) sollte, wofern jemand 

von anderswo sich vor einen Meister dieses Hand- 

werks seßhaft niachcn wollte, er seines ehrlichen 

Verhaltens halber genugsam aufweisen, auch in 

aller Ordnung mit anderen Inwohnern dieses 

Städtels, absonderlich in geistlichen Sachen, sich 

vergleichen (= ungleichen, gleich verhalten). Bei 

den Eidliyer Fleischern (1728) beißt eS: „bei 

Aufnahme eines jungen Meisters zum Meister- 

recht ist billig, daß ein Fremder seinen Gebnrts 

nnd Lehrbrief, Einheimische wie auch Mcister- 

söbne nur ihren GeburtSbrief vorzeigcn". Bei 

den Görkaucr Fleischern (167z) war gebräuch

lich, wann ein junger Meister zum Meisterrecht 

ausgenommen iverden ivollre, daß ein Fremder 

seine Geburt und Lehr, ein Einheimischer aber 

wie auch Meistersöhne seine Lehr verbringe. Bei 

den >vonioraner Strumpfwirkern (1749) heißt 

eS: „falls solcher Junge ein Einheimischer wäre, 

der kann sein Verhalten und ehrliche Geburt 

durch zwei glaubwürdige Zeugen beweisen".

Hagcgen finden wir bei mehreren Zünften 

eine ausgesprochene B e n a ch t e i l i 

gnng der Fremden im Vergleich zu den Ein 

beimischen, indem sie vor allem höhere Gebühren 

zahlen und länger wandern mußten. Höhere 

Taren finden lvir in folgenden Fällen: bei den 

Komotaner Tischlern (1331) sollte, so ein Mei

ster oder Geselle das Handiverk znsammenfordern 

ließ, der Einheimische 1 Schtvertgroschen, der 

Ausländische 1 rveißen Groschen geben. Bei den 

Connenberger Schustern (1643) sollte ein Frem

der, er sei des Handwerks oder nicht, der das 

Handwerk zivischen dem Ouartal wollte fordern 

lasten, <; weiße Groschen in die Lade geben, wäh 

retid den Einheimischen nichts oorgeschriebcn 

wird. 2^ei den Kralopper Schneidern (1668) 

und bei den Player Schneidern (16’81) sollte ein 

Meister, wann er einen Lehrjnngen aufnehmen 

wollte, schuldig sein, von Einheimischen 2 Pfund 

und von Fremden 4 Pfund Wachs zu der Zech 

mir einzndingcn. Und bei den Zvralupper Flei

schern (1668) sollte keiner aus den Meistern 

vom Anslernen eines Lehrjnngen, wann er ein 

heimisch, über 6 Schock und 2 Pfund Wachs, 

wann er aber ein Fremder, über 9 Schock und 3 

Pfund Wachs in die Zech begehren und nehmen. 

Eine längere Wanderzen für Fremde ist in 

folgenden Fällen vorgeschrieben: bei den Ju'nic 

tauer Töpfern (1532) mußte ein fremder Jung, 

auch der hier geleruet, wenn er Meister werden 

ivollte, zwei Jahre gewandert haben, während 

allbiesige Meistersöhne nur ein Jahr zu wandern 

brauchten; bei den Sonnenbcrger Schustern 

(1643) sollte einer, der allhier Meister werden 

ivollte, wann er ein Fremder war, 4 Jahre, eines 

Meisters oder Bürgers Sohn zwei Jahre ge 

wandert haben. Sonst sinden sich noch folgende 

Benachteiligungen Fremder: bei den Romoraucr 

Büttnern (1583) mußte nur ein fremder Gesell, 

der Meister werden wollte, znm Meisterstück das 

Holz bei den Waldleuten selbst kaufen und die 

Reifen, so er dazu bedurfte, mit seiner eigenen 

Hand machen: bei den Zvomotauer Schneidern 

(1337) sollte einer, der das Handwerk lernen 

ivollte, falls er ein ausländischer Knabe, der nicht

8S/7



bei dieser gemeinen Stadt geboren, nickt nur seine 

gebührliche Kundschaft und seinen ehrlichen 

Geburtsbries aufweisen, sondern auch seinem 

Lehrmeister für das himerstellige (— rückständige) 

Lehrgeld Burgen vor ein Handwerk Vorbringen: 

nnd bei den Komolaner Tischlern (1613) durfre 

ein Meister mit Bewußt und Nachlaß der 

geschworenen Meister nur dann nach fremden 

Gesellen ausschreiben nnd ausschicken und diesel

ben fördern, so nötige nnd verdingte Arbeit ver

fiel nnd er Iltangel an Gesellen hätte und keine 

übrigen Gesellen allhier wären.

XI. Stadt und Dorf.

Ganz spärlich, aber immerhin einer eigenen 

Zusammenfassung wert, sind in den Zunftord

nungen die Stellen, wo bei den verschiedenen 

Stufen in der Erwerbung der Gewerbebereckri- 

gung eine Unterscheidung zwischen der Stadt als 

dem Siye der Zunft und den zugehörigen Dör

fern gemacht wird, während diese Unterscheidung 

bei dem Inhalte der Gewerbeberechtigung, wie 

wir noch sehen werden, eine viel größere Rolle 

spielte.

In einigen Fällen finden stch allerdings 

große recktliche Unterschiede. Bei 

den Komolaner Schustern st601) sollten ste 

keinen ins Handwerk aufnehmen, der in einem 

Dorf gelernt hatte, er lerne dann zuvor in einer 

Stadt nach des Handwerks Gewohnheit. Bei 

den Komorauer Mälzern (161g) sollte ein 

jeder, so von Bauersleuten und anderen Orten 

her der Ankunft war, 2 Jahre in der Lehre ans- 

stehen und 3 Zähre für einen IUälzerkuecht 

dienen, wegen der Bürgersöhne, so hierunter nicht 

zu verstehen, sollte es bei voriger Ausmessung 

verbleiben. Bei den Seestadtler Zimmerleuten 

(1707) heißt es: „ein Lehrjung, der seine Lehr- 

sahr ausgestanden und zu wandern Lust hätte, 

ist derselbe aus dem Marktfleck gebürtig, wird 

schuldig sein, stch mit einem Handstreich bei seinem 

ehrlichen Namen des WiederkommenS und 

Ansäßigmachens halber bei dem Handwerk zu 

verbürgen, wäre aber der Lehrjung eines Bauern 

Sohn, dieser wird nebst obiger Verbürgung vor 

allem einen Amtskonsenz auSzuwirken verbunden 

sein". Bei den Komotauer Kürschnern (1631) 

sollte ein Meister, welcher außerhalb der Stadt 

wohnte nnd mit den Meistern Innung hielt, falls 

er stch nach Komotau wenden rvollte, das Mei

sterrecht neben dem Bürgerrecht aufs Neue 

gewinnen nnd stch wegen der Iahrarbeit (— des 

Meisterjahres) mit einem Handwerk abfinden. 

Und bei den Komotauer Schneidern (1687) 

mußte ein Dorfmeister, der stch in Komotau 

niederlasten wollte, wie ein Iungmeister zweimal 

einmuten, statt des Meisterestens 13 Schock und 

V» Viertel Bier geben, die Meisterstücke machen 

und junger Meister sein und bleiben, bis ihn ein 

anderer erlöse.

In anderen Fällen ist diese Unterscheidung 

zwar getroffen, dabei aber völlige Gleich 

b e r e ch t i g u n g zu sehen: „es sei aus ocm 

'Markt See oder von der Herrschaft" (See. 

Zim. 1707); „es sei nun aus dem Marktfleck 

See oder meinen Dorfschaften" (See. Bä. 

1713, Lei. 1709, Schn. 1709); „er sei aus dem 

Städte! oder Dorf" (Kral. Schu. 1668, Pla 

Schn. Iü8i). Und bei den Kralupper Leinwe

bern (1668) heißt es: „da stchs aber begäbe, daß 

die Dorfleinweber, welche es mit hiesigen Lein

webern halten, Kinder hätten und diese des Hand

werks gerne gemäß sein wollten, sollte ein jeder 

Barer sein Kino ordentlick aufdingen

XII. Die Stellung der Frau.

Während Meisterstöchter ihren ins Hand

werk einheiratenden Männern in der Erlangung 

0eS Meisterrechts große Vorteile brachten und 

Meisterswitwen, wie wir in einen» eigenen 

Abschnitte sehrn werden, das Handwerk weiter

treiben konnten und sogar Vorteile gegenüber den 

Meistern genossen, war die Aufnahme einer 

Frau in das Handwerk zum Lernen desselben 

entweder ganz ausgescklossen oder bei 

Strafeverbote n oder aufMeister s- 

t ö ch t e r beschränkt, wie aus einer Reihe 

von Verordnungen hervorgeht. Bei den Komo

tauer Leinwebern (1460) sollte kein Meister in 

der Zeche eine Maid oder eine Frau das Hand-
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werk nicht lehren und auch keine setzen und welcher 

dies täte, sollte einem Handwerk nicht gut genug 

sein. ^Zei den Görkauer Leinwebern (1674) sollte 

kein Meister des Handwerks eine Magd noch 

Weib lernen noch setzen und es sollte der Über

treter vom Handwerk verworfen und diesem nicht 

gut genug sein. Lei den Komotauer Seifensiedern 

(iG-»8) sollte weder Meister noch Meisterin 

keine Magd ru dem Kerzenziehen oder Scifensie- 

den <• '.ancl'en, weil dadurch manchmal vom 

©•' 'n Meister übel nachgereder und er

Lewerb verhindert würde, da aber ein 

der eine Witfrau dawider täte, sollten 

o.k zur Strafe verfallen sein. Lei den 

uvrauer Strumpfwirkern (1749) sollte kein 

Meister ein Weibsbild, besonders aus seinen 

Dienstboten nicht, auf die Werkstatt seyen, sie 

wäre dann eine Mcisterslochter, welche dieses 

Handwerk arbeiten und auf der Werkstatt siyen 

.g, and sofcruc ein Meister solche Anordnung 

überschritt, sollte er 2 fl. rbein. in die Zunfrladc 

>n erlegen schuldig sein, „damit dadurch den 

erden iichen Arbeitern neben den Weibsbildern 

zu arbeiten nicht nötig wäre". Lei den Lein 

wcbern und Schneidern in Platz sollte (168») 

keiner, der kein Meister ist, „kein Weib auf das 

Handwerk, ste solches zu lernen, aufnehmen 

außer sein Weib und Minder, wie dann keinem 

Weib das Handwerk zugelassen werden, auch 

andern zu lernen verboten.sein sollte, bei Ver

meidung der Handwerks Strafe". Lei den Kra 

lupper Leinwebern st6ü8) beißt es ähnlich, aber 

in etwas verworrener Ausorucksweise: „es soll 

binfür einer, der kein Meister ist, kein Weib aufs 

Handwerk, ste solches zu lernen, aufnehmen, ohne 

(— ausgenommen) sein Weib und Kinder, des

gleichen kein Knappe, es sei Magd oder Frau, 

von ihm zu einem anderen Meister zu arbeiten 

gesetzt noch zn lernen verstattet werden: zudem soll 

einem Weib das Handwerk nicht zugelassen, 

auch andern zu lernen verboten sein, bei Vermei

dung des Handwerks Strafe". (5ine Ausnahme 

finden wir nur bei den Komotauer Tuchmachern 

(1669), wo es heißt: „so soll auch ein Meister 

wie der andere Gleichbcit balten mit dem Lohn 

gegen Gesinde und Spinnerinnen".

11. Teil: Inhalt der Gewerbeberechtigung.

1. Zünfte und Nachbarzünste.

Was die Beziehungen der Zünfte der Städt
chen des Bezirkes zu den Zünften der näheren 
und weiteren Umgebung hinsichtlich der Aus 

llbuug des Gewerbes anbelangt, so finden wir 

lnaunigsachc Beziehungen der Konwlaner 

fünfte zu den verwandten Zünften der Städt

chen des Bezirkes, noch reichlichere aber zu 
den Städte» der Nachbarbezirke sowie jäch- 

sischeu Städten.
Vereinbarungen wie Strittigkeiten der Zünfte 

in 51 0 m 0 tau mit gleichartigen Zünften von 

Städtchen und Herrsämfien innerhalb 
des Bezirkes finden wir in folgenden 
Fällen: Die .Komotauer Leinweber überreichten 
im Jahre 1539 den Leinwebern in Gör- 
kau ihre Zunftordnung und verabredeten gegen: 

jeitigc Anerkennung des Meisterrcchis, wie fol
gende Eintragung im Handwerksbuche besagt: 

„tvelchcr Meister von Görkau gegen Komotau, 
desgleichen von Komotau gegen Görkau ziehen 

will, soll des Meisterrechts gefreiet (= befreit) 

sein". Mit den Leinwebern in P l a t- 

l c n, dem Nachbarorte Komolaus, schloffen die
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Äotnotaner 31 trister im Zabre 1593 folgenden 

Vertrag: „es hat ein Handwerk mit den Mei- 

stern von der Platten beschlossen, daß sie alle 

sämtlich verwilligt und mir Hand nnd Mund 

angelobet, das; keiner keine Garne auö der Stadt 

Komotäu hinauszulragen nnd zu bestellen wollen 

und sollen"; im gleichen Jahre finden wir aber 

im Handwerksbnchc die Nachricht, daß sich durch 

-llnsiifrung der Meister zur Blatte» ein Zwie

spalt zwischen 2 Meistern aus dem Gebirge nnd 

dem Handtverk zu Komvtan zugetragen, derenr- 

roegen der Vornwister in Platten in Strafe 

genommen wurde. Ein Vertrag der Kvmotauer 

Müller wegen des Eisabführens 00m Zabre 

i t»Z9 sel'ließt auch die 3lt ü l l e r in Ober

dorf von der Herrschaft Rothenbaus mir ein, 

welche „das Eis, ivann es Winterszeit gefrieren 

tut, an gebührenden Orten ans dem Mühlgraben 

wegschaffen" sollen. Die Komotaner Töpfer 

schloffen im Jahre 1658 einen Vergleich mit 

:wei Topf ermeistertt in Oberdorf 

wegen des Besuches des Komotaner Wochen- 

marktes nnd der Komotaner Not ließ im Jahre 

1672 auch die Vritwe eines dieser beiden Mei

ster zum Wochenmarkt in Komotau zu, während 

ein Oberdörfer Töpsergesell im Zahre iliyL zn 

dentselben nicht mehr zugelaffen ivurde. Zn der 

Sitzung desKomotaner Rates vom t o. 1. 1719 

wird „erinnert, daß die M ü l l e r iti O b e r 

d 0 r f sich auf dem Getreidemarkte in Komotan 

öffentlich einfinden und gleichtvie andere Bürger 

kaufen täten, nnd resvlvieret, daß sie bevor 

zuvor) gewarnt, bei weiterer Betrelung aber 

zum Arrest gezogen iverden sollten", '.krach einer 

Eintragung im ältesten Komotaner Korrespon 

denzbuche wendet sich der Nat zu Komotau im 

Zabre 1399 auf die Beschrverde der Mälzer 

daselbst an den Nat zu E i d l i tz „um Abstel- 

lung des vorhabenden (~ beabsichtigten) Nr a I z- 

hausbattes" auf Grund des Privilegs der 

Komotaner ONälzer, daß innerhalb einer Meile 

Wegs um Komotau kein Nkalzhaus anfgerichtet 

werden dürfe und, ivv dies geschähe, dasselbe ein- 

geriffen werden solle. Zn der Sitzung des Komo- 

taner Notes 00m 13. XI. 1722 tvird ein ^lppel- 

lationsmiffiv verlesen, kraft welchem auf 

Beschwerde der 91t ä lzer in G 0 r k a n ein 

Bericht geheischt wird, welches den Komotaner 

Mälzern auf 8 Tage (zur Erledigung) hinaus 

gegeben wird; und diese bitten in der Sitzung 

vom 15. Xl. 1722 um Aufschub, da sie irn 

Begriffe seien, mit den Gorkauer Mälzern 

einen Vergleich zu schließen, iverdeu aber vom 

Stadtrat, da ihm eine Ausschiebuug nicht zusteht, 

an die Appellation verwiesen. Von einem Streite 

der T n ch m a ch c r in St 0 m 0 lan mit 

einem T u ch s ch e r e r in G 0 r k a u iverden 

wir noch hören.

Reiche Beziehungen der Komotaner Zünste 

finden wir zn denen in X aade n 11. zw. hanvl 

sächlich in den drei Kaadner Korrespondenzb!- 

ehern aus den Zähren 17,7,7—17,87 sowie im 

ältesten Komotaner Korrespon denzbuche aus den 

Zabren 1397—1399. Zn einem Streite der 

L' 0 h- n n d W c i ß g e r b e r in Kaaden im 

Zabre 1364, in welchem die Lohgerber an der 

Hand des Beispiels in einigen Nachbarstädlen 

(Saaz, Lann, Zoachimstal, Buchan, Thensing) 

auch das Eemischgerben für sich in Anspruch 

nehmen, berufen sich die Weißgerber anf den 

Gebrauch in der Präger Neustadt sowie in Pil 

sen, Eger nnd auch in Komotan, wo dieses Recht 

nur den Weißgerbern znstebt, nnd der Rat zu 

Kaaden bittet den Rat zn Komotan, zn einer 

Eingabe der Senüsch nnd Weißgerber in Kaa 

den eine Stellungnahme des Komotaner Hand 

iverks herbeizuführen nnd zu übersenden. Zm 

Zabre >3<'2 teilt der Rat zn Kaaden dem Konto 

lauer Rate mit, daß er in der Angelegenheit des 

Zrrtmlis (— Streites) zwischen den Tuchma 

chern und Gewandschncidern in Komotan die 

geschworenen nnd ältesten 3).teister der Tuch 

macher in Kaaden „um Berichts willen vor 

sordern lasten, tvelche vermeldet, daß durch sie anf 

Begehren der Konwtauer Okteister bereits unter 

ihres Handwerks und Zunft Siegel eine Kund 

fchaft oder Bericht gegeben worden, bei der sie es 

verbleiben lasten und die abgefordert werden 

kann." Der Rat zn Käadeu übersendet im Zabre 

1386 an den Rat zu Komotau eine Eingabe der
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geschworenen Viermeisier nnd anderen Meister 

der Kaaduer Seiler, welcl'e stch beschweren, 

das; sie mit Vorwissen des Handwerks ihren 

Gesellen eine Herberge aufgerichlet, um gute 

Ordnung im Handwerk anzurichten, „welchem 

öie Aomotaner Gesellen und 2lufwicglcr zuwider 

sind nnd den Kaadnern Ziel und Maß, wie ste 

die Ordnung halten sollten, setzen wollen", und 

bittet, da Meuterei in der Krön Böhmen ernst- 

li>s, verboten, die Gesellen, die sich in dem Schrei

en an die Kaaouer Gesellen und Zungen unter - 

hlniebcu baden und durch eine Kopie dieses Brie- 

n-_- dctanntgegeben iverden, vermöge der L'andes- 

vrdmmg zurechlzuweisen: nnd der Kaadncr Rar 

ivender stch in dieser Rngelcgenheit der Meuterei 

der Gesellen auch an Bohuslaus Joachim von 

Lobkowiu als Herrn aus Komolau mit der 

Beschweroc, oaß trou oer Zuschrift an den Rar 

;u Komorau die Gesellen oaselbst von ibrem Vor- 

uebmen nicht ablasseu ivvlleu, ivcöwegen die 

Kaaouer Seiler bitten, einen Tag zum Rechten 

ru ernennen, aus ivelchem ste ihre Klöße wiocr oic 

Komotarrer Gesellen anbringen können, wobei der 

Kaaduer Rar jedoch der Hoffnung ^lusdruck 

gibt, daß die Sache gütlich beigclegt wird nnd es 

;t, solcher Weitläufigkeit uicht kommen iverde, 

die, sorveit die Kaadner Seiler RechtSbclebrung 

darüber haben, oen Komotancr Gesellen zu 

Schaden gereichen würde. Zm Zahrc i ,586 

bittet der Kaadner Dtnt den Komotauer Rat, 

einem Kaadncr Seifensieder entsprechend 

ihrem Schreiben den sreieu Wochcmnarkt zu 

verkaufen zum Verkaufe) günstigen und 

nachlasten zu ivollen, da ste sollst gcursachr wür- 

den, andere gebührliche Mittel vorzunebmen: und 

in einem zweiten Schreiben teilt oer Kaadner 

.liat dem Komotauer Rate mit, daß er nicht 

besinden könne, oaß die Komotauer Seifensieder 

genugsam Ursache hätten, dem Kaadner Seifen

sieder nicht zu günstigen, an freien Wochenmarkl- 

lagen neben ihnen seilzuhaben, da sich dieser 

erbietet, die Seife und Kerzen in dem Gewicht 

und nnl das Geld wie oie Komorancr zu geben, 

llnd alle Zahr- i»nd Woche,unärkle nach der 

Landesordnuttg jedermann, zu kaufen tlno zu ver 

kaufen, frei sein sollen, und, da es nicht geschehen 

lvürde, sie gcursacht würden, stch gegen die Komo 

lauer an den Wochemuarktlagcu gleichfalls zu 

erzeigen. Zm Zähre 1559 schreibt der Kaadner 

Sradttat in ^Ingelegenbeit der Beschwerde der 

Komotauer Pfefferküchler, daß ste wöchent 

lich auf ihrem Markte von oen Kaadner Bür

gern ihres Hanowcrks überfükrt und in ihrer 

^kabrung gesteckt würden nno unbeschwert uno 

nnübcrführt bleiben inöchten, an den Komotauer 

Rar, daß es diesem doch wißlich sein müste, in 

ivelch großer RuzaKl wöchentlich die Komotauer 

auf den Kaaduer Markt mit allerlei Hantierung 

kommen und ihre Olabrung anfö beste zu suchen 

wisten, welches ihnen auch gestattet und uachge 

lasten wird. Zm Zabre igtig beschwert stch der 

Kaadner Rar bei dem Hauptmann zu Komotau, 

0aß er stch gegen die Kaadner, so ihrer Hantie

rung halber gegen Komolau reisen, ganz „„nach 

barlich cingelastcn, sie nicht nur mir Gefängnis 

triburicren, sonoern auch mir .Ikchmcn (— Weg 

nähme) der f c f f e r k u ch e u, gemachter 

H e m 0 c n u. a. beschwert, weil ein Ruf aus 

gegaugen, oaß die Kaaduer der Stcrbeusläufr 

halber den Komotauer Martinijabrmarkl nicht 

besuchen sollten, jcvoch schriftlich nichts angeküu- 

digt worden und die Leute daher nicht gewarnt 

werden konnten, auch eine Linderung der Ster- 

bensläust eingetreien sei, weswegen sie birken, oie 

genommenen Sachen wieder zustellen zu lasten und 

ihnen ihre Hantierung und .Uabrung wie zuvor 

auch weiter zu gestatten, umsomebr, als ja 

wöchentlich der Rmtsbefebltnen vou Komotau 

viel mir ihrer Hantierung nach Kaaden koinmen 

uno dies ohne alle Hindernis gestattet wird: 

und in einer zivcitcn Zuschrift aus dem Zabre 

1563 bitter der Kaaduer Rar den Hauprmanu 

auf Komolau, seinen Untertanen das L e d e r, 

oas sie zu Komotau abladeu mußten, ivieder zuzn 

stellen, da sie von den, aufgerickletcn Zolle;,, 

Oberdorf nichts wußten. Zm Zabre 1599 

übersendel oer Koiuotaucr Rar dem Kaadner 

Rat ein Znveutar der '^kagel- uno Zwecken 

waren nach dem verstorbenen Zwecken- 

s cb mied aus Kaaden, in welchem aufgezählt 
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sind : „ganze und kalbe Schloßnägel, Boden 

zwecken, kleine ineiße und schwarze Grempel 

zwecken, Schuhzwecken, Spießzwecken, ganze 

nberzinmc Sckloßzwecken und Bandnägel, Sal 

relzwecken und Spindelnägel". Die Sckuk 

m a ck' c r in Kaaden gaben im Jakre 16.54 auf 

Verlangen der Komorauer Meister einen aus- 

snkrlichcn Bericht, wie die Warenschau auf den 

Märkten zu kalten sei, da die meißnischen 

Schukmacher eine Eingabe gemacht hatten, in 

welcher ste stch aus die königlichen Städte be- 

riefen. Ein Mittel (— Zunft) der B a d e r in 

Kaaden begehrte im Jahre 1714 dem Rate zu 

Komorau einen Handwerksrest nach einem ver

storbenen Meister, welches Ansuchen au die Erben 

weitergcleitct wurde. Und im Jahre 1558 teilt 

der Kaaducr Rat dem Austiger Rat mit, daß 

ein Kaadncr von einem Austiger Mitwohner an 

seinen Ehren geschmäht worden, wodurch die 

Gesellen dieses (?) Handwerks in Austig ein 

Aufstehen (— Aufstand) gemacht und zu Komo- 

tau in die Leistung gelegt und der Kaadner in 

große Unkosten geführt worden, und ste bitten um 

Beilegung dieser Zwietracht.

Unter den ü b r i g en ^^achbarstädten 

finden sich wicderkolt Beziehungen Kömotaus zu 

Brür, Laun und Eaaz, vereinzelt zu Luditz, 

Podersam, Duppau, Klösterle, Preßnitz, Joa- 

chintsrkal und Schlackenwerth, meistens mit 

Vvaaden gemeinsam. Die Komotauer Schuh

macher richteten im Jahre 13G1 wegen Bei

legung ihres langwierigen Streites mit den 

Schubflickern eine Anfrage an die Schuh

macher der .Uächbarstädtc B r ü p, K a a- 

d e n und S a a z, die zustimmend Stellung nah

men. Die Komolauer Lohgerber beschwerten stch 

im Jakre 167,; bei ihrem Stadtrare über die 

.Niederlage sächstscher Meister, welche auch von 

d.n benachbarten Lohgerbern aus den 

Städten S a 0 z, Brür, Kslslbtn und 

Laun, wo dergleichen ^iederlag und Über

tragung des gemeinen Leders nicht gestaltet wird, 

übel auSgedeulet werde. Im Jahre 1722 bringt 

ein Handwerk der Kürschner in Komotau beim 

Rare vor, daß in Kaaden ein junger Meister 

wider den Handwerkobrauch zwei Lebrjungen auf 

einmal ausgenommen und deswegen die Kaadner 

Meister in Kaaden nicht ins Los geneunnen 

worden und nun auch von den Meistern der 

übrigen Städte begehrt wird, daß auch ste 

die Meister der K a a d n e r K ü r s ch n e r 

beim künftigen Jahrmarkt nicht ins Los nehmen 

sollten, und ste bitten nm Bescheid, wie ste sich 

verhalten sollen, worauf der Rat ihnen kund gibt, 

daß diese Sachen dem Angeben nach zwischen 

dem königlichen Richter zu B r ü r und K a a 

den ventilieret werde und sie bis zur Austragung 

der Sache die Kaadner Meister nickt ius Los 

nehmen sollen. Im Komotauer Urteilsbucke ist 

zum Jahre I tioo erivähut, daß in einem Strei: 

zwischen einem Bauherrn und einem Z i m in c r 

m a n n wegen verdingter Arbeit neben Kome 

lauer Zimmcrleuten auch Meister der Slädre 

K a a d e n und Brür diese Arbeit neben dem 

(— auf Grund des) Gediugzettcl in Augenschein 

nekmen und würdigen sollten. Im Jakre 171g 

beschwert sich laut RatSprotokollbuck der Hei: 

Vater der Zeug mache r, daß sich ein Mei

ster von der Laden wieder von hier nach Brür 

wenden wolle, worauf der Rat beschließt: 

„obzwar er vorwendet, als hätte man ihn beim 

Handwerke kassieren wollen, solches aber vom 

Handwerk in Abrede gestellt wird, er auch hier 

Bürger ist, wird ihm auferlegt, mit hiesig. 

Innung zu halten." Die Komotauer Seifen

sieder ersuchten ihren Stadtrat im Jahre 1656 

gemeinsam mit den Seifensiedern der 

Städte G ö r k a u, K a a d e n, Schlacke n- 

wcrrh und JoachimstKal um Genek- 

migung einiger Punkte im Streite mit einem 

Mitmeister. Im Jakre 1744 wandle sich das 

Handwerk der Tuchmacher in Komata« in einem 

vom Rate zu Komolau genehmigten und mit- 

unrerfertigren Rundschreiben an die T u ck - 

m a ck e r der '.üachbarstädre S a a z, B r ü.r, 

L a u n, K a a d e u, P r e ß n i tz, K l ö st e r l e, 

Äuppau, Podersam und Luditz mit 

der Bitte, zwecks Erhaltung des Privilegs über 

den Vollkauf und zum Schutze ihres Hand

werks gegen einen Tuchscherermeister 
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in Görka u, der einen unbefugten monopoli- 

schen Wollhandel exerzieret und die Wolle aus 

allen umliegenden Kreisen nicht nur von Herr

schaften und Gütern in Steinen und Zentnern, 

sondern auch sogar von Schafmeistern, Knechten 

und Bauersleuten in einzelnen Pfunden auf- und 

zusammenkanfe, sodaß ihre Handwerksgenossen 

fast kein Pfund W^olle mehr aus erster Hand 

i ' - -.amen können, sondern ihren Haiwwerkö- 

bedarf entweder von ihm abnchmen oder doch in 

ei-'.:■! überteuerten 2Dert bezahlen müssen, zu

.t enurnsamen Stellungnahme für den -2 8.

-Oertreter ihres Handwerks nach Komorau 

.1 entsenden, und es sagten auf diesem Rund- 

jchreiben unter Anfdrücknng ihres Znnftstegcls 

die sllseistec aller übrigen Städte zu bis auf die 

von B r ü r, denen es der Rat nicht bewilligte, 

'.:uo die von L a u n, von denen eine Stellung

raume überhaupt nicht ersichtlich ist. Und der 

S tadtrat zu P 0 d e r s a m ivandte sich im 

Jahre t/;8n (laut Podersamer Korrespoudenz- 

buch aus diesem Jahre) an den Rat zu Komotau, 

weil einem dortigen Seifensieder auf dcnl 

Komotaner Nt^arktc von einem Komotauer M^ei- 

ster -mberechtigt seine Seife iveggenommen 

:itrbc. „

Was die Beziehungen Komotaus zu S a ch 

I e u anbelangt, so finden wir vor allem folgende 

wichtige Stelle in der Zunftordnung der Lei n- 

w e b e r von 1460: „und sonderlich uns gerichtet 

»»ach der redlichen Zech und Innungen, welche 

man in der fürstlichen Sradt zu C h e m n i h 

(Kerneuz) irr Meißen auf unserem Handwerk gar 

redlich halt rurd braucht mit samt allen Städten, 

die es mit Eheumitzer (Kemmetzer) Zech halten, 

dahin ivir denn unser Knappschaft freien und ste 

auch die Ihren rvicder her gegen Komotau zu 

uns und irr alle Städte, welche von unserer Zeck 

halten": ähnlich heißt es in der Zunftordnung 

der L c i u w e b e r in G ö r k a u von 1 «74 

irr etwas verstümmelter Ausdrucksweise: „be

gnade ich das ehrsame Handwerk rnir aller Be- 

gnadung, damit (— mit welcher) daö ehrsame 

Handwerk zrr Sachsen, Dresden und C h e m- 

n i p, begnadet ist, damit sie zu ihrer Knappschaft 

dieselbigen freien und gönnen, auch ste 

iviederum". Im Jahre 1^96 wendet stch 

Komotauer Rat auf Anraten der Komo» 

Seilermeister an das Haudioerk der Seil 

in Frauen st c i n, ein Seil von 60 B 

lachteru zu verfertigen, das ste zum Aush 

der Werkstücke auf dem gemeinen Steinb' 

benötigen, und gleichzeitig an den Rat zu Fre 

b e r g, er möchte den dortigen Seilern 

Anordnung tun, ihnen für ihren gemeinen St 

bruch um gleichmäßige Bezahlung ein 

von 70 Lachtern zu verfertigen, so man in 

chen und zum Heben der gebrochenen 

braucht. In der Zunflordnnug der Topf e 

in Komotau vom Jahre 163« findet stch die £ 

stimmung, daß W a l d e n b n r g i s ch e l» 

Ehe m u i tz c r i s ch e Arbeit, wann dieses 

gut und tüchtig, sedermann zu verkaufen frei und 

vom Handwerk ungehindert sein solle. Die 

Tuchmacher zu Z s ch 0 p a u beschweren 

stch im Jahre 1619 durch den Kurfürsten von 

Sachsen beim Stadtrate zu Komotau wegen der 

Einstellung des freien 'Wollcinkaufs bei den 

Bauern der Komotauer Gegend und des Zwan

ges, die Wolle bei der Tuchmacherzunft daselbst 

kaufen zu müsicn. In der Zunftordnung der Ko

motauer Mälzer vorn Jahre 1680 wird be

mängelt, daß verschiedene Meister über ge

gen) des Handwerks Befebl, anderen Meistern 

und ihnen selbst zum Schaden, oorsenlichcn in 

das Land zu OK eigen hinauslaufen und 

Geld auf Malz herausnehmen, Malz zu vci 

partieren. Die Bäcker zu Komotau beschweren 

stch in der von ihnen aufgerichteten Zunftordnung 

vom Jahre »733, daß ste wegen des im S a ch- 

s e n l a n d auf böhmische Art eingerich

teten Backwerks großen Abbruch leiden.

Eine Beziehung zu Prag -auf diesem Ge

biete finden wir, während Entlehnungen von 

Zunftordnungen einigemal vorkommen, nur ein 

einzigesmal. Am 23. II. 1717 bittet laut RatS- 

prorokoll ein Handwerk der M a u c r e r in 

Komotau, die Präger Mauerergeselleu dahin an- 

zuhalten, daß sie allhier die Quarralgelder und 

Wochenpfeunige besage vormals üblichen Brauch
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erlegen, worauf der Bescheid erfolg»: „weil sie 

nicht Nachweisen können, daß sie über solch Ge- 

such in specie privilegiert sind, und zu besorgen, 

daß diese Sacke zu einem kostbaren (= kostspie

ligen) Prozeß mit dem Präger Handwerk aus 

schlagen möckte, wird ihnen geraten, von diesem 

Gesuch abzustehen und diejenigen, die sich dies- 

falls iveigern wollten, weder zum Handlverk 

ein>ugcbieten noch ihnen andere Beförderung zu 

um".

2. Zünfte und 9ticktzünftige.

Ganz allgemein finden wir bei unseren Zünf- 

ren den Zunftzwang, der darin bestand, 

daß nur Zunftmitgliedcr das Recht besaßen, in 

der betreffenden Stadt nnd innerhalb der Bann

meile um dieselbe das Gewerbe auszuüben und 

ibre Erzeugnisse feilzubietcn, während gegen alle, 

die der Zunft nicht angehörlen und durch ArbeitS- 

nbernahmc oder durck Handel außerhalb der 

Zabrmärkrc in die Rechte der Zunft eingriffcn, 

cc feien unzänftige Meister oder zünftige fremde 

Meister, Juden und sonstige Händler, als 

S t ö r e r mit ^Wegnahme der Arbeit oder 

Ware, bisheilen auch des Werkzeugs, sowie 

auck bäufig noch mit sonstiger Strafe streng 

' vorgegangen wurde. Für diese in die Rechte der 

Zunft Eingreifenden finden sich in unseren Zunft

ordnungen nicht weniger als folgende 50 all

gemeine und spezielle Ausdrücke, die weiterbin 

im Einzelnen belegt werden: Inmmgöstörer, 

Störcr, Pfuscher, Frötter, Winkelmcister, Win- 

kclarbeiter, ^kichtgemäße, Unzünftige, Unzech- 

bafre, Unscßhaflc, Unseßbaftigc, Unbefugte, un

befugte Meister, Ungehorsame, Unordentliche, 

Unerfahrene, Berbrccker, Müßiggänger, Umlan 

fer, Einlanfer, Einträger, Umträger, Träger, 

Hausierer, Gesckmeidler, Kleinhändler, Höklcr, 

Handelsleute, Handlungsführer, Kaufleute, Nie

derländer, Ausländer, Ausländische, Auswärtige, 

auswendige Handwerksleute, Fremde, Hut- 

fchmückcr, JUcinbüttncr, Gefäßführer, Klempner, 

Plattner, ^csselführcr, .Kesselflicker, Schuh- 

flickcr, Riemer, Knübler, Stuhlerc, Wetschler, 

unzünftige Schlächter, ^udenmetzgcr. Die Be

stimmungen der Zmiftordnnngen in dieser Hin

sicht sind mit die zahlreichsten, aber auch die ver

schiedenartigsten nnd inhaltsreichsten, sodaß hier 

am besten die einzelnen Handwerke in alphabeti

scher Anordnung, voran die Gesamtzünfte, zur 

Besprechung kommen.

Bei der E i d l i tz e r Gesamtzunft 

(1676) sollte kein Störcr im Städte! oder den 

obrigkeitlichen Dörfern gelitten, noch mit Arbeit 

und gemachten Waren berumzugcben geduldet 

werden, es wäre dann ein schutzverwandter Ind: 

wo aber einer angetroffcn nnd betreten würde, 

demselben sollte aller Zeug und Waren weg 

genommen werden, auch ein jeder, so den Störcr 

gefördert, den Meistern 1 Schock meißnisch 

Strafe geben: auch sollte keinem von fremden 

Orten mit Wissen und Gunst der Handwerker 

Fleisch oder andere Waren, so den Handwerkern 

zmvidcr, im Städte! oder bei der Hcrrsckaft Dör

fern umzutragen erlaubt sei», und wo einer dar 

über ergriffen, sollte er alles verlustig sein nnd 

noch mit Gefängnis gestraft werden.

Bei der P r i e s n c r Gesamtzunft 

(1597) sollte kein Störcr in der Stadt und auf 

den Äorfschaftcn umher auf 1 Meile Weges der 

Gründe der Herrschaft gelitten noch mir Arbeit 

oder gemachten Waren übertragen (— übecführt) 

werden, wo aber einer angetroffen und betreten 

würde, demselben sollte aller Zeug und Waren 

genommen werden, auch ein jeder, so den Störer 

gefördert, den Meistern 1 Schock meißnisch zur 

Strafe geben.

Für die S e e st a d t l e r G e s a m t z n u f r 

(1662) finden sich folgende ausführliche Bestim

mungen: „zum ersten gebiete ick meinen Unter

tanen und allen denen, so ein ehrliches Hand

werk gebrauchen »vollen, daß sie bei Vermeidung 

ihres Handwerks in die Sccstadtler Zunft sich 

begebcn sollen, und da sich einer möchte befunden, 

der solchem Geheiß widerstreben wollte, dem soll 

sein Handlverk ganz darniedergelegt werden; da 

ein Pfuscher den Vormcistern widerstreben und 

in der Geheim seinen Werkmann befriedigen 

wollte und ein Handwerk solches in Erfahrung 
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kommen möchte, so soll derselbe mir als Grund- 

»nd Schntchcrrn 2 Schock und dem Handwerk 

1 Schock verfallen sein: es hat auch ein Haud- 

werk die Vollmacht, wo sich ein Pfuscher unter 

1 Meile Wegs befindet und selbiger erliche- 

mal zur Handwerksordnung berufen worden ist 

und sich nicht dazu findet, demselben sein Werk

zeug abzunehmen nnd er soll mir als Grund- und 

Schntcherrn 6 Schock und dem Handwerk 

- Schock lumachlässig verfallen sein; so es sich 

rnlrüge, das; auswendige Haudwerköleute, zu- 

eoerst die Schuhmacher, mit dergleichen Waren 

auf meinem Grund und Boden banfieren gingen 

nuO ergriffen wurden, soll ihnen die Ware ab

genommen iverden und die Strafe mir als 

Grundherrn abznlcgeu sein".

Bei den K 0 m 0 t a u e r Bäckern finde» 

wir in 4 Zunftordnungen eine Stellungnahme 

gegen die Slvrer oder Wetschler sowie fremde 

>x.iichler. Um das !)ahr 152g sollten „die 

Wetzschler oder Störer, allhier Brot zu backen 

und zu verkaufen, desgleichen fremde Küchler, die 

des Oris nicht wohnhaft noch unserer Zunft 

nicht sind, suchen auher zu fuhren, und die des 

Handwerks nicht sind, Grics, Mehl oder Grau

pen zu machen unbefugt sein"; 1603 sollte es, 

was die Wetzschlcr betrifft, hinfürau bis auf der 

Obrigkeit Wohlgefallen und Veränderung also 

gehalten werden, daß deren nickn mehr dann vier 

bei der Stadt geduldet und zugelassen werden 

sollten, mit der Berechtigung, allein an einem 

Montag hausbacken oder Roggenbrot öffentlich 

feilzuhaben und zu verkaufen, worauf die Backen 

ihre Rufachtung haben sollten, und wo sie außer 

dem betreten oder nicht im rechten Gewicht be

funden würden, sollten sie nicht allein desselben 

verlustig sein, sondern noch dazu gestraft und des 

Backens entsetzt werden; 1617 wird von Kaiser 

Ollatthiaö sestgelegt: „nachdem daö bisherige 

Privileg, das; die, so des Bäckerhandwerks nicht 

sind, nicht Macht haben sollen, GrieS, Mehl nnd 

Graupen zu machen, betreffs des Mehles von 

denen, die des Handwerks nicht sind und dasselbe 

nicht redlich gelernet, in Zivcifel nnd ungleichen 

Verstand gezogen und dahin gedeutet worden, 

als sollte nicht auch das Roggenmehl dadurch ge 

meinet nnd verstanden sein, so wird, damit sie bei 

guter Ordnung erhalten, in Aufnehmen gebracht 

und die ungewöhnlichen Störereien abgestellt 

würden, das bisherige Privileg bestätigt nnd da 

bin erläutert, daß — außer den jetzigen vier 

Wetzschlern — keiner, der dieses Bäckenhand 

werks bei der Stadt nicht ist und dasselbe nicht 

ehrlich und aufrichtig gelernet, Macht baden 

solle, einig roggen oder ander Mehl, falls er es 

nicht von den Meistern, zu verhandeln und zu 

verkaufen, bei der Strafe von 10 Schock böhm. 

Groschen, so oft einer sich dessen unterstehen 

würde, halb dem Bäckenhandwerk in ihre ge

meine Laden und die andere Hälfte dem Rate 

zu gemeiner Stadt Komotau Nutz alsbald bar 

zu erlegen": 1733 heißt es dagegen: „es sind bis

her vom Handwerk der Backen vier Wetschler 

geduldet worden, welche allbier ansässig, aber des 

Handwerks nicht sind; nun aber, ivcil die Mei

ster des Bäckenhandwerks ivegen im Sachsenland 

auf böhmische Art eingerichteten Backwerks, 

auch von den zur Stadt und Gemein Komorau 

gehörigen, Weizen- und Rvggengebäck backenden 

und verkaufenden sowie Grics nnd Weizenmehl 

Verkaufenden Dorfmüllern in der Nahrung 

(— Erwerb) großen Abbruch leiden, sollen die 

Wetschler gänzlich abgetan, ingleichen die Mül

ler des Verkaussbackcns unbefugt sein, sondern 

die Meister des Bäckenhandwerks das Wetschel- 

brot neben den weißen Waren zu backen und zu 

verkaufen allein berechtigt sei», desgleichen auck' 

fremde Küchler, die dieses Orts nicht wohnhaft 

nnd dieser Zunft nicht sind, keine Kuchen anher 

zu führen, und die des Bäckenhandwerks nicht 

sind, Grieö nnd Weizenmehl zu verkaufen un

befugt, sondern die Bücken dessen allein berechtigt 

sein".

^>ei den Görkauer Bäckern heißt es 

1378: „es soll auch das Backen und Ctvcerci 

auf den Dörfern und sonst, sowohl auch auf dem 

Bergwerk, weil es uubefreil, abgeschafst und 

kein Brot und Semmeln inner- und außerhalb 

der Stadt umgetrageu und verkauft werden, bei 

Verlust des Brotes oder dessen, ivas umgetrageu 
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wird: und soll weder in noch außer der Stadt 

ihrem Handwerk zum Nachteil kein einziges 

Wetscbelbrot gebacken noch umgetragen oder 

öffentlich verkauft werden, bei Verlust desselben 

Brotes: doch soll es dem Backmüller auf der 

Alannbütten freistcben, für die Bergleute allein 

und sonst für niemand Brot zu backen".

Bei den K r a l n p p e r B ä ck e r n (1668) 

sollten keine Brotbänke im Städtel gelitten wer

den nocb durften Ausländische (— Fremde, 

Nichtzünftige) roggcncö oder weizeneS Brot oder 

Semmeln ins Städte! zum Verkauf tragen oder 

einführen und dadurch den Kralupper Bäckern 

nnd Müllern die geringste Verhindernis tun; 

wann aber jemand in Verkanfung des Roggen 

odcr WeizenbrolS ertappt würde, so sollten die 

ßccb: und anderen Meister des Bäckcnhandwerks 

solches Brot und Semmeln demselben wegnehmcn 

nnd unter die armen Leute auSteilen.

Bei den See stabiler B ä ck e r n 

Hi7ig) beißt es kurz: „eö wird ein jeder, wer er 

auch fei, der stch des ehrlichen Bäckerhandwerks 

allhier auf meiner Herrschaft gebrauchen will, 

bei Vermeidung seines Handwerks und i o 

Schock meißnisch mir als Grundobrigkcit ver

fallener Strafe stch in die Seestadtler Zunft zu 

begeben schuldig nnd verbunden sein".

Bei den Komotauer Büttnern fin

den wir (1585) folgende Bestimmungen betreffs 

der Pfuscher und Kleinhändler: „es soll stch auch 

bei gemeiner Stadt kein Pfuscher unterstehen, 

neues Gefäß zu machen oder altes Gefäß mn 

Bezahlung zu binden; wird aber einer dawider 

handeln, soll ihm ein Handivcrk dasselbige Ge

fäß, auch Holz und Reifen, nehmen und ins 

Spital geben: es sollen auch die obgenannten 

Büttner, welche nicht Zünfte und Innungen 

ballen, stch nicht unterstehen, auf den umliegen- 

den Dörfern auf des gnädigen Herrn Grund und 

Boden auf eine Meile Weges den Bauern das 

Gefäß zu pichen, wofern aber ein solcher von 

einem Handwerk begriffen wird, soll er einem 

Handwerk 1 Schwertschock zur Strafe geben; 

es sollen auch von keinem anderen Orte keine 

neuen hölzernen Gefäße und gemachten Reifen 

über ein Handwerk allhier geführt oder getragen 

werden, und, wo man solche bei jemandem er

fände, soll ste ein Handrverk nehmen und ins 

Spital geben: eö soll auch allhier bei gemeiner 

Stadt keinem, der außerhalb des Handwerks 

Zunft und Innung ist, nicht zugelaffen werden, 

mit hölzernem Gefäß feilzuhaben außerhalb klei- 

uem Gefäß, nämlich Master- und Faßkanneln, 

Gälten nnd Ouaständeln, die einem jeden allbicr 

feilzubaben und zu verkaufen freistehen sollen, i_’!P 

mit dem anderen Gefäß über diese 4 Stucke soll 

ein Handwerk die Gemeine selbst versorgen nach 

Notdurft, würde aber einer außerhalb obgenan:: 

ter 4 Stücke etwas feilzuhaben sich unterstehen 

soll ihm ein Handwerk dasselbige alles nehme.-: 

und ins Spital geben". Wie häufig dieses Vc. 

bot umgangen wurde, betveist eine Zuschrift t ; 

Handwerks an den Rat vom Jahre 1676, in 

welcher sich dieses beschwert, daß trotz der geringen 

Bräu- und anderen Arbeiten und meistens un

richtigen Bezahlung sowie der Mübseligkeir, mit 

welcher sie sich bei diesen nahrungsloscn Zew. 

kümmerlich ernähren mästen, sich die Pfuscher, 

die nicht allein die Rcisstäbe anskaufeu, sondern 

auch auf der Gemeinde nnd Bürgerschaft Grün

den heimlich enttragen, alsosehr äberhänfcn 

(— vermehren), daß ihrer soviel und mehr als 

Olkeister seien und sie letzteren den Bistcn Brot 

vor dem Maul hinwegnehmen, mit der Biet.-, 

solchen Störern und Pfuschern, welche die Arbeit 

mehr verderben als zunutzemachen, in derlei Ein

griff ein obrigkeitliches Verbot zu tun, damit sie 

nicht vollends in den äußersten Verderb gesetzt 

ivärden und ihre Schuldigkeiten der gemeinen 

Stadt und anderen gegenüber abstatten könnten.

Bei den Görkauer Büttnern heißt 

es 1670 betreffs der Störer und Kleinbüttner: 

„tiachdcm sich vormals ivegen Pichung des nach 

Görkau gebrachten eichenen, tännenen und fich- 

tenen Gefäßes zwischen der gnädigen Obrigkeit 

nnd einem Handivcrk der Binder Mißverstand 

ereignet, nun aber bcigelegt worden, indem das 

Handwerk sich zu einer Abgabe vom Mcistcrrechtc 

bereit erklärt, so entbietet (— erbietet) sich die 

gnädige Obrigkeit, ein Handwerk der Binder 
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wider alle auf die Herrschaft einschleichenden 

Störer und dergleichen Einträger und Gefäß

führer der Billigkeit nach zu schützen und sie zu 

vertreten, soweit ein Gefäß iiber i Schwert

groschen teuer ist; so soll auch ein Handwerk der 

Binder und kein anderer befugt sein, den Gefäß- 

handel all hier frei und öffentlich ohne Hindernis 

:n treiben, jedoch solange, bis inskünftig ein oder 

r • andere >Vlcinbütlner sich seßhaft machen und 

in«, niedcrlassen wollte, alsdann diese den Hand-

.^Sarrikelu gemäß solchen Gefäßhandel führen 

ihnen von einem Handwerk kein Hin- 

vtL’’.::J deswegen hierin zngefügt werden solle".

Bei den o m o t a n e r Fleischer n 

finden wir in 3 Schriftstücken eine Stelluug- 

nahme gegen Juden und andere Störer. Die 

Zunftordnung von 1563 lautet diesbezüglich: 

.,da sich irgendein Störer unterstehen würde, zu 

scklackteu und allhic das Fleisch bei uns zu ver- 

.aufen, soll ihm, wo er betrete», das Fleisch alles 

genommen und den armen Leuten im Spital mit

geteilt mrd gegeben werden". In der Zunft

ordnung von 1632 heißt eö: „und weil bei so 

lang währenden leidigen §vricgsunwesen zuwider 

allen uralten löblichen Geivohnheiten und Frei

heiten viele böse Gebräucbc mit eingeschlichen, so 

wegen der Soldaten (chisber) nicht können abge- 

fchafft werden, solche aber aufs neue billig in 

vorigen vigorem zu reduzieren, solle von jetzo in 

zukünftigen Zeiten bei uliö von der Stadt dvomv- 

ran eine Meile Wegs lang und breit, wie vor 

alrerö, keinem Juden, Störer und dergleichen 

Pfuscher, auch Bauer, so dieses Handwerks nicht 

ist noch es erlernet har, er sei herrenlos oder nicht, 

einiges kleines oder großes Vieh zu schlachten und 

solches bei der Stadt und unter der nächst ange

legenen Meile Wegs zu verkaufen zugelasten 

oder verstauet iverden, und so zuwider dessen 

einiger Ind, Störer oder Pfuscher betreten 

würde, solle das Handiverk der Fleischhacker 

Fug und 91?adn haben, dergleichen geschlachtetes 

Vieh, welcher Orten dasselbe unter einer Meile 

Wegs, wo vor diesen« kein Fleischhacker gewesen, 

bescbehcn möchte, wann ste deren nicht mächtig, 

mit Hilfe der Gerichte deöselbigen Orts wegzu 

nehmen und solches den armen Leuten ins Spital 

zu Komotan anszuteilen". And in einer Eingabe 

an den Stadtrat anü dem Jahre ib'8Z beschwe

ren stck die .^oniotaner Fleischer, daß ste arme 

Leute von allen Orten (— Seiten) mit Störern, 

Pfuschern n«id Juden umgeben seien, welche, 

weil ste nicht so hoch in Zinsen angesetzt stnd 

und ihre Fleischwareu wohlfeiler verkaufen 

kö>men, zuwider den rvoblhergebrachten Privi

legien von den Nachbarn und Mitbürgern 

Zulauf, die Meister dagegen das leere Nachsehen 

haben.

Bei den G ö r k a u e r Fleischern (1673) 

finden wir folgende Stelluugnahme gegen Juden 

und andere Störer: „da sich auch Personen, es 

seien Ehristen-Störer oder Juden, in der Stadt 

oder Vorstadt ivie auch auf den Dörfern unter

stünden, Vieh zu schlackten und das Fleisch in 

oder außerhalb der Stadt Kalb oder stückweise zu 

verkaufen, solche Störerci aber dem Handwerk 

nachteilig und schädlick, soll solches in keine Wege 

verstattet wie dann anch gleicher Gestalt auf der 

Zeche und Hütten soviel möglich gcivebret iver

den, da aber dergleichen Störer inner- oder 

außerhalb der Stadt ergriffen würden, auch 

welche sich bei dergleichen Störern Fleisches 

erholten, denselben solle alles Fleisch genommen 

nnd ins Spital oder sonst armen Leuten gegeben 

iverden, sie auch über das von einem Rate 

bewandten Sachen nack gestraft werden".

Bei den EidlitzerFleischern (1728) 

finden wir folgende ausfübrliche Bestimmungen: 

„zu Abstellung unzünftiger Schlächterei oder 

nach Handwerksgebrauch zu nennen Störerei soll 

niemand weder im Etadtcl noch auf denen zur 

Herrschaft Rotenhaus jetzt und künftig augehö 

rigeu Dorfschaften, wo solches von alterShero 

nicht befugt gewesen, auck weiterhin nicht erlaubt 

sein, Vieh zu schlachte», wie es deu Name» 

haben mag, nnd davon das Fleisch weder halb 

noch stückweise zu verkaufen oder einzuschleppen, 

ivelckcS dem Handwerk nackteilig ist, aus welchen 

Vorsichtigkeiten in derlei betretender Begebenheit 

zur Strafe ausgesetzt wird: nämlich ein Bürger, 

so wirklich zum Verkauf ein Stück geschlachtet 
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hätte, soll ovm Magistrat nach Gebühr gestraft 

und, da einiges Fleisch befunden worden, dieses 

unter die armen Leute ausgeteilt werden: sollte 

ein wirklicher Störer int Stadtel oder den Äör 

fern ergriffen toerden, fallet den Meistern zur 

Laden jedesmal t Schock Geld zur Strafe; auch 

allenfalls erkundschaftet und klar dargetan würde, 

es hätte ein oder anderer von fremden Orten ohne 

dazu gehabte Ursache, also auch wider Misten 

und Willen der Zunft, ins Stadtl oder die Morst 

schaften Fleisch eingetragen, solle, wann er gar 

ergriffen würde, des Fleisches verlustig sein und 

zugleich mit Gefängnis gcstrafet werden; was 

aber die Eidlitzcr Judeuschaft berührt, wie solche 

allezeit biöanhero die Schlächterei getrieben, dabei 

werden ste auch künftighin von Obrigkeit wegen 

geschützt".

Für die Sonnenberger Fleischer 

t.1647) finden stch folgende Bestimmungen: da 

troy des Verbotes, daß weder Manns- noch 

Weibspersonen vott fremden Orten, Städten, 

Flecken oder Mörsern geschlachtetes Vieh hinein 

nach Sonncnbcrg tragen oder führen dürfen, nicht 

allein die Bürger stch nnterstehen, in ihren Häu

sern teils (— zum Teile) zu schlachten und das 

Fleisch pfundweise heimlich zu verkaufen und also 

heimliche Fleischbänke halten, sondern auch von 

den Bauersleuten heimlich Fleisch zu verkaufen 

zum Verkaufe) dahin getragen wird, wird 

neuerdings festgesetzt, daß, woferne stch eine Per

son, wer es sei, mit solchem heimlichen Schlachten 

oder Ein- und Ulntragcn und Fleischverkauf, auch 

öffentlichen Markt damit zu halten, befunden 

oder betreten würde, so soll das Handwerk nicht 

allein Macht haben, ihnen das Fleisch zu nehmen 

und in das Hospital und anderen hauöartnen 

Leuten zu geben und auüzuteileu, sondern auch, 

soviel Fleisch einer verkauft uttd genugsam auf 

ihn dargetau ivird, daß er daS Geld dafür 

empfangen hat, der soll schuldig sein, solch ein 

(Held bei einem Rat ohne Entgelt wiederum bis 

auf unsere fernere Verordnung, ivo es hinzugebeu 

bewilligt, niederzulegeu.

Betreffs der Pries uerFleischer heißt 

es in der Gesamtzunftordmutg von 1597: „es 

soll keinem von fremden Orten ohne Misten und 

Gunst deö Handwerks Fleisch in der Stadt 

Priesen mnzntragcn erlaubt sein; und wo einer 

darüber begriffen (= ergriffen), soll er das 

Fleisch verlustig sein und noch mit Gefängnis 

gestraft werden".

Mio 0 in 0 t a n c r H u t in a ch e r sollten 

nach der Zunftordnung von 1607 keine fremden 

Störer oder Hutschmückcr weder mit gefütterten 

noch ungefütterten Manneöhüten außerhalb der 

Jahrmärkte garnicht übertragen oder überlaufen, 

durchaus (= insbesondere) an keinem Wochen 

oder Mollmarkt, bei der Strafe, so einem Rate 

in Sonderheit Vorbehalten. Jedoch beschwert stch 

daö Handwerk in einer Bittschrift an den Stadt 

rat 00m Fahre 168t», daß ihnen die Meißneri- 

fchen Hutschmücker den sauren Bissen Brot von 

dem Mund abkürzen und ste arme Handwerks- 

und Handelsleute durch die Ausländischen ver
derbet werden, und ste bitten, ehe ste in das 

äußerste Verderben geraten, um Verordnung, 

daß die fremden Hutschmücker eher nicht als die 

einheimischen ihre Waren auslegen und ver

kaufen dürfen, wie dies auch bei den benachbarten 

königlichen und anderen Städten observiert wird, 

damit ste, die ste bereits erarmet in Schulden 

stecken, nicht in das äußerste Verderben geraten 

und ganz bettelarme Leute würden.

Bei den Komotauer Kupferschmie 

den sollte nach der aus Prag entlehnten Zunft

ordnung vont Jahre 1659 niemandem, wer der 

auch sei, absonderlich den nnzechhaftcn Kessel

führern, Klempnern, Plattuern und Kessclflik 

kern, neue Knpferwaren, so die Kupferschmiede 

selbst arbeiten und fertigen können, zu verkaufen 

und damit zu handeln zugelasseu oder vergönnt 

sein, widrigenfalls selbe mit Abuehmung und 

Verlust der Waren zu bestrafen waren.

Bei den K 0 m 0 t a u e r K ü r s ch n e r n 

(163t) finden wir folgende Verfügungen gegen 

Störer und insbesondere Juden: „welcher das 

Handwerk der Kürschner nicht treibet und mit 

ihnen tücht Innung hält, der soll allerlei Fell 

werk, so zu ihrem Handwerk gehörig, nicht kaufen 

noch verkaufen, es sei denn ein Bürger für sein
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Zuiifkkrüge im Komotaucr Cuitiinusruni

Hau6 und eigene Notdurft oder ein Kauf

mann, der seine Handlung beständig führet, 

die sollen es Fug und Macht haben; würde 

sonst aber jemand darüber befanden, daß er 

etwas von Fellwerk kaufen oder verkaufen 

wird, das soll ihm oder dem, dem er es 

vcrkauft, von dem Handwerk genommen 

halb einem Handwerk und die andere 

.'.."lfte ins Hospital gegeben werden, er soll 

über den, der es ihm abgekauft und bezahlet, 

- i-.-oer zu befriedigen schuldig sein: es soll 

..ich .iner, welcher mit einem ehrbaren 

Handwerk die Innung nicht hält, in keinem 

Hause in oder vor der Stadt noch in den um

liegenden Dörfern, so zur Stadt gehörig oder 

künftig dazu kommen möchtest, arbeiten, so 

aber einer stch vorseylich einlassen und dessen be

funden würde, dem soll das Kürschnerwerk, so 

b-j ihm gefunden, genommen werden, die Hälfte 

'-,;-/rn Handwerk und die andere Hälfte den 

Gerichten zugur zu verbleiben, und er soll stch da 

neben mit den Gerichten zu vcrgleicken schuldig 

und auch vor ein Handwerk gestellt werden.

.Bei den Komotauer Leinwebern 

(1570) sollte kein Störer kein Garn in der 

Sludr, dasselbe zu verarbeiten, ausbieten oder 

ausbringen oder austragen, und wo das geschähe, 

sollte es ihm genommen und ins Hospital gegeben 

werden: auch sollten auf den Gründen der Hcrr- 

fchüsr innerhalb einer Meile von Komorau Stö

rer nicht gelitten, sondern abgeschafft werden und 

sollte ihnen, wo ste einmal gewarnt wurden 

und hernach förder (= neuerdings) stör'eten, das 

Garn genommen und ins Hospital gegeben wer- 

den, doch sollte hicmit niemandem verboten und 

gewehrer t.— verwebrct) sein, sein Garn selbst, 

wohin es ihm gefällig, zum Wirken zu ver- 

sckaffen (— schaffen) oder tragen zu lassen, nur 

daß es nicht von Srörern selber abgeholt werde. 

Und im Jahre 1593 hat das Komotauer Hand- 

werk mit den Meistern aus Platten einen Ber- 

trag geschlossen und letztere haben angelobt, daß 

keiner keine Garne allhicr zu Komolau aus der 

Stadt hinausrragen und bestellen will noch soll, 

bei Strafe von 2 Schock.

Bei den Görkauer Leinwebern 

(1674) heißt es: „wo irgendeiner wäre auf 

meiner Herrschaft Rorbenhaus, es fei in der 

Stadt oder auf den Dörfern, welcher mir ibnen 

nicht Innung und Zunfr halten würde, der soll 

von niemand weder zu Görkau nocb anderswo sein 

Garn zu wirken oder zu kaufen einnehmen 

(— annehmen), wo aber einer darüber befunden 

würde, so sollen ihm die Meister das Garn der 

Innung zugute mir Gerichtsbilfe nehmen und 

diese auch daneben mir 3 weißen Schock, der 

Obrigkeit 2 und dem Rate 1 Schock, gestraft 

werden: auch soll keiner keinen ^ehrkuecht nicht 

aufnehmen, welcher die Zecke und Innung nicht 

mirbält, bei verhaltener unwissender Errafe: es 

soll auch kein Weber im Eradtl Gdlitz wohnen, 

der nicht bei unserer Lade Meister geworden ist, 

wo stch aber einer oder mehr da vermerken ließen, 

sollen ste einmal gewarner werden und, wo ste 

solches nicht unterlassen wollten, soll ihnen mir 

gerichtlicher Hilfe Handwcrksgezeug und Garn 

weggenommen und der Gezcug dem Handwerk 

und das Garn den Armen in das Hospital zu 

Eidlitz gegeben werden".

Für die KraluppcrLein weder trifft 

der Grundherr (1668) die Bestimmung: „dem

nach auch bisher die fremden Leinweber und 

Pfuscher den Inwohnern zu Kralupp in die Häu

ser geloffen, ibnen die Arbeit abgereder und das
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Garn hinauögetragen, deswegen will ich, daß 

Hinfür kein fremder Weber, er fei vom Dorf oder 

Flecken, weder er selbst noch seine Kinder oder 

Gestndc kein Garn hier von einem Bürger oder 

Milwobner holen oder hinwegtragen oielweuiger 

hineintragen solle, wo aber ein Fremder hierüber 

ergriffen würde, dem soll das Handwerk das 

Garn zu nehmen Fug und Macht haben, davon 

sie den balben Teil ins Spiral geben und den 

andern halben Teil in ihr Handwerk behalten 

sollen: und so einer unter den Meistern wäre, der 

den Leinwandschnitt gcrrauete zu versehen, der

selbe soll sowohl von dem, was er gemacht und 

gewebt hat, als auch von erkaufter, fremder und 

einheimischer Leinwand den Handel zu führen 

Fug und Macht haben, welcher aber nicht des 

Handwerks ist und stch unterstünde, den Lein

wandschnitt zu führen, der soll stch zuvor mit dem 

Handwerk vergleichen, sich in das Handwerk 

cinkaufen und seinen Ouartalgroschen legen".

Betreffs der Platzer Leinweber lau

tet die mir den Schneidern gemeinsame Zunft

ordnung von i68i folgendermaßen: „es soll kein 

Pfuscher, er sei vom Dorf oder Flecken, so der 

hiesigen Zunfr- und Innung nicht gemäß, gelitten 

werden, sondern ihm die Arbeit gänzlich verboten 

sein; da aber einer ergriffen würde, soll ihm die 

Arbeit weggenommen und der halbe Teil dem 

Handwerk, der andere halbe Teil dem Spital 

oder den Armen gegeben werden".

Für die Seestadtler Leinweber 

(1709) bestimmt die Grundobrigkeit: „sofern 

unter bemeldetcm Handivcrk Pfuscher und Ein

käufer auf meinem Grund und Boden ergriffen 

würden, dieselben sollen alsbald in Verhaft 

gezogen werden und mir als Grundobrigkeil 2 

Schock und dem Handwerk 1 Schock zur Strafe 

verfallen haben".

Bei den Komotauer Lohgerbern 

sollte (1588) kein fremder Meister ihres Hand

werks oder Riemer, welcher außerhalb der 

Gemein war, in der Woche kein grobes Leder 

oder Fellwerk in Fleischbänken kaufen, ausge

nommen an einem lMontaa oder Jahrmarkt, und 

wer hierüber täte, sollte jederzeit nach Erkenntnis 

des Rates gestraft werden. In einer Zuschrift 

an den Rat vom Jahre 1672 beschwert sich das 

Handwerk, daß ausländische Lobrolgcrbcr von 

Annaberg, Marienberg, Tschopau und anderen 

Orten sich nicht nur unterfangen, fast alle Tage 

allerhand Leder hereinzubringcn und den Schuh

machern in die Häuser zu schliefen (— schlüpfen), 

sondern bei einem Schuhmacher all hier eine 

Niederlage halten, welcher auch den llmläuferu 

zu Abbruch des Handwerks Leder verkauft, mit 

der gleichzeitigen Bitte, nickt allein dem bclre 

senden Schuster das Lederverkaufeu und die 

daige Niederlage einzustellen, sondern auch n--.,.t 

zu gestalten, daß die ausländischen Lohrotg.oer, 

die ihnen das Brot vom Mund abschn den, 

außer den Jahrmärkten, an welchen sie offen.''.' 

zu verkaufen befugt sind, das Geringste el: 

verkaufen, da sie sonst alle in Grund verderben 

müßten. Der Erfolg der Zuschrift war nicht 

groß, denn im folgenden Jahre erging eine neue 

Zuschrift an den Stadtrat mit der Beschwerde, 

daß zwar die eine Niederlage eiugcstclll würd 

daß aber das gemeine Leder säst aus 2 Niede 

lagen ohne allen Scheu öffentlich verkauf: unö 

abgewogen werde, sodaß die Meister weder in der 

Stadt noch auf den Dörfern einigen Abgang 

(— Absatz) haben und auch noch von den Mei

stern der Nachbarstädte Saaz, Brür, Kaaden 

und Laun, wo keine Niederlage und 

llbcrtragung des gemeinen Leders gestattet wird, 

Verwürfe und üble Ausdeutungen anhören müs

sen, mit der gleichzeitigen Bitte, den meißnischen 

(— sächsischen) Handelsleuten sowohl die Nieder

lage des Kordowan-, Juckten- und Pfundleders, 

mit welchem der meiste Untcrschleif beschicht, als 

auch die Hantierung des gemeinen Leders einzu

stellen, da sie durch solchen Unterschleif erarmen 

(= verarmen) und in gänzlichen Ruin gesetzt 

würden.

Bei den Komotauer Mälzern (156g) 

finden wir folgende - Bestimmung: „weil in 

keinem Handwerk gebräuchlich, auch nicht gestat

tet wird, daß sie mit gemachten Waren überführt 

(— überlaufen) werden, verwegen soll auch kein 

Malz von fremden Enden zu mcrklickcm Scha-
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den dieser Stadt gcführet (= eingeführt) werden, 

allda zu verbräuen, zu verkaufen noch abzn- 

schütten; weil sich auch anher etliche zu mälzen 

unterstanden, so des Handrvcrks nicht sind, auch 

kein eigen Mälzhauö gehabt, zu merklichem 

Schaden eines Handwerks, dasselbe soll hinfort 

billig nimmer gestattet werden".

•Bei den (9 ö r k a n e e Jlt älzern (1602) 

heißt e6: „es soll ihnen zum Nachteil von andcrS- 

woher kein gemacht Malz zum Verkaufen oder 

Verbräuen in Görkau eingeführt werden, bei 

. ^-'-. lust desselbigen Malzes, entgegen (— da

, _.r) aber sollen sie Mälzer und Mitbrüder die 

gemeine Bürgersckaft mit dem Malz nickt übcr- 

.ue^n, da es aber gesckebcn ivürde, soll es zu 

eines 9tcns billigem Erkenntnis gegeben werden 

'der aber denselben (— Bürgern) zugelasscn sein, 

sicy des 9Ualzcs anderSwober zu erholen.

Bei den K 0 m 0 taucr M a u e r e r n

- en binfürder keine Erörer gelitten

werden, welche sonderlick zu §eld die Fried- 

uanern zwischen Gärren, Äckern und Wiesen 

pflegen zu machen, und es sollte ein Srörer, der 

nickt das Mcisterrecht erlanget und begriffen 

würde, daß er sick in oder vor der Stadt oder zu 

Zelde der Gebäude oder des Mauerwcrks unter

fangen, so oft er das Übertritt, einem Handwerk 

2 Schock zur Strafe verfallen sein. Die Zunft

ordnung von 166 l bestätigt diese Bestimmung, 

jedoch mir der Einschränkung, daß das Handwerk 

die Bürgerschaft auf ihr Begehren mit Mei- 

,'..n oder Gesellen zu versehen schuldig sein soll, 

widrigenfalls diese besagt sein sollen, anderwärts 

Meister, Gesellen oder Srörer aufzunehmen und 

ihr Mauerwerk verführen aufführen) zu lassen.

Bei den Komotauer Müllern finden 

wir in den Zunftordnungen keine Bestimmung 

gegen Unzünfüge, jedoch eine Zusckrift an den 

Stadtrat 00m Jahre 1665, in der sie dem Rate 

zu bedcnken geben, das; sie die Müblen in der 

Stadt allezeit mir zünftigen und länglichen 

Müllern verseben und dies auck weiter tun wol

len, weswegen er ihre trotz der in den Kriegs- 

pressurcn ausgesiandenen Beschwernis gehaltene 

friedliche ZnmmgSeinigkeit beherzigen und davon

abseben möchte, in seine Mühle einen unzünfü- 

genj ihnen nicht gemäßen Mann aufzunehmen, 

da hiedurch ihre Privilegien und Handwerks

gewohnheiten ein Loch gewinnen (— bekommen) 

würden, und sie sich vcrobligieren, einen taug

lichen Müller in diese Mühle zu schaffen.

Bei den Ä 0 m 0 t sl u r r Schneidern 

heißt eS 1537: „eö soll auch weder in nock vor 

der Stadt noch auf den Dörfern in einer Meile 

Weges weit, so zur Herrschaft Zvomotau gehö

rig, niemand stören noch Srörer sein, ausgenom

men der zu Trausckkowitz, jedock daß er häuslich 

gesessen sei und mir den Meistern Zunft hielte, 

auck kein Gesinde noch Lehrjungen befördern 

würde, und so einer allda oder anderswo befunden, 

der soll durch das Gericht eingezogen werden und 

nach altem Gebrauch dcu Meistern i Schock 

Groschen verfallen sein und diejenigen, so sich 

aufgehalten, nach Erkenntnis der Amtleute 

darum gestraft werden". And nach der Zunft

ordnung von »573 sollte „keiner allhier zum 

Meistcrrecht zugelassen werden, auf den man 

glaubliche Wissenschaft hätte und der über

wunden (— überwiesen) wäre, daß er über die 

bieischen Meister oder anderswo, so dieser Herr

schaft untertänig, gestöret hätte, er vertrüge sick 

dann desselben Orts und lege nachmals allhier 

in unsere Zunft die Strafe 1 Schock Groschen 

in die Lade ein, wie andere Störer tun müssen, 

aus dieser bcweglicken Ursache, damit die Unge

horsamen, die sonst einem chrlickcn Meister auf 

Schlössern und Städten die Arbeit wegnehmcn, 

desto eher gut tun möchten und sich nicht überall 

auf den Dörfern und anderstwo mit Stören ein

lassen und also den armen Leuten das Brot vor 

dem Maule absckuciden". Zu einer Eingabe au 

deu Stadtrat 00m Jahre 1637 beschwert sich 

das Handwerk aus dringender 9rot, daß etliche 

Pfuscher und absonderlich Georg Aickter zu 

Oberdorf, sonst der schwarze Schneider von 

§(ralupp genannt, welcher kein ehrlicher Meister 

ist und von seiner Obrigkeit durch liebkosende 

Schmeicklerci auf etliche Zähre nack Oberdorf 

lizensiert lvorden, bei gemeiner Stadt an unter

schiedlichen Orten zu größter Sckmälernug des
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Handwerks, das in Manalnng der Arbeit weder 

Gesellen noch Jungen befördern, kaum Weib 

und Kinder ernähren, geschweige Steuern und 

andere notwendige Gaben (— Abgaben) aufbrin- 

gen kaun, das wenige bißchen Brot mit alter und 

neuer Arbeitsoerfertigung vor dem Maule iveg- 

schueidc und ohne allen Scheu und trutziger 

Weise bei Tag und Nackt bei den Bürgern aus- 

und einzugehen pflege, auch noch ihm zugebrachte 

Arbeit in heimlichen Winkeln verfertige, mit 

der Bitte, ihn und andere solche Pfuscher in das 

Bürgermeisteramt oorbcsch.'iden zu lasten, ihnen 

die Privilegien sowie die Beschioerde der Zunft 

oorzuhaltcn und, da ste trotz dieser Warnung mir 

weiterer Verfertigung alter oder neuer Arbeit 

sich betreten (— antreffen) lasten würden, ste 

durch die allhiestgen Gerichte inkarzerieren und in 

die ausgemesscnc Strafe ziehen zu laste«, auch die 

zur Zeit befundene (— Vorgefundene) Arbeit 

wegnehmen ;u lasten, da ste Meister genug seien, 

die einem jeden, welchen Standes er auch sein 

möge, Kleidung zur Genüge verfertigen; Georg 

Richter, dem die Beschuldigung schriftlich zuge- 

stcllt wurde, rechtfertigt stch folgendermaßen: er 

habe sich nicht in die Stadt eingedruugcn, sondern 

von einem ehrenfesten Rate das obere Torhäusel 

gegen einen Zins, den er cinhalte, gemietet; er 

habe noch niemandem einen Schaden zugefügt 

und der Stadtrichter habe von ihm wegen zuge- 

fügtcr Schäden nur in den Fällen Strafgelder 

bekommen, wo ihm das Handwerk zur Ungebühr 

gestraft hat; der Gemeinde habe er zwar bisher 

wenig beigetragcn, aber bei den schwedischen 

Zeiten viel verloren; da sie sich rühmen, daß sie 

15 Meister seien, die einem jeden ein Kleid recht 

machen können, so gebe er zu erinnern, daß in 

den verwichenen unruhigen Zeiten kein Schneider 

in Komolau zu befinden gewesen, der für die kai

serlichen sowie schwedischen Offiziere ein begehr

tes Kleid recht machen können, sondern man habe 

ihn von Kralupp anher berufen müsten, der den 

Sachen recht tun können; derowegcn sei er kein 

Störcr oder Pfuscher, sondern ein ehrlicher 

Mann, der gottlob bei der Schneiderei soviel 

gelcrnet, daß er unterschiedliche Kleider, welche 

die Komotauer Meister v.rmeistert und verderbt, 

wieder recht machen können: er ersuche den Rat, 

ihn vor der angetrachteten Gewalt in Schutz zu 

nehmen.

Bei den Kralupper Schneidern 

beißt eö in der Martinitziscbcn Zunftordnung 

vom Jahre 1668: „es soll keiner, welcher sich in 

dieses Handwerk nicht einkauftc, mit seiner 

Werkstatt in meinem Städte! oder anderwärts 

auf meiner Herrschaft, er sei mein Untertan 2) - 

von fremdem Herkommen, ihrem Handwert 

Abdruck und Verhinderung tun, wann aber 

jemand in diesem ertappt würde, so gebe üb 

denen Zechmeistern im Städte! wie den 

Dorfschaftcn die Macht, daß sie ihn .nirsmnt 

seiner Arbeit, so bei ihm gefunden wird, ins 

Gefängnis nehmen und daraus nicht ebendcr ent

lasten, bis daß er eine Strafe zur Gr^aufung von 

Wachs abgelegt".

Betreffs der P l a tz c r S ck n e i d e r lau'et 

die mit den Leinwebern gemeinsame Martin-mi

sche Zunftordnung von 1681 genau wie zuvcr.

Bei den S e e st a d t l e r Schneidern 

(1709) finden wir betreffs der Pfuscher und 

Einlaufer genau die gleiche Bestimmung wie bei 

den Leinwebern, betreffs des Zunftzwangs wie bei 

den Bäckern dieses Städtchens.

Für die Komotauer Schuhmacher 

kommen die meisten Nachrichten über Störc. 

vor. In der Zunftordnung von 1601 heißt es: 

„so etwa fremde Schuster, sie wären von Städ

ten oder Dörfern, Schuhe hertrügeu an Jahr

märkten oder sonsten, zu welcher Zeit es wolle, 

und dieselben verkauften, auch auf den Dörfern, 

der Herrschaft Komotau zugetan, sonderlich 

denen, die nicht darüber privilegiert sind oder kein 

Schuster zuvormals dort gewesen ist, sollen von 

keinem Seßhaftigen oder Unseßhaftigen Schuh

waren gemacht, viclweniger umgetragen oder 

verkauft werden, und wo sie solche Meister erfüh

ren, so soll man ihnen dieselben Schuhe nehmen 

und der Obrigkeit überantworten, wie solches vor 

alters gebräuchlich gewest, damit dies an bemel- 

delen Orten, dieweil solches von der Obrigkeit 

verboten, abgewehret werde." Im Jahre l6t6
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erlas,t der Stadtrat, weil sich etliche Meister 

aus Meisten (— Sachsen) und anch aus umlie

genden Städtlcin und Dörfern mit Verkaufung 

von Schuhen auf dieser Stadt Gründen unbefugt 

eingelassen, eine eigene Verfügung gegen solche 

Verbrecher und Innnnggstörer, mittels welcher 

sie allen dergleichen fremden, aus- wie auch 

einlünd.'schen Meistern verbieten, fremde Schuh

waren in noch vor der Stadt Komotau, oiel- 

weniger auf den dieser Stadt zugetanen Dorf- 

scbaftcn, weder vor der Kirchen noch in Häusern, 

!>:c!tv'.i-igcr in offenem Kauf, feilzuhaben, zu 

verrufen oder zu verhandeln noch durch ihr 

Gesinde solches zu tun sich zu unterfangen, und 

. ls Strafe festsetzen, daß diese unbefugten Mei

ster nicht allein der befundenen (— Vorgefunde

nen', gemachten und ungemachten Waren ver

lustig sein und diese zu gemeinem Nutz cingezo- 

aen werden sollen, sondern daß sie auch fernerer

' träfe gewärtig sein sollen. In einer Zuschrift 

an den Stadtrat vom Zabre 1639 beschwert sich 

?aS Handwerk, daß sich zuwider ihren Privilegien 

ein Sounenberger in Krima seßhaft machen 

wolle, um daö Schuhmachcrhandwerk zu treiben, 

und sie bitten, ihn nicht zuzulasien, daselbst 

unzulässige Störerei zu treiben und Schuh- 

waren zu verkaufen und zu verbandeln; auf 

Anfrage des Rates widerlegt Wohlgemut 

von Rosenral auf Ncudorf den Vorwurf des 

S lörens gegen seinen Untertan mir dem Hinweis, 

daß es sich um einen zünftigen Meister handle, 

der zu Äderan in Meißen gewesen, daß er selbst 

darüber privilegiert sei, Schuster und andere 

Handwerker setzen zu lasten, und daß anch wegen 

der Entfernung den Komotauern gar kein Schade 

erwachse, sondern nur den Eebastiansbcrgcrn, auf 

die diese Beschwerde znrückgehe. )m Jahre 

1G48 beschließt der Sladrrat als Strafe für 

llnfolgsamkeit des Schustcrhandwcrkö die Zu- 

lastung fremder Schuster zu den Jahrmärkten, 

denen an 2 Tagen um 12 Ubr auszulegen und 

feilzuhaben verstattet werden solle, weil die Hie

sigen die Stadt überteuern und dennoch nicht be

fördern (— befriedigen) können. Nach einer er

gebnislosen Beschwerde an den Stadthauptmann 

vom gleichen Jahre (1648) wendet sich das 

Handwerk im Jahre 1632 an den Rat selbst 

mit der Bitte, fremde Schuhmacher weiterhin 

nicht mehr zu den Jahrmärkten zuzulasten, wor

auf in dieser Angelegenheit längere Zeit nichts- 

mehr zu hören ist. Und im Jahre 1688 beschwert 

sich das Handwerk beim Rate, daß Störer und 

Frötter nicht nur mit dem Flicken, sondern auch 

sogar mit neuer Arbeit ganz unbefugt ihnen den 

wenigen Bisten Brot vollends abzukürzen sich oer- 

kühnen (—erkühnen), daß sie ehrcnverleumderi- 

schcn Schmähungen ausgesetzr seien, weil sie nach 

Handwerksart mit.Hilfe des Fronboten einem 

dieser Frötter nebst der Flickarbeit auch etwelche 

unbrauchbare Schuhleisten samt befindlichem 

(— Vorgefundenem) Gerade! wegegenommen und 

in Verwahrung bringen ließen, und daß die Tor

wärter ganz keck gleich anderen ehrlichen Mei

stern in ihren Schürzen und Kopfriemen herum

spazieren und die Flickarbeit maschlooll (— in 

vollen Taschen) berumtragen, mit der Bitte, 

diese höchst schädlichen Fröttereien abzustellen und 

die Stadttore wie vor alterö mit ehrlichen, armen 

Meistern zu versorgen, damit sie bei so schweren 

uubewerbsamen Zeiten nicht vollends in Ruin 

gesetzt würden.

Bei den Görkaucr Schuhmachern 

heißt es in der Zunftordnung vom Jahre 1312 

ganz kurz: „wo sichs bcgäbc, daß ein Markt zu 

Görkau würde aufgerichtet, und auch sonst im 

Iabre soll kein fremder Schuster Schuhe oehl- 

haben (— feilhabeu) bei Verlistinge (— Ver

lust) seiner Schuhe".
Bei denKralupperSchuhmachern 

(1668) sollte, wann ein Winkelmeister sich auf 

den Docfschaften aufhalten täte und sich zu Kra- 

lupp nicht einkaufen wollte, ihm das Handwerk 

zu treiben keineswegs gestattet werden: auch 

sollte, diewcilen das Handwerk bishero mit Um- 

tragung fremder Schuhmacherarbeit auf den 

Dorfschaften beschweret worden, das Handwerk 

Macht und Gewalt haben, solchen fremden Um- 

trägern die Schuhe oder Stiefel wegzunehmeu, 

welche alsdann in das Spital gegeben werden 

sollten.
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Die Seestadt! er Schah m achcr 

werden in der Gesamtzunfrordnung von 1662, 

wie wir gesehen haben, ausdrücklich hervor

gehoben.

Bei den S 0 n n e n b e r g e r Schuh

machern (164z) sollte, dieweil das Hand- 

iverk bisher mit Unnragung fremder Schuhe be

schwert und ihnen ihr .Handwerk gesteckt und 

verhindert wurde, das Handwerk fürderhin gute 

^länung und Aufsehen (— Aufsicht) haben und, 

da sie einen fremden Schuster, der mit Schuhen 

herumhansicren geht, bekommen oder antrcffen, 

dieselben zu nehmen und ins- Hospital zu geben 

Fug und Macht haben.

Bei den Komoraucr Seifensie

dern und Lichtziehern sollte (1628) 

kein Pfuscher oder Störcr innerhalb i Meile 

Wegs das Handwerk treiben, wenn er nicht 

in der Zunft und Innung war, und (1653) 

sollten diese das ^nfelt aus der Stadt weder 

verkaufen noch auöführcn, insbesondere aber sollte 

den Juden, die bisher mit Listigkeit und Betrug 

Jnselt cintaufen und mit allerlei Vorteil aus 

der Stadt auöschicken, dies weiterhin eingestellt 

sein, bei der Strafe, hinwcgzunehmen, soviel sich 

befunden (= vorgcfunden), halb ins Amt der 

Stadt und halb in die Lade: auch sollte ein jeder 

aus den fremden Seifensiedern und Lichtziehern 

am Jahrmarkt seine eigene und keine fremde 

Ware verkaufen, um die Ware nicht durch Hin- 

und Herverkaufung zu verteuern: den Haklern, 

övramern und Juden sollte nicht gestattet wer

den, Seife und Lichter nach dem Gewichte zu 

verkaufen, auch sollte ihnen kein Seifensieder die 

Seife am Stein und Lichter zu verkaufen be

rechtigt sein: den „gepreßten Ruest von Honig" 

sollten nur die Seifensieder und Wachslichtzieher 

pressen und wo jemand, als die Träger und 

Höckler, ohne Bewilligung der ältesten Meister 

solchen „Hönigrucst" druckte oder prcsicn täte und 

in diesem befunden oder begriffen (— ergriffen) 

würde, sollte ihm solcher Hönigruest und Wachs- 

werk genommen und zu Nutz eines ehrsamen 

Handwerks angelegt worden: ivelcher, es sei wer 

er «volle, so mit dieser ZunftSvcrordnung ins

künftig sich nicht richten und darnach sich halten 

wollte, derfelbige, wann er gleich unordentliche 

Freibriefe hätte, keine Seife, Lichter und Jnfelr, 

auch von ivachsen Werk (— Wachswerk), zu 

machen, verkaufen und dies Handwerk zu treiben 

befugt fein sollte, bei Verlust alles besten, ivas 

bei ihm befunden würde.

Die Komotauer Seiler suchten im 

Jahre 1598 hauptsächlich dcswegcu um Kon- 

firmiernng ihrer Artikel an, weil sie von • 

den aus den umliegenden Flecken und Dörfer 

dermaßen bedränget würden, daß sie fast ai ' in 

Abnehmung der Nahrung und äußerste Ar- • 

geraten seien. Nach der in diesem Ja>ie belläi-a- 

ten Zunftordnung sollten fremde oder auslän

dische Meister oder sonstige Störcr, die sic 

stünden, alte oder neue Waren oder all 

seile in der Stadt oder auf dem Lande in Staoc 

lein oder Dörfern innerhalb einer Meile Weges 

umzntragen, keineswegs gelitten werden, fcn *< 

wo einer damit betreten wurde, sollte man ihm 

die Waren nehmen und ins Ami .^omotan 

gebührlicher Strafe überantworten. In einer 

Zuschrift an den Stadtrar vom Jahre . 

bcschwert sich das Handwerk, daß ein Nürn

berger Kauf- oder Handelsmann bei den Jahr

märkten eine geraume Zeit her mit dem Schuh- 

mackerhanf, welcher doch keine Kaufmannsware 

ist, sondern durch die Hand des Ceilerhandn.rl 

anögemacht wird, sie insgeheim und öffentlich 

Überträge, ferner daß sie auch mit Leinöl und 

Wagcnschmier, so hausieren getragen, auch gar 

niedergelegt wird, merklichen Schaden leiden, 

schließlich, daß sich auch die Annabergcr und 

Maricnberger Handelöleute mit Niederlage und 

Unterschlcif fast wöchentlich unterstehen und so

wohl hiesige wie fremde Dorfschuhmacher von 

der Stadt aus verlegen, ihnen dadurch den 

Bisten Brot vor dem Munde abschneiden, das 

gelöste Geld aber mit gemeiner Stadt schlechtem 

Nutzen hinwegtrageu, mit der Bitte, sie, die 

sich die Stadt gottlob noch wohl zu versehen ge

trauen, gegen solche einschleichende Unterschleife 

und Übertragungen in Schutz zu nehmen und 

diesen Handelsleuten sowohl an Jahrmärkten als 
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;u anderen Zeilen gedachte Schuhmacherhanfs- 

baurierung zu verbieten und nur den Verkauf von 

rauhem Hanf zu gestatten. Und im Jahre 1731 

bringt das Handwerk beim Kaiser ein Bitt

gesuch ein: demnach bisher ein durchgängiger 

^andesbrauch gewesen, daß stch außer dem Sei- 

lerhandwerk niemand anmaßen dürfen, mit Lcin- 

öl, schwarzer und gelber Wagenschmicr, schwar

zen- Pech, rheinischem Hanf, Wagenkörbcn, 

Schwingen, TLieden, Cckmierriemern und 

Hemmschuhen zu handeln oder das V?erk auf 

offeni *«t-iii 9Ikarkt feilzuhaben, die Seilerzunfr 

mbcbte oblie Präsudiz der öffentlichen Gör

märkte bei dieser Freiheit erhalten werden.

Bei den K 0 m 0 t a u e r Tischlern 

U53J) sollte auf der Herrschaft in einer 

Steile 2Vcges kein Slörer geleimte oder ver

schlossene Arbeit machen, und so jemand darüber 

befunden würde, dem sollten die Meister die 

rbeir initsamt dem Werkzeug mit GerichtS- 

iulfe nehmen und ins Handwerk einlegen; auch 

sollte kein fremder Meister keine gemachte Arbeit 

gegen Komotau führen, es sei denn an einem 

freien Jahrmarkt, und wo stch jemand dawider 

einließ, dem sollten die Meister solche Arbeit 

der Kadett zugltte nehmen.

Bei den K 0 m 0 r a u e r T ö p f c r n (1532) 

sollte mau über ste keine Arbeit bieher führen, eS 

sei dann auf einem freien Jahrmarkt, desgleichen 

in einer Meile Weges, zur Herrschaft Komo- 

lau gehörend, auf ste nickt stören noch ste mit 

Arbeit überführcn, es fei dann auf Schlöstern. 

-dagegen beißt es in der Ordnung vorn Jahre 

1674: „lvas anbelangt die Waldeuburgische und 

lZhenmihischc Arbeit, wann dieselbe gut and tüch

tig, soll jedermann zu verkaufen frei und von 

einem Handwerk ungehindert sein; da eü stck aber 

begeben täte, daß von anderen Orten außerhalb 

der Jahrmärkte fremde Waren in die Stadt und 

Borstädte cingeschlcift würden, solle das Hand- 

iverk wohl befugt sein, solckc Arbeit und Waren 

zum Hospital und armen Leuten ohne Scheu 

binwegnehmen oder uack Befund der Sache nach 

ihrem Crmesscn zu zerschlagen".

Bei den K 0 m 0 taucr Tuchmachern 

beißt es in der Zunftordnung von izb'Z bezw. 

1610: „und dieweil dies dem Handwerk zum 

allerbeschwerlichsten, daß stch ausländische Tuch

macher und andere unterfangen, Tuch in der 

Stadt und Borstadt, auch auf den zugehörigen 

Dörfern, cllenweise zu verkaufen, das nicht allein 

dem Handwerk, sondern auch gemeiner Stadt 

zu Sckaöen gereicht, so soll sich forthin kein 

Fremder unterstehen, in Wochcnmärkten allhier 

feilzuhabcn, oielweniger Tuch also umzutragen 

und zu verschneiden, bei Verlust derselben Tücher 

ins Hospital; hätte aber derselbe Umträgcr all- 

bcreitS das Geld dafür empfangen und würde 

darüber betreten (— ergriffen), so soll er zur 

Strafe 2 Schock erlegen, halb armen Leuten 

und die andere Hälfte dem Handwerk". Im 

Jahre 1613 bestätigt Kaiser Jltattbiaö allen 

Tnckmacherzünften in Böhmen das Privileg des 

Wollverkaufö aus den Zähren 1543 und 1558, 

wornach dieses außer den Tuchmachern niemand 

anders, so eines anderen Handwerks und Ge 

werbs, er sei von wannen er wolle, genießen durfte. 

Im Jahre 1619 beschweren stch die Zschopauer 

Tuchmacher, daß ihnen von den Komotauer 

Tuchmachern die Neuerung aufgedrungen werde, 

die Wolle, welche ste jederzeit in freiem Kaufe 

gehabt, nicht bei den Bauern, sondern bei ihrem 

Handwerk zu kaufen, und der Amtschößer zur 

Augustusburg fragt im Auftrage des Chur

fürsten von Sachsen beim Stadtrate zu Komo- 

tau in dieser Angelegenheit an. Kaiser Leopold I. 

ergänzt im Jahre 1660 allen Tuchmacberzünf- 

tcn Böhmens das Privileg des Wollverkaufö so

wie des Tuchschnitteö und Tuchverkaufö mit fol

genden Bestimmungen: „es soll nur ihnen allein 

mit Wolle zu handeln zugelasten, andern aber, 

so dieses Handwerk nicht erlernet, verboten sein: 

eö soll keinem, so dies Handwerk nicht erlernet, 

Tücher zu schneide« und cllenweise zu verkaufen 

gestaltet werden; wann also Tücher auf die 

Jahr- oder Wochcnmärkte zu Verkauf geführer 

und nicht alle verkauft würden, solche nickt, wie 

dato geschehen, unterschiedlichen Faktoren oder 

anderen des Tuchmacherhandwcrks Unerfahrenen 

zu verkaufen, sondern den Tuckmachcrmeistern zu 
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versilbern gclaffen oder wiederum weggefübrt wer

den sollen". Nach der Zunftordnung von 1669 

durste niemand außer den Tuchmachermcistcrn 

mit Tuch noch Poy handeln viclwcniger diese ver 

schneiden, es wären dann Schiff- und holländische 

Tücher, die Elle zwei oder inebr Reichsraler 

wert, oder englische Poy.

Ein Komotauer Uhrmacher pro- 

duzicrt laut RatSprolvkollbuch am 27. Feber 

1720 ein Attestat, daß er sich bei dem Mittel 

der Klcinuhrmachcr als ein Meister eingelassen, 

gleichzeitig eine von ihm gefertigte Sackubr und 

bittet, ihn bei solchem Meisterrccht wider alle 

Fröttcrei zu schütten, was ihm zugesagt wird, 

wann er die Leute obne Klage fördern könne.

Den Komotauer Wagnern bestätigt 

Bohuslaus Joachim von Lobkowin im Jahre 

1388 auf ihre Beschwerde, daß ihrer viele, so 

nicht Zunft und Innung mit ihnen hätten, aller

lei Wagnerarbeit machten, auch außerhalb des 

Landes herein führten, ihr Privileg und verbietet 

dem Rate zu Komotau sowie Richtern nnd Ge

schworenen in den Dörfern der Herrschaft Ko

motau und Platten, solche Pfuscher und Störer 

zu behausen, von ihnen etwas zu kaufen oder ste 

ihre Waren cinlcgcn zu lasten. Bei den K 0 - 

m 0 1 a u e r W a g n e r n sowie Schmie

den, Schlossern, S p 0 r e r n, Leier- 

und Büchsen ni ach er n (i 636) sollte in 

einer Meile Wegs lang und breit auf der Herr

schaft Konwtau keiner dieses Handwerk treiben, 

der nicht der Obrigkeit Untertan und mit ge

bräuchlichen MUsterstücken bestanden, auch 

Zunft und Innung allhicr ballen möchte: auch 

sollte das Handwerk, wie in anderen umliegen

den Städlen bräuchlick, von keinem fremden 

Stötcr mit Arbeit, die sie selber machen, auch 

allerlei Markrarbeit, die ihr Pflug und Eiden 

(— Egge) ist, außerhalb eines freien Jahr- oder 

Wochenniarktcs nicht übcrführt noch übertragen 

werden, doch dergestalt, daß ste niemanden über

fetten (durch hohe Preise) und die Gemeine mit 

solcher Arbeit fördern: desgleichen sollte die Wag

nerarbeil weder auf dem Markt noch auf den 

Dörfern, sonderlich was von anderen Herrschaf

ten berkommt, gelitten werden, eö wäre dann 

Sach, daß einer stch dieser Arbeit auf den Dör

fern gebrauchen wollte, der sollte mit einem 

Handwerk Innung halten. Und in einer Eingabe 

an den Rat vom Jahre 1697 beschweren stch 

die Schlosse r, daß cnliche Welsche nun 

ziemliche Jahre her fast alle Wochcnmärkte mit 

Eisenwaren, welche sonst den Zirkel-, Scnsen- 

und Waffenschmieden zuständig zu führen, anber- 

kommen, wogegen bisher aus Mangel obbemel- 

detcr Handwerker niemand protestieren können, 

und bitten, weil stch fetzt ein Z i r k c l f cb m i e d 

bierhcr begcben, welcher dergleichen Waren selbst 

macht, auch die Welschen den Schlostern zu 

wider Waren führen, wie Schloster, Striegel 

nnd Anwürfe, gedachte Welschen dahin 

gen, daß ste ferner solche Waren, die dem .st 

werk zuwider, auf den Wochenmärlten nicht 

führen möchten.

Für die Komotauer W c i ß g e r b e r 

wurde in der Zunftordnung von 1618 festgesem, 

daß diejenigen Knübler, so bereits in königlichen 

Städten Böhmens angesesten sind, von den 

Wcißgcrbern in ihre zunfkmäßige Ordn::', 

männigliä'e Verwerfung des bisher zwischen 

ihnen gehaltenen Unterschieds ein- und anf- 

genommen werden sollen und ihnen das Feil- 

haben nicht verwehrt sein solle, jedoch daß stck 

diese angesestenen und jetzt angenommenen K. 

ler zunflmäßig und nach der Weißgerbcr Statut 

und Gewohnheit verhalten, wobei ausdrücklich 

betont wird, daß diese Bestimmung nur auf 

königliche und nicht anderer Städte gemeint sei, 

und daß weiterhin kein Knübler mehr in den 

kgl. Städten in Böhmen gefördert werden solle. 

In der Zunftordnung von 1619 finden stch fol

gende Bestimmungen: „soll ein jeder Meister 

schuldig sein, ob (— falls) er Pfoschcrei würde 

erfahren, das (— was) dem wohlausgcbrachten 

Privilegio zuwiderlauft, seinen möglichen Fleiß 

anznwenden, daß solcher Pfoscher zur Verhaft 

gebracht ivcrde, damit man stch gegen ihn der 

auogewirkten Bestrafung zu erholen; ob jemand 

aus den Meistern einen Hausterer oder Nieder

länder ergreifen würde, weil solches dem ehr- 
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liehen Handwerk zu Nachteil und dadurch böse 

Waren zu Land gebracht und verkauft werden, 

soll er schuldig sein, denselben zu gebührlicher 

Verhaftung zu bringen, damit man mit ihm 

nach Handwerks Gewohnheit mit gebührlicher 

Strafe, was ein Handivcrk und die Gerichte er- 

leuneu, verfahre: soll auch kein Meister wie auch 

reinischcr Knibler nicht zugelasseu sein, neben 

ander.« Meistern, die in dieser Handwerksord- 

ltnng und Mittel sein, das Handwerk zu treiben 

und zu verkaufen, es sei denn, daß er stch in diese 

unse' Handwerksordnung begebe und dero nach 

gemäß lebe".

Die Komotauer Zeugmacher be

schweren stch laut Ikatsprotokollbuch am 19. I. 

1717, daß große Emschleiferei in ihrem Hand

werk geschehe, und bitten, daß ste ohne War

nung die eingetragenen Zeuge wcgnehmen dür- 

sen, worauf der Rat kundtut, daß er, eine Ände- 

:-l!g vorzunehmen, Bedenken trage und es bei 

dem Vorigen bewenden laste.

Bei den Scestadtlcr Zimmerleu- 

ten (1707) sollte keinem von der Herrschaft 

oder aus dem Markt See (— Seestadt!) bei 

der gnädigen Obrigkeit willkürlichen Strafe bei 

anderen fremden Meistern stch etwas machen zu 

lasten erlaubet sein, auch sollte kein Störer, so 

das Handwerk nicht erlernet, stch unterstehen, 

etwas zu arbeiten, er sei, wer er wolle, und sollte 

auf ergriffenen Fall nach (Erkenntnis der gnä

digen Obrigkeit gestraft werden.

3. Zünfte und Kunden.

'Was das Verhältnis der Zünfte und Kun

den anbelangt, so finden stch reichliche Vorschrif

ten zum Schutze beider Teile.

Durch die Ausschaltung unzünfriger sowie 

fremder Meister bei allen Zünften unserer 

Städtchen war die gesamte Bevöl

kerung der betreffenden Stadt und Herr

schaft den heimischen Zünften als Zwangs- 

ku n d s ch a f t zugewiesen: neben diesen indirek

ten Bestimmungen wohl bei allen Zünften finden 

stch aber vereinzelt auch noch Stellen, die dies 

direkt betonen. Nach der Zunftordnung des 

Cecstadtler Gesamthandwerks von 1662 sollte, 

wo stch in einer Gemein der Herrschaft Eisen

berg ein Fleischhauer befand, kein Untertan an 

diesem Orte stch unterstehen, ein Stück einen 

anderen um Lohn schlachten zu lasten. Bei den 

Seestadtler Zimmerleuten (1707) heißt es: 

„keinem anS dem Markt See oder von der 

Herrschaft ist bei Strafe bei fremden Meistern 

stch etwas machen zu lasten erlaubt, sondern ste 

sollen die Arbeit den Meinigen verdingen und 

(erst) bei Klage über einen Meister einem anderen 

Meister auf der Herrschaft". Nach der Zunft

ordnung der Seestadtler Bäcker von 1715 soll

ten alle HerrschaftSwirte, welche sonst in um

liegenden Städten die Ware kaufen, allda zu 

nehmen vom Amte angehalten werden. Aus dem 

Zahre 1673 stammt eine Eingabe der Komo- 

tauer Leinweber an den Stadtrat mit folgendem 

Ansuchen: da die städtischen Untertanen auf den 

Dörfern, obzwar ste ihre Nahrung durch Ver

kauf von Holz, Käse und Butter in Komotan 

suchen, ihr Gespinst und Garn auf fremden 

Grund und Boden, als da ist Sebastiansbcrg 

und Sonnenberg, zu wirken tragen, die ihnen 

ihre Waren schwerlich abkaufen, oder gar nach 

der Herrschaft Hagenödorf, wo nach anfgerich- 

reter Zunft allen Untertanen bei 2 Schock 

Strafe verboten ist, ein Stück Garn außerbalb 

der Herrschaft zu tragen oder wirken zu lasten, 

möchte ein Rat, damit ste nickt zugrundegehen, 

den Untertanen den Befehl geben, ihr Gespinst 

und Garn entweder in Komorau oder bei den 

zünftigen Mitmeistern zu Krima wirken und 

arbeiten zu lasten, die ste um das gleiche Lobn 

wie die Fremden arbeiten und auch auf Hol; und 

andere Ware leichter einen Handel (— Aus

rausch) treffen können. Nach der Zunftordnung 

der Komotauer Müller von 1636 sollte das 

Mahlwerk in den 9 Getreidemühlen bei der 

Stadt verbleiben, jedoch jedem Bürger freistebcn, 

in welcher von diesen er sein Getreide mablen 

lasten wolle. Nach einem Privileg Sebastians 

und Peters von der Weitmüble für Komotan 

von 1517 sollte ein itzlicher Bürger und Ein

wohner in und vor der Stadt, der Malz zu 
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seiner Notdurft mahlen und brauen will, in 

keiner anderen Mühle bei der Stadt oder anders

wo mahlen lassen als in der Stadrmühle und 

nur, so der allmächtige Gott sie mit Not des 

Wassers strafen würde, sollte ein jeder sein Malz 

obne Hinderung mahlen lassen, in welcher Mühle 

er wollte, In einem Privileg für Görkau vorn 

Iabre 1585 überließ Bobuslaus Joachim von 

Lobkowitz der Stadt die Städtclmühle samt Zn- 

gebör gegen Zahlung eines festen Zinses mit der 

Verfügung, daß der dritte Teil der Bürgerschaft 

des Städtchens und die beiden Dörfer Türmaul 

und Stolzenban bei Strafe verpflichtet seien, in 

dieser Mühle mahlen zu lassen mit Ausnahme 

jener Personen, die eigene Mühlen hielten, näm- 

lich Georg Hirschfelder, der Richter zu Türmaul 

und der Müller von Stolzenhan, die ihre Müh

len zu ihrem eigenen Gebrauche weiter benutzen 

durften, während die übrigen zwei Drittel der 

Görkauer Bürger in 2 anderen Mühlen der 

Stadt mahlen zu lassen verpflichtet wurden, 

nämlich in der Hungermühle, die die Gemeinde 

dem Erbherren erblich verkauft hatte, und in der 

Hammermühle, welche im Eigentume der Frau 

des Erbherren stand. Und im Vertrage wegen 

Überlassung des Braurechtes zwischen Bohu- 

slaus Felix von Lobkowitz und der Stadt Kvmo- 

tau öom Jahre 1571 wurden 20 Dörfer, näm

lich Krima, Domino, Schönlind, Wisset, Neu- 

dorf, Märzdorf, Schößl, Dörntal, Troschig, 

Nokowitz, Glieden, Oberdorf, Tschoschl, Micha- 

nitz, Udwitz, Pirkcn, Trauschkowitz, Sporitz, 

Prahn und Pößwitz, mit ihrem Bierschenken der 

Stadt Komotau ewiglich inkorporiert und einge

leibt solcher Gestalt, daß in denselben Dörfern 

die Krerschmer und alle Inwohner von niemand 

anders, er sei auch wes Standes oder Wesens er 

wolle, kein Bier auf den Kretschmern auszuschen- 

ken, auch gemein Bier, Wochenbier oder anderes, 

wie das Namen haben möchte, kaufen und neh

men sollen dann bei der Bürgerschaft zu Komotau: 

betreffs des Gerichtes zu Krima, das mit einem 

sonderlichen Privileg, Bier zu brauen, begnadet 

war, wurde die Sonderbestimmung ausgenom

men, daß die neue Vergleichung dem älteren 

Rechte keinen Abbruch tun solle, daß aber, da der 

Inhaber dieses Gerichtes selbst- nicht brauen 

würde, er kein ander Bier denn zu Komotau 

nehmen und ausschcnkcn solle.

Hiehcr gehören auch jene Bestimmungen, 

welche den Untertanen verboten, unter 

Umgehung der Zünfte gewisse Arbeiten 

selbst vorzunehmcn, es sei für sich selbst 

oder gar gegen Entlohnung für andere.

So finden wir vor allem bei den F l e • 

schern fast aller Städtchen des Bezirkes e i u 

schränkende Bestimmungen betreffs 

des S ch l a ch t e n s durch Bürger und 

Bauern. In der Zunftordnung der Kei..o 

lauer Fleischer von 1565 heißt es: „da sich ein 

Bürger allbier unterstehen würde, zu Ab u 

unserer Nahrung auf die Dörfer hinaus 

Kälber oder ander Vieh zu kaufen, vor seiucc 

Tür oder im Haus zu stechen und zu schlachten 

oder mit seinen Nachbarn zu teilen und zu '<•' 

kaufen, demjenigen, welcher also betreten würde, 

soll das Fleisch hinweggenommen und den armen 

Leuten inö Spital gegeben werden; wr.n- aber 

ein Bürger ein Kalb, Rind oder Schwei. :• 

nem Hofe aufgezogen hat, soll ihm, dasselbe zu 

schlachten und in seinem Hause zu verspeisen, 

freistehen, würde er aber die andere Hälfte des 

Fleisches mit seinem Nachbar teilen oder ver

kaufen und dergleichen käme in Erfahrenheit, sc 

ibm solches gleichfalls genommen und ins Spital 

auögetcilt werden". Nach der Zunftordnung der 

Priesner Gesamthandwerkcr von 1597 sollte 

kein Bürger Macht haben, Dieb zu kaufen oder 

aus seinem Stall zum Wiederverkauf schlachte« 

zu lassen, und wer damit betreten wurde, dem 

sollte das Fleisch genommen und armen Leuten 

gegeben, er auch von der Obrigkeit um 2 Taler 

gestraft werden, während es ihm ungewebrt sein 

sollte, zu seiner Hausnotdurft zu schlachten, was 

er in seinem Stalle mästet und auferzeuchl 

(— aufzieht). Bei den Görkauer Fleischer» 

(i.579) sollte, da einem ein Vieh schadbaft 

würde, er Macht haben, dasselbe zu schlachten 

und seiner Gelegenheit zu verkaufen, auch ein 

Nachbar mit dem andern ein Schwein schlachten 
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und teilen, aber sonst kein ander Vieh, während 

zu hochzeitlichen Freuden oder Kindtaufen ein 

jeder Bürger für sich selbst einkaufen und durch 

der Fleischer Diener schlachten lasten konnte. Die 

Zunftordnung der Görkaner Fleischer von 167z 

lautet diesbezüglich ausführlicher: „da aber einem 

ein Vieh schadhaftig würde, so soll dieses zuvor 

vu-ch ein Handwerk 0er Fleischhacker allhier 

igl werden und, so es alsdann schadhaftig 

r'efu' ^en würde, soll derselbe Macht haben, 

f zu schlachten und der Gelegenheit nach zu 

cS möge auch ein Machbar mit dem 

. Schwein schlachten und teilen, aber 

sonst kein ander Vieh; ivann auch einer etwas von 

Vieh selbst erzogen (— aufgezogen), soll ihm das

selbe m seinem Hause uuverboten sein zu schlach

ten, doch daß er nichts davon verkaufe, sondern 

allein für sein Haus behalte und gebrauche: 

würde aber ein oder der andere Bürger ergriffen, 

er zu Abkürzung ibrer Nahrung auf die 

Dörfer ginge, Kälber oder anderes Vieh außer 

Schwein kaufte, selbes für fein Haus zu schlach

ten ooer mit seinem Nachbar zu teilen und zu 

verkaufen, so soll demselben das Fleisch hinweg

genommen und armen Leuten ins Spital gegeben 

werden, gleicher Gestalt soll es auch mit dem

jenigen gehalten werden, so von dem in seinem 

Hause aufgezogenen und geschlachteten Vieh 

etwas zu verkaufen stch unterstünde". Nach der 

Zunftordnung des Seestadtler Gesamtbandwerks 

von 1662 sollte, sowie stch in der Gemein ein 

Fleischhacker befand, keiner der Untertanen stch 

unterstehen, dem andern ein Stück Vieh um das 

Lohn zu schlachten, ebenso, wann dieser Fleisch

hacker bankwürdigeö Fleisch hatte, auch nur 1 

Pfund zu verkaufen, und wenn er für stch selbst 

in seine Knchel schlachtete, den Fleischhacker zur 

Bestchtigung nebmen, ob solches Vieh tauglich 

sei, damit nicht eine ganze Gemeinde angesteckt 

werde. 3” der Zunftordnung der Kralupper 

Fleischer von lautet diese Bestimmung: 

„eö solle keiner in obgedachtem meinem Städte!, 

eö seien gleich Ilntertane oder da Gebürtige und 

Angesessene oder von auderöwo Angenommene, 

die Macht haben, ihnen (— stch selbst) verborgener 

Weise das Vieh zu schlachten uno stück- ooer 

Viertelweise verborgen oder öffentlich zu verkaufen, 

und dieses unter solcher Strafe, wann einer oder 

der andere stch unterstünde und in diesem von den 

Zechmeistern oder anderen Meistern dieses Hand

werks ertappt oder überzeugt (— überführt) 

würde, auf solchen Fall solle solches Fleisch mit 

Hilfe des Stadtrichters weggenommen, in den 

Fleischbänken zu Geld gemacht und das daraus 

gelöste Geld in das Spital gegeben werden, 

jedoch mit diesem ausdrücklichen Beding (— Be

engung), daß einem jeden Inwohner in meinem 

Städte! Kralupp wie auch auf den Dörfern, 

soviel er für sein Gestndel verbrauchen kann, zu 

schlachten unverwehrt sein solle, es sollen aber die 

ehrlichen Fleischhacker solches Vieh schlachten 

uno kein anderer, als welcher oieses Handwerk 

billigermaßen gelernet, biezu gebraucht werden". 

In der Zunftordnung 0er Sonueuberger Fleischer 

von 1647 finden stch folgende ausführliche 

Bestimmungen: „0a trotz 0er Vorschrift, daß 

weder Manns- noch Weibspersonen von fremden 

Drten, Städten, Flecken oder Dörfern geschlackt 

reteö Vieh hinein nach Sonnenberg tragen oder 

führen dürfen, nicht allein die Bürger stch unter

stehen, in ihren Häusern teils (— zum Teile) zu 

schlachten und das Fleisch pfundweise beimlich zu 

verkaufen und also heimliche Fleischbänke halten, 

sondern auch von den Bauersleuten heimlich 

Fleisch zu verkaufen (— zum Verkaufe) dahin 

getragen wird, wird neuerdings festgesetzt, daß, 

woferne ste eine Person, wer es sei, mit sol

chem beimlicken Schlachten oder Ein- und 

llmtragen und Fleischoerkauf, auch öffentlichen 

Markt damit zu halten, befunden oder betreten 

würde, so soll das Handwerk nicht allein Macht 

haben, ihnen das Fleisch zu nebmen und in das 

Hospital und anderen hausarmen Leuten zu 

geben und auszuteilen, sondern auch, soviel 

Fleisch einer verkauft und genugsam auf ihn dar

getan wird, daß er das Geld dafür empfangen 

bat, der soll schuldig sein, solch Geld bei einem 

Aat ohne Entgelt wiederum bis auf unsere fer

nere Verordnung, wo es binzugeben bewilligt, 

uiederzulegen; es soll aber nicht gänzlich dahin 
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zu verstehen sein, daß, wenn einem von einem Ein- 

heimiscken oder von fremden Orten etwas von 

Fleisch geschickt oder verehrt (— geschenkt) und 

solches angetrosfen wird, mit gemeint sei, son

dern frei gelassen werden solle: inglci'chen wann 

eines Bürgers Vieh etwa einen Schaden nähme 

oder ein Bein brache, so wollen wir dasselbe zu 

schlachten und zu verkaufen bis auf unsere fernere 

Ordnung Vorbehalten haben; da auch einer unter 

den Meistern nicht anheim wäre oder sonst Lei- 

besschwachhcit halber nicht schlachten könnte, 

auch keinen Knecht oder Gesellen hätte, der ihm 

solches versorgen täte, sollen alsdann die anderen 

Meister und kein Störer ihm um gebührlichen 

Lohn schlackten." 3n der Eidlitzcr Gesamtzunft- 

ordnung von 1676 heißt es: „es soll kein Bür

ger Macht haben, zum Wiederverkäufen Vieh 

zu schlackten, und wer damit betreten wird, dem 

soll das Fleisch weggenommen und armen Leuten 

gegeben, er auch von dem Rat um 2 Taler ge

straft werden: was aber zu seines Hauses Not

durft belanget, soll ungewehret sein". Nach der 

Zunftordnung der Eidlitzer Fleischer von 1728 

sollte ein Bürger, so wirklich zum Verkaufe ein 

Stück Vieh geschlachtet hätte, vom Magistrat 

nach Gebühr gestraft und, da einiges Fleisch bei 

ihm befunden worden, dies unter die armen Leute 

ausgeteilt werden, hingegen sollte im Stadtel 

wie auf den Dorfschaftcn bei einer HochzeitS- 

ausstattung Rind- und kleines Vieh, auck was 

außer dessen zu selbstiger s— eigener) Verspei- 

sung erforderlich wäre, zu schlackten unoerboten 

sein, nicht minder sollte, wann einem Hauswirt 

ein Stück Vieh schadhaft geworden, ihm zu 

schlachten und wegen dieser Beschaffenheit das 

Fleisch zu verkaufen verstattet werden. Und in 

der Zunftordnung der Komotaucr Fleiscker von 

1653 finden wir noch folgende Bestimmung: 

„cS soll von jctzo in zukünftigen Zeiten bei und 

von der Stadt Komolau eine Meile WegS lang 

und breit, wie vor allere, kein Zud, Störer und 

dergleichen Pfuscher, auch Bauer, so dieses 

Handwerks nickt ist noch es erlernet hat, er fei 

herrenlos oder nicht, einiges kleines oder großes 

Vieh zu schlachten und bei der Stadt und unter 

der nächst angelegenen Meile Wegs zu verkau

fen ihm zugclassen oder verstattet werden, und so 

zuwider dessen einer betreten würde, soll das 

Handwerk der Flcisckhacker Fug und Macht 

haben, dergleichen geschlachtetes Vieh, welckcr 

Orten dasselbe unter eine Meile Wegs, wo vor 

diesem kein Fleischhacker gewesen, beschchen 

möchte, wann ste deren nickt mächtig, mir Hilfe 

der Gerichte desselbigen OrlS, wegzunehmen und 

solches den armen Leuten ins Spiral zu Komotn.n 

anözu teilen".

Ferner finden wir bei den M ä l z c r n 

zweier Städte das V e r b 0 l d c s M ä l z e n s 

für die B ü r g e r und den n i c d e r e n A ?. 

a u f d e r H e r r f ch a f r. In der Zn-'f erd 

nung der Komotauer Mälzer von 1563 b« 2-: 

ausführlich: „ein jeder Bürger, der e 

halb des Handwerks ist und kein Malzhuns u. 

seinem Haus hat, der soll bei einem gesessenen 

Meister, der ein Mälzhans hat, seine Gerste ein

schütten, es soll aber derselbe Meister keinem 

mehr Malz machen als dieser dasselbe Fahr ' : 

seiner Notdurft verbräucn kann, und wo ritt 

Meister oder Gesell oder Schaufler einem Mir 

wohner mehr machen würde, der soll dasselbe 

Zabr dcö Handwerks müßig gehen und verlustig 

sein und das Mal; soll armen Leuten ins Spital- 

gegeben werden: weil stch auck anher etliche unter

standen, zu mälzen, so des Handwerks nickt 

auch kein eigenes MälzhauS gehabt, zu merk

lichem Schaden des Handwerks, dasselbe soll 

hinfort billig nimmer gestattet werden: nachdem 

stch auch berührte Meister beschwert befunden, 

daß ihnen durch etliche 00m Adel, so in und 

nahe der Stadt auf unseren Gründen 

seßhaft stnd und stch des RilterstandeS gebrauchen, 

allerlei Eimräg getan wird, indem diese die Gerste 

anfkaufeu, ihr Gesinde abspenstig machen, diesel

ben verlegen und mälzen lasten und die Malze 

wiederum verkaufe« und verhandeln, wodurch 

nickt allein ihre Nahrung geschmälert, sondern 

auch uns das Scheffelgeld, so uuS von jedem 

Strich gebührt, entzogen wird, also wollen wir 

solchen ungebührlichen Eingriff ferner nicht 

gestatten, sondern geben den Mälzern hiemil
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Macht und Gewalt, da sie dergleichen Malze, 

so zum gemeinen Verkauf gemacht, auSgcsetzt und 

verführt werden, betreten (— antreffen) würden, 

vag sie dieselben anhaltcn, nehmen und cinziehen 

mögen, wobei ihnen von unseren Amtleuten und 

Gerichten gebührliche Hilfe mitgcteilt, auch 

von jedcrmänniglich unverbrüchlich Schutz und 

Schirm gehalten werden soll". Und in der 

Zunftordnung der Görkauer Mälzer von 1602 

laut»- i >' Stelle kurz: „belangend aber die vom 

V. ■: , so a u f unseren Gründen zürn

. - i;; .hörig wohnen, denen soll zum

- ulv .Handwerks zu mälzen keineswegs 

verstattet ' vven; da sich aber einer eigenmächtig

soll er von unserem Amt abgeschafft 

nud i. ?• werden".

1; i inder sich nur noch bei den Komorauer 

.-V ? ;c'v!. r:i in der Zunftordnung von lügt 

'"lgende vereinzelte Bestimmung: „welcher das

. andwerk der Kürschner nicht treibet und mit 

ihnen nicht Innung hält, der soll allerlei Fell

werk, so zu ihrem Handwerk gehörig, nicht kau

fen noch verkaufen, es sei denn ein Bürger 

für sein Haus und eigene Notdurft oder ein 

K a u f m a n n, der seine Handlung beständig 

führet, die sollen es Fug und Macht haben".

Waren also die Bürger und Untertanen mit 

ihrer Arbeit und ihren Einkäufen an die heimi

schen Meister gebunden, so finden wir dafür ganz 

allgemein die Verpflichtung der Meister, die 

Bürger und Untertanen ständig und a u s- 

reichend mit gebräuchlicher, guter, 

gesunder, sauberer, gewichtiger und 

leicht zu besichtigender Ware bzhw. 

Arbeit um billigen und gleichmäßigen 

.Preis zn versorgen, was bei den Abschnitten 

ArbeitSgüte, Arbeitspreis und Arbeitszeit im ein

zelnen zur Behandlung kommt.

Finden wir also neben anderen Vorschriften 

betreffs der Ware und Arbeit auch des öfteren 

die Fürsorge für genügend reichliche Versorgung 

der Kunden, so kommt andererseits wieder ver

einzelt eine Begrenzung der Liefe

rung s m e n g e vor; so sollten die Görkauer 

Mälzer (1602) bei Strafe von 2 Sch. meist. 

keinem mehr Malz auözumachen verbunden sein, 

als er zu seinem Bräuwerk bedarf; und die 

Komotauer Mälzer sollten (1563) keinem mehr 

Mal; machen als er dasselbe Jahr zu seiner 

Notdurft verbräuen würde, widrigenfalls sie i 

Jahr des Handwerks müßig gehen und das 

Mal; den armen Leuten ins Spital geben 

sollten.

Ebenso finden wir als Gegengewicht zur Ver

pflichtung der Fleischer, die Kundschaft ständig 

mit genügend Fleisch zu versorgen, in drei Ctädt- 

cben die Berechtigung derselben, das Vieh, das 

sie erkauft, vor dem Schlachten frei 

w e i d e n z u l a s s e n. So sollten die Sonnen- 

berger Fleischer (1647) berechtigt sein, es sei 

Rind- oder Schöpsenvieh, cö sei erkauft von 

wem es wollte, etliche Zeit nach ihrer Ge

legenheit auf der Gemeinde -Feldern zu wei

den, jedoch sollten sie ihr Vieh allezeit nach der 

Gemeinde Vieh hüten und demselben nicht die 

beste Weide vom Maul wegnehmen lassen, auch 

kein Stück oder Haupt davon anderswohin ver

kaufen, sondern allda ihrer Gemeinde zum Besten 

schlachten. Bei den Görkauer Fleischern (167z) 

heißt eö: „ob sie auch, wie in anderen Orten 

bräuchlich, eine Anzahl Schöpsen einkaufen 

würden, die sie bisweilen nicht alle oerschlachten 

können, sollen sie dieselben um die Stadt, jedoch 

der Herrschaft und den Leuten ohne Schaden, zu 

hüten Macht haben, solange sie dieselben nicht 

verschlachten oder verkaufen mögen, als ihre Han

tierung damit zu treiben, dadurch der Herrschaft 

Zoll gebessert werden möchte". Und die Eidlitzer 

Fleischer sollten (1728) bei Erkaufung der 

Schöpsen, da selbe nicht sogleich vcrschlachtet 

werden könnten, die notwendige Hütung aus 

bürgerlichen Gründen frei zu suchen haben, jedoch 

der Herrschaft und den Untertanen ohne 

Schaden.

Als Maßnahme gegen das Schuldig

bleiben der Kunden finden wir zum 

Schutze der Meister des öfteren die Bestim

mung, daß, solange eine Kundschaft, Bürger, 

Bauer oder Edelmaun, einem Meister die 

gemachte Arbeit oder gelieferte Ware nicht
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bezahlt hätte, kein anderer Meister dieser etwas 

arbeiten oder liefern sollte: „cö sei edel oder 

unedel, reich oder arm, so einer mit Arbeit ohne 

erhebliche Ursachen von einem Meister auözüge 

und blieb ihm schuldig, so soll bei betraf % 

Talers kein Meister ihn fördern, bißolang er sich 

mit dem vorigen Meister vertragen" (Kom. 

Wag. 1636); „so ein Meister einem Bürger, 

Edelmann oder Bauern arbeitet und sie ihm 

schuldig bleiben und zu einem anderen ziehen, soll 

keiner demselben arbeiten, bis er den vorigen 

bezahlt habe" (Gör. Schm. 1511): auch so 

jemand einem Meister an Arbeit schuldig blie

ben, so soll demselben kein Meister darüber 

(— weiterhin) nicht arbeiten, es sei dann, er ver

trage stch mit ihm" (Kom. Töp. 1532); „so ein 

Meister irgendeinen Bürger arbeitet und von ihm 

nicht bezahlt würde, so soll demselben bei der Pön 

von 6 w. Gr. kein Meister darüber anschlagen 

noch arbeiten" (Kom. Ti. 1531): „ob (— so) 

ein Bürger bei einem Meister arbeiten ließe und 

wollte stch von ihm zu einem anderen wenden, 

so soll dieser Meister zu dem vorigen Meister 

gehen und ihn befragen, ob er, seine Arbeit 

belangend, vergnügt (— befriedigt) sei, wo aber 

nicht, soll er bei 1 Pfund Wachs Strafe darüber 

nicht arbeiten" (Gör. Bü. 1670); „wann ein 

Bürger bei einem Meister Malz kaufet, ein- 

sacket und borget, käme hernachmalö zu einem 

anderen Meister, der ihm Malz einsacket und 

borgen sollte, so soll der vorige Meister von 

rechtswcgen zuvor besriedigt und auSgezahlet sein, 

wann hingegen ein Bürger einen 'Meister oder 

Mälzer auszahlen tut und der Meister hätte 

ihm, wieder Malz zu borgen, zugesagt, ist er dazu 

verhalten (— verpflichtet), daferne er es aber 

nicht tun will, soll er von einem Handwerk ernst

lich gestraft werden" (Kom. Mäl. 1680); „wo 

ein Meister oder Gesell einem andern in sein 

Geding oder Ungeding einfiele, ehe der erste 

Meister von einem Bauherrn richtig (— ent

lohnt) wäre, der soll votn Handwerk mit t 

Schock gestraft werden" (Kom. Mau. 1661). 

Sonst kommt nur noch die vereinzelte Bestim

mung vor, daß stch ein Meister an der zur Ver

arbeitung übernommenen Ware schadlos halten 

durfte, nämlich bei den Komotauer Weißgerbern, 

für die eö in der Zunftordnung 1619 heißt: „es 

soll ein jeglicher Meister einem sein Lohnfell 

Jahr und Tag lang aufzuhalten (— aufzuheben) 

schuldig sein, da es aber jemand innerhalb Jahr 

tntd Tag nicht auölöset, soll der Meister Macht 

haben, dasselbe anderweit zu verkaufen".

Dem gegenüber finden wir, wenn auch viel 

spärlicher, Vorschriften, wie die Meister r ? 

zur Verarbeitung übernommenen A 0 t, 

wäre umzugehcn hatten, auch war ein 

Schadenersatz vorgesehen, wodurch '' 

Kunden gegen llnehrlichkc:. • 

Ungeschicklichkeit der Meister neschützl 

sein sollten. Bei den Komotauer Sch:: 

sollte (1537) ein Meister, so er einem sei' .. 

vcrderbete, ihm nach Erkenntnis eines Hand

werks Fug und Wandel darum zu tun schuldig 

sein und (1575) bei Verlust des Handwerr-: : 

Meister oder Meisterin keinem Kunden, er sei 

arm oder reich, die vertraute und zugeb: 

Arbeit vertändeln, verkaufen, oerfreim.: "d" 

verwechseln. Die Görkaucr Mälzer (1602, 

ten mit dem vertrauten Gute treulich und aus 

richtig umgehen. Bei den Komotauer Lein

webern (1721) sollte jeder junge Meister binnen 

Jahresfrist zu heiraten verpflichtet sein, nachdem 

wabrgenommeu worden, daß diejenigen, sv i.»ch 

crlangten Meisterrecht unverehelicht geblieben, 

zwar verschiedene Arbeit von der Bürgersu^.,. 

angenommen, aber das ihnen anvertraute Garn 

oft verkauft und das dafür empfangene Geld in 

Wirtshäusern und Spiel durchgebracht und her

nach aber, weil ste solches den Eigeutümern zu 

restituieren unvermöglich gewesen, stch von hier 

oder unter die Soldaten begeben und also die 

Bürgersckaft in Schaden gesetzt.

Hinsichtlich guter Behandlung der 

Kunden von feiten der Meister finden wir nur 

eine einzige Bestimmung, nämlich bei den Kra- 

lupper Leinwebern, für oie eö in der Zunft

ordnung von t66Ü heißt: „sonderlich sollen die 

Meister mit den Leuten glimpflich handeln und 

umgehen, damit über sie keine Klage inö Hand-
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werk komme". Sonst findet sich nur noch eine 

Bestimmung für die Lehrlinge in der undatierten 

Ordnung in Seestadt!: „so soll er seine groben 

Sitten ablegen und in Abwesen seines Lehr

meisters mit Glimpf und guten Worten die 

Leute abfertigen, die bei dem Meister zu schaf

fen und zu verrichten haben". Daneben finden 

sich, wie wir an verschiedenen Stellen gesehen 

ül ’ti, wiederholt Bestimmungen wegen gleich

mäßiger Bedienung aller Kunden, ob 

ar . oder reich, ebenso, das, die Meister stch den 

nicht aufdrängen sollen.

4. Gewerbe unter einander.

Zwecks Vermeidung bzhw. Einschränkung 

von Streitigkeiten zwischen den verwandten 

Gewerben (nicht Zünften) infolge Über

schreitung des zuständigen Tätig

keitsbereiches finden wir in einer Reihe 

von Zunftordnungen Bestimmungen, die das 

Arbeitsgebiet ab grenzen: Den Ko- 

motauer S ch n h machern (1601) sollten, 

so man gegerbt oder ungegerbt Leder zu Markte 

bringt, die Ger b e r an dem Kaufe keinen Ein

fall noch Irrung tun. Den Görkauer S ch n h- 

m a ch e r n sollte (1651), weil ste von altersber 

Macln gehabt, ihr Leder selbst zu gerben und 

zu verschneiden, dies auch nachmals (— weiter- 

biii) freistehen und an ihrer Gerechtigkeit von 

Seiten der Lobgerber unschädlich sein. Bei den 

Komotauer S ch n e i d c r n sollte (15z?) ein 

jeder Meister, ungehindert von den K ü r s ch - 

n e r n, wie zu Prag und Saaz von altersber 

gebräuchlich, einem jeden,, der es begehrte, Rauch

werk unterfüttern, es sei neu oder alt, damit stch 

niemand zu beschweren. Zum Schutze der Flei

scher gegenüber den G erbe r h in Komolau 

finden wir in der Zunftordnung der letzteren 

00m Jahre 1588 die Bestimmung, daß kein 

Gerber Raubledcr von Rindhäuten auf dem 

lebendigen Vieh kaufen noch darauf leihen solle. 

Zum Schutze der Gerber finden wir in der 

genannten Zunftordnung vom Jahre 1588 die 

Bestimmung, daß kein Riemer, welcher 

außerhalb ihrer - Gemeine ist, in der Wochen

kein grob Leder oder Fellwerk in Fleischbänken 

kaufen solle, ausgenommen an einem Montag 

oder Jahrmarkt. Die Weißgerber in 

Komotau sollten vor den Lohgerbern nach 

der gemeinsamen Zunftordnung von 1588 nur 

bei Kalbfellen den Fürstich in Fleischbänken 

(— Vorrecht im Schlachten) haben; in einem 

Streite zwischen den Loh- und Weißgerbern der 

Nachbarstadt Kaaden im Jahre 1564 nahmen 

die Lohgerber nach dem Beispiele mehrerer Nach- 

barstädte auch daö Semischgerben für stch in An

spruch, während sich die Weißgerber auf den Ge

brauch in Komotau und anderen Städten be- 

riefen, wo dieses Recht nur den Weißgerbcrn zu- 

stebe. Nach der Zunftordnung der Tuchmacher 

in Komotau von 1669 sollte kein Flocken-, 

Steipert- und Scherkermacher bei Verlustigung 

derselben keine Tücher machen noch sollten diese 

zur Walke gelassen werden, sondern eö sollte 

jedweder bei seinem Handwerk, die Tuch - 

m a ch e r bei ihrem Tuchmachen und die 

Scherkermacher bei ihren Scherten sich 

halten und verbleiben. Nach der Zunftordnung 

der Leinweber von 146a sollte zu Komo

tau niemand nmö Lohn bleichen denn nur der 

B l e i ch m e i st e r. Nach den Zunftordnun

gen der Komotauer T i s ch l c r von 1531 und 

1613 sollte kein Müller noch Zimmer- 

m a n u auf der Herrschaft keine geleimte noch 

verschlossene (— geschlossene) Arbeit machen, 

während sie nach der Ordnung von 1726 als 

Meisterstück einen ohne Schlosserarbeit versperr

ten Schreibtisch zu verfertigen hatten. In der 

Zunftordnung der Seestadtler Bäcker von 1715 

wird festgesetzt, daß weder in noch um das Etäd- 

tel die M ü l l e r den Bücken zum 9Nachteil 

kein Brot backen sollten: Die Komotauer 

Schuhmacher suchten im Jahre 1675 

beim Rate um Änderung der Meisterstücke an 

und begründeten dies unter anderem auch damit, 

daß daö Wasscreimermachen nicht eigentlich 

ihres Handwerks Tun sei und sie deshalb bei den 

benachbarten Städten leicht einen üblen Nach

geschmack haben könnten. Die Komotauer S e i- 

ler suchten noch im Jahre 1731 um landeö-
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fürstliche Bestätigung an, da cö bis dahin durch

gängiger Landesgcbrauch gewesen, daß außer dem 

Scilcrhandwerk niemand anderer sich anmaßen 

dürfen, mit Leinöl, schwarzer und gelber Wagen 

schmier, schwarzem Pech, rheinischem Hanf, 

Wagcnkörbcn, Schwingen, Mieden, Schmier- 

ricmcrn und Hemmschuhe» zu handeln oder das 

Werg auf öffentlichem Markt feilzuhaben. Be

treffs der Komorancr M ü l l c r heißt es in der 

Zunftordnung von 1636, daß ein Müller nur 

dann, wenn er urplötzlich aus der Mühle ge

stoßen würde, unterdessen mit gerstenen Graupen 

zu handeln Illacht habe; und in einer Eingabe 

an den Stadtrat vom Jahre 1697 klagen die 

Müller, daß sie nicht mit Mehl und Gries, 

wie anderer Orten die Müller es genießen, han

deln dürfen. Und zwecks Abgrenzung der Befug

nisse des G a r k 0 ch s gegenüber den Flei

schern finden wir in mehreren Städtchen in 

den Zunftordnungen der Fleischer Bestimmun

gen; in der Komotauer Zunftordnung von 1653 

heißt es: „und weilen auch von altersher ge

bräuchlich gewesen, daß kein Garkoch bei der 

Stadt rohes und uugekochles Fleisch, Brat- und 

andere Würste, Rinder- und Kälbermägen zu 

verkaufen befugt gewesen, als solle es auch fort

hin dabei sein Verbleiben haben, bei Verlust der- 

glcicken Sorten und moderierter Strafe eines 

Rates zu Komotau, sooft einer darüber sollte be

treten werden"; in der Görkaner Zunftordnung 

von 1673 lautet die betreffende Stelle: „dem

nach in umliegenden Städten dieser Krone Böh

men gebräuchlich, daß alle Garköche und Gar- 

köchinnen Schweine zu schlachten berechtigt stnd, 

also soll es des Orts gleicher Gestalt also gehal

ten werden und sie sollen sonst kein ander Vieh 

zu schlachten oder aber rohes Fleisch zu verkaufen 

Macht haben, allein zu Ostern und auf Kirmes 

haben ste die Macht, ein Kalb zu schlachten, das 

andere Fleisch, so ste für die Küche bedürfen, sol

len ste alles bei den Fleischhackern erkaufen"; in 

der Sonnenberger Zunftordnung von 1047 fin

det stch folgende Bestimmung: „den Iahrkoch be

langend, so itzt und künftig in unserer Küchen 

sein wird, welcher nickt der Fleischer Zunft oder

Innung mithält, demselbigen wollen wir bis- 

anhcro keineswegs verstatten, daß er Rindvieh, 

klein oder groß, schlachten soll, sondern was er 

an Rindfleisch bedürfen würde, soll er in Bän

ken nehmen und um gebübrliche Bezahlung er

kaufen, und so er stch hierüber, daß er Rindfleisck 

schlacktet, brüchig befinden lasten würde, soll er 

uns dem Rat von jedem Stück 4 Schock und 

dem Handwerk der Fleischer >2 Groscken un 

nacklästig znr Strafe verfallen sein, auch bei be- 

mclter Strafe keinerlei Fleisch grün aus c.. 

Küchen pfundwcis verkaufen: ivo aber einer in 

der Küchen fein und der Fleischer Zunft und In

nung zugleich hält und derselben gemäß sein wiu 

derselbe soll in der Küchen allerlei Viel) nach der 

Ordnung und Anzahl der anderen Meiste. . .. 

Erlegung der Gebühr und Bankenzins > 

ten Macht haben"; und in der Eiolihec Zurr,;- 

ordnung von 1728 ist trotz Fehlens einer Gar 

küche die versorgende Bestimmung mit aufger.om- 

men: „obwohl zu dieser Zeit das Eradtel Eidlitz 

eine Garkuckl aufzurichlen keinen Zugang und 

Ursache hat, doch die Gelegenheit !^"nstiger 

Zeit solches erforderte und von gnad .

Grundobrigkcil gnädigst aufzurichlen gestattet 

würde, also wird hiemit, gleich in anderen Städ- 

teu gebräuchlich, dahin, daß begebenden Falls 

Garköche und Köchinnen kein Viel) schlackten 

weder (— noch) verkaufen dürfen, ganz :vcLz. 

bedächtig erteilet".

Trotz dieser abgrcnzenden Bestimmungen 

waren Streitigkeiten zwischen den Ge- 

iverbcn infolge Eingriffs in das Tätig

keitsgebiet eines verwandten Gewerbes nicht 

zu vermeiden, vielmehr finden wir derartige 

Streitfälle des öfteren.

Zwischen den Komotauer Bäckern und 

M ü l l e r n war im Iabre t 652 wegen des 

Gries-, Graupen- und Mehlverkaufs (sowie 

ivegen des Mählmetzcn) ein Streit entstanden, 

den der Stadtrat unter ihrer beiderseitigen Zu- 

stimmung mit folgenden Bestimmungen bcilcgte: 

ein jeder Müller und ein jeder, der mit den 

Müllern zunftmäßig, sollte, falls er eine Mühle 

erblick oder mntweise (— pachtweise) in Besitz
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hielt, die gerftenen Graupen in der Mühle und 

auf offenem Markt, das Roggenmehl aber 

alleinig in der Mühle zu verkaufen befugt fein, 

aber ja kein Müller oder Zunftgenosse, der keine 

eigene oder gemietete Mühle besag; hinsichtlich 

des Verkaufes von weizenen Graupen sowie von 

Grrcö und Weizenmehl sollte den Bäckern von 

den Müllern kein Eintrag geschehen, sondern es 

sollten die Bücken alleinig oder, wem dasselbe be

sage ihrer Artikel vergönnt ivürde, damit zu ge

baren haben. In der Ratssstzung oom 21. VII. 

i 717 beschwert sich laut Protokollbuch das 

.Handwerk der Bäcker über den ^Itüller der 

Jesuiten, daß er wider ihre Privilegien den Wei- 

,,euhandel öffentlich treibe, worauf der Rat be- 

hl'l'eßk, sie an den Rektor zu verschreiben. In der 

Ratssitzung votn i i. V. 172.; bitten die Bäcker, 

daß das Müllerhandwerk erinnert wird, daß ihre 

'Meister den Weizenmehlhandel einstellen und 

durch ein Widriges nicht Ursache zu Klage geben 

möchten, was den lMüllern zu bedeuten beschlos

sen wird. Und in der Zunftordnung der Bäcker 

und Küchler vom Jahre 1733 wird als Mit 

begründnng zur Abschaffung der uuzünftigen 

Wetschelbäcker angegeben, „weil die Meister des 

Bäckenhaudwerks auch von den zur Stadt und 

Gemein Komotau gehörigen, Weizen- und Rog- 

gengebäck backenden und verkaufenden sowie 

GrieS und Weizenmehl verkaufenden Dorf

müllern in der Htahrung großen Abbruch leiden", 

und gleichzeitig festgesetzt, daß die kMüller „des 

Verkaufbackens unbefugt fein und insbesondere 

der Ziusmüllcr in der Mahlmühle der Jesuiten 

gleich den übrigen Stadt und Dorfmüllern 

GrieS und Weizenmehl zu verkaufen unbefugt 

und die Bücken allein dessen berechtigt sein 

sollen".

Ein Streit der Komotauer ür schner 

und Schneider wegen der Futterarbeiten 

kaut im Jahre 1598 bis an den Präger Appel- 

latiousstuhl. Hans Zettelberger als Hauptmann 

auf Komotau berichtete: die Kürschner beschwer

ten sich darüber, daß die Schneider von alter und 

netter Kürschuerarbeit besonders die gemachten 

Überzüge mit Rauchwerk zu füttern sich unter

fangen, welches den Kürschnern zu arbeiten an- 

gehörig and in den Privilegien vorbehalten sei, 

und wollten für den Fall, daß die Schneider nicht 

gütlich davon abstehen, die Überzüge zu machen 

an die Hand nehmen: auf diese Klage hätten ssch 

die Schn.'ider auf ihr Privileg auö dem Jahre 

>537 berufen, nach welchem sse alt und neu 

Rauchwerk zu füttern berechtigt seien, daß sse 

jedoch weniger mit den teueren Waren, wie 

Marder, Wolf, Zobel und Fuchs, zu füttern 

hatten, sodern meist gemeine und schlechte Futter

arbeit verfalle, indem mancher arme Mann halb 

mit Futtertuch und halb mit Rauchwerk füttern 

lasse, auch hätten ssch die Schneider widecnm be

schwert, daß die Kürschner Überzüge zu machen 

nickt begnadet seien, mit der Bitte, dies einzu- 

stellen: die Kürschner hätten darauf wieder ein 

gewendet, daß teuere Futterwaren auch bei ihnen 

gar wenig vorkämen, sondern es ssch meistens um 

gemeine und schlechte Arbeit handle. Und das 

Präger Urteil lautet: sofern die Sachen allem 

halben der überschicklen Fragen gemäß ssch ver

halten und sonsten Weiteres oder Erheblicheres 

nichts aufgebracht werden möchte, so verbleiben 

die Schneider bei ihrem Privileg billig und es 

kann ihnen das Unterfüttern von den Kürschnern 

von rechtstvegen nicht geweigert tverden. Dagegen 

lautet die auf das Füttern von feiten der Schnei

der bezügliche Stelle in der von der Stadt Ko

motau ausgestellten Zunftordnung der Kürsch

ner vom Jahre 1631 folgendermaßen: „es soll 

kein Schneider allhier ssch unterfangen, wider 

ihre Handwerksgewohnheit zu füttern, neue und 

alte Arbeit, welche sse nicht gelernet und ihnen 

zu tun nicht gebühret, zu machen, soll solches ganz 

und gar abgeschafft werden und verboten sein und 

also ein Handwerk unter diesen beiden dem andern 

in sein Handwerk nicht einfallen bei Verlust der

selben Arbeit, und so oft einer betreten würde, 

soll er einem Handwerk der Kürschner 1 tveißes 

Schock zur Strafe verfallen sein".

Betreffs des Gewandschnittes, um welchen 

zwischen den Tuchmacher n und Gewand

schneidern zu Komotau ein Streit entstanden 

und von den Kaadner Tuchmachern im Jahre 
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iZ6s (laut AVaübncr Korrespondenzbach) ein Be

richt eingebolt wurde, traf Erzherzog Ferdinand 

in der Znnstordnung von folgende Be- 

stimmnng: „belangend den Gewandschnitt, nach- 

dem sich etliche desicn gebrauchen, die des Hand- 

ivcrks nicht sind, gleichwohl sich vor diesem unter

standen, allwcg den Vorstand s— Vorzug) vor 

denen, so des Handwerks sind, zu haben, tvelches 

vor alters nie nicht gewesen, so sollen sie sich in 

dem Fall nach dem Handwerk richten und, wann 

die im Handwerk, so begehren, Tuch zu schneiden, 

alle ihre gebührenden Stände bekommen haben, 

so sollen die anderen Gewandschncider dem alten 

Gebrauch nach auch ihre Stände haben und ge

nießen, es sollen auch w.dcr Tuchmacher noch 

Gewandschncider Macht haben, in der Wochen 

weder in Häusern noch in Läden Tuch ans- 

znlegen, damit hierinnen beiderseits Mäßigkeit 

erhalten werde". And in der Bestätigung dieser 

Zunslvrdnnng durch den Rat von, Jahre 1610 

findet sich folgende Ergänzimg zu diesem Punkte: 

„aber die einbeinuschen Handelsleute solle« die 

Schisstüchcr und Farben, so sie in ihren Krämen 

verschneiden, nicht befugt sein, auf die Läden her- 

anszulcgcn, sondern darinnen zu behalten, jedoch 

also, daß man sie sehen könne, und solche aller- 

hand Farben nebst den deutschen und Futter

tuchen solle den Meistern des Tuchmacherhand- 

werks cinzukaufcn und zu verschneiden gleicher 

Gestalt sreistehen".

Gegen die Übergriffe der S t r u m.p fwir - 

k e r in die Rechte der Strumpfstrickec 

in Komotau wird in der Zunftordnung der letz

teren vom Zahrc 1749, in welcher Maria 

Theresia ein Privileg Kaiser Ferdinands ll. be

stätigt, die Bcsiimnning getroffen: „alldicweilen 

sich die Strumpfwirker vorhero (— bisher), ob

wohl ihnen die halben Winter- und Eastor- 

strümpfc zu machen gebühret und sie zu dieser 

Arbeit das vollkommene Recht haben, auch der 

wollenen Ware, auf Winter- und Eastorart 

dick gewirkt, und gewalkter Arbeit angemaßt 

und hiemit den Strumpfstrickern in ihrer ürah- 

ruug einen großen Abbruch verursacht haben, da- 

ber sie Slrumpswirker bei ihrer castorner Halb- 

wintcrarbeit verbleiben und in der Strumpf

stricker dicke, ivollene Arbeit garnicht eingreifen 

und iveder damit bausicren, vielwcnigcr auf den 

Jahrmärkten oder andcrütvo sich ertappen lasten 

sollen, daferue aber ein oder anderer Strumpf 

wirkcr dieses wider all Vermuten täte, dem soll 

sotbane grobe ivollene Winterwar mir gericht

licher Hilfe und obrigkeitlicher Astistenz hinweg 

genommen iverden: falls aber bei einem Kauf 

mann, Handlungsführer, Gcschmcidlcr oder 

jemandem anderen, welcher dieses Handwerk 

nicht erlernet hätte, dergleichcti von den Sirnurps- 

wirkern gefertigte Strnmpfstricker Winterswar 

gefunden ivürde, diese solle gestellet und gerichl 

lich kontrabandierer und nebsidem dieser oder 

jener bei dem Magistrat verklagt und bestraf, 

iverden".

Zwischen den Lohgerbern und W t i ß 

g e r b e r n gab es in Komotau wie in anderen 

Städten ständig Streit. Zn der Zunftordnung 

für beide Handlverkc vom Jahre iZliki heißt es: 

„demnach sich zwischen einem Handwerk der 

Lob- und Wcißgerber Zrrung zngetragen, der 

wegen sie mich gebeten, sie in diesem Strc>. 

entscheiden und mit etlichen Artikeln zu begnaden . 

Und Kaiser Matthias bestätigt auf Bitten der 

Vormeister der Weißgerber zu Brür, Kar.cv.: 

und Komotan sorvie im Egcrer und Elbogner 

Kreise einen von Kaiser Ferdinand I. ihnen naa- 

einem Stritt mit den Lohgerbern ergangenen 

Rezcß vom Zahre 1548, nach welchem kein 

Rotlohgcrber im Königreich Böhmen sich des 

Wcißgcrbens gebrauchen dürfe, sondern seines 

Rotlohgcrbens als eines absonderlichen Hand

werks auswartcn solle, aus dem Grunde, weil auf 

die Übertretung dieser Vorsckwist keine Strafe 

festgesetzt und daher zu besorgen sei, das; die Loh

gerber es nicht lasten (— Unterlasten), sondern 

mit Bereitung und Verkanfung der Scmisch 

waren ihnen zu Abbruch und Schmälerung fort- 

fabren möchten, durck ein neues Privileg, in 

ivelchem unter anderem auch die Bestimmung 

enthalten ist, daß kein Rotlohgcrber im König

reich Böhmen sich des Weißgerbens gebrauchen 

und anmaßen solle, dieweil dies, wie bereits 
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Kaiser Ferdinand I. lauter und klar entschieden, 

2 unterschiedene (= verschiedene) Handwerke 

sind, vielmehr sich des Rvtlohgerbens allein aus- 

warten solle, bei Strase von 10 Mark lötigen 

(Boldes, die ein jeder, sooft er dagegen handeln 

würde, halb in die böhm. Kannncr und halb den 

VTeißgerbern zu zahlen hat.

Zwischen einzelnen Lohgerbern um 

(Merlan herum und dem Handwerk der Schuh- 

in a ch e r in ('äörkan kam es kurz nach dem Jahre 

l Utto ;n einem Streite ivegen des LederverschnittS 

und - seilHabens, wie aus einer Eingabe der 

(Schuhmacher an den Schutzherrn, Adam Her

jan aus Rotenhaus, hcrvorgeht, in »velcher sich 

diese auf die Klage eines früher in Görkan und 

nun in Komotan befindlichen Lohgerbers sowie 

mehrerer des umliegenden Lohgerbcrhandwerks 

Interessierter wegen vermeintlicher Derwehrung 

des Lcdcrschnitts und -feilhabcnS verantworten 

i.w fiel» aus ihre bis zurückreichenden Pri

vilegien sowie kreisamtliche Entscheidungen der 

letzten Zeit berufen.

■9k Komotauer Lohgerber beschrveren 

sich in einer Zuschrift au den Stadtrat auö dem 

Jahre 1672, daß ein Komotauer Schuh- 

m a ch e r die sächsischen Lohgerber durch Halten 

einer Iliederlage fördere und den Umläufen» 

und auch Scltuhmachern Leder verkaufe.

T>ie Konrotaner Seiler beschweren sich in 

einer Eingabe an den Stadtrat vom Jahre 

11:77 über die Schubmacher und weisen 

darauf hin, das; die Hantierung mir Schuh 

macherhanf, welcher keine Kanfmannsware ist, 

sondern durch die Hand des Scilerhandwerks 

ausgemacht wird, den Schuhmachern nicht allein 

scharf und bei Strafe verboten sei, sondern daß 

auch bei derlei Übertragung des zubereitcten 

Hanfs denselben hinwcgznnehmen durch die 

Stadtgerichte anbcfohlen worden.

Den ständigen Reibereien (Zwietracht, Haß, 

Iccid und Uneinigkeit) zwischen den Komotauer 

S ch ri h m a ch e r n und Schuhflickern 

ivnrde im Jahre 136t erst dadurch im gegen 

seirigcn Einvernehnien ein Ende bereitet, daß 

nach Anfrage bei Erzherzog Ferdinand als 

Obrigkeit sowie bei den Schuhmachern der ^scach- 

barstädle ^)rür, Kaadcn und Saaz die Ju?u 

jchust.r oder Schuhmacher die Alrschnster oder 

Sclnrhflieker oder Altreffler oder Reffler unter 

der -Bedingung in ihre Zunft aufnahmen, daß 

leerere 1 Vierteljahr bei einem ihrer Rieister 

lernten nnd, wenn ste den Schnitt (— das Riei 

sterstück) versuchten, 6 Schock ins Handwerk er

legten (die Korrespondenzen hierüber befinden stch 

im Landesregiernngsarchive zu Innsbruck unter 

Ferdinanden 195).

>^1acl' dem Prolokollbnch des Komorarker 

Aares bittet in der Sitzung vorn 14. V. 1720 

ein Handwerk der Z e n g m a ch e r um eine 

Verschceibung an das Kreisamt wider die von 

cnoclchen Leinwebern zu ihrem Präjudiz 

neuerlich gesuchten Privilegien, was bewilligt 

wird: und in der Sitzung 00m 13. V. 1721 

beschwert sich ein Handwerk der Zeugmacher, 

daß die Leinweber allhier an Jahrmärkten ganz 

lvolleue Zeuge verkauft hätten und bitter, daß 

dergleichen wider ihre Privilegien laufenden Ein

griffe abgcstelll werden möchten, worauf der Rat 

beschließt: es soll in den Privilegien nachgesehen 

und dann das Fernere resolvieret werden.

In der Sitzung des Komotauer Rares vom 

13. l. 1717 bringt laut Protokollbuch ein Hand

werk der Hufschmiede, Vdagner und Schlosser 

vor, daß zwischen den Hufschmieden und 

Schlossern Irrung entstanden, weil die 

Schmiede auch diejenigen Arbeiten, welche durch 

die Tischler gefertigt werden, zu beschlagen sich 

angemaßt, die Schlosser ihnen aber nur die 

Beschlagung der durch die Zimmerleiue geferrig- 

ren Arbeit zugestehen wollen, und in den Hand 

werksarrikelu nichts zu finden, worauf der Rat 

entscheidet, daß künftig die T i s ch l e r a r b e i t 

den Schlossern, die Zimmermanns- 

arbeit den Schmieden hingelassen wer

den solle.

Im Jahre 1713 bitten nach dem Protokoll

buche die gesamten Barbiere und Bader 

zu Komotan den Rat, daß dem K a f i l l e r die 

Kuren eingestellt, der Maltner abgeschaffl und 

das Barbieren den Prioatbürgern verboten wer-
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den möchte, welches Begehren, sonderlich bei 

diesen gefährlichen Zeilen, billig befunden wird.

Ähnlich finden sich auch Vorschriften wie 

Streitigkeiten betreffs A b n a h m c von 

Erzeugnissen und B e z a h l n n g der 

Arbeit zwischen einzelnen Gewerben, beson

ders hinsichtlich der Auswahl nnb der 

Preise.

Die Komotaucr Schuster beklagen stch im 

Jahre 1617 über die Lohgerber in einer 

Eingabe an den Stadtral: „vor altcrs haben die 

Gerber das Leder, ganze Ochsen- und Kuhhäute, 

anf dem Markte feilgchabt und, wann ein Mei

ster etwas bedurft, hat er auslesen können, jetzt 

aber, wenn man etwas bedarf, verleugnen und 

verstecken es die Gerber, daß mau, wenn nicht die 

Ausländischen wären, der Hicigen halber Not 

leiden müßte".

Nach der Zunftordnung der Komotauer 

Seifensieder von 1628 sollten „die Fleischer 

lüeischcr Stadt keinen Fremden Jnselt von der 

Stadt wcgvcrkaufen, sondern solches zuvor einem 

Handwerk der Seifensieder anbieteu und 

selbiges durch RatSpcrsonen taxieren lasten": 

ebenso sollte, „da, sonderlich Fastenzeit, da ohne

dies das Jnselt seltsam ist, Mangel vorficlc, daß 

ein Handwerk fremd Jnselt müßte kaufen, solches 

von einem Rat durch 2 vom Bürgermeister 

deputierte Personen des Rats taxieret und abgc- 

schatzer werden". Nichtsdestoweniger kam es 

wegen der Lieferung bzhw. Bezahlung des 

JnseltS zu Streitigkeiten. Im Jahre 1655 

vergleicht der Stadtrat in folgender Weise: 

„nachdem wegen des Jnseltverkaufs Striltigkeit 

und Irrung fürgelvffen (— vorgekommen), mit 

Borwand der Seifeusteder, daß das Handwerk 

der Fleischhacker das Jnselt bei der Stadt und 

nicht außer der Stadt zu verkaufen schuldig 

(-■verpflichtet) sei, wogegen die Fleischhacker 

vorwenden, daß ihre Mitgenosten, sonderlich die 

armen Meister, von den Seifensiedern die bare 

Bezahlung nicht gehaben, sondern von einem 

Vierteljahr bis zum andern warten müßten, 

ferner, weil die Seifensieder an dem Scifenver-

kauf an jedem Pfund 3 Pfennig fahren lasten 

müßten, daß auch die Fleischhacker an dem Jnselt 

abschlagen sollten, so hat ein Rat beiderseits 

Handwerker dahin verglichen und bcschiedeu, daß 

ein Handwerk der Seifeusteder den Stein Jnselt 

höher nicht dann per 2 fl. 10 kr. zu bezahlen 

schuldig sein, hingegen aber die bare Bczahlnng 

unter den nächste» 4 Wecken nach dem Empfang 

des Insel« erfolgen solle und die Fleischhacker 

länger zu gestunden nicht verbunden sein sollen". 

Und in wieder entstehender Strittigkeil betreff:: 

den Jnseltverkauf gab der Stadtral im fol

genden Jahre (1636) zum Bescheide, daß es bei 

seinem letzten Abschiede (= Schiedsspruch 

bleiben solle, jedoch mit dem Zusätze, ' : ein 

Handwerk der Seifeusteder von Störet n.

und anderen fremden OUeisteru kein /: 

kaufen solle, bei Verlust desselbigen Jnse.t., es 

wäre dann, daß ein Handwerk der Fleisckbacker 

allhie das Handwerk der Seifeusteder damit nickt 

versehen könnte.

Nach der Zunftordnung von 1630 solltet, »je 

Müller in Komorau von Bäckern wie 

Bürgern von 5 Strich, es sei Weizen oder 

ein Mühlviertel Getreide zur Metze haben .. 

nichtSmehr; und wann ein Back die Mühle 

schärfen ließ, sollte er schuldig sein, ein Viertel 

Kleien den Stein und Lauf auözufüllen und dem 

Müller den Lauf nicht zu berühren, der i)}'/ 1 

aber sollte stch mit dem Lauf also verhalten, als 

3 Oncrfingcr breit anf in die Höhe, sowohl niir 

dem Mühlloch, daß sichs in Lauf nicht versetzen 

tut, wie auch „dem Pnx mit den Keulen", daß 

es nicht rühren tut: wann aber eine scharfe 

Mühle etwann wandelhaftig werden sollte und 

der Müller den Stein aufheben müßte und den 

selben Lauf auöränmen und die Mühle wiederum 

hauen wollte, sollte er schuldig sein, dasselbe wie

derum hineinzufüllcn, was er heransgenommen: 

rvann aber ein Bäck Armut halber ein Strick 

oder andcrthalbcs oder 2 Strich mahlen täte, 

sollte der Müller ihm „nicht etwas weniger als 

i Viertel Kleie am Lauf tun." In einem dies

bezüglichen Streite entschied der Stadtrat im 

Jahre 1652: „was den Mühlmetz anbelangt,
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solle .nit Rücksicht darauf, daß in ganz Böhmen 

einerlei Maß eingesetzt wurde, der bisherige 

kleinere Mühlmeu gänzlich abgeschafft und es 

solle der Bäcker wie der Bauer und Bürger von 

jedem Strich aller Getreidesortcn den laudge- 

bräuchlichen Metzen zu schütten schuldig sein".

5. Meister unter einander.

Was das Verhältnis der einzelnen Meister 

zu einander hinsichtlich der Rechte und Pflichten 

in gewerblicher Hinsicht anbelangt, so finden wir 

oer allem zum Schutze der minder bemit- 

letten l)1t c i st e r Bestimmungen verschicdeu- 

sacher Art.

Bei niedreren Zünften kommen direkte 

Bestimmungen hinsichtlich der B c g r c n- 

: n n g der Erzen g u u g oder des V c r k a u- 

s vor. Bei den Sonnenberger fleischern 

' 1 <>47) sollte kein Meister in der Woche mebr

> Rind und l» Haupt scblachien, U Haupt für 

1 Achsen, 2 Haupt für 1 Schwein, i Haupt für 

, Kalb oder i Schöps gerechnet, auch keiner 

Macht haben, mehr als zweierlei Fleisch seilzu- 

babcn, auch keiner solches Fleisch sä'lachteu, so 

bei einem anderen zu bekommen, auch nicht bei 

.)7aä'l schlachten: sollte die Fleischmeuge nach 

Ansicht des Rates nicht zureichen, sollte auf des- 

s-'ir Gutachten die Zahl gestärkt (— erhöht), vor 

allem von Zacobi bis der Echöpsenstich ai>s ist, 

die Zahl der Schöpsen gcbcsicrt (— erhöht) wer

den. Bei den Eidlitzcr Fleischern sollte (1728) 

ein jeder ^Meister d^m anderen gleich Gerechtig

keit im Schlachten baren und, solange einer das 

geschlachtete Vieh nicht zum Verschleiß gebracht, 

kein anderer ein solches schlachten. Bei den Gör- 

kauer Fleischern sollte (1579) im Verkaufen 

Mittel und Maß gehalten werden, damit die 

Armut nicht übersanr werde und sich zu bcschtveren 

Ursache habe, und es sollte ein jeglicher soviel zu 

schlachten berechtig! sein wie der andere, worüber 

von den Vormeistern wöchentlich eine Gleichheit 

geordnet werden sollte. Bei den Komvtaucr Flei 

schern wurde t<>Z7 eiu Haudwerksbeschluß 

gefaßt, daß ein jeder Meister im Schlachten die 

4. Woche stillesteh.n sollte, während «ach einer 

Eingabe des Handlverks an den Rat aus den» 

Jahre 1085 ein Meister nur 3 oder 4 Rinder 

im Jahre zu schlachten harte und in der Woche 

ein einziges Kalb oder einen Schöpsen stechen 

konnte. Bei den Komoiauer Gerbern (1,588) 

sollte kein Meister nicht mehr dann 4 Ascher 

(— Gerbgruben) bestoßen, damit einer dem andern 

nichts verderbe. Bei den Komotauer Bäckern 

sollte (1733) ^'N jeder Meister ivöchcnrlich nicht 

mehr als 12 Strich Weizen oder Korn oer 

mahlen, während es zu Estern, Pfingsten und 

Weihnachten 4 Wochen vorher und 2 Wochen 

nachber einem jeden frcisteben sollte, zu oerschlei- 

ßen, soviel er konnte. Bei den Komotauer Mäl

zern wurde 1680 ein einheitlicher Handwerks

beschluß gefaßt, daß diejenigen Meister oder 

Schäufler, so nicht eigene Malzbäuser haben, 

sondern bei anderen Meistern oder Bürgern 

mieten und in Bestand nebmen, nicht 30 Mal; 

gleich den anderen Meistern, so eigene Mal: 

bänser babcn, sondern 30 Mal; im Zabre zu 

verkaufet» und aufzuladen berechtigt sein sollen, 

»oeil die, die eigene Malzhäuser haben, höbe Erb 

gelder und schwere Baukosten tragen müßen. Bei 

den Sonnenberger Schustern durfte (»643) an 

Jahrmärkten ein jeder fremde wie cinbeimischc 

Schuster »20 Paar Schuhe und Stiefel aus

tragen und mußte bei Überschreitung von jedem 

Paar 7 kl. Pfennige Strafe zahlen.

Eine häufige Bestim»nung zur Begrenzung 

der Erzeugung war auch die F e st s c tz u u g der 

H ö ch st z a h l der Hilfskräfte, die bei 

den Abschnitten „Lehrzeit" und „Gesellenzeit" 

bereits besprochen wurde.

Eine »veitere Bestinunuug zur Begrenzung der 

Erzeugung und des Verkaufes »var das D e r- 

bot z 10 c i e r W e r k st ä t t e n (Läden, 

Stände, Malzhäuser). Bei den Komotauer 

Mälzern (1363) sollte keinen» gestattet roerden, 

daß er 2 Malzhäuser beschüttet und gebraucht, 

damit der Arme neben dem Rcicl)en seine Nah

rung finden möge. Bei den Görkauer .Mälzern 

(1602) sollte keinem, in 2 Malzbäusern cinzu 

schütten und zu mälzen, bei Strafe von 2 Ech. 

»n. gestattet werden, in Erwägung, daß der Arme
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auch seine Nahrung habe und treiben mag. Bei 

den Komotauer Schustern (t6ui) sollte ein 

jeder, der über vorigen alten Gebrauch außer sei

ner Behausung stch eines besonderen täglichen 

Ladens gebrauchen würde, dem Handwerk in die 

Strafe gefallen sein. Bei den Komotaner Kup

ferschmieden (1659) durfte kein Meister 2 

Werkstellen haben und, da ein Meister Unge- 

legenhcit (— ungünstiger Lage) balber außerhalb 

seines Hauses einen Laden oder Werkstelle zn 

seiner Notdurft mieten wollte, sollte er zwar die 

sen zu genießen haben, dafür aber im Hanse 

keine Arbeit ansznmachen, ansznlcgen und zu ver

kaufen befugt sein. Bei den Komotaner Seifcn- 

stedern ^1628) sollte kein Meister und keine 

Witfrau an Jahr- und Wochcnmärktcn mehr 

als an i Stand feilhaben.

Ebenso bezweckte die Vorschrift, keine fremde, 

sondern nur selb st verfertigte Ware 

zu verkaufen, weniger die Vermeidung der 

Preiserhöhung infolge des Wiederverkaufs als 

vielmehr eine Begrenzung des Betriebes, ähnlich 

wie das Verbot, an fremden Waren Arbeit vor 

zunehmcn; so sollten die Komotaner Hntmacher 

(1607) keine fremde Ware kaufen, wie die sein 

möge, aber bei den biegischen Meistern sollten sie 

stc wohl zu nehmen und wiederum zu verkaufen 

befugt sein; bei den Kralupper Schuhmachern 

(1668) sollte keiner aus den Meistern von 

Fremden Stiefel oder Schuhe erkaufen, sondern 

nur eigene einheimische Arbeit verkaufen; bei d'n 

Kvmvtauer Seifensiedern (1628) sollte keiner 

außerhalb der und Wochcnmärkte mit 

fremder Seife, Kerzen oder Lichtern überführt 

und niemand zum Verkaufe von solchen weder 

auf dem Markte noch in Häusern zngclasten 

werden, bei Verlust dieser Waren zugunsten deö 

Hospitals; bei den Kvmvtauer Mälzern (156z) 

beißt es: „weil in keinem Handwerk gebräuchlich, 

auch nicht gestattet wird, daß sie mit gemachten 

Waren überführt werden, soll auch kein Malz 

von fremden Enden zu merklichem Schaden die

ser Stadt geführt (.= eingeführt) werden, allda 

zu vcrbräucn, verkaufen oder abzuschütlen"; bei 

den Komotaner Büttnern (>585) sollte kein

Meister bei 15 w. Gr. Strafe keine fremde 

Kraut- oder Heringötonne pichen. Dagegen heißt 

cs bei den Komotaner Schneidern (1537); 

soll auch, allhier gemachte Kleider, wie sie Namen 

haben, außerhalb eines freien Jahrmarktes kei 

nein (andern) feilzuhaben gestaltet werden".

Schließlich war auch zwecks Begrenzung 

der Erzengnng die Arbeitszeit und der 

Arbeitslohn festgesetzt und die Arbcits 

gütc oorgeschriebcn, was hier nur im Zosam 

menhange erwähnt und anderweitig ausführlich 

behandelt sei.

Hinsichtlich der A n f r e ch t h a l t u n g des 

Betriebes finden wir den einzelnen Meist.' 

vor allem durch das Verbot geschützt, dem 

andern die Hilfskräfte abfpcnstia 

zu machen, was bei der „Gesellen:.' 

rcitS besprochen wurde.

Ein Mcistcrwechsel für Gesellen war, wie be 

reits ausführlich behandelt wurde, nur nach En: 

baltung der K ü n d i g n n g s v v r f ch r i sie: 

möglich, auch kam jeder Meister in der e i 

henf 0 lge daran, wie er angcsucht batte, wo 

bei nur der älteste Meister oder Herbcrgcineistrr 

bisweilen einen Vorzug genoß.

Ein Ausbelfen bei der Arbeit 

für den Fall der Krankheit, Abwesenheit ou. 

sonstigen Unvermögens finden wir nur in folgen

den 2 Fällen vorgesehen: Bei den Sonnenberg.t 

Fleischern (1647) sollte, da ein Meister nicht 

anheimö wäre oder Lcibesfchwachbeü balber nicht 

schlachten könnte, auch keinen Knecht oder Gesel

len hätte, der ihm solches versorgen täte, ein Mir 

meister und kein Etvrer ihm um gebübrlicheu 

Lohn (von einem Rind 2 w. Gr., von einem 

Schwein 1V2 Gr., von einem Kalb % Gr., von 

Schöps, Ziege oder Bock > w. Pf.) schlachten. 

Und bei den Kralupper Bäckern (itistB) beißt 

es: „betreffend das Brezelbacken in der Fasten 

zeit, wann einer dies nicht in Vermögen, soll er 

einem andern, der für ihn zn backen auf sich ge 

genommen, £ Schock meist, oder eine Scheiben 

Salz zn geben schuldig sein".

Die Festsetzung einer bestimmten M e i 

sterzabl bei einzelnen Zünften, ^bei den Ko
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motaner Seilern und Görkaner Fleischern auf 

8, bei den Görkaner Bäckern auf 10 Meister), 

die sogenannte Geschlosteuheit der ^unft, lag in« 

Interesse jedes einzelnen Meisters, während sie, 

dann die Fremden, auf fremden Märkten aber 

sollen sie ihre Stände bestehen aufstellen), 

wie ste nach einander hier Meister geworden 

,ind (Son. Schu. 1643). Ein regelmäßiges

gluiftordiiuiiq 0cr Xrc>!iippcr Leinweber (lV6U)

wie bereits besprochen wurde, für die Meister 

veelnsiverber recht unangenehm fein konnte.

-Die 3i e i h e 11 folge der 33 c r k a u f s 

st ä n d e crfolg.c in verschiedcnfachcr, aber im 

mer für alle Meister gleicher Weise. 3)as Au 

stellen der Meister in der Reihenfolge, wie sie 

nacl' einander Meister geworden, finden wir in 

folgenden Fällen: „ein jeder Meister soll an 

einem Wochenmarkt der Ordnung nach, wie 

einer nach dem andern Meister geworden, feil' 

haben" lStom. Seil. 1^98); „es sollen auch 

forthin die Nicister und Witfrauen an 2^' 

und Wochenmärkten die Stände fein ordentlich 

seyen nnd die älteren 3M'ister nach einander" 

^om. Seif. 1628); „an unsern befreiten Jahr- 

märktcu sollen die Handwerksmeister allbier die 

Fürstäude Privileg. Stände) haben und also 

Wcchseln der Stände finden wir bei den Steine 

inner Bäckern ( 155,5) in der Bestimmung, daß 

mit dem Brolverkausen in den Ständen im 

Brorhaus mit dem klinwechseln den Reichen als 

den 3lrmen gleichgehalren werde: ähnlich sollten 

die Stralupper Fleischer ^i6v8) in den Schlacht 

bänken nach einander schlachten: bei den Storno 

laucr Tuchmachern ^1669) sollte einer, der Mei 

stcr geivorden, das erstemal am hintersten Tuch 

stand autrcteu, nachmals alle Wochenmärkte mit 

nmwechseln, rvie bränchlich. Ein ^.'osen um die 

Bänke finden ivir bei deu Eouneuderger Flei' 

schern, u. zw. bis i647 jährlich, dann viertel 

jährlich, mir folgenden Bestimmungen: „welcher 

mit Haus nicht ansäsiig, soll zum l.'osen, wie vor 

diesen gebräuchlich, nicht zugelassen werden, son 

der» in der letzten Bank stehend verbleiben, und
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wann das Quartal beruin und ein Meister, in- 

niaßen ibn das Los betroffen, nicht bald aus der 

.Bank ansziebt und die Vormeistcr solches nicht 

anmelden, sollen |»c neben dem ungehorsamen 

Meister 3 Schock zu erlegen sckuldig sein": 

ähnlich finden ivir bei den Kralngper Bäckern 

(i (568) ein Losen betreffs des Brezelbackens in 

der Fasten und bei den Komotauer Tuchmackern 

(,>669) auf Zäbriuärkten in anderen Städten 

die Vorschrift, das; ein jeder verbleiben solle, wo 

es ibm das Loszeichen gibt (= angibt).

Beim Einkauf des M a l c r i a l s 

war ein jeder Meister gegenüber feinen Mit

meistern durck das Verbot geschult, höhere 

Preise zu b i er e n, stch dem anderen i n 

den Kauf zu drängen oder gar die 

W a r c w e g z u kaufen oder, wie dies in 

den Zunftordnungen ausgedriickt erscheint: den 

andern im Kaufen und Verkaufen zu hindern 

Koni. Ti. >613), dem andern etwas zu vor 

kaufen oder stch in des anderen Kauf zu drängen 

zKral. Schu. 1668), dcur andern in seine Käufe 

zu fallen (Koni. Vdeißg. 1619), einem anderen 

weder dabeim noch auf dem Lande in seinen Kauf 

zu falle», dadurch dann die Käufe gesteigert wer

den (Son. Fl. 1647), dem andern in den Inölct- 

kauf vorzugreifen und ihn überseyen (— über

bieten) zu wollen (Kom. Seif. 1633), dem an- 

dereu, der »ui» einen» Fleischer schlüssig worden, 

keinen Eingriff zu tu»» oieltveniger einen anderen 

Kauf aufz»»richlen (Kom. Seif. 1628), dem 

andern den Kauf zu verhindern, böhcr aufzubieten 

oder gar ausznkaufen (Kral. Fl. 1668), den» 

andern etwas ausznkaufen oder in den Kauf zu 

fallen, es sei Holz, Neifstäb und alles, was man 

zum Haudwerk brauchen »nag (Kom. Bü. 1383), 

vor der Stadt oder auch auf der Straßen Gerste 

zu erkaufen oder den» anderen sonst die Gerste 

ausznkaufen (Kom. Mal. 1680). Verboten »rar 

auch bei den Komotauer Mälzern (1680), daß 

aus i Hause 2 oder 3 Persoucn auf deu Ge

treidemarkt geben, Gerste zu kaufen, sondern nnr 

1 Person, als uämlich der Meister und nicht 

die Meisterin, stc wäre dem» eine Wittib. Da

gegen finden wir bei den Sonnenberger Flei-

schern (1647) die ergänzende Bestimmung.- 

„doch da einer vermeinet, einem Bürger das 

Seine um ciu Geringes abziuoässcrn (= ab 

zulisten), soll es dem anderen nngewebrl sein, 

teuerer zu kaufen".

Auch finden wir noch vereinzelt die Vorschris» 

gemeinsamen Einkaufes bzw. der 

Überlassung von» Einkäufe ohne Kruken 

Bei den Komotauer Büttner»» (»583) sollte ein 

Handrverk alljährlick 1 Fuder Peck für ein 

Handwerk kaufen, doch daß es nicht über 24 

Zentner sei. Bei den Komotauer Seilern >1398) 

sollte, loann Hanf, Werg oder Sckmiere in 

die Stadt gebracht »oiirde, solches keiner all.-.. 

kaufen, sondern jeden» anderen anck einen Teil, 

soviel er bezahlen kann, davon lassen, bei 

von 30 gr. in die Lade. Bei den Ki■!•:•■ 

Wagnern, Schmieden und Schlossern /-> 

sollte, wann einer Kohlen kaufte und sie dem 

andern gebrechen, er ste »bin bei Strafe von 

2 Weißgroschen in dem Kauf (— um den 

Preis), wie er ste hatte, zum Teile rnkci' 

lassen. Bei den Komotauer Seifensiedern <» 

sollte einer, so Zusclr übrig zu verkaufen 

es dem andern ohne Zugabe (= Anfscklag) fol 

gen lassen und verkaufen. Bei den Komotauer 

Zimmerleuten (1637) sollte, ob jemand ^voue... 

Meistern) bei der Stadt Kloben und Seile von 

nöten bätte, dieser neben den» Taglobn >n ou- 

Lade erlegen 30 Kreuzer.

Auch beim Verkauf der War. ■' 

wie der Übernahme vor» Arbeit »var 

der einzelne Meister gegenüber seinen Mitmei 

stcrn geschüttt und z»var durch folgende verschie

dene Bestimmungen:

Verboten war vor allen», d i e K u n d e n 

w egzn locken oder, »vie es in verschiedener 

Ausdrucksweise Beißt: seine Kunden abzubalten 

(See. Ges. 1662), seine Kunden abbändig zi» 

»nacken (Pries. Ges. 1397, Eid. Ges. 1676), 

seine Kunden abwendig zu machen (Eid. Fl. 

1728), seine Kauflcut wegzufübren und abwen

dig zu machen (Son. Fl. »647), die Kaufleut 

vo»n Stand »vegzurnfcn (Kom. Seil. 1398), die 

Kaufleut vor dem Stand abznrufen (Kom.
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Hm. 1607), die Kaufleut abspenstig zu machen 

(Kom. Ger. 1568), die Kaufleut abhändig zu 

machen (Kom. Mal. 1680), die Kaufleute an 

sich zu ziehen mit Geschrei oder anderwärtiger 

Anleitung (Kom. Kupf. 1639), die Kaufleut 

von eines arrdercu Stande zu dem seinen zu 

rufen oder sonst mit schmeichlerischen Gemerk- 

zeichcn au sich zr« locken (Kom. Seif. 1628), 

die Käufer auf was immer erdenkliche Weise 

abzulockeu und die Kunden abzunebmen (Kom. 

Srru. 1749), einen Käufer abzurufen (Kral. 

Schu. l668), die Mablgäste abhändig zu 

machen <Kom. ONül. 1636), seine Kaufleut 

oder Schuhgäst abspenstig zu machen (Kral. 

Schn. nnd.).

Ebenso war verboten, dem Minneistcr die 

Arbeit w e g z n n e h in e n oder, wie es 

in den Zunftordnungen heißt: die Arbeit (um 

einen wohlfeileren Preis) abhändig zu machen 

< Kom. Ziin. 1637, See. Zim. 1707, See. Lei. 

1 709, See. Sck'u. 1 709), die Arbeit abspendig

machen (Kom. Knpf. 1639), kein Stück 

llrbeir abspendig zu machen (Kom. Ti. 1331), 

seine Arbeit abzufremden (Kom. Wag. 1636), 

seine Arbeit abzuhalten (See. Ges. 1662), die 

Jirbeir an sich zu ziehen durch mancherlei Prak

tiken (Kom. Knpf. 1639), außer auf Befebl 

der Obrigkeit in die Arbeit einzugreifeu (See. 

Zim. 1707), dem andern in seine Arbeit einen 

Ginfall zu tun (Kom. Seif. 1633), dem andern 

in seine Arbeit zu fallen (Kom. Ti. >613), in 

sein Geding einzufallen (Kom. Mau. >66i), 

ein Gebäu anSzudiugen (See. Ges. 1662, See. 

Zim. 1707), ohne Bewußt des anderen eine 

Arbeit anzunehmen, die dieser zeichenbaftig 

(— im Entwürfe) gemacht (Kom. Wag. 

1U36), so ein Meister Arbeit versprochen hätte, 

ihm Einhalt zu tun, es sei dann, daß er sich 

nicht getrauet, sie zu vollenden (Kom. Töp. 

1332), dem andern die Arbeit, so er allbcrcit 

(— bereits) angefangen, olme Wissen nnd 

Willen des Meisters, so die Arbeit gedinget, 

auch ohne der Ältesten Erkenntnis, nicht ab

händig machen, weder dieselbe dingen noch das 

Taglohn arbeiten, ausgenommen, es befinde sich 

hierin des Meisters, so sie zuvor gedinget, lln 

fleiß und Nachlässigkeit oder des Herrn und 

Wirts Mangel und Unmöglichkeit (- 3ab 

limgsunvcrmögen).

Verboten war weilcrs, W a r e auszn- 

tragen und Arbeit aus; «betteln 

oder, wie die Ouellen es verschiedenartig aus 

drücken: seine Waren auf die -Dörfer hucken 

weise berumzurragen nnd hausieren zu geben 

(Kom. Töp. >63»), durch das Gesinde Seife 

oder Kerzen und anderes in die Häuser zu tra

gen oder zu schicken, daraus allerband Zank, 

Haß, Neid und Widerwillen zu gebären pfleget 

(Kom. Seif. 1 628), in der Stadt oder auf den 

Dorfschaftcn das Garn zur Arbeit selbst zu 

holen oder bolcu zu lassen (Kral. Lei. 1668), 

selbst oder durch sein Weib, Kinder oder Gesinde 

Arbeit werben und heimtragen bezhw. tragen 

und führen zu lasten (Kom. Lei. Gor. 

Lei. 1674), ein Garn auszubittcn oder heim

tragen zu lasten durch sein Weib oder Kind oder 

Gesellen (Kom. Lei. 1539), die Stiefel zu holen 

oder Schuhe heimzutragen (Kral. Schn. und.), 

einem Bürger oder Nachbarn altes oder neues 

Gefäß anheimzutragen oder nur Weib, Kindern 

oder Gesinde beimzuschicken (Kvm. Bü. 1383-, 

um Arbeit in die Häuser zu laufen (Pries. Ges. 

1397), in die Häuser nachzulaufen (Kom. Mül. 

1630), auf dem Lande, in Städten, Schlöstern 

und Dörfern Arbeit zu suchen und derselben 

nachzulaufen, es sei dann, daß ein Herr selbst 

seiner begehren möchte (Kom. Kup. 1639), auf 

den Straßen in und vor der Sradr den Kauf

leuten entgegenzulaufeu (Kom. Jliäl. 1680), 

die Arbeit bei den Leuten auSzubetteln oder ab 

zubitten (Kom. Schn. 1575).

Schließlich war auch u n b e g ründeter 

Tadel der Ware bezhw. Arbeit eines Mit 

meisters verboten oder, wie es in den Zunfrord 

nuligen verschieden ausgedrückr erscheint: dem 

andern seine Ware zur Ungebühr zu radeln 

(Kom. Hut. 1607), des anderen Arbeit ;u 

schänden noch zu radeln (Kom. Zim. »637), 

dem andern seine Arbeit zu schänden (Koni. 

Wag. 1636), dem andern die Arbeit zu oer 
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schänden (Kral. Schu. und.), den, andern seine 

Arbeit zu verachten (Kom. Lei. > 376, Ger. Lei.

1 <;7-4), dein andern seine Arbeit zu verachten 

oder zu schänden (Kom. Schr». 1 337), dein an

dern die Arbeit zu schältden und zu verachten 

vKom. Ti. 1613), dem andern die Arbeit zu 

betrachten und zu schänden (Koni. Slru. 1749). 

Bisweilen findet sich eine Ergänzung oder Ein 

scbränknng dieses Verbotes: absonderlich wann 

die Arbeiten von gutem Leder ausgemacht sind 

Kral. (2M'n. und.): so solches wissentlich nnd 

vorsevlich geschehe (Koni. Ti. 1 <> 13); es lvärc 

dann, daß es die Ältesten erkenneren (Koni. Zim. 

1V37): ohne Vorwissen nnd Erkenntnis der 

geschworenen Meister (Koni. Ti. 1 (> 13.): wenn 

aber einer oder inehr der Wahrheit zum Besten 

durch die Vbrigkeit über eine Arbeit zu erkennen 

erfordert würd-.', das soll er ohne alle Scheu und 

Einrede tun (Kom. Lei. 1376, Gör. Lei 1674).

Auch die Vorschrift e i u h e i t l i ch e r 

]? r e i s e, denen ein cigciies Kapitel gewidmet 

ist, muß hier erwähnt werden.

Zwecks V e r m e i d il n g von Strci - 

l i g k e i t e u finden wir das V e r b 0 r g e - 

m e i n s a m e r W c r k statt e n sowie g e - 

in eins a m c u !W e r k z c u g s. Schon bei 

der Ernennung zum Meister haben wir die For 

dernug einer eigenen Werkstatt bei einigen Zünf

ten gesehen, aber auch sonst finden wir noch der

artige Verfügungen: „eö sollen auch nicht zweue 

^Meister, als Schmied und Wagner, in einem 

.Haus arbeiten" (Kom. Wag. etc. 1636); „daß 

sich kein ehrlicher Mrister unterstehe, daß 2 

Meister in einer ^Werkstatt arbeiten" (Kral. 

Schn. und.): „es soll kein Meister (der Schnei

der) bei einem Tuchschercr zu Hause sein, des- 

gleichen ein Tuchscherer bei einem lMeister, das 

ist ihrer aller sämtlichen Verwillignng" (Koni. 

Schn. 1337): „es sollen die lMeister sich keines

wegs unterstehen, ihrer 3 in einem Malzhaus, 

das gemietet ist, mit einander einzuschütten oder 

zu malzen, bei Strafe von 2 Schock, entweder 

es dingetS eiu.r oollkommentlich vor sich oder 

fclbandert" (" znzrveit) (Kom. Mol. itlilo). 

Bei den Kralupper Leinwebern (ib'tiL) sollte 

ein jeder Meister „einen besonderen Zeug haben, 

damit er seine verfertigten (= zu verfertigenden ) 

Waren ordentlich zuzurichten weiß, auch allerlei 

Unwillen und Zank zu Abscheu der Kaufleute 

(—- Kundschaft) bewahrt (— vermieden) wer 

den möchte": bei den Komotauer Seifensiedern 

(1 (>33) lnnßte schon zum Meisterstück ein jeder 

sein eigenes Werkzeug zum Scifensiedcu hab.«.

Eine gegenseitige Rücksicht nähme 

der OUeistcr auf einander zeigt sieh darin, daß, 

wie an anderer Stelle ausführlich behandelt 

wurde tind in diesem Zusammenhänge nur ge

streift sei, kein Meister einer Kundschaft, auch 

einem Meister eines anderen Handwerks, der 

einem Miltneister etwas schuldig war, etwas 

liefern oder arbeiten sollte, ebenso keiner 

Gesellen fördern sollte, der einem Miu::. '.r 1 

etwas schuldig geblieben.

6. Meister und Gesinde.

Hinsichtlich der A b g r e n z u n g 0 e r 

Arbeit zwischen 'Meister und Gesellen 

sindei sich eine einzige, aber anssübrliche ^)e 

stimmung, nämlich bei den Komvlancr Vra 

ger) Kupferschmieden (1659): „dieweileu sich 

öftcrmalen die Gesellen ohne Vorwisieu der 

Meister des Flickwerkö unterfangen nnd dieses 

zum Verbestern auf- und annebmen, damit sie 

den Nnhen, so denen Meistern gebühret, en» 

wenden und an sich bringen mögen, derowegeu 

sollen die Gesellen etwas zu flicken fiirohin sich 

nicht nnterstehen, es hätte dann der Meister das 

alte Geschirr zuvor bescheu uud ausgeseiu 

(-- festgesetzt), was davon zu verdienen sei, da

mit zugleich die Leute hierinnen wider die Gc 

bühr nicht nberseyet werden: dannenhero, wann 

von Ausbesserung eines Stückes über 13 Kr. 

gegeben wird, item die Verbestcrimg der 

Schwarzfärber- nnd Seifensiederkestel nnd die 

Knpferfarb in den Hämmern gebührt alles den 

Meistern: wann aber weniger dann 13 Kr. von 

der Besserung eines Stückes gegeben wird, item 

die Knpferaschen in der Werkstatt, dieses bleibet 

denen Gesellen: es gebühret zugleich keinem Ge 

scllen, den ^)berhut oder -Oeckel eines Braut
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rpcinPcffcIö zu löten, keinen neuen Aing zu denen 

Herd- oder Fenertöpfen, weniger einen Deckel 

;nm Ofentopf, neuen Boden in die Ofentöpfe, 

auch in einen Durchschlag, zu machen, sintemalen 

die hicvon kommende Bezahlung denen Meistern 

allein gebühret". Sonst ist hier nur noch fol

gende kurze Stelle aus der Zunftordnung der 

Komotaucr Bäcker vor 1525 am besten anzu- 

siihren, die die Tätigkeit des Gesellen bezeichnet: 

„da ein Meister einem Gesellen, in d.r Müh

len ;u sckroten oder zu mahlen, zu spräche".

Betreffs des Unterschiedes i n der 

Entlob n n n g zwischen Meistern und Ge

sellen bzhw. Gesellen und Lehrlingen kommen 

folgende Stellen vor: Bei den Kralupper Lein- 

rvcbcrn (i<>6ll) sollte ein jeder Meister seinen 

Gesellen von Gezeugen oder Kämmen den hal

ben Lohn geben: bei den Komokaner M^aurern 

1661) sollte dem Meister, weil er die Vor

sehung und anderes mehr als der Geselle tun 

muß, von dem Taglohn des Gesellen i kl. Gr. 

ungeeignet iverden: bei den Komorauer Zimmer

leuten (.1657) betrug der Taglohn des Meisters 

21 Kr., der des Gesellen iL Kr.: bei den Ko 

niotauer Töpfern war den Lehrlingen

keine Arbeit auf Pfennigwerk, sondern nur nach 

der Woche gestattet, Gesellen durften nack Pfen 

nigarbeit arbeiten, jedoch sollten he den Tori selbst 

arbeiten: bei den Komokaner Kürschnern (1651) 

sollte kein Gesell Stückwerk nähen, bei Strafe 

von zlvei Wockenlobn, sondern es sollte einem 

jeden zu liedern vergönnt sein und ein Lchrjnng 

harre den halben TFochenlohn eines Gesellen. Bei 

allen anderen Zünfren war der Lehrling eine nn- 

bcsoldcte Kraft.

Was den Schur; des Meisters gegen 

über den Gesellen und Lehrlingen anbelangt, so 

kommen hinsichtlich llnoorstchtigker't, Icachläs- 

stgkeit, Unfleiß, Spiel- und Trunksucht, BoS- 

hastigkeir und Unehrlichkeit des Gestades und 

der daraus entstehenden Schäden bei den Mal

tern, Bäckern und Fleischern mehrerer Städt- 

chcn ausführliche Vorkehrungen vor: bei den 

Görkarrer Mälzern (1602) sollte, wann ein 

Gesell oder Schaufler von seinem Meister oder

Herrn um seiner Arbeit oder anderer Vorfällen 

oer Not willen beschickt würde, er aber nach

lässig anßenblieb und dadurch Schaden ver

ursachte, dieser nicht allein den genrsachten Scka 

den abzutragen schuldig, sondern auch des Hand 

wcrks Straf gewärtig sein: bei den Komokaner 

Mälzern (1563) sollte, so ein Gesell irgendeinen 

Mangel an einer Darre oder sonst befinden 

würde, er keineswegs dörren, sondern dies erstlick 

seinem Meister eröffnen, auch sollte der Helfer 

der Bräuer wie der Meister gut achtgeben auf 

die Malze, so ins Brauhaus kommen, ob ste 

tauglich seien oder nickt, und, so ste unranglick 

oder Mangel daran gespürt würde, dies dem 

Brauherrn anzeigen, schließ!ick sollte, wann ein 

Meister nack einem Gesellen wegen seiner Arbeit 

schickere und er verächtlich ausblieb, dieser in der 

Vormeister Strafe sein: bei den Komorauer 

Mälzern (1680) sollte ein jeder Schaufler und 

gedingte Mälzer wie auch Lehrknecht, wann er 

dörrte, 00m Feuer nicht Weggehen, bis er ab 

gedörrt habe, bei Strafe von 2 Schock, anck 

sollten alle Mälzer, wann sie das halbe Mal; 

abgcdörrt und das andere wieder auftragen woll

ten, zuvor das unter der Dörre liegende Mal; 

bei Strafe von einem Schock mit allem Fleiß 

heroorkrücken, schließlich sollte anck kein Gesell, 

wann er Malz, wenig oder viel, in der Arbeit 

hatte, solche ungearbcitet liegen, zusammenwach- 

sen und dem Meister zum höchsten Schaden ver

derben lasten und es sollte bei derlei wider Hand 

werksgewohnheit laufendes Beginnen ein jeder 

Meister sckuldig sein, stch bei dem Vater und 

den Vormeistern anzumelden, damit der Gesell 

nach Erkenntnis des Vcrbreckens genügend ab 

gestraft und, so der Schade groß, auch, seinem 

Meister das Malz zu bezahlen, mir Arrest an 

gehalten werden solle: bei den Komorauer Bäk 

kcrn so. >323) sollte, da ein Gesell oder Lehr 

knecht dem Meister oder der Lehrmeistern! aus 

Frevel, Mutwill und sonderlichem Ilnfleiß etwas 

verderbete und znschanden machte, er dafür nack 

Befindung und Ausweisung Ergötzlichkeit und 

Abtrag tun: bei den Komotauer Fleischern 

1.1565) sollte, wann ein Knecht stch mnreulick
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'.'ergreifen und seinem Meister oder Meisterin 

aufs Vieh schlagen und teuerer rechnen oder au 

zeigeu würde, als er es gekauft hätte, und mit 

Wahrheit überwiefeu würde, er zu Komotau 

nimmermehr ins Handwerk einkommen, viel 

weniger zum Meister aufgenommen werden, und 

wo ein Knecht feinem oder einem anderen Mei

ster oder einer Witfrau das Handwerksgeld ent- 

lragen würde, der sollte seiner unredlichen Tal 

willen vorn Handwerk zu Komotau ausgeschlos

sen und hinrangetan sein und keine Förderung 

mehr da haben: bei den Sonnenberger Fleischern 

,1647) sollte, so ein Meistersohn, Knecht oder 

1‘chrjnng, wer er auch sei, von seinem Meister 

aufs Land oder sonst nach Vieh geschickt würde 

und er das Geld etwa mmützlichen verspielen 

oder verlieren würde, demselben das Handwerk 

ein Jahr oder nach Erkenntnis eines Rats län

ger ;n treiben verboten sein und er auch das ver- 

I pielte, versoffene oder verlorene Geld dem Mei

ster wiederum zu erlegen schuldig sein: bei den 

Görkauer Fleischern (167z) heißt eS: „soviel 

die Knechte anlangt, wann stch einer unterstünde 

und schlüge seinem Meister mehr aufs Vieh, 

dann er es erkauft hätte, dadurch seinem Mei

ster ;u oervorteilen, oder aber seinem Meister 

etwas entfremden würde, derselbe soll um solcher 

Untreu nach Gelegenheit seiner Verbrechung 

gestraft und auf solchem Handwerk nimmermehr 

gefördert werden, und da ein Knecht auf den 

Dörfern in Krätschmern oder sonst stch zur Unge

bühr aufhalten, als Spielen, Saufen oder 

andere Leichtfertigkeit abwarten und dadurch 

seinen Jlieiftcr in Schaden setzen würde, der

selbe solle ein Zabr lang von einem Handwerk 

verworfen und dieses Orts nicht gefördert wer

den": und in der Zunftordnung der Eidlitzer 

Fleischer von 1728 lautet es: „so einige Vor- 

teilhaftigkeiten (= Übervorteilungen) unter

liefen, mithin Fleischergeselleu stch unterstünden, 

nachdem der Meister einen um Erkaufuug von 

Schlachtvieh anssckickte und er solches in höhe

rem Preise verrechnete, als er es bezahlt, oder 

gar entwendete, solcher solle um dieser Untreu 

willen nach Erkenntnis des ganzen Handwerks 

abgestraft iverden, sollte aber ein Gesell in den 

Städten oder Dorfschaften bei Gelegenheit unzn- 

lästig trinken, spielen und dergleichen stch auf 

halten und die Zeit ungebührlich verzehren nud 

der Meister käme in Erwartung des Einkäufen 

sollenden Viehs unterdessen in Schaden, solcher 

Gesell soll nach Erwägung des Schadens abge

straft werden": nud bei den Komotaner (Präger) 

Kupferschmieden (1659) findet stch folgende 

Stelle: „da ein Gesell oder Lehrjung mit Hint 

ansetzung seiner Tret«, Redlichkeit nnd ehrlich-. 

.UamenS wistentlicl' gestohlenes Kupfer von 

einen: bekannten Diebe oder einem anderen kauf 

weife oder anderer Gestalt überkommen nud d'> 

seü Orts betreten oder überwiesen tvürde, soü 

ohne Reachseheu von: Handwerk abgewiefe:: >i 

der Obrigkeit überantwortet werden". B.i .'.kvei 

Zünften finden stcl' Bestimmungen, falls -' 

Gesell oder Lehrling den: Meister etwas schuldig 

war: „so ein Gesell oder Jnng einem Meister 

schuldig wird, soll er ihm dasselbe abarbeiten oder 

ihn sonst vergnügen nnd, wo er das nicht .. 1 , 

unter ihnen nicht gelitten werden" 1 Kom. Aul. 

:65t): „so ein Gesell seinem Meister »ci- 

wäre nnd ohne dessen Misten und Millen 

Urlaub nähme, soll kein Meister noch Gesell bei 

ihm arbeiten, bis er stch mit dem Meister aller 

Gebübrlichkeit vertrüge, welcher aber bei ihn: 

arbeitete, sollte gleichcrgestalt gehalten werden, 

bis er stch auch vertrage" (Kom. Bü. :55s,). 

Hiustchtlich des Austrittes des Gesellen fii?de:t 

wir eilten mehrfachen Schutz des Meisters, 

nämlich, wie bereits behandelt, eine Kündigungs

frist von 8—14 Tagen sowie die Bestimmun

gen, daß kein Gesell mitten in der Woche, son

der:: nur an einen: Sonntage, ferner nicht vor 

und nach hohen Festen sowie Jahrmärkten, auch 

nicht ohne Begründung und die Zustimmung der 

Dormeister oder im Einvernehmen mit dem 

Meister weggehen durfte: attch die Arbeitszeit 

einschließlich der Sonntagsruhe, blauen Mon

tage und Badetage war genau festgesetzt: attch 

finden wir einen Lohnabzug vorgesehen: „so ein 

Gesell in der Wochen feiert, dem soll man abbrc 

chen (— abziehen) am Mocheulohn, was darauf
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kommt" (Kom. Bü. 1555); „sofern ein Gesell 

das Tobrich (— Tagewerk) nicht machen sollte 

oder könnte, soll er nicht mehr als 24 Kr. 

Wochenlohu bekommen (Kom. Seil. 1700). 

Was den Meisterwechsel des Lehrlings anbe

langt, mußte, wie bei der Lehrzeit ausführlich 

behandelt wnrde, ein jeder Lehrling bei seinem 

Lehrmeister die vorgeschriebene Lehrzeit aushalten 

und durfte, auch wenn eine Begründung oor- 

handen ivar, nicht eigenmächtig aus dem Dienste 

treten, widrigenfalls die Bürgen für den entlau- 

fenen Lehrling haften und den Meister schadlos 

ballen mußten.

Was das Verhalten des L e h r- 

l i n g s gegenüber seinem Lehrmeister und dessen 

Daus sowie auch das Handwerk im Besonderen 

anbclangt, so halte derselbe während der ganzen 

Lehrzeit dein Meister, der Meisterin und den 

Gesellen im Hanse sowie auch den Vormeistern 

allem zu gehorchen, allen Fleiß aufzubicren, 

sein Handwerk gründlich zn erlernen, und stch 

gottesfürchtig, züchtig, bescheiden, ehrbar, treu, 

redlich und anfrichtig zn verhalten, auch jeden 

Schaden zu vermeiden. So sollte bei den Komo- 

laner Mälzern (1 ein jeder Lchrjung sei

nem Lehrmeister und der Lehrmcisterin getreu, 

gewähr, fleißig und gehorsam sein, was ihm in 

seines Lehrmeisters Hans geschaffet wnrde, fleißig 

versorgen, auch im Haus gute Achtung auf das 

Feuer und Licht geben und stch mit keinem Trunk 

überladen wie auch nächtlicherweile nicht aus 

dem Hause bleiben, damit seinem Herrn und 

anderen Benachbarten kein Schaden erwachse. 

Bei den Komotaner Bäckern (v. 1525) sollte 

kein Lchrknecht stch mit Untreu gegen seinen 

Lehrmeister oder die Seinen zeigen bei Verlust 

des Handwerks. Bei den Komotaner Kupfer- 

schmieden (1659) sollten die Lehrjungen in den 

Gewerben-, öffentlichen und Privathaudlungen 

sowie Zusammenkünften ehrlich, redlich und sitt

sam gegen die Vorgesetzten, ältesten und anderen 

Meister, beoorab die Gesellen, Gehorsam lei

sten, allerlei Laster, Unruhen und verdächtige 

böse Gesellschaften alles Fleißes meiden und in 

Summa dergestalt stch verhalten, wie es für 

einen ehrbaren, Gott und die Tugend lieb- 

badenden HandwerkSgcnofsen stch eignet und 

gebühret. Bei den Komotaner Kürschnern 

(1O51) sollte kein Gesell oder Jung stch mir 

unzüchtigen oder unverschämten Worten gegen 

den Vater oder die Mutter oder sein Gesinde 

auf der Herberg einlassen, ein Jung bei der 

Zungen Straf. Bei den Sounenberger Schu

stern (.1643) sollte der Lehrmeister den Lehr

jungen nach vollbrachter Lehrzeit dem Handwerk 

vorstellen, daß er stch ehrlich fromm und wobl 

verhalten. Und in der undatierten Ordnung für 

die Lehrlinge in Seestadt! lautet es am ausführ

lichsten: „so soll er stch bei seinem Lehrmeister 

gchorsamlich einlassen und ihm in allen Dingen 

fleißig folgen, auch ihn in allen Ehren ballen und 

auch von ihm alles und jedes auf- und annebmen: 

so soll der Jung dem Lehrmeister nicht über das 

Maul fahre« und ihm wicdcrbcllcn, sondern ihm 

folgen und gerne und fleißig lernen: so soll der 

Jung gegen des Meisters Kinder und Gesinde 

nicht zänkisch und morrisch sein, auch der Mei

sterin nicht über das Maul fahren, sondern gern 

gehorchen in allen billigen Sachen: so soll er dem 

Meister keine leichtfertige Wäscherei ins Hans 

bringen oder aber Meister und Meisterin unter 

den Leuten austragen, sondern sein Zünglein 

lernen im Zaum halten: so soll er auch fei« 

fleißig Achtung auf den Meister geben, wann er 

über Feld oder aber bei einem Trunk ist, und, 

wann er nicht znhaus ist, seine Ankunft fleißig 

erwarten, als wann er sein leiblicher Vater 

wäre, und stch vor ihm fürchten: so soll er seine 

' Arbeit in der Werkstatt fein fleißig und treulich 

verrichten und des Meisters 9tutz und Frommen 

förderlich suchen und daheim im Haus verbleiben 

und wohl aufsehcn, daß dem .freister nichts ver 

uurrent werde: so soll er seine Lehrjahr mit 

Geduld und Sauftmütigkeit anslernen".

Soviel das Verhalten des Lehr 

m e i st e r s gegenüber dem Lehrling anbclangt, 

so war auch dieser durchaus nicht recht- und 

schutzlos, vielmehr finden wir neben dem allge 

meinen Brauche, daß bei einem Meister nur ein 

einziger Lehrling lernen durfte, auch eigene Vor 
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fd'riften für den Lehrmcgker über Behandlung 

des Lehrlings wie Unterweisung im Handwerk. 

Bei den Komotauer Mälzern (1680) sollte ein 

jeder von den 91tei|tcrn feinen Lebrjungen das 

Handwerk mir Kleis; unterweisen und lernen, 

ansdas; er auch hcrnack bei anderen Meistern 

bestehen mag. Bei den Kralupper Leinwebern

1sollte ihn der Lehrmeister in dem Hand- 

werk mit allem Kleis; nach Landesbrauch unter- 

iveisen. Bei den Komoraucr Strumpfwirkern 

^1749) foUtc der Meister denselben also, wie es 

sich gebührt und, das; der Lebrjung bestehen 

könnte, ballen und pflegen und es sollten, falls 

ein Lehrling bei einem Meister nicht bleiben 

wollte, die ältesten Meister die Ursache des Ver

laufs umständiglich erwägen und erforschen, ob 

er bei diesem oorberigen oder einem anderen Mei

ster auslernen könnte. Bei den Komorauer 

Schneidern >,1537) heißt es: „so aber ein Lehr- 

jnng vom Lehrmeister wider der Billigkeit übel 

gehalten würde, so sollen die Bürgen samt dem 

VeHrjnngen solcho den Vormeistern anzeigeu, also 

soll dann nach Erkenntnis eines ganzen Hand- 

ivcrks auch M^ittel gefunden werden". Und in 

der undatierten Ordnung für die Lehrlinge in 

Seestadt! beißt es wieder an» ausführlichsten: 

„so soll der Lehrmeister den jungen fein fleißig 

halten zum Gebet, darnach in guten Sitten und 

in seinem Handwerk treulich unterrichten und 

unterweisen, anfdaß keine Klag cder Beschwer- 

uis von ihm (= über ihn) geredet oder gehöret 

werbe: und wenn sein Lehrmeister mit ihm 

nnchristlich verfahren und ihn nicht als einer 

fromlnen Okkulter Kind halten wollte, so soll er 

mit feinen Bürgen vor der Laden erscheinen und 

seine Beschwernis allda Vorbringen und, so eS 

glaubwürdig erkannt wird, so soll es ivieder in 

Aichligkeit gebracht werbe» und der Meister der 

Straf nicht entrinnen".

Hinsichtlich des Schutzes des G e f e l- 

l e u finden wir, wie bei der Gesellenzeit aus 

fuhrlich bebandelt ivurde, ebenfalls genaue Vor

schriften, besonders betreffs des Umfchauens 

fvtvie der Verköstigung und Beherbergung bei 

der Zuwanderung als auch betreffs der Kündi

gung durch den Meister, die nur mitten in der 

Arbeit und nach 8—14 rägiger Kündigung 

erfolgen durfte, sowie betreffs Lobu und Kost.

7. Die Stellung der Dorfmeilker.

Die Stellung der Dorf Meister hinsichtlich der 

Ausübung des Geiverbes war bei den einzelnen 

Zünften ganz verschieden.

Bei den Komotauer Seilern (>5,98) wurde 

auf den Dörfern der Herrschaft kein .Hi e i 

st e r geduldet, auch dann nicht, wenn er sich in 

die betreffende Zunft begeben wollte: „es soll 

innerhalb einer Meile Wegs weder in Klee!- ' 

noch in Dörfern kein Seiler geduldet werden, 

sondern, wenn er sich nicderlasien würde, sein-.2 

Habs nnd Guts verlustig sein". Ähnlich, lvenn 

auch nicht so scharf, lautet die Bestinrnnnrg bei 

den Komotauer Töpfern (1674), daß die Set 

zung neuer Äsen und deren Ausbesserung auf 

dem Lande und auf gemeiner Stadt Gründen 

nur den Handwerksmeistern dieser Stadt zustanc.

Bei zwei Komotauer Zünften finden wir dir 

Dorfmeister auf b e st i m m t e Orte eiug-. 

schränkt. Bei den Komotauer Schneidern 

(1537) sollte weder in noch vor der Stadt noch 

auf den Dörfern in einer Meile Wegs weil, so 

zur Herrschaft Komotau gehörig, niemand 

stören noch Störer sein, ausgenommen der zu 

Traufchkowitz, jedoch daß er häuslich gejesieu 

sei und mit den Meistern Zunft hielte. And bei 

den Komotauer Wagnern und verwandten 

Gewerben (1636) heißt es: „es soll kein 

Schmied, Schlosser, Leiermacher, Sporer, 

Büchsenmacher oder Wagner in einer Meil 

Wegs lang und breit auf der Herrschaft Koma 

tau wohnen oder das Handwerk treiben, es wäre 

dann eine Erbfchnn'eden, daß er der Obrigkeit 

Untertan nnd mit gebräuchlichen Meisterstücken 

bestanden, auch Zunft und Innung allhier 

halten möchte, und soll außerhalb die zu Trauseb 

kowitz, Krima, Pößwitz, Schößl und Prahu 

keiner geduldet werden".

Bei den Görkauer Schuhmachern (151-) 

finden wir die vereinzelte Bestimnruug, daß eü
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von der Zunft a b h l n g, ob Meister 

auf den Dörfern sein durften: „das; auf den 

Dörfern der Herrschaft keiner Schuhe mache, 

es sei ihm denn von den Meistern zu Görkan 

erlaubt".

Bei mehreren Zünften wurde jedoch nur ver 

langt, das; sich die Dorfmeister j II d i e Z u n f t 

b e gebe n sollten, worauf ihnen weiter keine 

(Schwierigkeiten bereitet wurden. Bei den Gör 

l.-irer Leinwebern (1674) heißt es: „wo irgend

einer wäre auf meiner Herrschaft Rothenhauö, 

es wäre in der Stadt oder auf den Dörfern, 

welcher mit ihnen nicht Zuiuuig und Zunft hal- 

reu wollte, derselbe soll von niemand weder zu 

(Zerkau noch anderswo sein Garn zu wirken oder 

kaufen einnehmen und soll dieses Handwerk 

diese Bcgnadnng zu der Stadt Görkan und 

umliegenden Dörfern auf meiner Herrschaft 

baden gleich anderen Handwerken, jedoch den

selben ebne Schaden und 9Nachteil". Die Zunft

ordnung der Planer Leinweber von 1681 lautet 

diesbezüglich: „soll keiner, welcher stch in das 

Handwerk nicht einkaufte, mit seiner Werkstatt 

in meinem Städte! Platz noch auch anderwärts 

auf meiner Herrschaft, cü sei mein Untertan oder 

i'on fremdem Herkommen, ihrem Handwerk 

keinen Abbruch oder Verbindernis tun". Bei 

den Kralnpper Schuhmachern ^iV08) heißt es. 

„wann ein Winkelmeistcr auf meinen Dorfschaf- 

ren sieb anfhalten täte und derselbe stch zu Kra 

lnpp nicht einkaufcn wollte, dem soll das Schuh 

macherhandwerk zu treiben keineswegs verstattet 

werden". And bei den Komotauer Wagnern 

^1636) heißt es: „desgleichen soll die Wagner 

arbeit weder auf dem Markt noch auf den Dör 

fern, sonderlich was von andere« Herrschaften 

berkommt, gelitten werden, es wäre denn Sach, 

das; einer sich dieser Arbeit auf den Dörfern 

gebrauchen zollte, der soll mit einem Handwerk 

Znnng hallen".

Eine bloße (* r w ä h n n n g von Äorfmei 

steril ohne Berührung ihrer gewerblichen Rechte 

kommt öfters vor. N"ach einer Eintragung im 

Handwerksbuch der Komotauer Leinweber zum 

Jahre 1533 wurden die ehrsamen Leinweber

vorn Komotauer Gebirge in die Zech und Innung 

cingenoinmen n. zw. 5 aus Wistct, 3 aus &Iie- 

den, je 1 Ntcister aus O^eudorf und Schößl und 

1535 werden Meister zu Sperbcrsdorf, Petsch 

und Rodenan angeführt. .)kach der Zavstord 

nung der Eidlitzer Fleischer von 17^8 gehörten 

zu dieser die Herrschaft Rothenhauö umfassenden 

Zunft auch die Dorfmeister zu Trauschkowitz, 

Wissotschan, Haret, Potagrö und noch von 

weiter der. In einer (Eingabe der Komotauer 

Seiler (1677) ist von den allhiestgen Dorfschuh 

machern die Rede. Zwei Oberdörfer Töpfer 

meister auf der Herrschaft RothenhauS, jeden

falls zur Görkauer Zunft gehörig, kommen in 

einem Vergleiche mit den Komotauer Töpfern 

von 1658 vor. Bei den Komotauer Müllern 

(1636) wird der Müller der Stadt Komotau 

sowohl (= sowie) der anderen zugetanen Zunft 

meister Erwähnung getan. Bei den Komoianer 

Bäckern ist in der Zunftordnung von 1733 

von den zur Stadt und Gemein Komotau gehö

rigen, D3eizen- und Roggengebäci' backenden 

und verkaufenden sowie GrieS und ^Weizenmehl 

verkaufenden Dorfmüllcrn die Rede. And bei 

den Zimerlcnten in Seestadt! beißt es 1707: 

„welcher stch in Seestadt! oder auf der Herr 

schüft Niederlagen wollte".

Einschränkungen der Gewerbeberech

tigung und erschwerende Vorschriften für die 

Dorfmeister und ihr Gestnde finden stch in einer 

Reihe von Fällen. 9?ach der Zunftordnung der 

Komotauer Schneider von 1537 durfte der ein

zige geduldete Dorfmeister zu Trauschkowiß kein 

Gestnde noch einen Lehrling befördern. Bei den 

Komotauer Tischlern (v. 1613) sollte ein Mei 

ster auf dem Lande nur dann Macht haben, 

Gesellen zu fördern, wenn ste sonst ohne Arbeit 

aus der Stadt hinwegziehen müßten. 9rach der 

Znnftordnnng für die Seestadtler Gcsauitzunfr 

von 1662 sollte ein jedweder Zimmermann von 

den Dörfern der Herrschaft, soviel ihm Gebäue 

verdinget würden, stch mit dem Bauherrn nach 

Seestadt! verfügen und dies den inwohnenden 

Meistern anmelden und nach anderer Orten 

Gebrauch von jedem Gebäu dem Grundherrn
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bö. Gr. und den» Handwerk 4 Gr. erlegen. Bei 

den Komotauer Schneidern (1687) heißt es 

betreffe eines Meisters j« Krima wie auch 

anderer Dorfmeister: „die Lehrjuugeu, die sie 

gelernt (~ gelehrt) haben und in Kvmotau 

Meister werden wollen, sollen das Meisterjalw 

zu Komvtau arbeiten". Und die Komotauer 

Sckmster ^1601) sollten keinen ins Handwerk 

aufnchnlen, der in einem Dorfe gclerner hätte, 

svnoeru er mußte zuvor in einer Stadt nach 

HandiverkSgewohnbeil lernet».

Bei luehreren Züuften finden ivir für die 

Dorfmcister in gewerblicher Hinsicht die glei

ch e n Recht 0 wie für Sie Stadtmeister. Nach 

der Zunftordnung der Kraluppcr Fleischer von 

durfte keiner von den Untertanen ein 

Stück Vieh ;uni Schlachten verkaufen, er habe 

es dann vorher den zünftigen OUeistern im Städ 

iel oder auf denen Dorfschaficu feilgeboteu. Bei 

den Kraluppcr Leinwebern heißt es in der Zunft

ordnung von il»08: „da siebe begäbe, daß die 

Dorflciuweber, »velche es mit den hiesigen Lein

webern halten, Minder hätten und diese des 

Handwerks gern gemäß fein wollten, soll ein 

jeder Vater seine Minder ordentlich aufdingen, 

dabei den Stadtmeistern soivohl den Dorfmeistcru 

itichl gcivehret (— verwehret) sein soll, Gesellen 

zu fördern, wollte aber ein Bürger oder In

wohner seine Leinwand nicht bei den hiesigen 

Meistern, sondern außer (— außerhalb) deö 

Städtels mache» lasse«, soll er demselben We

ber, so auf der Herrschaft uud in dieser Zunft 

ist, das Garn selbst ins Haus tragen oder sein 

Gesinde dahinschickcu". Bei den Player Lein

webern und Schneidern hatten nach der Zunft

ordnung von 1681, wann ein Störcr ertappt 

wurde, die Zechmeister im Stadtel als auch in 

denen Dorfschaftcn die Macht, diesen samt seiner 

Arbeit ins Gefängnis zu nehmen; wofern jemand 

von anderswo sich vor einen Mcisier im Städtcl 

Plan oder in denen Dorfschafteu seßhaft machen 

wollte, der sollte sich genugsam aufweisen; auch 

sollte keinem Gesellen iveder im Stadtel noch auf 

denen Dorfschaftcn zu arbeiten gestaltet werden, 

er habe dann daü Handwerk drei Jahre gelernet; 

wann ein Fremder oder Einheimischer in, Städte! 

oder auch auf denen Dorfschaftcn Mcisier werden 
wollte, der sollte einen GeburtS- und Lehrbrief 

auflegen, das Meisterstück verfertigen und Mut

geld geben. Und die Komotauer Leinweber rich

teten im Jahre 167 z eine Eingabe an den Rat, 

die Dorfuutertanen zu verhalten, daß sie ihr 

Garn in Kvmotau oder bei den zünftigen Mei

stern zu Krima wirken lasten.

Natürlich hatten die Dorfmeister auch die 

gleichen Pflichten wie die Stadtnieisicr. 

Bei den Komotauer Kürschnern (1631) sollten 

die Meister, so außerhalb der Stadt wohnte.: 

und mit den Meistern hier Innung hielte», als 

Meisterstück auch eine Kürsche bereiten, dazu 

zwei Pfund Wachs und ein Meisiermahl zu 

geben schuldig sei». Bei den Kraluppcc Schnei 

der« (it>68) sowie den Player Schneidern 

(1681) sollte ein jedweder Meister sowohl aus 

dem Städtcl als auch aus den Dörfern schuldig 

sein, bei jedem Äualembertermin bei der Zunft 

zu erscheinen und 2 Groscheu in die Zunstbüchsen 

zu erlegen, ugd welcher Meister, es sei im 

Stadteb oder Dorf, einen Lchrjungcn zu lernen 

aufnehmen wollte, solcher jedweder sollte schuldig 

sein, in Beisein zlveier Meister mit solcki?. 

Lehrjung das Geding machen. Bei den Komo 

lauer Schneidern (1687) heißt es betreffs eines 
Meisters zu Krima wie auch anderer Dorfinei 

stcr: „zum Quartal soll er erscheinen wie andere 

Meister und Jungmeisier verbleiben, bis es ein 

anderer wird, er soll auch die Gesellen auf der 

Herberge holen und diese sollen alle vier Wochen 

auflegen". Doch ivar bei den Eidliyer Fleischern 

(1728) den entlegenen und hierorts nicht wob 

nenden Meistern die Zusannnenkliufl acht Tage 

zuvor anzusageu, dainit sie nicht zur Strafe ver 

ursachet würden.

Bei den Kvinolaner Mälzern findet sich 

(1520) der vereinzelte Fall, daß sich eine Zunft

ordnung auf die Meister in und vor der Stadt 

bezieht, also zwischen Stadt und Vor 

st a v t unterscheidet.
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